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Anlage 71.4. Landtag
des Freistaats Oldenburg.

2. Versammlung.
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Anlage 71.
An den Landtag des Freistaats Oldenburg.

Dem Landtage wird hierneben der Entwurf eines Ge¬
setzes für den Freistaat Oldenburg wegen Aufnahme von
Anleihen vorgelegt.

Zur Deckung des Anleihebedarfs des Rechnungsjahres
1025/26 (Gesetz vom 5. September 1925) sind an Anleihen
ausgenommen:
1. Ausländsanleihe . 3 000 000 P

(daran sind die Städte Oldenburg , Delmenhorst , Varel,
Oberstein und Idar mit 476 672,82 P beteiligt).

2. Anleihe bei der Reichsversiche¬
rungsanstalt sür Angestellte Ber¬
lin -Wilmersdorf . 3 000 000,— R .M.

Die Kreditbedürfnisse des Rechnungsjahres 1926/27
machen auch siir dieses Jahr den Erlaß eines neuen Anleihe¬
gesetzes erforderlich.

Die Kreditbedürfnisse , abgesehen von den nach Z 86
Abs. 2 der Landesverfassung zulässigen Vorschüssen, sind
folgende:

I . Landeskasse des Landesteils Oldenburg
(Landesbaufonds ) :

n) aus früheren Jahren . . . . 2 780 000,— R .M.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
zur Förderung kommunaler oder

privater Meliorationen (s. Land¬
tagsschreiben vom 30. 11. 1923) .

für Erwerb von Aktien der Staats¬
moorgesellschaft .

für Erwerb von Aktien der Wil-
helmshaven -Rüstringer Jndustrie-
haven - und Lagerhaus -Gesellschaft,
A.G.

zur Ansrechterhaltung der Fleisch¬
mehlfabriken .

zus. 479 583,13 R .M.
^ rund 480 000,— R .M .,

ferner:
Nothilfekreditc (Umbau von Segel-

locigern etc.) : s. Landtagsschreiben
vom 31. 8. 1925 . 2 300 000,- R .M.

zus. 2 780 000,— R .M.

Die Beträge sind vorläufig aus sonstigen, z. Tl . ans
Mitteln der Ausländsanleihe , bestritten.

b) für 1926:
für Hafenanstalten (Elsfleth und

Brake) . 200 000,— R .M.
Anlegung eines Wasserkraftwerkes

an der oberen Hunte . . . . 300000, — R .M.

99 867,33 R .M.

69 715,80 R .M.

10 000,— R .M.

300 000,— R .M.
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Instandsetzung des Vareler Hafens
Herstellung einer besonderen Ent¬

wässerung zur Erhaltung des
Waddenser-Burhaver Außen-
grodens (I . Teilzahlung ) . .

Erhöhung der Mittel fiir Dar¬
lehen zur Förderung der Neu¬
bautätigkeit von 1 200 000
R .M . ans 2 000 000 R .M . .

Weiteres Darlehen zur Auf¬
rechter Haltung der Fleischmehl-
sabriken (genehmigt lt . Schrei¬
ben des Landtags vom 28. 5.
1926) . . .

50 000,— R .M.

91 000,— R .M.

800 000,— R .M.

60 000, — R .M.
zus. 1 411 000,— R .M.

e) Ferner sind in das Anleihegesetz
noch aufzunehmen:
fiir Erwerb von Aktien der

Deutschen Schisssbeleihnngs-
bank A.G. Hamburg (I. Teil¬
zahlung ) lt . Landtaqsvorlaqe
vom 24. 6. 1926 — Anlage 70 50 000,— R .M.

Anleihebedarf im ganzen . . . . 4 244 000,— R.M.

14. Kasse des Siedlungsamts für den Landesteil Oldenburg:
aus früheren Jahren . —
für 1926/27 laut Haushalt . . . 1 200 000,— R .M.

III. Landeskasse des Landestcils Lübeck:
ans früheren Jahren . . . . . —
Darlehen zur Förderung der Neu¬

bautätigkeit (L> des nrsprüngl.
eingestellten Betrages von 200 000
R .M .) . 100 000,— R .M.

Grunderwerbskosten für die Eisen¬
bahn Schwartau -Neustadt . . . 10000, — R .M.

Neubau von 2 Landarbeiter -Doppel¬
wohnungen auf der Domäne
Redingsdorf . 24 000,— R .M.

zns. 134 000,— R .M.

IV. Landeskasse des Landesteils Birkenfeld.
Darlehen zur Förderung der Neu¬

bautätigkeit . 250 000,— R .M.
Bau zweier Försterwohnungen . . 35 000,— R .M.
Ausbau des Hambacher Sauer¬

brunnens . 15 000,— R .M.
zus. 300 000,— R .M.

Wegen der vom Reiche laut Gesetz vom 26. März 1926
zur Verfügung gestellten Darlehensmittel zur Förderung des
Wohnungsbaues ist im Gesetzentwurf — Z .1 Abs. 4 — eine
entsprechendeBestimmung hinzugefügt.

Der bisherige § 6 : „Die Staatsregierung bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes." ist gestrichen.

Z 7 wird ß 6, Z 8 wird tz 7.
Als neuer § 8 wird hinzugesetzt:

Dieses Gesetz tritt mit dein Tage seiner Verkündigung
in Kraft ."
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Im übrigen sind in den anliegenden Gesetzentwurf die
gleichen Bestimmungen wieder ausgenommen, wie im An¬
leihegesetz vom 5. September v. Js.

Die Staatsregiernng beantragt:
Der Landtag wolle dem Gesetzentwurf seine ver¬
fassungsmäßige Zustimmung erteilen.

Oldenburg, den 20. Juni 1926

Staatsministerium,
v. F i n ckh. v r. W i l l e r s.

Entwurf
eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg wegen

Aufnahme von Anleihen.

Das Staatsministerinm verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Freistaat Oldenburg, was
folgt:

8 1.
Die Staatsregierung wird ermächtigt, die Mittel zur

Bestreitung der nach den Haushaltsplänen der Landeskassen
der drei Landesteile für 1926 zu leistenden Ausgaben, soweit
die sonstigen Einnahmen nicht ansreichen, durch Ausgabe
von verzinslichen oder unverzinslichen Schatzanweisungen
zu beschaffen, die in spätestens vier Jahren wieder einzulösen
sind.

Werden die Schatzanweisnngen lediglich zu dem Zwecke
verwendet, um als Unterlage eines kurzfristigen Darlehens
zu dienen, so können sie in demjenigen Betrage ansgestellt
werden, der erforderlich ist, um die nach Abs. 1 zu deckenden
Summen zu beschaffen.

Soweit sich die erforderlichen Mittel nicht ans dem im
Ach. 1 und 2 bezeichneten Wege beschaffen lassen, kann die
Ltaatsregiernng unter angemessenen, der Lage des Geld¬
marktes entsprechenden Bedingungen kurzfristige Anleihen
ansnehmen.

Die Staatsregiernng wird ferner ermächtigt, vom
Reiche Darlehen bis zu 2 Millionen Reichsmark auf Grund
des Reichsgesetzes vom 26. März 1926 anfznnehmen und
diese an die Staatliche Kreditanstalt oder an die Landes-
bodenkrcditanstalt weiterzngeben zwecks Gewährung von
Zwischenkrediten ans erste Hypotheken für den Wohnungs¬
bau.

8 2.
Die Staatsregiernng wird ermächtigt, zur Deckung von

Ausgaben
1. des Landesbansonds des Landes¬

teils Oldenburg die Summe von 4 244 000,— R.M .,
2. des Siedlnngsamts des Landes¬

teils Oldenburg die Summe von 1 200 000,— R.M.,
3. des Landesteils Lübeck die Summe

von . 134 000,— R.M .,
4. des Landesteils Birkenfeld die

Summe von . 300 000,— R .M.
zu beschaffen und zu diesem Zwecke durch Allsgabe von
Schuldverschreibungen oder durch langfristige Darlehen
gegen Schuldschein Anleihen zu Lasten des Freistaats Olden¬
burg anfznnehmen.
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8 3-
Die Anleihen (§ 2) sind für den Gläubiger unkündbar.

Der Staatsregiernng bleibt das Recht Vorbehalten , sie so¬
wohl in ihren : Gesamtbeträge wie in ihren einzelnen Teilen
und in Teilbeträgen davon zur Einlösung gegen Vor¬
bezahlung des Nennwerts der Schuldverschreibungen mit
einer Frist von mindestens drei Monaten zu kündigen . Auf
dieses Recht .kann sie für den Zeitraum von längstens
dreißig Jahren verzichten . Auch kann sie die Verpflichtung
übernehmen , die Anleihe in mindestens zehn Jahren durch
Auslosung zu tilgen oder den Gläubigern das Recht ein¬
räumen , die Rückzahlung nach einen : Zeitraum von minde¬
stens zehn Jahren zu verlangen.

Die Staatsregiernng kann für einen Teil der in : § 2
genannten Beträge auch langfristige Darlehen gegen Schuld¬
schein zu Zins - und Tilgnngsbedingnngen anfnehmen , die
der Lage des Geldmarktes entsprechen.

- Die Staatsregierung wird ermächtigt , falls sich durch die
Zusammenfassung der Anleihe mit den Anleihen anderer
deutscher Länder oder von deutschen Gemeinden und Ge¬
nwindeverbänden bessere Bedingungen erzielen lassen , die
Anleihe in Gemeinschaft mit diesen Körperschaften anf-
zunehmen und gleichzeitig die Mithaft für deren Anleihen zu
übernehmen.

§ 4.
Falls und soweit sich die Anleihen (§ 2) in der vor¬

gesehenen Art nicht unter angemessenen Bedingungen anf¬
nehmen lassen , können die Mittel nach H 1 beschafft werden.

§ 5 .

Derjenige Landesteil , zu dessen Gunsten die Mittel be¬
schafft werden , übernimmt den beiden andern Landesteile '.:
gegenüber die Gewähr , daß sie in keiner Weise jemals ans
Anlaß dieser Anleihe in Anspruch genommen werden.

8 6.
Das Ministerium der Finanzen erläßt die näheren Be¬

stimmungen über die Einrichtung der Schuldverschreibungen
und Schatzanweisungen , über die Festsetzung des Zinsfußes
und das sonst zur Vollziehung des Gesetzes Erforderliche.

8 7-
Auf Grund des Anleihegesetzes für den Freistaat Olden¬

burg vom 5. September 1925 dürfen fernerhin keine An¬
leihen mehr ausgenommen werden.

8 8.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung

in Kraft.
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Anlage 72.
Bericht

des Ausschusses III über deu Voranschlag der Zentralkasse des Freistaats Oldenburg
für das Rechnungsjahr 1926/27. I. Lesung.

(Anlage 8.)

In der Anlage wird vorgeschlagen, das bisherige Bei¬
tragsverhältnis der drei Landesteile laut Anlage 7 für die
Jahre 1926/27 nnd 1927/28 noch beiznbehalten ; der Land¬
tag hat dem durch Annahme der Anlage 7 in erster Lesung
entsprochen.

Zu den Ausgaben Kap . 3 Tit . 3 wurde um eine Be¬
gründung zu der Steigerung der Geschäftskosten bei der Ver¬
tretung beim Reiche von 5000 auf 15 000 ersucht.

Der Finanzminister erklärte , daß die unzureichenden
Geschäfts- nnd Wohnränme der Vertretung eine Verlegung
derselben in ein besseres Gebäude erfordert hätten ; an dau¬
ernden Mehrkosten würden dadurch an Miete 3100 <47 er¬
wachsen, während die restlichen etwa 6 900 <47 durch ein¬
malige Instandsetzung der Räume , Jnventarbeschafsung
»sw. entstanden seien.

Der Ausschuß hat hiergegen nichts zu bemerken.
Beim Kap . IV „Oberverwaltnngsgericht " wurde um

eine Übersicht des Umfangs der Tätigkeit dieses Gerichts ge¬
beten und zugleich um eine Prüfung der Frage , ob bei Frei¬
werden einer Stelle der zwei mit Verwaltungsbeamten be¬
setzten Stellen nicht von einen: Beamten im Nebenamte
wahrgenommen werden könnte.

Ans der Übersicht der Geschäfte ergibt sich, daß die In¬
anspruchnahme des Oberverwaltungsgerichts annähernd
den Vorkriegszustand wieder erreicht hat und es ist sicher,
daß mit einem weiteren Anwachsen der Geschäfte bei der
Einführung der neuen Grundsteuerordnung zu rechnen ist.

Die Besetzung einer Stelle , welche jetzt hauptamtlich
verwaltet wird , mit einem Verwaltungsbeamten im Neben¬
amte verbietet sich nach der Ansicht der Staatsregiernng
schon deswegen, weil der Posten mit einem richterlichen
Beamten, der völlig unabhängig ist, besetzt sein muß . Außer¬
dem würde dann nur ein Verwaltungsbeamter im Haupt¬
amte übrig bleiben und dadurch würde die durchaus er¬
forderliche gründliche Arbeit am obersten Verwaltungs¬
gerichte, welche eine wissenschaftliche Durchdringung der
Entscheidungender übrigen deutschen Gerichtshöfe und der
einschlägigen Literatur zur Voraussetzung hat , unmöglich
werden.

Vielleicht würde es aber möglich sein, den beiden
hauptamtlich angestcllten Beamten andere Geschäfte im
Nebenamte zu übertragen , wie das schon jetzt teiltveise ge¬
schehe, und dadurch andere Stellen zu entlasten.

Beim Verzeichnis der für nebenamtlich Beschäftigte
bezahlten Vergütungen wurde nach den Einnahmen der

unter Nr . 17 angeführten Beamten aus Impfungen lind
der unter Nr . 20, 47 und 50 angeführten Gerichtsvollzieher
aus ihreu Gebühren ersucht.

Von der Staatsregiernng wurde erklärt , daß der
Landesarzt einen kleinen Teil der Impfungen behalten
müsse, um , da er die Jmpfärzte zu beaufsichtigen habe, in
der Praxis zu bleiben ; der Amtsarzt in Vechta sei nur mit
75 ^ der Gruppe XI besoldet und müsse, ebenso wie die
übrigen Arzte, die Reisekosten bei den Impfungen selbst
tragen.

Gegen die Höhe der Gebühren hat der Ausschuß keine
Einwendungen zu machen.

Die Einnahinen der Gerichtsvollzieher aus ihren Ge¬
bühren erscheint dem Ausschüsse allerdings reichlich hoch, be¬
sonders nach der Zunahme im Jahre 1925 , eine Folge der
unglücklichen wirtschaftlichen Verhältnisse in ganz Deutsch¬
land ; er wird weiter unten einen Antrag stellen, eine Er¬
mäßigung des Anteils der Beamten an den Gebühren vor¬
zunehmen.

Hinsichtlich verschiedener Vergütungen , wie die unter
Nr . 25, 26, 30 und 32 stellte die Staatsregierung deu
Wegfall derselben in Aussicht nnd hinsichtlich der Ver¬
gütungen unter Nr . 35, 47 und 54 eine Ermäßigung auf
die Hälfte.

Der Ausschuß stellt den

AntragNr . 1:
Der Landtag wolle die Einnahmen der Zentral¬

kasse Kap . 1 bis 7 mit 1 096 700 <̂ nnd die Aus¬
gaben, Kap . 1 bis 11 mit 1 096 700 <47 bewilligen.

AntragNr . 2:
Der Landtag wolle die Bemerkung am Schlüsse

des Voranschlags genehmigen.

A n t r a g N r . 3:
Der Landtag wolle die Staatsregierung er¬

suchen, die Gcbührenanteile der Gerichtsvollzieher
in den 3 Landesteilen von 10 auf 5 v. H. zu er¬
mäßigen , nnd ebenso die Gebührenanteile für den
Verkauf von Stempelmarken von 14 v. H. auf
1, v. H. mit der Höchstgrenze von 150 <47 festsetzen.

Schließlich wurde im Ausschüsse angeregt , die Aus¬
schmückung des Landtagsgebäudes mit Bildern fortzusetzen,

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg , 2. Versammlung. 1
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falls sich gegenüber den in den Voranschlag eingestellten
40 000 o// eine Ersparnis bei den Geschäftskosten erzielen
lasse.

Da dieses angesichts der verminderten Drnckkosten nicht
unmöglich ist, stellt der Ausschuß den

A n t r a g N r. 4:
Der Landtag wolle das Präsidium ermächtigen

ans den Geschäftskosten des Landtags einen bei
dieser Position etwa ersparten Betrag zur weiteren
Ausschmückung des Landtagsgebändes zu verwenden.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Al ülle r.

Nach fuge
zu dem Berichte des Ausschusses Hl über deu Voranschlag der Zeutralkasse des Freistaats Oldenburg

für das Rechnungsjahr 1926/27. 1. Lesung.
(Anlage 8.)

Nach Fertigstellung des Berichts ist noch eine Ein¬
gabe des Vereins der Gerichtsvollzieher des Freistaats
Oldenburg cingegangen, die sich gegen den Antrag 3 des
Ausschusses zum Voranschläge der Zentralkasse wendet.

Aus den im Berichte erwähnten Gründen hat der
Ausschuß sich nicht veranlaßt gesehen, dem Landtage eine
Änderung seines Antrags 3 vorzuschlagen und stellt den

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

M üller.

A n t r a g N r. 5:
Der Landtag wolle die Eingabe der Gerichts¬

vollzieher des Freistaats Oldenburg durch die Be¬
schlußfassung zum Anträge 3 für erledigt erklären.

Anlage 73.
Bericht

des Ausschusses III über den Voranschlag des Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1926/27.
I. Lesung.
(Anlage 9.)

I. Einleitung und allgemeine Verwaltung.
Berichterstatter: M ü l l e r.

Seit der Verabschiedung des Voranschlags fiir das
Finanzjahr 1925/26, welcher viele Stenerfragen offen ließ,
ist in der Finanzlage des oldenburgischen Staates insofern
eine gewisse Klarheit eingetreten, als es der Staats-
regiernng gelungen ist, eine langfristige Anleihe von
3 Millionen Dollar und eine solche von 3 Millionen R.M.
anfznnehmen.

Hierdurch war es möglich, verschiedene Beträge, die in
den Vorjahren für werbende Bauten , wie z. B. dem Küsten¬
kanal und Bandarlehn ausgegeben waren, durch die Ein¬
nahmen ans den Anleihen dem ordentlichen Etat wieder
znzuführen und diesen dadurch erheblich zu entlasten.

Die vom letzten Landtage offen gelassene Frage der
Nachcrhebnng eines Viertels der Steuer vorn bebauten
Grundbesitze und der Grundsteuer löste sich dadurch von
selbst, wodurch für die Steuerzahler eine wesentliche Er¬
leichterung erwuchs.

Wenn dieses Ergebnis auch für den Augenblick zu be¬
grüßen ist, so muß doch angesichts der überaus hohen
Zinsenlast, welche der Staat durch die teuren Anleihen auf

sich nimmt, dahin gestrebt werden, daß in Zukunft Aus¬
gaben wie z. B . Bandarlehen, wenigstens zum Teil aus
laufenden Mitteln bestritten werden, besonders, soweit Aus¬
fälle an Hypotheken entstehen sollten.

Wenn diese Darlehen auch als Hypotheken eingetragen
werden, so ist dennoch mit einem nicht unerheblichen Aus¬
fall zu rechnen und auch die Zinsverluste, welche der Staat
bei dieser Position erleidet, werden von Jahr zu Jahr
größer.

Der Voranschlag schließt mit einem Fehlbeträge von
rund 260 000 R.M., der an sich nicht bedenklich ist; dieses
günstige Ergebnis konnte aber nur dadurch erreicht werden,
daß in den Ausgaben rücksichtslos Einschränkungen durch¬
geführt worden sind, welche hoffentlich nicht dauernd wer¬
den, sondern durch Besserung der wirtschaftlichen Lage
unseres Landes in einigen Jahren wieder anfhören können.

Mit der Streichung der Schlußbemerknng2 im Haus¬
halt, wonach künftig die Verwendung früher bewilligter
Ausgaben auch im folgenden Rechnungsjahr möglich war,,
ist der Ausschuß einverstanden.

Alls eine Frage wegen der ausgegebenen Saatgut-
und Tipnlarkredite wurde von der Staatsregierung folgende
Auskunft erteilt:
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1. Betrifft : Sacitgutkredite.
An Saatgutkrediten sind ausgegeben worden ins¬

gesamt 1318 735 R.M. Hiervon entfallen auf den
Landesteil

Oldenburg . . 805 910 R.M.
Lübeck. . . . 380000 „
Birkenfeld . . 132 825 „

Es sind bislang znrnckgezahlt worden im Landesteil
Oldenburg . . 101470 R.M.
Lübeck. . . . 72200 „
Birkenfeld . . 57 825 „

Es ist anzunehmen, das; bei den vermittelnden
Stellen (Sparkassen und Banken) inzwischen noch weitere
Beträge znrückgezahlt worden sind.

Die Sacitgutkredite, die am 9. März fällig werden
sollten, sind zunächst für drei Monate verlängert worden.
Es ist jeweils nur eine Verlängerung auf drei Monate
möglich, da dem Neichspostministerinm, von dem die
Gelder angeliehen sind, nach den für die Ausleihung der¬
artiger Gelder geltenden, Bestimmungen eine längere
Festlegung nicht gestattet ist. Es darf jedoch bestimmt
erwartet werden, das; auch eine weitere Verlängerung
ermöglicht werden wird.

2. Betrifft:  T i p n l a kr cd  i t e.
Von den durch die Landwirtschaftskammer in Höhe

von t 000 047 R .M . bewilligten Krediten sind bei der
Staatlichen Kreditanstalt 942 005,10 R.M. in Anspruch
genommen worden. Es sind bislang 22 481 R.M . znrück¬
gezahlt worden. Die Kredite, die am 28. Februar ds. Js.
fällig waren, sind zunächst wieder um drei Monate, und
zwar bis znm 30. Mai ds. Js . verlängert worden. Mit
einer weiteren Verlängerung glaubt das Ministerium
rechnen zu dürfen.

Hiermit dürfte auch die Eingabe des Landbundes
Odenburg-Bremen erledigt sein.

Uber die Höhe der Geschäftskosten des Staatsministe-
nums wurde auf eine Anfrage des Ausschusses nachstehende
Erläuterung gegeben:

Die Geschäftskosten des Staatsministeriums zer¬
fallen in 15 verschiedene Positionen, die nicht alle als
eigentliche Geschäftskosten im engeren Sinne angesehen
werden können. Eine Herabsetzung der Voranschlags-
Position ist im Augenblick nicht möglich, doch sind ver¬
schiedene Sparkvmmissioneneingesetzt, die Vorschläge zur
Vereinfachung des Geschäftsbetriebes und zu einer Er¬
mäßigung der Geschäftskosten machen sollen. Es hat sich
schon jetzt heransgestellt, das; durch eine Zusammen¬
fassung der Allsträge für die Materialbeschaffung ver¬
schiedenster Art für sämtliche im Gebäude des Staats-
Ministeriums untergebrachtenBehörden bezw. für sämt¬
liche Behörden des Landcsteils Oldenburg bei gleich¬
zeitiger öffentlicher Ausschreibung der Aufträge sich er¬
hebliche Ersparnisse erzielen lassen können. Ob dies Ziel
sich°aber in vollem für die oldenbnrgischen Finanzen
wünschenswertem Umfange erreichen läßt, läßt sich.vor
sorgfältiger Prüfling heute noch nicht mit Bestimmtheit
sogen.

Die Beratungen über die Stellenübersicht für Plän-
mäßige und nicht planmäßige Beamte sind im Ausschuß
noch nicht zum Abschluß gelangt, es soll darüber besonders
berichtet werden.

Der Ausschuß stellt den
A iltrag Nr.  1:

Der Landtag wolle znm AbschnittI, Allgemeine
Verwaltung, die Kap. 1 bis 3 der Einnahmen mit

Anlage 73.

255 900 R.M . und die Kap. 1 bis 5 der Ausgaben
nlit 900 200 R.M. bewilligen

und den
Antrag  Nr . 2:

Der Landtag wolle die Eingabe des Land-
bllndes Oldenburg-Bremen durch die Auskunft der
Staatsregierung für erledigt erklären.

H. Haushalt der inneren Verwaltung.

Berichterstatter: AbgeordneterT a n tze n
für die

Einn a h in e n und die Ausgaben Kapitel  1 —10.
Zu Kapitel 1 Titl . 2 der E i n n a h m e n wurde die

Frage gestellt: Wie gestaltet sich in Zukunft das Beitrags¬
verhältnis des Reiches? Hierauf antwortete der Regierungs¬
vertreter:

„Zwischen Reich und Ländern ist folgende Verein¬
barung getroffen:

„Das Reich gewährt den Ländern für ihre Schutz¬
polizei bis auf weiteres eine jährliche feste Dotation,
welche auf der Grundlage des Reichshanshaltsvoran-
schlags für das Rechnungsjahr 1924 nach Maßgabe des
für Polizeizwecke notwendigen Bedarfs und auf Grund
von Verhandlungen der Reichsregiernng mit den Län¬
dern durch den Haushaltsplan festgesetzt wird."

In wiederholter Besprechung mit dem Regierungs-
Vertreter wurde festgestellt, daß im vergangenen Jahre statt
950 000 c/71 050 000 ans Reichsmitteln eingenommen
seien, eine Ersparnis von 100 000 c/7 aus 1925 in das
Jahr 1920 hinübergcnommcn wurde, sodaß der Zuschuß
sich, wenn die Einnahmen im Jahre 1920 nicht über die
Voranschlagssummenhinausgehen würden, im Höchstfälle
auf 100 000 c.// stellt. Im Jahre 1920 aber wird, wie sich
im Laufe der Verhandlungen herausstelltc, die Einnahme
bestimmt um 100 000 den Voranschlag überschreiten.
Wenn dagegen im Reich statt 190 Millionen den Ländern
210 Millionen zur Verfügung gestellt werden, wird die
Einnahme im Jahre 1920 den Voranschlag um 250 bis
300 000 „// überschreiten. Unter allen Umständen wird
unter Berücksichtigung des Überschusses aus 1925 und der
sicher eingehenden Mehreinnahmen in 1920 für das Rech¬
nungsjahr 1920 ein Zuschuß nicht erforderlich werden.
Dieser ist voranschlagsmäßig auf 200 000 -.// angenommen.
Er wird nach Ansicht eines Teils des Ausschusses abzu¬
setzen sein, wodurch eine Ersparnis von 200 000 erfolgt.

Dieser Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Jordan,
Zinilnerlnann , Fick, Schmidt und Taichen, stellt den

A n trag  N r . 3:
Erhöhung des Kapitels 1 Titl . 2 Beitrag des

Reiches zu den Kosten der Ordnungspolizci von
950 000 ^ auf 1 210 000 ^ 7.

Der andere Teil des Ausschusses, die Abgeordneten
Meyer, Faber , Wempe, Leffers, Schröder, Freiste, Thye,
Wichmann, Lehmkuhl, stellt den

Antrag Nr.  4:
Ablehnung des Antrags und unveränderte An¬

nahme des Kap. 1.

Zu Kapitel 2 Titel 2 wurde gefragt, ob die Klagen bei
dem Verwaltnngsgcricht im Verhältnis von 4000 : 200 ge¬
fallen seien. Die Regierung erklärte, daß bei der Auf¬
stellung des Voranschlags im vorigen Jahre ein Irrtum
vorgekommen sei. Es hätte statt 4000 200 heißen müssen.
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Zu Kapitel 3 Titel 1 der Einnahmen wurde gefragt,
wie die Erhöhung der Gebühren zu erklären sei. Es wurde
eine Übersicht über die Streitsachen erbeten.

Diese wurde hergegeben und folgt hier:

Erledigt durchr-!A Pcichteiiugilngscnnt
d

HS -S 's:
Ä'Zsr N M

s *8
crH r-

l Oldenburg . . 46 18 3 17 8
2 Westerstede. . 42 16 7 ii — 8
3 Varel . . . . 41 25 2 6 — 8
4 Jever . . . . 137 39 37 57 — 4
5 Butjadingen 52 15 1 32 i 3
6 Brake. . . . 40 6 . 6 24 — 4
7 Elsfleth . . . 21 6 3 10 i 1
8 Delmenhorst 32 15 10 6 — 1
9 Wildeshauscu . 22 12 1 4 2 3

10 Vechta . . . 216 88 54 43 — 31
11 Cloppenburg . 147 61 61 14 — 11
12 Friesoythe . . 30 14 2 14 — —
13 Nüstriugen . . 3 2 — 1 — —
14 Pachteiiügungs-

amt sür Boden¬
abbauverträge. 13 5 1 3 4

15 Landespachteini-
gungsamt . . 66 46 4 5 — 11

16 Eutin . . . . 15 4 7 1 — 3
17 Birkcnfcld . . 7 3 — — — 4

930 375 198 246 7 104

Daraus ist ersichtlich, daß in den Ämtern Vechta, Clop¬
penburg und Jever die Zahl der Streitsachen gegenüber
den anderen Ämtern unverhältnismäßig hoch ist, während
sie in den Ämtern der Wesermarsch, wo es besonders viel
Pachtland gibt, im letzten Jahre stark abgenommen hat.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 5:

Annahme der Kapitel 2 bis 4.

Zu Kapitel 5 Titel 2 wurde sestgestellt, daß sich der
Anteil an der Kraftsahrzeugsteuer siir Oldenburg von
700 000 erheblich erhöhen würde. Nach Ansicht der Re¬
gierung wird, ohne Berücksichtigung des Mehrverkehrs, eine
Erhöhung von etwa 120 000 cF anzunehmen sein. Ein
Teil des Ausschusses glaubt, daß weiter eine Erhöhung des
Anteils durch die allgemeine Vermehrung des Verkehrs um
mindestens 10 erfolgen werde, so daß dann der Anteil
Oldenburgs im ganzen statt auf 700 000 ^ auf 000 000 -K
steigt. Es erscheint diesem Teil berechtigt, die Erhöhung im
Voranschlag znm Ausdruck zu bringen und die Hälfte der
Erhöhung hier eiuzusetzeu. Dieser Teil des Ausschusses, die
Abgeordneten Jordan , Zimmermann , Fick, Schmidt,
Tautzen, stellen den

Antrag Nr . 6:
Erhöhung des Anteils an der Kraftfahrzeug¬

steuer in Kapitel 5 Titel 2 von 350 auf 450 000 c/i.

Die Abgeordneten Faber, Wempe, Meyer-Holte,
Leffers, Freese, Schröder, Wichmann, Thye und Lehmkuhl
stellen den

AntragNr . 7:
Ablehnung des Antrages der Minderheit und

unveränderte Annahme des Kapitels 5.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  8:

Annahme der Kapitel 6, 7 und 8 der Ein¬
nahmen.

Zn Kapitel 2 Titel 1 der Ausgaben  wurde gefragt
weshalb ztvei Regierungsobcrsekretäre mehr eingestellt seien.'
Darauf wurde geantwortet, daß einer dieser Beamten auch
im vergangenen Jahre schon in der Polizeidirektion be¬
schäftigt, aber noch nicht angestellt gewesen sei, der zweite
wegen der Mehrarbeit hinzngezogen werden mußte.

Der Ausschuß stellt den
AutragNr.  9:

Annahme der Kapitel 1 und 2 der Ausgaben.

Zu Kapitel 3 der Ausgaben ist vom Gendarmeric-
vercin eine Eingabe eingegangcn bctr. Ausbildung und
Weiterbildung der Gendarmeriebeamten sowie Einstellung
eines Geldbetrages von 5000 cF. Ter Ausschuß ist der
Aussassuug, daß erhöhte Mittel nicht eingestellt zu werden
brauchen. Der bei Berücksichtigung der Eingabe sich er¬
gebende Mehrbedarf ist aus dcu Geschäftskosten zu nehmen.
Der Ausschuß stellt den

AutragNr . 10:
die Regierung wolle die Eingabe des Gen¬

darmerievereins berücksichtigen,
stellt weiter den

AutragNr . 11:
Annahme des Kapitels 3 der Ausgaben.

Zu Kapitel 4 Titel 1—4 wurden folgende Fragen ge¬
stellt: Genaue Abrechnung erbeten. Wie kann hier erheblich
gespart werden? Wann wird mit dem Abbau begonnen?
Übersicht über Zahl der Beamtenverteilung auf die Ge¬
meinden erbeten. Wieviel Ober- und Unterbeamte? Ge¬
hälter an die einzelnen Gruppen? Beseitigung und Höhe
der Versorgungsgebührnisse? Ist es richtig, daß die Re¬
gierung ohne Beschluß des Landtages Zuschüsse zu dem
Bau einer Polizeiunterknnst gegeben hat? Die Regierung
gab dazu folgende schriftlichen Antworten her:

Die Gesamtstärke der oldenbnrgischen Ordnungs¬
polizei wird voraussichtlich vom Reich auf 475 Beamte
festgesetzt werden, d. i. 55 der Durchschnittsstärke der
anderen Länder. Diese Zahl ist die verhältnismäßig ge¬
ringste aller staatlichen Schutzpolizeien und entspricht in
keiner Weise der Bevölkerungsziffer, sie ist aber vom
Ministerium bei den Verhandlungen in Berlin nicht
weiter beanstandet worden, weil die Bedürfnisse des
Landes, die für das Ministerium die einzige Richtschnur
bilden, eine stärkere Berücksichtigung nicht notwendig er¬
scheinen ließen. Zurzeit beträgt der Bestand 470 Köpfe.
Einstellungssperre ist angeordnet, sodaß in den nächsten
Monaten eine weitere Verringerung wegen Ableistung
der 12 jährigen Polizeidienstzeit, wegen Polizeidienst¬
unfähigkeit, Entlassung und freiwilliger Entfernung ein-
tritt . Das Ministerium beabsichtigt zunächst eine Ver¬
minderung auf 430 Köpfe und wird dann pflichtgemäß
prüfen, in welchem Umfange eine weitere Herabsetzung,
zunächst etwa auf 400 Köpfe, möglich ist. Für die Be¬
urteilung der Höhe der Polizeistärke werden lediglich die
Polizeilichen Bedürfnisse des Landes und die Finanzver¬
hältnisse maßgebend sein.
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Voranschlag
der Ordnungspolizei für das Rechnungsjahr 1926/27.

Besoldung für 28 Anwärter
133 Unterwachtmeister
181 Wachtmeister
86 Oberwachtmeister
25 Haupt - und Zugwacht¬

meister und Assistenten
23 Beamte im Offiziersrang R .M.

475 884 000

Versorgnngsgebührnisse f.ausgeschiedeneBeamte 156 000
Unterstützungen . 1900
Bekleidnngszuschüsse . 3 250
Geschäftszimmerbedürfnisse . . 3 500
Reisekosten und Tagegelder . 6 000
Umzugskostcn . 1500
Kosten für Verwendung außerhalb des Standorts 18 000
Post- und Fernsprechgebühren . 5 000
Bekleidung und Ausrüstung . 50 000
Mieten . 3 000
Reinigung der Unterkünfte , Feuerung , Be¬

leuchtung . 25 000
Bauliche Unterhaltung der Unterkünfte . . . 8 000
Unterhaltung und Ergänzung des Unterknnfts-

geräts . . 10 400
Verpflegung . 1000
Pferdehaltnng . 7 000
Heilfürsorge für die Ordnungspolizei -Beamtcn . 9 000
Körperliche Fortbildung . 3 000
Geistige Fortbildung . 12 000
Kraftfahrwesen . 34 000
Nachrichtenwesen . 5 000
Waffen und Munition . 9 000
Pivinergerät . 300
Fahrzeuge und Geschirr . 1500
Fahrräder . 2 500
Werkstätten und Werkzeuge . . . . . . . 1 000
Vermischte Ausgaben . 1150

1 262 000

Einnahmen an Uutcrknnftsabzügen
und Sonstiges . 39 000

Auf den Landesteil Lübeck entfallen
nach Abzug des Neichsznschusses 13 000 52 000

bleiben 1210 000

Frage  2 . Bei der Ordnnngspolizei wird sparsam ge-
wirtschaftct. Die Ausgaben halten sich unter den
Rcichsdnrchschnittssätzcn. Air den Sachansgaben wird
sich kaum etwas spareil lassen. Die Personalausgaben
werden sich durch den Abgang von Beamten etwas
verringern lassen (vorerst keine Neneinstellungcn ). Im
übrigeil ist gemeinsam mit den übrigen Ländern be¬
antragt , den Neichsznschnß zu erhöhen.

Frage  3 . Die Stärke der Ordnnngspolizei ist bereits
auf 472 Köpfe verringert . Sie wird sich im Laufe des
Rechnungsjahres auf etwa 430 Köpfe senken.

Frage  4 , 5 und 6, nachstehend angelegte Übersicht:

Stärke und Verteilungsübersicht der Ordnungspolizei
am 1. März 1926.

1. Gesamtstärke 23 Beamte im O .R.
449 „ „ U .R.

2. Verteilung:
n) Kommando , Bereitschaft und in der Alls¬

bildung . 226
b) zur Verfügung der Stadt Oldenburg . . 111
e) „ „ „ „ Delmenhorst . 61
cl) „ „ „ „ Rüstringen . 40
0) „ „ „ Regierung Eutin

(Schwartau ) . 19
k) Gendarmeriestandort Oldenburg . . . . 1
g-) „ Nordenham . . . 5
b) „ Einswarden . . . 3
1) „ Brake . 4
Ich „ Vechta . 1
l) „ Lindern . . . . 1

472

Frage  7 . Die Angehörigen der Ordnungspolizei sind
wie folgt eingestuft:
Anwärter Besoldungsgruppe I 906— 1308
Unterwachtmeister „ II 984—1434
Wachtmeister „ III 1080— 1554
Oberwachtmeister „ IX 1242—1770
Zug - und Hauptwacht¬
meister und Assistenten V 1458—2052
Leutnants V 1458—2052

und VI 1794—2676
Zahlmeister „ VI 1794—2676
Oberzahlmeister und
Werkmeister VII 2310 —3432
Oberleutnants VII 2310^ 3432

und „ vm 2640—3960
.Hauptzahlmeister ,, IX 3102—4554
Hauptlente „ IX 3102—4554

und X 3960—5940
Majore und Medizinalrat „ XI 4620 —6930
Oberst , gleichzeitig als
Gendarmeriekommandeur XIII 6930— 10560

Fra ge 8.
Die Ordnungspolizeibeamten erhalten beim Aus¬
scheiden n a ch Ablauf der 12jährigen Pflichtdienstzeit
die gleiche Versorgung wie die Wchrmachtsangehörigen,
und zwar:
1. eine einmalige Ubergangsbeihilfe (Dienstprämie)

von 1500
2. laufende Übergangsgebührnisse für die Dauer von

3 Jahren (im 1. Jahre "/», im 2. Jahre lind
im 3. Jahre V» ihrer letzten Dienstbezüge).
Die laufenden Übergangsgebührnisse ruhen , wenn
der Betreffende in einen öffentlichen Dienst tritt.

3. den Polizei -Versorgnngsschein , oder, falls hierauf
verzichtet wird , eine Zulage von 3000 o/ch zahlbar
in laufenden Beträgen innerhalb von 3 Jahren.

Beim Ausscheiden vor Ablauf der Pflichtdicnst-
zeit infolge von Dienstnnfähigkcit findet das Reichs-
versorgnngsgcsetz Anwendung.

Frage  9 . Die Genehmigung zur Gewährung eines
Zuschusses an den Stadtmagistrat Delmenhorst zum
Bali eines Unterknnftsgebändcs für die Ordnungs-
Polizei ist vom Finanzausschüsse des Landtags erteilt.
Diese Genehmigung ist vom Ministerium als aus¬
reichend erachtet, da es sich nicht um die Bewilligung
neuer , sondern um die Verwendung ersparter Nüttel
handelte.
Der Ausschuß ist der Auffassung , daß durch die Re¬

gierungserklärung sich die Anträge auf Abbau der Ord¬
iinngspolizei erübrigen . Die Regierung hat die Ein¬
stellungssperre verfügt , will den Abbau auf 430 und weiter
folgend zunächst auf 400 Köpfe vornehmen und wird weiter,
sowie es die Interessen der Sicherheit erlauben , die Zahl
der Ordnungspolizeibeamten heruntersetzen.zusammen 472
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Die Verwendung von Mitteln aus Überschüssen der
Ordnungspolizei aus' den Jahren 1924/25 für die Errich¬
tung einer Polizeinnterknnsterfolgte ohne Zustimmung des
Landtags, sie wurde im Finanzausschuß besprochen. Ein
Teil des Ausschusses glaubt, daß in Zukunft Überschüsse hier
oder an anderen Stellen für solche oder ähnliche Zwecke
ohne Zustimmung des Landtages nicht verwandt werden
dürfen, hält auch eine Mitteilung an einen der Ausschüsse
und Zustimmung eines Ausschusses oder der Mehrheit eines
Ausschusses nicht für ausreichend.

Zn Kapitel 5 Titel 1 wurde gefragt, wie stellt sich die
Regierung zu der von den Amtsverbänden den Amtshanpt-
leuten gegebenen besonderen Zulage? Welche Amtshaupt-
lcnte bekommen Zulage und in welcher Höhe sind in den
Amtsverbänden Staatsbeamte für Wirtschaftsunternehmen
tätig, in welchem Umfange, erhalten dieselben dafür eine
besondere Vergütung? Darauf hat die Regierung geant¬
wortet, daß alle Amtshanptlente bis auf zwei eine Ver¬
gütung von je 1000 bis 1500 erhalten. Ein Amtshaupt¬
mann erhält eine besondere Vergütung für die Leitung eines
wirtschaftlichen Unternehmens eines Amtsverbandes. Zu
der rechtlichen Seite gab die Regierung folgende schriftliche
Erklärung:

Während die Tätigkeit der Amtshauptmänner als Vor¬
sitzende der Amtsvorstände durch das gesetzliche Gehalt
abgegolten wird, ist es nach Ansicht des Staatsmini-
sterinms nicht unzulässig, daß den Amtshanptmännern
für besonderen Aufwand  ihrer Amtsverbands-
tätigkcit vom Amtsrat eine Entschädigung bewilligt wird.
Eine gesetzliche Bestimmung verbietet eine solche Auf¬
wandsentschädigungnicht, und ihre Bewilligung durch
den Amtsrat unterliegt nicht der Genehmignngspslicht.
Es darf sich aber nur um die Abgeltung eines wirk-
lichen Aufwandes  und nicht um eine ver¬
schleierte Berg  ü t n n g für die Tätigkeit in Amts¬
verbandsangelegenheiten handeln. Eine derartige als
Aufwandsentschädigung bezeichnete, in Wirklichkeit aber
verschleierte Vergütung würde eine nach dem Besoldnngs-
sperrgesetz unznlässige Steigerung des Stelleneinkommensbedeuten.

Welcher Betrag im einzelnen Falle innerhalb der
Grenzen einer Aufwandsentschädigung liegt, hängt hier¬
nach von dem tatsächlichen Aufwands ab, und dieser wird
in den verschiedenen Amtsbezirken je nach der Tätigkeit
der Amtshauptmänner in Amtsverbandsangelegenheiten
verschieden sein. Dem Ministerium fehlen für die rich¬
tige Schätzung des tatsächlichen Aufwandes die erforder¬
lichen Unterlagen und es ist daher nicht in der Lage, über
die Angemessenheit der zu gewährenden Entschädigung
eine bestimmte Erklärung abzugeben. Es bemerkt aber,
daß die Heranziehung der den preußischen Landräten aus
den Krciskassen gewährten Answandsentschädigung zum
Vergleich nicht angängig ist, weil die Landräte bei Dienst¬
reisen innerhalb ihrer Kreise keine Tagegelder beziehen
und besonders gerade anch hierfür die ihnen bewilligte
Aufwandsentschädigung bestimmt sein wird, wohingegen
die Amtshanptlente für Dienstreisen in ihrem Amts¬
bezirke außerhalb ihres Wohnortes auch für die Amts¬
verbandstätigkeit die gesetzlichen Tagegelder erhalten.

Diese Erklärung befriedigte den Ausschuß nicht. Die
Regierung glaubt, die Genehmigung nur dann versagen zu
können, wenn der wirkliche Aufwand geringer ist als die
Anfwandsentschädignng, da dies eine verschleierte Ver¬
gütung darstellcn und dadurch den Bestimmungen des Be-
svldnngssperrgcsetzes widersprechen würde. Nachdem das
Besoldnngsspcrrgesetz außer Kraft getreten ist, fällt auch
diese Begründung. Die Frage ist, ob es unbedenklich ist,daß die Amtshanptlente von Gemeinden und Gemeinde¬

verbänden sogenannte Aufwandsentschädigungen bekommen
und wenn diese es beschließen und die Bedenklichkeit bejaht
wird, ob die Regierung nicht in der Lage ist, die Annahme
zu verhindern. Die Amtshanptlente sind Staatsbeamte. Als
solche haben sic die Gesamtinteresfen des Staates Mahr¬zunehmen, nicht nur in ihrer Betätigung für den Staat
sondern anch in ihrer Tätigkeit für den Kommunalverband
Wenn sie aber in Abhängigkeit von den: Konnnnnalverband
kommen, von diesem Vergütungen annehmen, die von dem
Mehrheitsbeschluß der Vertretungskörperschaft abhängig
sind, so wird dadurch ihr Verhältnis zum Staat und ihre
Aufgabe, die sie als Staatsbeamter haben, ungünstig be¬
einflußt. Es erscheint daher nötig, die im letzten Jahre
eingerissene Methode der Bewilligung von sogenannten
Aufwandsentschädigungenwieder zu beseitigen. Die Re¬
gierung kann den Beschluß beanstanden. Es wird dann die
SelbstverwaltnngSkörPerschaftKlage beim Oberverwal-
tnngsgericht erheben und dieses entscheiden können. Die
Regierung kann auch ein anderes Druckmittel ansüben und
an irgendeiner Stelle im Voranschlag des Konnnnnal-
verbandes die dem Amtshauptmann von diesem bewilligte
Summe an Staatszuschüssen streichen. Den ersten Äeg
glaubt die Regierung nicht gehen zu können, weil sie keine
genügende rechtliche Begründung dafür hat. Der zweite
Weg ist nur dann zu gehen, wenn Kommunalverbände sich
vernünftigen Vorstellungen verschließen. Zuzugeben ist, daß
das Zivilstaatsdicnergesetz eine Handhabe nicht bietet, doch
kann der Art. 91 der Gemeindeordnung die Möglichkeit
geben. Hier heißt es, daß die g e w ählten  Mitglieder
des Amtsvorstandes eine ihren baren Auslagen ent¬
sprechende Entschädigung erhalten, über deren Höhe der
Amtsrat beschließt. Da der Amtshauptmann g e b orenes
Mitglied des Amtsvorstandcs ist und in Art. 91 G-O. ge¬
sagt wird, daß die gewählten  Mitglieder des Amts¬
vorstandes eine Entschädigung erhalten sollen, ist darin znm
Ausdruck gebracht, daß der Amtshauptmann als nichtge¬
wählt  e s Mitglied irgendeine Entschädigung nicht an¬
nehmen soll. Sollte die Regierung diese Bestimmung nicht
für ausreichend halten, um vorm Obervcrwaltrnrgsgericht
die Versagung der Genehmigung mit Erfolg zu vertreten,
so hält der Ausschuß es richtig, daß eine gesetzliche Grund¬
lage in der Gemeindeordnunggegeben wird, die noch un¬
zweideutiger zum Ansdruck bringt, daß die Amtshanptlente
vom Amtsrat bewilligte Aufwandsentschädigungen nicht an¬
nehmen dürfen. Den Aufwand, welchen der Amtshcncht-
mann in den einzelnen Bezirken verschieden zu machen hat
und soweit er ihn nicht durch Tagegelder erstattet bekommt,
macht er als Staatsbeamter und nicht als Kommnnal-
beamter. Wenn daher eine höhere Anfwandsentschädignng
als die jetzt vom Staat gezahlte angemessen ist, was hier
nicht untersucht und daher auch nicht bestritten werden soll,
so hat der Staat diese zu zahlen und nicht der Kommunal-
verband. Der Ausschuß ist daher der Meinung, daß der
jetzige Zustand zu beseitigen ist, die Regierung einen ge¬
eigneten Weg dazu zu suchen hat. Diesen angegebenen
Wegen ist der Vorzug zu geben gegenüber der dritten Mög¬
lichkeit: daß genaue Feststellungen über die Höhe des wirk¬
lichen Aufwandes gemacht werden und alles abgestrichen
wird, was danach als verschleierte Vergütung zu gelten
hätte. Im übrigen bleiben für diese Begründung nach Fall
des Sperrgesctzes nur die Bestimmungen des C.St .G. Es
wurde ans dem Ausschuß auch betont, daß andere Beamtcn-
gruppen dienstliche Verrichtungen — z. B . Lehrer-Ausflüge
mit Schülern, die vorgeschrieben sind — zu machen haben,
ohne dafür Tagegelder oder Entschädigung zu bekommen.
Allgemein wurde die Meinung vertreten, daß es durchaus
unerwünscht sei, wenn die Amtsräte über den Weg der
Aufwandsentschädigung Werturteile über den Amtshaupt-
manil abgeben, einige Amtshanptlente höhere, einige
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niedrigere, einige gar keine Aufwandsentschädigung be¬
kommen, auch demselben Amtshauptmann , wenn seine Be¬
liebtheit sinkt, von einem Jahr znm andern anders beur¬
teilen und ihm seine Aufwandsentschädigung gestrichen
werden kann, ganz abgesehen von den wechselnden Mehr¬
heiten in den Ämtsräten.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 12:

Die Regierung zu ersuchen, den Zustand der
Zahlung sogenannter Aufwandsentschädigungen an
die AmtShanptlente durch die Kommnnalbehördezu
beseitigen

„,,d stellt weiter den
Antrag  Nr . 13:

Annahme der Kapitel 1 und 5 der Ausgaben.

Zn Kapitel 6 Titel 1 der Ausgaben wurde gefragt,
welche finanziellen Wirkungen die Begrenzung der Zu¬
schüsse auf die einzelnen Amtsverbände hat, worauf fol¬
gende Antwort gegeben wurde:

Betrifft die Staatszuschüssezu den Kosten der land¬
wirtschaftlichen Schulen im Rechnungsjahr 1926.

Wie den Schulvorständen bereits durch Verfügung
vom 22. Februar d. I . — L 73 — mitgeteilt ist, sollen
angesichts der zeitigen finanziellen Notlage des Staates
für das Rechnungsjahr l926 den Trägern der landwirt¬
schaftlichen Schulen nicht die halben, durch Einnahmen
nicht gedeckten Ausgaben erstattet werden, sondern nur
ein Betrag von insgesamt 52 000 R.M., das sind etwa
gl der nach den Voranschlägen der Schulen für 1926
sich ergebenden Fehlbeträge. Die endgültige Höhe der
Staatsznschüsse kann erst nach Ablauf des Rechnungs¬
jahres festgesetzt werden, sobald sämtliche Jahresrechnun-
gcn für l926 der landwirtschaftlichen Schnlkommission
eingesandt sind. Die Schulvorstände haben daher die
Jahresrechnnngen, gegebenenfalls vorläufige, vom Schul¬
vorstand beglaubigte Auszüge ans den Jahresrechnnngen,
bis spätestens znm 30. Juni 1927 einzusenden.

Im Laufe des Rechnungsjahres 1926 werden den
Schulträgern Abschlagszahlungen ans den zu leistenden
StaatSzuschnß gewährt. Zn diesem Zwecke haben die
Schulvorstände den vom Amtsrat festgestellten Vor¬
anschlag alsbald nach der Feststellung durch den Amts¬
rat der landwirtschaftlichen Schulkommission einzu¬
senden. Nach diesen Voranschlägenwird der für 1926
sich ergebende Staatszuschnß vorläufig berechnet. Den
Schulträgern werden von diesem Betrage am Ende eines
jeden Nechnnngsvierteljahres ohne besondere Anforde¬
rung seitens der landwirtschaftlichen Schulkommission je
20 überwiesen. Der restliche Staatszuschnß wird nach

! Ablauf des Rechnungsjahres verteilt, sobald die Jahres-
^ rechnungen sämtlicher Schulen vorliegen.

Durch die Erklärung der Regierung wird die Eingabe
der Direktoren der Landwirtschaftlichen Winterschule be-

! antwortet.
Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 14:
Eingabe für erledigt zu erklären.

Der Ausschuß stellt weiter den
j Antrag  Nr . 15:

Annahme des Kapitels 6 Titel 1 bis 4.

^ Zn Kapitel 6 Titel 5: Förderung der Pferdezucht,
Muß unter Bemerkungen 1000 c//i Vergütung für den Vvr-
lihenden der Körnngskominission eingefügt werden, wo-

^ durch in Kapitel 8 Titel , 2 1000 <F zu streichen sind.

Zu Kapitel 6 Titel 6 soll unter Bemerkungen von den
Zuschüssen für Gewährung von Preisen an Bullen 2500
abgesetzt, diese 2500 c// den Haltungszuschüssen für Ziegen¬
böcke hinzngesetzt werden, so daß sich der Zuschuß an Bullen
auf 5500 cF ermäßigt, der für Ziegenböcke auf 5000 ^
erhöht.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 16:

Annahme des Kapitels 6 Titel 5 und 6, mit der
Änderung unter Bemerkungen zu Tit . 6, daß die
Zuschüsse für die Ziegenbockhaltung von 2500 c/7
ans 5000 erhöht werden.

Zu Kapitel 6 Titel 7 sind zwei Eingaben eingegangen,
die höhere Zuschüsse zur Förderung der Fischerei erbitten.

Nach Ansicht des Ausschusses kann nach Besprechung
mit der Regierung diesen Anträgen nicht entsprochen
werden.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 17:

Unveränderte Annahme des Kapitels 6 Titel 7
und Überweisung der Eingaben als Material.

Zn Kapitel 6 Titel 8 bis 11 wurden Fragen nicht ge¬
stellt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 18:

Annahme des Kapitels 6 Titel 8—11.

Zn Kapitel 6 Titel 13 ist eine Eingabe und ein Schrei¬
ben der Landwirtschaftskammerzu dieser Eingabe zu er¬
ledigen. Die Regierung wurde eingehend gefragt, ob und
in welcher Weise der Eingabe zu entsprechen sei. Es ergab
sich, daß in der kurzen Zeit Feststellungen nicht zu machen
sind, die erforderlich wären, um beurteilen zu können, ob
eine Melioration der Kolonistenstellen in Mentzhausen,
Rüdershausen und Großenmeer-Barghorn durch Herauf-
holung von Klei möglich ist. Man rechnet ans einen laufen¬
den Nieter 1 Kubikmeter Kleierde, so daß bei 28 000 laufen¬
den Nietern und der Aufbringung von 3 Zentimetern Klei¬
schicht etwa 96 Hektar überkleit werden können. Nach An¬
sicht der Regierung wäre mit 1 Mark Pro laufenden Bieter
ausznkvmmen, so daß 96 Hektar 28 000 für Über-
kleiung 3 Zentimeter dick erfordern würden. Die Mei¬
nungen waren sehr geteilt, ob es richtig sei, einen so hohen
Betrag für Überkleinng auszugeben, da diese nicht die
Düngung unnötig macht, eine Düngung des nicht über-
kleiten Moors aber auch große Erfolge haben kann. Einig
war man darin , daß zunächst festgestellt werden muß, um
wieviel Kolonatc und wieviel Hektar es sich handelt, ob
der Klei gut ist und ob den Siedlern damit gedient ist.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag  Nr . 19:

Annahme von Kap. 6 Tit . 12 und 13 und Über¬
weisung der Eingabe der Siedler und des Schrei¬
bens der Landwirtschastskammer an die Regierung
zur Prüfung.

Zn Kapitel 6 Tit . 15 ist eine Eingabe des Landes¬
verbandes Oldenburg des Reichsverbandes des Klein¬
gartenvereins eingegangen, der darum bittet, zur Förde¬
rung des Kleingartenwesens die im vergangenen Jahre
eingestellten 1000 »E auch im kommenden Jahre wieder
einznstellen.

Der Ausschuß erkennt die Bedeutung des Kleingarten¬
wesens an. Wenn auch die Kleingärten weniger geworden
sind, so haben doch gerade die bedürftigen Kreise ihr Klein-
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gartenland beibehalten, und solche, welche neben den wirt¬
schaftlichen Vorteilen auch Freude an der Arbeit in freier
Natur empfinden. Der Ausschuß stellt daher den

Antrag  Nr . 20:
Annahme des Kapitels 6 Titel 14 und 15 und

Einstellung von 1000 -4/ in Kap. 15 und damit die
Eingabe für erledigt zu erklären.

Zn Kapitel 7 Titel 1 wurde die Frage gestellt, wie¬
weit die Vorarbeiten zur Einrichtung des Landesknltur-
amtes gediehen seien und welche Ersparnis an Beamten
sich dadurch ergeben würde. Darauf ist folgende Antwort
gegeben worden:

„Der Landtag hat bei der Beratung des Voranschlags
der Ausgaben der Landeskasse für das Jahr 1925 be¬
schlossen, die Staatsregierung zu ersuchen, zu prüfen,
a) ob beim Siedlnngsamt Beamtenstellen eingespart

werden können,
l>) ob eine Zusammenlegung des Siedlungs- und Do¬

mänenamts zu einem Landeskulturamt erfolgen kann.
Die Staatsregierung hat dazu folgendes beschlossen:
2 Landesknlturratsstellendes Siedlungsamtes werden

aufgehoben. Die jetzigen Inhaber dieser Stellen, die ans
der Vermessungslaufbahn hervorgegangen sind, werden
schon in nächster Zeit der Vermessnngsdirektion zur Hilfe¬
leistung überwiesen. Ihre Stellen müssen zwar einst¬
weilen beim Siedlungsamt weiter geführt werden, bis
im Vermessungsdienst geeignete Planmäßige Stellen frei
geworden sind, in welche die beiden Beamten einrücken
können. Alsdann aber kommen beide Stellen beim Sied¬
lnngsamt endgültig in Fortfall.

Die beim Staatsministerinm geführte Stelle eines
Landesökonomierats(Gruppe XI), die im April frei wird,
weil der jetzige Inhaber nach Erreichung der Alters¬
grenze in .den Ruhestand tritt , soll unter Überführung
in eine Landeskulturratsstelle der Gruppe X aus das
Siedlnngsamt übertragen und mit einem dort bereits
länger beschäftigten landwirtschaftlich vorgebildeten Hilfs¬
arbeiter besetzt werden.

Die Zusammenlegung des Siedlungsamts und des
Domänenamts zu einem Landeskulturamt empfiehlt sich
nach der Auffassung der Staatsregierung nicht. Die
Siedlungsangelegenheiten müssen mit der Landwirtschaft
verbunden und dein Ministerium des Innern unterstellt
bleiben. Da nach tz 81 der Landesverfassung das Staats¬
gut von den Staatsfinanzbehörden verwaltet wird, würde
eine Zusammenlegung ohne Verfassungsänderungnicht
möglich sein. Es wird nicht angenommen, daß durch
eine Zusammenlegung des Siedlungsamts und des
Domänenamts so wesentliche Ersparnisse erzielt werden,
daß damit eine Änderung der Verfassung begründetwerden kann."

Die Antwort befriedigt den Ausschuß nicht. Über die
Aushebung von zwei Landeskulturratsstellen und Über¬
weisung an die Vermessungsdirektion, Einstellung eines
anderen Beamten beim Siedlungsamt durch Einsparung des
bisherigen Wiesenbautechnikers, soll bei der Stellenübersicht
verhandelt werden und bleibt hier daher unerörtert. Die vom
Ministerium gegen die Zusammenlegung von'Siedlungsamt
und Domänenamt zu einem Landeskulturamt angegebenen
Gründe kann der Ausschuß als stichhaltig nicht anerkennen.
Der tz 81 der Landesverfassung ist dann kein Hindernis,
wenn die Siedlungsangelcgcnheitcn und die der Landwirt¬
schaft den: Finanzministerium unterstellt werden. Aber auch
wenn die Domänensachen-dem Innenministerium unter¬
stellt werden, könnte das geschehen durch einen Beschluß des
Landtages mit Zweidrittelmehrheit. Damit würde der Ver¬
fassungsbestimmung genügt. Es kann ohne Frage erheblich

gespart werden, die Reibungen werden vermindert. Die
Einheitlichkeit in einer Hand fördert manche Angelegenheit
auch sachlich. Es müssen in einem Landeskulturamt die Ver¬
einigung aller Siedlungs-, Domänen- und landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten unter einen: Ministerium erfolge,,.
Die Mehrheit des Ausschusses stellt daher den

A n t r a g N r . 21:
Die Regierung möge dem nächsten Landtag Vor¬

schläge über Zusammenlegung von Domänenamt
und Siedlnngsamt zu einem Landeskultnrcnnt
machen.

Die Abgeordneten Wempe, Faber , Meyer, Lcffers ent¬
halten sich der Abstimmung.

Zu Kapitel 7 Titel 3 wurde die Frage gestellt, ob alle
begründeten Anträge befriedigt werden könnten. Dazu ist
folgende Antwort hergegeben:

Es war bei der Einstellung von 100 000 R.M. in den
Etat für 1925 davon ausgegangen, daß etwa fiir 10001m
neu zu kultivierenden Boden eine Kultivierungsbeihilfe z»
geben sein würde. Die Knltiviernngsbeihilfewürde dann
100 R.M. Pro Im betragen haben. Es sollten wenn mög¬
lich, Eigner und Siedler, die noch nicht 15 Im Kultur¬
land besitzen, berücksichtigt werden. Irgendwelche Unter¬
lagen, für wieviel Im die Kultivierungsbeihilfein Frage
kommen konnte, waren nicht vorhanden, ließen sich mich
nicht feststellen. Es war nur annähernd bekannt, was in
den staatlichen Siedlungen an Nenknlturen in Frage kam.

Die gestellten Anträge ans Knltiviernngsbeihilfe—
1353 Anträge — ergaben, daß die zur Verfügung ge¬
stellte Summe von 100 000 R .M . bei weitem nicht ans¬
reichte, um den Eignern und Siedlern bis zu 15 Im Kul¬
turland eine Beihilfe zu gewähren. Es mußten daher die
am wenigsten Bedürftigen ansscheiden. Als solche wurden
die angesehen, die bereits 10 Im Kulturland oder mehr
besaßen und normalen Viehbestand hatten. Auch von
diesen wurden diejenigen nicht berücksichtigt, welche außer
ihren: Kulturland einen erheblichen Landbesitz an un¬
kultivierten: Boden hatten.

Es blieben darnach 1144 Anträge  mit 1868 da
übrig, sodaß ans einen Im eine Kultivierungsbeihilfe von
52,50 R.M. entfiel.

Die gegen Naturalwertreute angesetzten Neusiedler
haben zu dieser Beihilfe noch einen weiteren Zuschuß von
25 R.M. Pro Im aus Mitteln des Siedlnngsamtes
erhalten.

Obgleich also in: Jahre 1925 nicht alle begründeten
Anträge berücksichtigt werden können, ist in den Vor¬
anschlag für 1926/27 nur die Summe von 80 000 R.M.
aus S P a r sa m ke i t s g r ü n d en beantragt.

Es wird allerdings notwendig sein, die Grenze für die
zu berücksichtigenden Bewerbungsgesuche eventuell unter
10 Im Kulturland festznsetzen. Eine geringere Beihilfe
als wie in: letzten Jahre (reichlich 50 R.M. Pro Im) wird
nicht gegeben werden sollen; wenn angängig, wird die
Beihilfe Pro Im höher zu bemessen sein.

Bei der ungünstigen Lage mancher Siedler erscheint cs
dringend erforderlich, daß die begründeten Anträge so be¬
friedigt werden können, daß eine wirksame Hilfe durch Kulti-
viernngsbeihilfen erfolgt. Der Ausschuß glaubt, daß eine
Kultivierungsbeihilfevon 52 pro Hektar unter Einrech¬
nung von 25 cF ans Mitteln des Siedlungsamtes nicht aus¬
reicht, dem Siedler über die ersten Schwierigkeiten hinweg¬
zuhelfen. Statt die Kultivierungsbeihilfe herabzusetzen,
müsse sie deshalb erhöht werden. Eine Minderheit des Aus¬
schusses glaubt dieses schon dieses Jahr verantworten z"
können, da an anderen Stellen des Voranschlages Ein¬
sparungen in genügenden: Umfange gemacht oder Mehr¬
einnahmen erzielt werden und stellt den
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A u.t r a g N r . 22:
Erhöhiuig des Kapitels 7 Titel 3 von 80 000

auf 120 000 c//.
Der andere Teil des Ausschusses stellt dcu

A u t r a g N r. 23:
Auuahme des Kapitels 7 Titel 1 uud 3 in un¬

veränderter Fassung.

Der Ausschuß stellt den
A u t r a g N r . 24:

Annahme des Kapitels 7 Titel 4.

Zu Kapitel 8 Titel 2 stellt der Ausschuß
A n trag  N r. 25:

Streichung der >000 M in Kapitel 8 Titel 2 uud
Übertragung dieser Bemerkung zu Kapitel 0 Titel 5.

Zu Kapitel 0 Titel 3 wurde der Einzcluachweis der
Kesten erbeten uud Vau der Regierung hergegebeu. Die
Übersicht ergibt:

Nr. Eaipsänger
t924
R.M.

1925
Zeitraum R.M.

I Amtsticrarzt Oldenburg . 2101.15 11 Monate 1563,35
2 Westerstede. 4735,80 11 „ 2453,65

„ Jever uud
Nüstriugcu 9624,30 10 ., 4154,30

1 „ Varel . . . 4471,15 11 3143,80
5 „ Butjadiugcn 4166.55 IO 2780,50
!> „ Brake . . . 3941.50 11 2567,05
7 Elsfleth . . 4479.80 6 1453,40
8 „ Delmenhorst. 4928,26 >1 2129,15
!1 „ Wildeöhcmsc» 563 l,80 9 .. 2426,40

>0 „ Vechta. . . 2728,70 Rechnung fehlt
11 „ Fricsoytye . 1687.10 9 Monate 579,80
12 ,, Cloppenburg. 2739,60 Rechnung feblt

>
Weitere Bemerkungen wurden dazu nicht gemacht. Der

Ausschuß stellt den
A u trag  N r. 26:

Auuahme des Kapitels 0.

Zu Kapitel 10 Titel 3 wurde die Regierung gefragt,
ivelche Bedeutung die Bohrungen in Bntjadiugen haben
»»d welches Ergebnis die Bohrung der Bergwerks-Gesell¬
schaften im südlichen Teil des Landes hatten. Zweck der
Bohrungen in Bntjadiugen ist, Festpunkte zu schaffen, um
Kiistenseukuugen sestzustelleu, während im südlichen Teil des
Landes die Bohrungen nach Erz und Kohle, von der Jlseder
Hütte ausgeführt, kein Praktisches Ergebnis gezeitigt hatten.
Die Bohrkerue sind im Museum.

Die Konzession ist abgelaufeu, das Land wieder frei.
Der Ausschuß stellt den

A u t r a g N r. 27:
Auuahme des Kapitels 10 Titel 1 bis 4.

II. Innere Verwaltung . Kapitel 11— 18 der Ausgaben.

Berichterstatter: Abgeordneter M eher-  Holte.

Zu Kap . 11 Tit.  1 erfolgte mit dem Regieruugs-
bertreter eine allgemeine Besprechung über den Aufgaben¬
kreis dieser Ämter, insbesondere wurde gefragt, wieviel Kilo-

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versami

Meter Staatsstraßen auf jedes Bauamt entfallen und wie¬
viel Beamte und Angestellte bei jedem Bauamt vorhanden
seien? Ferner wurde gefragt, wie hoch die Ausgaben für
Gehälter nsw. der einzelnen Ämter seien? Ans die Frage, ob
nicht Banbeamte der Amtsverbände einen großen Teil der
Arbeiten der Bauämter ohne erhebliche Mehrausgaben
übernehmen könnten, führte die Staatsregierung aus:

Nein,  denn
1. es sind wohl kaum Beamte vorhanden, die noch

wesentliche Nebenarbeiten übernehmen können. Vor¬
handen sind:
a.) Westerstede: 1 Wegemeister für 230 üm Amts- (89)

und Gemeindechausseen(141). Dieser Wegemeister
ist auch noch Hilfsarbeiter für die Wasseracht. Der¬
selbe ist stark überlastet.

b) Friesoythe: 1 Technischer Hilfsarbeiter für 64 üm
Chausseen, der zugleich für die Wasserachten tätig
ist. Dieser ist so stark mit Arbeit überlastet, daß be¬
reits ein weiterer Techniker zur Hilfeleistung ange¬
nommen werden mußte.

c) Cloppenburg: 2 Wegemeister. Diese beiden Wege-
meister haben für insgesamt 400 üm Chausseen,
besonders bei den Neubauten so viel zu tun , daß
weitere Arbeit nicht übernommen werden kann.
Dazu erledigen diese Wegemeister Arbeiten für die
Überlandzentrale.

ck) Vechta: 2 Wegenleister für 290 üm Amtsverbauds-
chausseeu. Dazu einige Kilometer Gemeinde-
chansseen. Ob diese beiden Wegemeister voll be¬
schäftigt sind, ist nicht bekannt. Bei etwaigen Neu¬
bauten werden sie sicherlich weitere Arbeiten nicht
übernehmen können.

e) Wildeshausen: 1 Wegemeister für rd. 100 üm
Chausseen, dazu Gemeiudechaussecn und die
Straßen der Stadt Wildeshausen. Der Wege¬
meister ist bisweilen auch für die Huntewasseracht
tätig; er kann weitere Arbeit nicht übernehmen.

k) Varel : 1 Wegemeister für 230 üm Amtsverbands-
nnd Gemeindechansseen. Dieser Wegemeister ist für
den Staat jetzt schon als Schlengenmeister und Do¬
mänenaufseher tätig. Eine Mehrbelastung ist nicht
möglich.

«') Jever : 1 technischer Hilfsarbeiter fiir 165 üm
Chaussee, sowie fiir eine Anzahl anderer genossen¬
schaftlicher Arbeiten. Derselbe ist voll beschäftigt, es
muß sogar ein weiterer Techniker angenommen
werden.

2. Die staatlichen Wegemeister haben eine so lange
Strecke, daß ihre Arbeitskraft, besonders bei den zu
erwartenden großen Unterhaltungsarbeiten, voll aus-
genntzt ist. Die Länge der einem staatlichen Wege¬
meister übertragenen Strecken beträgt rd. 100 üm.
Einige Wegemeister, die auch noch andere Dienstvor-
richtuugeu zu erledigen haben, haben eine entsprechend
kürzere Strecke zu verwalten. Die örtlich sehr ver¬
zweigte Lage der Staatswege erfordert lange Wege.
Der Verkehr auf den Staatswegeu ist viel größer
als auf den Amtsverbauds- uud Gemeindechansseen.
Die Verwaltung des Wegemeisterdienstes auf den
Staatswegeu ist daher schwierig uud verantwortungs¬
voll. Es erscheint nicht möglich, daß diese Arbeit von
anderen Hilfskräften als Nebenarbeit etwa mit über¬
nommen wird.

3. Bei Übergabe von staatlichen uud Chausseestreckeu an
einen Amtstechniker wird der Staat nicht mehr in der
Lage sein, über Ausbildung, Eignung des jeweiligen

mg. 2
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Technikers zu Wachen und muß sich den Vorschriften
des Amtsverbandes fügen. Es ist auch zu erwarten,
daß bei zwei verschiedenen Vorgesetzten Behörden leicht
Meinungsverschiedenheiten entstehen. Der Staat wird
in allen Fällen der leidtragende Teil sein, weil der
Amtstechniker natürlich zunächst die Amtsinteressen
vertritt.

Die übrigen Fragen wurden durch den Regierungs-
Vertreter, wie folgt, beantwortet:

Unter dem Druck der besonders ernsten Finanzlage ist
mit aller Gewissenhaftigkeit bereits geprüft, ob bei den
Weg- und Wasserbanämtern Ersparungen möglich sind.
Wir sind aber zu der Überzeugung gekommen, daß dies
nicht angängig ist. Die Banämter und das ihnen znge-
teilte Personal sind voll beschäftigt mit dem großen Auf¬
gabenkreis, der ihnen zugcwiesen ist.

Die verschiedenen Gebiete sind in einer Anlage beson¬
ders znsammengestellt und geben einen Überblick über die
Mannigfaltigkeit der Aufgabe,l. Nimmt man aus der Zu¬
sammenstellungeine kleine Genossenschaft heraus, z. B.
eine Mühlenacht oder eine kleine Wasseracht, so mag je¬
mand, dem der Begriff „Wasserbau" sernliegt, bei dem
Gedanken, daß in dieser Genossenschaft Arbeiten zu ver¬
richten wären, die einen Techniker beschäftigen könnten,
vielleicht zweifeln. In Wirklichkeit liegt die Sache aber so,
daß die kleine Genossenschaft nicht für sich allein zu be¬
trachten ist, sondern nur im Rahmen des ganzen wasser¬
wirtschaftlichen Gebietes, dem sie angehört und sofort
entsteht eine Fülle von wissenschaftlichenund praktischen
Fragen : Niederschlagsgebiet, Abflnßzahlen, Abflußmenge,
geologische Beschaffenheit des Untergrundes, Düngewert
des Wassers, Besticke der Wasserzüge, Gefälle, Kulturart,
Pflanzenwnchs, Vorfluter, Anzahl der Zubringer, Stau¬
werke, Entlastungen, Brücken, Vertäte, Pumpwerke nsw.
Jede einzelne dieser Fragen verlangt zu ihrer Beantwor¬
tung Praktische Voruntersuchungen und Berechnungen.
Erst dann kann die einzelne Genossenschaft selbst be¬
arbeitet werden. Das Ergebnis dieser Arbeiten, die oft
Jahre in Anspruch nehmen, ist das Regulativ, das jede
Genossenschaft braucht und sei sie noch so klein. Ob nun
sofort nach diesem Regulativ gebaut werden kann oder
nicht, spielt keine Rolle. Der eigentliche Ban macht her¬
nach keine besonderen Schwierigkeiten mehr, sondern ver¬
mehrt nur vorübergehend die Arbeitslast. Die Haupt¬
sache ist, daß die wasserwirtschaftlichen Notwendigkeiten
der Landwirtschaft und Industrie jedes einzelnen Gebietes
genau bekannt sind und ebenso der Weg, auf dein sie
erfüllt werden können, auch wenn in der Zwischenzeit
etwa eine Veränderung der Verhältnisse eingetreten ist.
Tritt dann irgendwo ein besonderes Bedürfnis hervor,
so ist es nicht schwer, den Weg zu weisen. In diesem
Sinne wirken die Banämter zum Besten der Landwirt¬
schaft, Industrie und Arbeiterschaft.

Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Arbeiten ob¬
liegt den Weg- und Wasserbauämterndie laufende tech¬
nische Arbeit in den Genossenschaften. Es folgen aus den
Schannngen, ans Beschwerden, aus öffentlichen und
Privatlichcn Wünschen die Pläne , Kostenanschläge, Zeich¬
nungen, Ausführungen und Abrechnungen von Brücken-
bantcn, Stauwerken, Umbauten, Erneuerungen, Regu¬
lierungen, Rieselanlagen, Drainage-Anlagen nsw. Wenn
nun auch im Jahre jede Genossenschaft nur einige Ar¬
beiten vornimmt, so ergibt sich bei der großen Menge der
Einzelgenvssenschaften doch eine erhebliche Gesamtärbeit.
Diese Arbeit kann nicht ans andere Schultern abgeladen
werden, denn der Bauamtsvorstand ist das gesetzliche tech¬
nische Vorstandsmitglied der Genossenschaftenund über-«
nimmt selbstverständlich die gesamte technische Sachbe-

arbeitung. Daß diese Sachbearbeitung, sei sie groß oder l
klein, Fachkenntnis, Zeit und Arbeitskraft erfordert be- !
darf keiner weiteren Ausführung. ' l

Von den großeil Genossenschaften gilt ähnliches, nur j
in viel größerem Maße. Mögen auch während der jetzigen̂
Zeit allgemeiner Geldnot große Meliorations- und andere ,
Pläne nicht zur Ausführung kommen können, so bleibt !
doch immer die Verantwortung für die Erhaltung des bc- '
stehenden Zustandes und die mögliche Verbesserung durch
verfügbare kleine Mittel . Und je kleiner die Mittel sind
um so wichtiger ist cs, die vielen Wünsche und Forderun¬
gen, die trotzdem von allen Seiten erhoben werden, richtig
gegeneinander abznwägen, um das zur Ausführung zn
bringen, was der Allgemeinheit am meisteil nützt, löazu
ist aber nur der Banbeamte in der Lage, der die ge¬
samten Verhältnisse übersieht.

Zn den Wasserbangenossenschaften des Nordens ge¬
hören die 4 Deichbändc. Die Ballwerke der Deichbände
sind von ausschlaggebender Wichtigkeit für den Bestand
des ganzen Landes. Was hier zn leisten ist, ist an ge¬
wissenhafter Beobachtung, Forschung und Praktischer Bau¬
tätigkeit, erfordert dauernd die volle Kraft der Ban-
ämter. Nötig sind sie auch für den Hafen Brake und
anderen Hafenplätzen sowie für die technischen Ange¬
legenheiten der Insel Wangerooge.

An die Wasserbanaufgabcn reihen sich die Ausgaben des
Wegebaues. Nichts ist unrichtiger, als zn glauben, der
heutige Straßenbau wäre ein einfaches Ding. Vor allem
darf man nicht von dem Zustand gewisser Amtsver-
bands- lind Gemeiildestraßen ansgehen, lim zn der Fol¬
gerung zu kommen, daß sic richtig gebaut wären und
daher ein Banamt überflüssig sei. Wir verlangen heute
für unsere Landstraßeil, die dem Fernverkehr dienen
sollen, daß sie mit allen Mitteln der modernen Baukunst
hergestellt werden. Um diese besten Mittel ausfindig zn
machen, die in Herstellung und Unterhaltung die ge¬
ringsten Kosteil erfordern, haben sich die leitenden
Straßenbanbeamten der Deutscheil Länder zn einem
großen deutschen Straßenbanverband znsammenge-
schlossen, dem auch wir angehören. Außerdem hat sich
eine Stndiengesellschaft gegründet zur Ansfindung der
wirtschaftlich besten Kraftwagenstraßen und an allen
deutschen Hochschulen werden besondere Straßenbau-La¬
boratorien gegründet. Das wäre alles überflüssig, wenn
ein beliebiger Wegenieister eines Amtsverbandes oder
einer Gemeinde ans sich Heralls moderne Straßen bauen
könnte. Der Straßenbail ist eine Wissenschaft lind erfor¬
dert daher einen wissenschaftlichen gebildeten Fachmann,
der nicht nur handwerksmäßig Stein an Stein fügen
kann, sondern die ihm zur Verfügung gestellten Mittel
so anwendet, daß ein Maximum von Nutzen entsteht. In
diesem Sinne arbeiteil die Bauämter im Straßenbau.

Wir sind irr ungünstiger Finanzlage und die wenigen
öffentlicheil Mittel, die noch für den wichtigen Weg- und
Wasser- und Meliorativnsban übrig geblieben sind,
müssen gewissenhaften Fachleuten an die Hand gegeben
werden. Ob es sich dabei lim großeil oder kleinen Neu¬
bau oder Unterhaltungsban handelt, gilt ganz gleich. Das
Arbeitsgebiet der Bauämter ist groß und ihre Verant¬
wortung wächst mit jeder weiteren Beschränkung der
Mittel . Die Bauämter sind daher ein so wichtiger Be¬
standteil der Landesverwaltnng, daß an ihrem Bestehen
weder durch Änderung der Dienstbereiche noch durch Ver¬
minderung ihrer Zahl gerüttelt werden darf.

Kapitel  12 T i t e l 2.
Die für diesen Titel beantragten 50 000 R.M. ver¬

teilen sich wie folgt:
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.0  S ch l e n g e n - und Ufer w e r k e.
Banamt Oldenburg II 100 c.//

Brake ' 700 „
Bntjadingen 30 600 „

40 400 — 40 400 ^

Ist V e g r ü p P n n g des Watts.
Banamt Jever 330 M

Bntjadingen 2170 „
2 500 .4/ — 2 500 „

e) Ufermauer bei Dangast»sw. 1 400 </ / — 1 400 „
4) Ellenserdammersicl 5 700 cK — 5 700 „

50 000 c//
Üb erst  cht

über die Verteilung der ini Landeskassenvoranschlag für 1026
beiden Weg- und Wasserbanämternvorgesehenen Ausgaben

an Gehältern, Vergütungen und Geschäftskosten.
— Kap. II 11. Tit. 1, 2, 3. —

Weg- und
Wasscrbauamt

litcl 1.
Anzahl
der Be¬
amte»

Be¬
irag
R.M.

Anzahl
der An¬
gestell¬

ten

Be¬
trag
R.M.

Be¬
trag
R.M.

Bemerkungen

Oldenburg I . 4 18 030 2 5 400 4 610 Infolge der Tä-
Oldenburg II. 5 23 500 2 5 000 6 600 ligkeit der Bau-
Mmsterlaiid . 5 20 570 '/-< 300 5 200 ämter sür Wasser-
Jever . . . 4 20 620 1 2100 3 800 baugenossen-
Buljadingen . 3 14 250 1 1900 3 200 schäften gelangen
Brake . . .
Uenstauf-
wandscntschä-
digung sür

3 13 730 3 8 600 3 400 die Vergütungen
»sw . grösstenteils
zur Wiedererhe-
bnnglEinnahme

!>Wegemeistcr - 8 000 Kap . II8 Titel 1
-20000R .M .) .

zusammen 24 110 700 23 900 34 800

Der Ausschuß stellte deu
AntragN  r. 28:

Annahme des Kap. 11.
Zu Kap . 12 Tit.  2 wurde ans Wunsch des Aus¬

schusses»och folgende Einzelaufstellung von der Staats-
regierung hergegeben und gleichzeitig die Frage nach einer
Senkung der Küste beantwortet.

Für Anwachsschlengen kann in diesem Jahr Geld
nicht anfgewandt werden, sondern nur für unmittelbare
Schutzwerke und auch hierfür nur soviel, als unbedingt
notwendig ist. Die Arbeiten müssen daher ans ein noch
zn verantwortendes Mindestmaß beschränkt werden.
Dieses Mindestmaß ist gegeben durch folgende Arbeiten:

1. U f e r sch» tzw c r ke.
a) Banamt Oldenburg 2. 100 F

für zwei Weserschlengen bei Lenl-
werder

b) Banamt Brake . . 700 „
für Schlengen am linken Ufer zum
Schutze der Pieranlagen,

e) Banamt Bntjadingen. 39 600 „
für Unterhaltung von Schlengen
bei Blexen, Tettens, Abbehansen,
Stollhamm, Kleihörne, Sicher-
schweiburg und Dangasf.

2. W attg  r ü pPe  n.
n) Bauamt Jever. 330 „

am Rüstringer Groden.
Ist Bauamt Bntjadingen. 2170 „

bei Waddens, Tettens, Seefeld.
3. Ufermaner Dangast. 1400 „
4. Ellenserdammersiel. 5 700 „

ans Art. 24 d. D. O.
50 000 c/i

Ob und in welchem Maße eine Senkung der Küste
stattfindet, kann mit Bestimmtheit noch nicht angegeben
werden.

Von sämtlichen Deichen sind neue Nivellements aus¬
genommen, deren Auftragung zurzeit erfolgt, ebenso ist
an allen Pegeln eine genaue Kontrolle des normalen
Hochwassers eingeleitet.

Eine Unterspülnng des Deiches ist zurzeit an der But-
jadinger Küste noch nicht zn befürchten. Es müssen aber
in den nächsten Jahren starke Sicherheitsmaßnahmen
getroffen werden zwischen Waddens und Fedderwarder¬
siel und an den Ahnedeichen.

Der Ausschuß stellte den
Antrag Nr.  29:

„Annahme des Kap. 12 Tit. 1—5."
Ferner den

AntragNr.  30:
Der Ausschuß beantragt, der Landtag wolle be¬

schließen, die Regierung zu ersuchen, sich mit dem
Vorstände des II. Deichbandes in Verbindung zn
setzen, um die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz des Anßengrodens insbesondere von Wadden-
ser- bis Fedderwardersiel und des stark gefährdeten
Ahndeiches- zu vereinbaren.

ZnKa P. 12 Tit.  6 . Bei Beratung dieser Position
wurden die Eingaben des Vorstandes der Hasewasseracht
und des Gemeindevorstandes Apen beraten. Ans Befragen
wurde vom Regiernngsvertreter erklärt, daß ein Zuschuß
von 10 ^ zn den Regnlierungsarbeiten der Lager Hase
für dieses Jahr in den Voranschlag eingesetzt worden sei.
Hinsichtlich der Frage, ob Bremer Erwerbslose bei den Re-
anliernngsarbeiten der Hase beschäftigt würden und ans
welchem Grunde, sowie bei Besprechung des ganzen Pro¬
jektes und der Höhe der Gesamtlasten ergab sich folgendes:

Die Hasewasseracht, welche den größten Teil der Amts¬
bezirke Cloppenburg und Vechta, insgesamt 80 000 Im
umfaßt, hat mit der Regulierung der Hase und ihrer
Zuflüsse begonnen, um der bedrohlich fortschreitenden
Versumpfung und Bersaurnng der Wiesen im Hasegebiet
Einhalt zn gebieten. Die Überschwemmungen, insbe¬
sondere die Svmmerhochwasserschädcn sind in den letzten
Jahren immer schlimmer geworden und lassen einen
Aufschub der Regulierung nicht mehr zu, wenn nicht
dem Münstcrland ein solcher Schaden entstehen soll, daß
die Viehwirtschast ernstlich gefährdet wird. Um die Fi¬
nanzierung des ersten Bauabschnitts, der ca. 500 000
bis 600 000 kostet, zn ermöglichen, ist der Vorstand
der Hasewasserachts. Zt. an das Ministerium der So¬
zialen Fürsorge herangetreten mit dem Anträge, die Ar¬
beiten als große Notstandsarbeitmit Erwerbslosen
dnrchznführen. Mit Rücksicht auf die damalige Lage des
Arbeitsmarktes erklärte das Ministerium der sozialenFür-
sorge, an der Förderung der Arbeit mit Mitteln der Er¬
werbslosenfürsorge nicht interessiert zn sein und die Hase¬
wasseracht versuchen müsse, den Landesteil der Förderung
durch Jnteressiernng eines anderen Bundesstaates selbst
zu beschaffen. Nach langwierigen Verhandlungen, an
denen sich der Referent des Ministeriums der sozialen
Fürsorge beteiligte, gelang es, den Bremer Senat zur
Übernahme des Landesanteils gegen die Verpflichtung
der Beschäftigung Bremer Erwerbsloser zu veranlassen.
Bremen versprach vertraglich, einen Zuschuß in Höhe von
kt des Unterstütznngsbetragesfür jeden Arbeitstag eines
beschäftigten Erwerbslosen und ein Darlehen von zu¬
nächst 150 000 cF gegen 6 Verzinsung zur Ver¬
fügung zn stellen. Daraufhin wurden die Arbeiten mit
Zustimmung des Ministeriums begonnen und ein Durch¬
stich bei Böen vor Winter etwa zu V- fertiggestellt. Die

2*
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Zuschüsse und entsprechende Teilbeträge des Darlehüs
hat Bremen pünktlich geleistet . Die Arbeiten sind durch
den Frost unterbrochen . Inzwischen steigerte sich in
Oldenburg die Erwerbslosigkeit und es entstand beim
Ministerium der sozialen Fürsorge der Wunsch , nur
oldenburgische Erwerbslose bei den bereits im Gange be¬
findlichen Arbeiten einzusehen . Vom Vorstand der
Wasseracht wurde dem Ministerium erklärt , das ; vorbe¬
haltlich einer Lösung des Vertrages mit Bremen , die sür
möglich gehalten wird , hiergegen dann nichts einzu-
wcnden sein würde , wenn Oldenburg in die Bremer
Verpflichtungen eintrüte . Das Ministerium der sozialen
Fürsorge erklärte sich zur Gewährung des täglichen
Unterstützungssatzes bereit , lehnte es aber ab , den Lan¬
desteil des Darlehns , nämlich 150 000 R .M . zu den
von Bremen übernommenen Bedingungen zu gewähren
und forderte , das ; die Hasewasseracht auch ohne diese Dar¬
lehnshingabe die oldenburgischen Erwerbslosen einstelle.
Diesem Ersuchen konnte nicht entsprochen werden , da da¬
mit die Finanzierung der Arbeiten unmöglich wurde.
Die Hasewasseracht habe den Vorschlag gemacht , die
150 000 o// von hier selbst aufzunehmen , wenn sich das
Ministerium bereit erkläre , die Zinsdifferenz zwischen
dem zu zahlenden Zinssatz und dem mit Bremen ver¬
einbarten Zinsbetrag von 6 zu tragen . Diese Zins¬
beihilfe würde jährlich 8000 <>// ausmachen , eine Summe,
die bei der Größe des Objekts und der Möglichkeit , ans
lange Zeit mehr als 300 Erwerbslose zu beschäftigen,
außerordentlich geringfügig erschien . Das Ministerium
hat diese Zinsbeihilfe bislang abgelehnt , weil es an¬
scheinend fürchtet , das ; andere Notstandsarbeiten dann
ebenso eine Zinsbeihilse erfordern würden . Diese Gefahr
scheint nicht für gegeben , da ja der Vertrag mit Bremen
mit Zustimmung des Ministeriums bereits abgeschlossen
ist , und von uns doch nicht gefordert werden kann , daß
bereits erlangte Vorteile wieder anfgegeben werden.
Hierfür würde auch eine Mehrheit im Ausschuß der
Wasseracht nie zu bekommen sein . Die Hasewasseracht
hat dem , Ministerium im Interesse der Fürsorge für die
oidenb . Erwerbslosen weiter den Vorschlag gemacht , daß
der Landesanteil des Darlehns durch den von den Ver¬
tretern des Ministeriums in den entscheidenden Aus-
schnßsitzungcn wiederholt versprochenen Staatsznschns;
von mindestens 20 ^ abgedeckt werden könne . Die Zu¬
stimmung des Altsschusses zu dem Projekt ist im wesent¬
lichen dadurch erreicht worden , das ; die Vertreter der
Staatsregicrung diesen Zuschuß in bestimmte Aussicht
stellten.

Bei Beratung der Eingabe des Gemeindevorstandes
Apcn ergab sich:

Die Jahrzehnte alten Klagen über die schlechte Ent¬
wässerung des Ammcrlandes haben die Regierung und
den Landtag vielfach beschäftigt . Eine Besserung der Ver¬
hältnisse hat jedoch selbst durch den Staatsvertrag mit
Preußen vom Jahre 1003 nicht herbeigeführt werden
können , weil eine Einigung über die zu ergreifenden
Maßnahmen mit den Preußischen Behörden nicht zu er¬
zielen war.

Da eine Mitarbeit Preußens auch zurzeit noch nicht
zu erwarten ist , die bedrängte Lage Deutschlands heute
aber dringender denn je die Ertragssteigerung des
heimatlichen Bodens verlangt und außerdem die wach¬
sende Erwerbslosigkeit die Bereitstellung wertschaffender
Arbeit erfordert , muß Oldenburg sich entschließen , zur
Besserung der V̂erhältnisse im Ammerlande allein vor¬
zugehen.

Die Flnßläufe und Bäche des Ammerlandes münden
i» zwei Hauptvorfluter , die Leda und die Jümmc . Wäh¬
rend die Leda ihre Zuflüsse meist ans den südlichen Teilen

des Landes erhält , die der neue Kanal durchzieht und
mit Hilfe des Kanals entlastet werden kann , kommen die
Zuflüsse der Jümme größtenteils von Norden . FR
diese Landschaften , in denen die vom Hochwasser um
stärksten getroffene Gemeinde Apen liegt , gibt es keine
andere Abhilfe , als den Ausbau der größeren Wasser-
länfe und deren Sommerbedeichnng unter gleichzeitiger
Errichtung von Pumpwerken . Die Regierung hat daher
einen Plan anfstellen lassen , nach dem mit einem Kosten¬
aufwand von etwa 530 000 die Verbesserung der
Verhältnisse in obigem Sinne angestrebt werden soll.
Die Ammerländer Wasseracht , der dieser Plan zur Aus¬
führung empfohlen ist , hat beschlossen , ihn als Notstunds¬
arbeit zu betreiben , wenn die Geldbeschaffung gesichert
ist . Durch Beschluß der Amtswasseracht Westerstede ist
das Unternehmen finanziell gesichert : D . bezahlte die
Amtswasseracht und Vs die Wasseracht Apen . Wenn auch
durch Zuschüsse des Reiches und aus der produktiven
Erwerbslosensürsorge Erleichterungen eingetretcn sind,
andererseits aber eine Belastung von jährlich 10 c// pro
Im, sür 10 Jahre als äußerste Belastung der Interessen¬
ten angesehen werden muß , so ergibt sich die Notwendig¬
keit , das ; der Staat helfend eingreist . Die Geldbe¬
schaffung soll folgendermaßen erfolgen : Aus Mitteln des
Reiches und der Produktiven Erwerbslosensürsorge wer¬
den 201000 c,// als verzinsliches Darlehn und t20000c//
als verlorener Zuschuß erwartet . Die dann verbliebenen
Kosten einschließlich Zinsendienst und Abtrag tragen die
Ammerländer Wasseracht zu Vl und der Apener Bezirk zu
1s . Letzterer entlastet sich dadurch , daß er den Inter¬
essenten eine Vorbelastung anferlegt , die für 1500 Hektar
10 und sür 1800 Hektar 5 I / Pro Hektar und Jahr
beträgt . Trotz dieser 10 Jahre lang notwendigen Lei¬
stung verbleibt ein Fehlbetrag von 13 000 I / jährlich.
Zur Deckung dieses Fehlbetrages muß der Staat helfend
eintretcn . Daher ist es erforderlich , zu Kap . 12 Tit . 6
13 000 c// mehr cinznstellen und unter Erläuterungen
nachznfügen : und 13 000 <>// als Beihilfe für die Anuuer-
länder Wasseracht.

Der Ausschuß stellt den
An trag  Nr . 31 : '

Der Landtag wolle den Betrag Kap . 12 Tit . 6
um 21500 R .M . auf 31 500 R .M . erhöhen und
unter „ Erläuterungen " einstigen : „ darunter 17 000
ROM . Zuschuß für die Lager Hase und 13 000 R .M.
für die Ammerländer Wasseracht zwecks Durch¬
führung des Ent - und Pewässernngsprojekts in der
Gemeinde Apen ."

Ferner stellte der Ausschuß den

A n t r a g N r . 32:
„Der Ausschuß wolle die Eingaben für erledigt

erklären ."

Zu Ka p . 13 Tit.  1 erfolgt eine eingehende Be- j
sprcchnng der besonderen Begründung . Dazu führte der !
Regierungsvertreter ans:

Ans den Staatsstraßeid wurden bisher 108 Wegc-
wärtcr und ein Brückenwärter beschäftigt . Die Wege¬
wärter wurden nicht voll beschäftigt , sondern mußten !
gegen eine Panschalvergütung an 2 Tagen in der Woche ,
für die ans den Staatsstraßen zu erledigenden Arbeiten !
tätig sein . Nach der Dienstanweisung liegen diesen Wär¬
tern sür die allgemeine Vergütung Verrichtungen ob , die i
in der Mehrzahl nicht auf die Unterhaltung der Stein - §
bahn , sondern zum weitaus größten Teil ans die Unter¬
haltung der übrigen Anlagen der Straßen (Nebenwege,
Gräben nsw .) abgestellt sind . Der heutige Zustand unserer
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Staatswege erfordert eine außerordentlich sorgsame
- Unterhaltung. Da es nicht möglich ist, wie in früheren

Jahren durch Ausbesserung in großen Längen die
Straßen zu erhalten, so muß darauf Bedacht genommen
werden, daß bei beginnenden Zerstörungen durch Aus-

, füllen von Schlaglöchern und dergleichen Einzelansbesse-
rungen in größtem Umfange vorgenommen werden.

. Die Notwendigkeit einer solchen Einzelansbesserung
verlangt, daß für die Aufsicht und Unterhaltung der
Straßen eine Arbeitskraft zur Berfügung steht, die bei
beginnendem Verfall der Steinbahn sofort cinsetzt und
„ach Möglichkeit einen geordneten Zustand wieder her¬
stellt. Andere Straßenbanverwaltnngen , die zur Zeit
durchweg bessere Straßenverhältnissc als wir haben, be¬
schäftigen ans gleichlangen Strecken, ans denen wir einen
zu 16 beschäftigten Wärter halten, 1 bis 2 ständige Ar¬
beitskräfte, die im wesentlichen mit Einzelansbesserungen
tätig sind. Die dort gemachten Erfahrungen sind sehr
gute, so daß auch bei unserer Verwaltung unbedingt stän¬
dige Arbeitskräfte für die Unterhaltung der Steinbahn
angenommen werden müssen.

Für das nächste Voranschlagsjahr sind 78 Wärter in
Aussicht genommen. Von diesen 78 Wärtern sollen etwa
48 voll beschäftigt und 30 Wärter zu U> beschäftigt
werden. Tie vollbeschäftigten Wärter werden zunächst
auf den Hauptstrecken eingestellt. Sie erhalten eine
Streckenlänge je nach Verkehr und Steinbahnverhält-
uissen von 0 bis 12 Kilometern.

Es steht zn erwarten, daß durch diese andere Beord-
uung des Wegewärterdienstesdie Lebensdauer der ein¬
zelnen Steinbahnen erheblich verlängert werden kann
»ud daß die Bildung der zahlreichen Schlaglöcher in den
Steinbahnen, wie sie heute sehr oft Vorkommen, stark
unterbunden wird.

Der Ausschuß erklärt sich mit dieser Beordnnng ein¬
verstanden, bringt aber nachdrücklichst zum Ansdruck, daß
eine Anstellung der Wegewärter als Zivilstaatsdiener auch
für die Zukunft nicht in Frage kommen könne. Ferner wird
aus dem Ausschuß darauf hingewicsen, daß eine hin¬
reichende Beaufsichtigung der Arbeiten dieser Wegewärter
die Voraussetzung für eine gedeihliche Arbeit sei.

In eine Besprechung über den Zustand und die Er¬
haltung der Staatsstraßen tritt der Ausschuß bei der Be¬
handlung dieser Position nicht ein, das geschieht vielmehr
bei Kap. 3 des Landesbaufonds. Nur eine Eingabe des
Amtsvorstandes des Amtes Jever , die um Bereitstellung
van Staatsmitteln für die Instandsetzung der Staatsstraßen
im Jeverlande bittet, wird hier einer eingehenden Be¬
sprechung mit dem Rcgiernngsvertreter unterzogen, der
dazu folgendes ausführte:

Dem Ministerium ist der unbefriedigende Zustand der
Staatswege im Jeverland nicht unbekannt. Er ist aber
nicht schlechter als in andern Amtsbezirken. Vielmehr
möchte das Ministerium die Zustände ans vielen Strecken
mit erheblich größerem Verkehr als schlechter ansehen.

Im Jeverland sind insgesamt noch 700 laufende Nieter
Steinbahncn in Feldsteinpflastcr vorhanden. Das Feld-
steinpflaster ist zwar kein sehr ebenes Pflaster, es ist aber
sehr dauerhaft und außerordentlich billig in der Unter¬
haltung. Die Straßenbanverwaltung ist bestrebt, das
Feldsteinpflastcr nach und nach im Rahmen der verfüg¬
baren Mittel in eine ebenere Steinbahn nmznwandeln.
Zurzeit sind noch über 100 000 laufende Meter Feld¬
steinpflaster insgesamt vorhanden, so daß ans dem Amts¬
bezirk Jever verhältnismäßig nur eine kurze Strecke ent¬
fällt. Es muß allerdings zugegeben werden, daß durch
das Fehlen eines Nebenweges das Feldsleinpflasterim
Jcverlande besonders für die landwirtschaftlichen Fuhr¬

werke unangenehmer empfunden wird als auf Strecken
mit einem Nebenwege. Die Beseitigung der Feldstein-
pslasterstrecke muß vorläufig noch vor dringenderen Auf¬
gaben znrückgestellt werden.

Nach dem Voranschläge für 1026 sind im Amtsbezirk
Jever 1300 laufende Meter zur Umlegung vorgesehen.
Weitere schlechte Stellen werden nach Möglichkeit durch
Einzelausbesserungen instandgesetzt. Die in der Eingabe
angeführten Strecken in einer Gesamtlänge von 2200
Nietern können daher nicht ganz zur Umlegung kommen.
In den Vorjahren wurden folgende Gesamtstrecken um¬
gelegt:

1022 . . . 2111 Nieter
1023 . . . 3876 Nieter
1024 . . . 1062 Nieter
1025 . . . 311 Meter.

Es sind also in den Vorjahren nicht unbedeutende
Strecken im Jeverlande zur Umlegung gekommen. Für
1025 konnten die in Aussicht genommenen Arbeiten nicht
zur Durchführung gebracht werden, da die Mittel des
Landesbansonds noch nicht zur Verfügung standen.

Das Ministerium wird den Staatsstraßen im Amte
Jever nach wie vor größte Aufmerksamkeit znwenden und
die Ausbesserung der schlechten Pslasterstrecken im Rah¬
men der vorhandenen Mittel vornehmen.

Der Ausschuß stellte den
AntragN  r . 33:

Der Landtag wolle die Eingabe des Amts¬
vorstandes Jever durch die Ausführungen des Re¬
gierungsvertreters für erledigt erklären,

und ferner den
A n trag  N r. 34:

Annahme des Kap. 13 Tit . 1 und 2.

Zn Kap.  13 Ti  t . 3: In die Besprechung dieser
Position werden auch die Eingaben des Gcmeindevorstandes
der Landgemeinde Varel:

des Herrn Eilers und Genossen,
des Gg. Kuck und Genossen,
des Herm. Onnen und Genossen,
der 0 Gemeinden des Amtes Cloppenburg,
des Gcmeindevorstandes der Gemeinde Lindern,
des Gemeindevorstandes der Gemeinde Garrel

cinbezogen.
Vom Ausschuß wurde bedauert, daß man in Hinsicht

der schlechten Finanzlage den Petenten nicht hinreichend
entgegenkommen könne. Nach eingehender Beratung einigte
sich der Ausschuß dahin, eine Erhöhung des Staats-
znschnsses, der jedoch erst im nächsten Jahre zur Auszah¬
lung kommen soll, bei folgenden Strecken zn beantragen,
und zwar für den Ehausseeban Amtsgrenze Oldenburg nach
Spohle von 40 auf 50 ferner den Zuschuß an die
Gemeinde Wardenburg zn den Kosten der Chaussierung des
südlichen Kanalweges von 25 ans 50 und endlich
soll die Strecke Liener-Landesgrcnze noch in diesen Vor¬
anschlag unter Pos. 14u bes. Begründung mit einem Zu¬
schuß von 40 ?»' eingesetzt werden mit dem Bemerken, daß
der Zuschuß nur dann gezahlt werden soll, wen» die Preu¬
ßische Gemeinde Wachtum vorbaut und so ein DnrchgangS-
weg geschaffen wird.

Der Ailsschuß stellte folgende
A »träge  4t r. 35:

„Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬
klären, daß den Gemeinden Löningen, Lastrup,
Krapendorf, Emstek, Essen und Garrel zn den
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Kosten verschiedener Geineindechausseen Zuschüsse in
Höhe von

für Löningen . . . 25 A,
für Lastrup . . . . 25 ,
für Krapendorf . . . 20 u. 25
für Emstek . . . . 50 ^ ,
für Essen . 25 A)
für Garrel . . . . 25 n. 50

der Baukosten gewährt werden, und für 1926 für
das gesamte Projekt 75 000 R.M. bewilligen."

Antr  a g N r. 36:
„Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬

klären, daß den Gemeinden des Amtes Vechta, mit
Ausnahme der Stadtgemeinde Lohne und der Ge¬
meinde Vestrup, zu den Kosten des weiteren Aus¬
baues des Chansseebannetzes ein Staatszuschnß in
Höhe von 25 ^ der Baukosten gewährt wird, und
für 1926 40 000' R.M . bewilligen."

gefügt wird: „Falls sich die Einnahmen aus der
Kraftfahrzengstener erhöhen, soll sich der Anteil für
die Amtsverbände und Gemeinden automatisch
steigern."

Die sich mit der Überweisung, resp. Verwendung der
Kraftfahrzengstener befassenden Eingaben des Amts¬
vorstandes Vechta und des Verbandes der Landgemeinden
wurden bei dieser Position mit beraten und stellt der Aus¬
schuß den

Antrag  Nr . 43:
„Die Eingaben durch Kenntnisnahme für erledigt

zu erklären."

Zu Ka p. 14 T i t. 2 wurde auf Befragen vom Re¬
gierungsvertreter erklärt, in den Erläuterungen befände sich
ein Fehler, denn statt der dort aufgeführten 2 Assistenten
sei nur einer vorhanden.

A ntragN  r . 37:
„Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬

klären, daß der Gemeinde Wardenburg zu den
Kosten der Chaussierung des an der Südseite des
Kanalweges von der Brücke bei Büsselmanns
Wirtshaus bis zur Hundsmühler Chaussee belegenen
Weges ein Zuschuß in Höhe von 50 gewährt wird,
und für 1926 2500 R.M. bewilligen."

Ferner den
AntragN  r . 38:

„Der Landtag wolle Ausg. Kap. II 13 Tit . 3
beschließen:

(Besondere Begründungen)
a.) Zn 10 für den Chansseebau Amtsgrenze Olden¬

burg nach Spohle wird der Zuschuß an die
Landgemeinde Varel von 40 auf 50 erhöht,

v) Unter 14a, wird folgende Position neu eingestellt:
„Gemeinde Lindern für Chaussierung der Strecke
Liener-Landesgrenze 40

Ferner

und

Antrag  N r. 39:
„Annahme des Kap. 13 Tit . 3"

Antrag  4t r. 40:
„Der Landtag wolle die Eingaben für erledigt

erklären."

Z n K a p. 13 Tit.  4 . Ein Teil des Ausschusses ver¬
tritt die Meinung, daß die Kraftfahrzeugsteuerwesentlich
höhere Beträge erbringen wird und will außer der Er¬
höhung der Position zu Kap. 7 Tit . 6 VIII um 100 000
R.M . auch diese Position um 42 500 R.M. erhöhen. Dieser
Teil, die Abgeordneten Fick, Jordan , Schmidt, Tantzen und
Zimmermann stellen den

A »trag  N r. 41:
„Erhöhung der Position Kap. 13 Tit. 4 um

42 500 R.M. auf 200 000 R.M."

Ein anderer Teil des Ausschusses, der auch höhere Er¬
träge aus der Kraftfahrzengstenerfür wahrscheinlich hält,
will auch die Amtsverbände und Gemeinden daran anteils¬
mäßig beteiligen und stellt den

Antrag Nr.  42:
Annahme des Kap. 13 Tit. 4 mit der Änderung,

daß unter „Erläuterungen" folgender Satz nach-

Zu Kap . 14 Tit.  3 wurde die Frage, ob die Ge¬
schäftskosten nicht verringert werden könnten, verneint.

Zu K a P. 15 wurde vom Ausschuß nichts bemerkt und
stellt der Ausschuß den

Antrag  Nr . 44:
Annahme der Kapitel 14 und 15.

Z n K a p. 16 T i t. 1 wurden die Fragen gestellt: „Ist
es richtig, daß eine der ältesten Glocken des Landes, die sich
in Damme befand und unter Denkmalschutz stand, nicht
mehr vorhanden sein soll? Hat die Staatsregierung der
Veräußerung zugestimmt?" Tie letzte Frage wurde ver¬
neint, im übrigen wurde durch den Regiernngsvcrtreter
ansgeführt:

Die Feststellung hat ergeben, daß die Glocke nicht mehr
vorhanden ist.

Bei der Glockenbeschlagnahme der Jahre 1917—1918
war ich Sachverständiger für die Beurteilung der
Glocken und Metallgegenstände. Am 5. Mai 1917 habe
ich ein schriftliches Gutachten über die 4 Glocken der
Dämmer Kirche dem Amte Vechta übersandt. Der
Kirchenrat der katholischen Gemeinde in Damme hat Ab- i
schrift dieser gutachtlichen Äußerung erhalten. Das Gut- .
achten über die Glocke des Witcinus lautete: !

„Zweite Glocke 1,35 Meter. !
Die Inschrift und die Jahreszahl ist schwer zu ent- !

zisfern. Die Glocke ist jedenfalls sehr alt. Sie kann aus j
dem Jahre 1412 stammen. Die Inschrift ist etwas un- ^
beholfen ansgeführt und anscheinend mit der Hand ans- i
modelliert, da die einzelnen Buchstaben verschieden sind.

Die Erhaltung der Glocke ist erforderlich.
Gruppe 0." ^

Als ich damals das Gutachten erstattete, war mir der
sehr hohe Wert der Glocke noch nicht-in dem Maße bekannt
wie heute. Nach und nach ist es mir gelungen, die In¬
schrift der Glocke zu entziffern und näheres über den Gießer
zusaminenzntragen. Ich habe die Glocke dann, etwa 1922,
sorgfältig anfgemessen. In meiner Arbeit „Glockeukunde
Oldenburgs" im Oldenbnrgischen Jahrbuch 1925 Seite !
165 ff. ist näheres über den Gießer Wileinns, sowie über ^
die Dämmer Glocke mitgeteilt. Sie stammt aus dem ^
Jahre 1312 und sie ist damit die älteste datierte Glocke -
des Oldenburger Landes, wenn auch nicht die älteste Glocke.



— 15 — Anlage 73.

Dieser Wileinus war Bremer Erzgießer . Vielleicht
stammt Vau ihm das schöne eherne Tanfgefäß des Bremer
James , sawie eine Glacke in Bremen ans dem Jahre 1319.
Mit Bestimmtheit kennen wir nur nach eine Arbeit dieses
Misters mit seinem Namen , die Prächtige Erztaufe in
Wittenburg i . Mecklenburg ans dem Jahre 1342.

Die Dämmer Glacke war alsa die einzige Glacke in
Nordwestdeutschland , welche mit Bestimmtheit diesem
Mister zuznsprechen ist . Ein hervarragender Kenner alter
Erzgußarbeiten , Ilr . A . Mündt , hat in einer Schrift : „ Die
Erztaufen Narddentschlands van der Mitte des 13 . bis zur
Mitte des 14 . Jahrhunderts, " bei Beschreibung der Witten-
burger Taufe die Vermutung ansgesprachen , daß der Mei¬
ster Wileinus mit seinem Gehilfen Hermann van Westen
hcrgekammen sei . Es war bei Erscheinen der Schrift I )r . A.
Mündts nach nicht bekannt , daß Wileinus Bremer Bürger
war , auch nicht , daß nach eine Glacke dieses Meisters vor¬
handen war . In Ostfriesland habe ich einige Glacken ans
der Zeit van 1300 — 1350 gefunden , die mit der Dämmer

! Glocke graße Ähnlichkeit haben . Zum Teil stammen sie van
> einem Gießer Hermann . Auch über eine Glacke in Gittelde

in Brannschweig habe ich die Vermutung ansgesprachen,
daß dieselbe van Wileinus stammen könne . All diese Fest¬
stellungen sind jetzt , nachdem die Dämmer Glacke im Jahre
1923 verschwunden ist , nicht mehr zu machen . Die Kunst¬
wissenschaft hat einen schweren Schlag erhalten . Es sind
nicht einmal Gipsabgüsse und phatagraphischc Aufnahmen
der Glacke gemacht Warden.

Denselben Betrag , den die Firma Petit und Gebrüder
Edelbrack in Gescher der Kirchengemeinde in Damme für die
alte Glacke gezahlt hat , hätte auch das Landesmuseum in
Oldenburg , das Heimatmuseum in Clvppenburg aber das
Focke-Musenm in Bremen gezahlt . Vielleicht aber nach
mehr.

Zu Ka P . 16 T i t . 2 liegt eine Eingabe des Kunst-
rereins Var mit der Bitte , denselben Betrag wie im Var¬
jahr wieder einsetzen zu wallen . Es ist derselbe Betrag
wieder eingesetzt ; es stellt deshalb der Ausschuß den

Antrag  Nr . 45:
Die Eingabe für erledigt zu erklären.

Ferner stellt der Ausschuß den

^ Antrag  Nr . 46:

Annahme des Kap . 16.

j Zu Kap . 17 Tit.  2 erhielt der Ausschuß die er-
! betene Übersicht.

Eichwesen 1926.

Landeskasse Ka P . II 17 T i t . 2 und 3 . .

Tit.  2 . Vergütungen für nicht Planmäßige Beamte , An¬
gestellte und für varübergehendc Hilfeleistungen:

1- Vergütung an den Eichungsinspektar 300 R .M.

2. Vergütung für Registratur , Revisians-
nnd Schreibarbeiten . 2500 „

3. Vergütung der Eichmeister (einschl.
derjenigen eines Hilfseichmcisters ) . 13500 „

1- Vergütung der Hilfsarbeiter . . . 6000 „

! Tit . 2 zns . 22300 R .M.

Tit.  3 Geschäftskosten.

1 . Miete für die Dienstränme der
Eichnngsinspektion und des Eichamts
Oldenburg.

2 . Unterhaltung der Diensträume . .

3 . Miete für die Eichränme einschl . Hei¬
zung und Beleuchtung in Brake,
Nüstringen , Delmenhorst und Clop¬
penburg .

4 . Reisekosten und Tagegelder des
Eichungsinspektars .

5 . Reisekosten und Tagegelder der Eich¬
meister und Hilfsarbeiter . . . .

6 . Unterhaltung und Ergänzung der
Eichgeräte , Stempel und Normalen .

7 . Papier , Drucksachen , Fernsprech¬
gebühren , Porta nsw.

8 . Unvorhergesehenes.

2000 R .M.

500 „

4000

300

5000

5400

3000

2500

Tit . 3 Geschäftskosten 22700 R .M.

Der Ausschuß sah van einem Antrag auf Herab¬
setzung der Nacheichgebühren ab , weil der Regierungs¬
vertreter erklärte , daß eine Herabsetzung um mindestens
25 Ai im Laufe der nächsten Monate erfolgen werde.

Z u K a P . 18 hat der Ausschuß nichts zu bemerken.

Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 47:

Annahme des Kap . 17 und 18.

III . Haushalt für Handel und Gewerbe.

Berichterstatter : Abg . Leffers.

Kap . 1 . Einna  h m e n sind nicht vorhanden.

A n s g a b e n.

Hier ist zu bemerken , daß die im vorhergehenden Jahre
unter Kap . 1 Tit . 1 , 2 und 4 eingesetzten Beträge in Fort¬
fall gekommen sind . Bei der Besprechung wurde die An¬
sicht vertreten , daß die Zahl der Geschäfte sich übermäßig
vermehrt habe . Diese Auffassung war die Veranlassung zu
der Frage:

Kann nach der letzten Betriebs - .und Berufszählung
eine vergleichende Übersicht über die Zahl der selbstän¬
digen Handels - und Gewerbebetriebe 1914 und jetzt vor¬
gelegt werden?

Die Handelskammer , zum Bericht anfgefvrdert , hat
folgende Übersicht ans statistischer Grundlage , die auf Rund¬
frage bei den Amtsgerichten des Landesteils Oldenburg
sestgestellt wurde , hergegeben.



Anlage 73. — 16  —

Inhalt der öffentlichen kanfmännische n Register Ende 1913 nnd 1924.
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Elsfleth
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Ä »
Löningenav Oldenburg-s
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d
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13

Z Wildes-̂ Hausen.^

15

L
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Insgesamt

1 . Handelsregister
a.) Einzelfirmen

Ende 1913 . . . 138 131 83 169 65 65 159 86 446 120 164 169 140 56 75 2088
Ende 1924 . . . 169 172 100 213 71 74 149 102 651 241 251 152 152 80 82 265g

b ) Offene Handels¬
gesellschaften

Ende 1913 . . . 27 11 10 36 8 9 24 8 101 24 40 22 11 7 6 34t
Ende 1924 . . . 36 24 11 40 5 10 30 9 190 45 51 47 24 14 6 542

2 . Gesellschaftsregister
Ende 1913 . . . 6 25 3 12 6 3 5 5 40 6 13 7 1 2 2 136
Ende 1924 . . . 14 41 7 44 8 10 6 5 146 28 86 11 19 6 3 434

3 . Genossenschaftsregister
Ende 1913 . . . 22 28 16 28 21 23 14 14 70 12 35 32 39 14 16 386

Ende 1924 . . . 49 61 27 69 38 44 38 34 132 12 53 51 69 33 20 730

4 . Muster
Ende 1913 . . . 2 470 11 4 12 2 1 502

Ende 1924 . . . — — — 7 — — — — 11 5 2 2 2 — — 29

Van Mitgliedern des Ausschusses wird darauf hin¬
gewiesen , das ; in einzelnen Städten , besonders Rüstringen,
die starke Vermehrung der Geschäfte hervorgerufen durch
den Abbau der Marine insofern ihre Vegründung finde,
als viele abgebaute Beamten Geschäfte eröffnet hätten . Im
ganzen genommen läßt sich eine genaue Übersicht nicht an¬
fertigen , da viele Firmen nicht eingetragen sind , anderer¬
seits wird ansgeführt , daß eine große Anzahl Firmen in
der Inflationszeit entstanden sind , ohne genügende Vor¬
bildung nnd Berechtigung , die inzwischen den Betrieb ein¬
gestellt haben und noch weiter verschwinden werden.

Zu der weiteren Frage zu Kap . 1 Ziff . 3 : wozu wird
die Summe verwandt , gab die Regierung folgende Auf¬
stellung:

Es sind bewilligt und verausgabt : G .M.
1 . für die Ausgestaltung und Vervollkommnung

von Musterstückcu sowie für Beihilfen zum Be¬
suche auswärtiger Musterknrse . . 550

2 . zur Förderung der Einrichtung von Fachschulen
und für Beihilfen zum Besuche von Fachschulen 500

3 . für Beihilfen zum Besuch auswärtiger Ausstel¬
lungen nnd zur Förderung der Ausführung
künstlerischer Entwürfe . 300

4 . zur Förderung von Lehrlingsheimen nnd für die
Unterstützung von Allsstellungen von Gesellen¬
stücken nnd Lehrlingsarbeiten . 200

5 . sür sonstige Maßnahmen zur Hebung des Hand¬
werks . ' . . . . . 700

0 . für einen von der Handwerkskammer augestellten
Genossenschaftsbcamten . 2000

7 . für einen von der Handelskammer eingestellten
Kleiuhandelsbeamten . 3750

8 . zur Hebung des kaufmännischen Lehrlingsweseus 500

' Zusammen : 8500

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde aus
Haudwerkskreiseil dem Wunsche Ausdruck gegeben , den im
vorigen Jahre eingesetzten Betrag wieder eiuznstellen , mit
der Begründung , daß die Handwerkskammer , im Gegensatz
zur Handels - und Landwirtschaftskammer keine ausschließ¬
liche Interessenvertretung darstelle , sondern eine öffent¬
lich -rechtliche Organisation mit behördlichem Charakter , der

große Aufgaben zugewieseu seien , auf Grund der Be¬
stimmungen des tz 103 ff . der Reichsgewerbeordnung , näm¬
lich , Regelung und Überwachung des Lehrlingsweseus , Or¬
ganisation und Überwachung der Gesellenprüfungen , Or¬
ganisation und Überwachung der Meisterprüfungen . Die
Durchführung dieser Aufgaben erfordere große Mittel , die
vom Handwerk nicht aufgebracht werden könnten , das durch
den Niedergang der Wirtschaft sich in einer bedrängten Lage
befinde und schwer um seine Existenz kämpfen müsse.

Die gleiche Begründung findet sich in der umfang¬
reichen Eingabe der Handwerkskammer , in der die Kammer
auch darauf hiuweist , daß der Betrag , der 1914 noch mit
10 000 e// eingestellt war , 1924 bereits auf 5 000 aE er¬
mäßigt sei , wenngleich die Aufgaben , die die Kammer auch
im Allgemeiuinteresse der gesamten Volkswirtschaft zu er¬
füllen hat , immer weiteren Umfang aunehmen . Die Hand¬
werkskammer konnte mit den gewährten Mitteln selbst
Meisterkurse veranstalten und zum Besuch auswärtiger
Meisterkurse , Fachschulen und Ausstellungen jungen , streb¬
samen Handwerkern Beihilfen gewähren . Alle diese Auf¬
gaben würden durch den Fortfall der staatlichen Mittel sehr
erschwert werden . Auch liege die Ausbildung tüchtiger Lehr¬
linge im Allgemeiuinteresse , da der Fachausbildung emi¬
nente Bedeutung beiznmessen sei , die nicht allein im Inter¬
esse des Handwerks , sondern auch im Interesse der Fabriken
liege , da gerade die aus den Kreisen des Handwerks hervor - j
gehenden geschulten Kräfte von den Fabriken mit Vorliebe i
eingestellt würden.

Der Minister , zu dieser Angelegenheit befragt , er- !
kannte die bedrängte Lage der Wirtschaft au , wies aber !
darauf hin , daß auch die anderen Kammern Aufgaben
staatlicher Natur zu erfüllen hätten und von der Regierung
fortlaufend in Anspruch genommen würden . Bedenken
seien bezüglich der Konsequenzen zu befürchten , da auch die !
andern Kammern die Einstellung der früheren Beträge
verlangen würden.

Der Ausschuß erkennt die Ausführungen der Hand¬
werkskammer als berechtigt au . Ein Teil des Ausschusses
spricht den Wunsch aus , die Handwerkskammer möge nach
Möglichkeit darauf hiuwirken , daß einheitliche Lehrverträge
abgeschlossen werden unter Zugrundelegung der von der
Handwerkskammer festgesetzten Entschädigungssätze an Lehr - -
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lingen und Wert darauf legen, daß die gesetzliche Arbeits¬
zeit eingehalten wird.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 48:

Erhöhung der Position Hebung des Handwerks
und Kleinhandels um 5000 R.M . ans 18 500 und
in der Erläuterung zu sagen: 4 250 R .M. für
Kleinhandel und 0 250 R .M. für das Handwerk.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 49:

Annahme der Kap. 1 und 2 der Ausgaben
und weiter den

A n trag  N r. 50:
Die Eingaben der Handwerkskammer für erledigt

zu erklären.

IV. Haushalt des Verkehrsministeriums.
Berichterstatter: Abg. Jordan.

Zum Kap. 1 der Einnahmen hat der Allsschuß nichts
zu bemerken. Zum Kap. 2: Seefahrtsschule in Elsfleth
ersuchte der Ausschuß das Staatsministerium um Hergabe
einer Übersicht über die Zahl der Schüler, die die Seefahrts¬
schule besuchten in den Jahren kurz vor Ausbruch des
Krieges, während der Kriegs- und Nachkriegsjahre, auch
wie die Schule zur Zeit in Anspruch genommen wird.
Weiter stellte der Ansschuß die Frage, welche Gründe den
stcittgefnndenen Lehrerwechsel begünstigt hätten.

Der Regiernngsvertreter überreichte eine Übersicht
über den Besuch der Seefahrtsschule in Elsfleth. Darnach
betrug die Schülerzahl im

Jahre 1912: 90,
1913: 66,
1914: 66,
1915: o,
1916: 30,
1917: 12,
1918: 30,
1919: 74,
1920: 61,
1921: 38,
1922: 34,
1923: 43,
1924: 65,
1925: 68.

! Zll den: Abgänge des Direktors und zweier Lehrer
von der Seefahrtsschule in Elsfleth nach der Seefahrts-

l schule in Hamburg erklärte der Regiernngsvertreter, daß
neuere Bestimmungen über die Vorbildung der Lehrer in
den Seefahrtsschulen vorschricben, daß 16 des Lehrerkolle-

i giums jeder Schule akademisch vorgebildet sein müsse.
Diese vorgeschriebene Zahl habe Haneburg bislang nicht
gehabt, jetzt aber die erforderliche Zahl Akademiker ein¬
gestellt. Die von der Elsflether Schule abgegangenen
Lehrer seien nach Hamburg gegangen, weil diese Stellen

^ eine Besserstellung für die Lehrer bedeuten.
^ Weiter hatte der Ausschuß zu den Einnahmen nichts
s Zu bemerken, stellt daher den

Antrag  Nr . 51:
s Annahme des Kap. 1 bis einschl. 5 der Ein¬

nahmen.
Zn den Kap. 1 und 2 der Ausgaben hat der Ausschuß

, uichts zu bemerken.
Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versann

Zum Kap. 3 Zisf. 3 richtete der Ausschuß an das
Staatsministerium die Frage, was es zu tun gedenke, um
den ungenügenden Hafen in Varel wieder fahrbar zu
machen.

Der Vertreter des Staatsministerinms erklärte bei der
im Ausschuß gepflogenen Beratung der Frage sich bereit,
vorbehältlich der Zustimmung des Gesamtministerinms
50 000 zu Lasten der Abtl. U des Landesbaufonds an-
znleihcn, wenn öffentliche Verbände oder interessierte
Kreise 14 der aufznwendenden Summe zu verzinsen und
abzntragen übernehmen.

Zit Kap. 4 Zisf. 4 erörtert der Ausschuß die not¬
wendige Tätigkeit des Küstenkanalvereinsund stellt den

Antrag  Nr . 52:
Der Landtag wolle sich einverstanden erklären,

daß dem Küstenkanal-Verein ans Anleihemitteln der
Abtl. L (Landesbaufonds) Kap. 11 7 500 zur
Verfügung gestellt werden.

Zu Kap. 4 Zisf. 5 wurde seitens des Ausschusses die
Frage an das Staatsministerium gerichtet, ob für
Rüstringen schon praktische Ergebnisse durch die Jndnstrie-
uud Lagerhallsgesellschaft erzielt wurden.

Der Regierungsvertreter erklärte, am 6. 10. 1925 sei
die Gesellschaft erst gegründet. Zunächst sei versucht, die
einzelnen Unternehmungen in Gang zll bringen. Umsätze
seien erzielt. Wegeil der kurzen Zeit könne ein abschließen¬
des Urteil noch nicht abgegeben werden, es handelt sich um
die ersten Ansätze einer wirtschaftlichen Besserung.

Weiter hatte der Ausschuß zll den Allsgaben nichts zu
bemerken.

Der Allsschuß stellt den
A n trag  N r. 53:

Annahme des Kap. 1 bis einschl. 4 der Aus¬
gaben.

V. Soziale Fürsorge.
Berichterstatter: Abg. Z i m m e r m a n n.

Einnahme n.
Zll Kap . 1: Gebühren des Gewerbe-

a mts,  wurden Fragen über die Vorkommnisse im Ge-
werbeamt lind die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen
ans finanziellem und persönlichem Gebiete gestellt.

Die Regierung teilte dem Ansschliß den Verlauf der
Angelegenheit mit und erklärte, daß Verluste für die Staats¬
kasse nicht entstanden seien. Damit sich solche oder ähnliche
Vorkommnisse nicht wiederholten, würden die Gebühren
nicht mehr durch Beamte des Gewerbeamts, sondern durch
die Hauptkasse vereinnahmt.

Was die Neubesetzung der Gewerberatsstelle betreffe,
so sei die Regierung bemüht, eine geeignete Kraft zu be¬
kommen. Unter den jetzigeil Bewerbern sei ein für die hie¬
sigen Verhältnisse passender Beamter noch nicht gefunden.
Der Regierung sei jedoch ein tüchtiger Beamter empfohlen
und würde mit diesen zurzeit über die Anstellnngsbedin-
gungen verhandelt.

Im übrigen könne erst nach Erledigung des Be-
rufungsvcrfahrens die endgültige Beordnung der Dinge er¬
folgen und sei die Regierung bereit, nach Erledigung der
Klage und dem Disziplinarverfahrender Beteiligten auf die
Angelegenheit znrückzukvmmen.

Da zu Kap. 2 und 3 Fragen nicht gestellt wurden,
stellt der Ausschuß den

Antrag  Nr . 54:
Annahme der Kap. 1—3 der Einnahmen,

rng. 3
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ZuKap . 4 nnd 5 wünscht der Ansschuß zn wissen,
ob sich die erhöhten Einnahmen der Heil- und Pflege¬
anstalt Wehnen und dem Peter-Friedrich-Ludwig-Hospital
aus erhöhten Verpflegungssätzen oder einer stärkeren Be¬
legung der Anstalten ergeben.

Der Regierungsbertreter teilt mit, die erhöhten Ein¬
nahmen seien ans die erhöhten Verpflegungssätze, doch im
wesentlichsten auf die stärkere Belegung der Anstalten
zurückzuführen. Die Verpflegnngskosten hielten sich immer
im Rahmen der Verpflegungssätze ähnlicher Anstalten.

Im Peter-Friedrich-Ludwig-Hospital sei die Zahl der
Kranken besonders stark gestiegen und sei die Anstalt zur¬
zeit mit 230 Kranken belegt.

Die Benutzung der I. Klasse sei gering.
Ferner wies der Regierungsvertreter darauf hin, daß

dieser Anstalt besondere Kosten durch die Aufnahme von
Kranken erwüchsen, die andere Anstalten sich weigerten anf-
zunehmen, sowie der angegliederten Jsolierhäuser. Die Be¬
legung der letzteren sei ganz gering und müßten stets in
vollem Umfange mit Personal nsw. benntzungsbereit ge¬
halten werden.

Im übrigen sei die Anstaltsleitnng bemüht, die An¬
stalt durch die Vergrößerung der Röntgenabteilung, dem
Ausbau des chemischen Laboratoriums, dem Ban eines
zweiten Operationssaales und eines Turn - und Pendel¬
saales nsw. zn einem erstklassigen Institut anszubanen,
damit allen Anforderungen Rechnung getragen werden
könne. Durch diesen Ausbau der Anstalt hofft die Re¬
gierung, daß der Zuschuß später nicht mehr notwendig sei.

Der Ausschuß ist mit den Neuerungen und dem Aus¬
bau der Anstalt einverstanden, glaubt jedoch, darauf Hin¬
weisen zn müssen, daß, falls der leitende Arzt der Anstalt
die Einrichtungen derselben für private Behandlung benutzt,
dem Staat eine entsprechende Vergütung zu zahlen ist.

Da zn Kap. 6 und 7 nichts zn erinnern ist, stellt der
Ausschuß den

Antrag  Nr . 55:
Annahme der Kap. 4—7 der Einnahmen.

Ausgaben:
Z n K a p. 1 b i s 3 T i t. 3 hat der Ausschuß nichts

zn bemerken und stellt den
Antrag  Nr . 56:

Annahme der Kap. 1—3 Tit. 3.

ZnKaP . 3 Tit.  4 liegen dem Ausschuß2 Eingaben
vom Blindenverein des Landesteils Oldenburg vor. In der
ersten Eingabe wird um einen monatlichen Zuschuß von
100 cF zur Leistung der Beiträge an den Reichsdeutschen
Blindenverband und für Verbandszeitschriftennsw. ge¬
beten. Der Verein besitzt zurzeit etwa 00 Mitglieder.

Da im Haushaltsplan für 1026 der Betrag von
1500 gegenüber 800 „4/ des Vorjahres für Blinden¬
pflege eingestellt ist und der Regierungsvcrtretererklärt, daß
der Verein monatlich 100 ^ erhalten soll, stellt der Aus¬
schuß den

A ntra  g N r. 57:
Der Landtag wolle die Eingabe des Blinden¬

vereins durch die Erhöhung des Betrages von 800
auf 1500 <4/ und durch die Erklärung des Regie-
rnngsvertreters für erledigt erklären.

In der zweiten Eingabe bittet der Blindenverein um
einen monatlichen Zuschuß von 350 c/// für Gehalt und
Reisespesen des Blindenpflegers und der Unterhaltung der
Geschäftsstelle. In der Begründung wird darauf hinge¬
wiesen, daß sich die Blindenpflcge zurzeit ans 146 Zivil¬
blinde erstrecke, von denen 00 dem Verein als Mitgliederangehörcn.

Der Rcgicrungsvertreter erklärt, daß der Blinden-
vercin durch die Blindenhilfe eine Unterstützung erfahreund daß die Negierung der Auffassung sei, daß es dem
Blindenverein möglich sei, mit einem monatlichen Zu¬
schuß von 100 ansznkvmmen, da auch in der ersten
Eingabe nur von diesem Betrag die Rede gewesen sei.

Sollte jedoch von dem für Blindenpflege eingestellten
Betrag noch etwas übrig bleiben, sei die Regierung bereit
den restlichen Betrag noch dem Blindenverein zu über¬
weisen.

Der Ausschuß schließt sich den Erklärungen des Rc-
giernngsvertreters an und stellt den

Antrag  N r. 58:
Annahme des Kap. 3 Tit , 4

und den
A n trag  N r. 50:

die Eingabe des Blindenvercins der Regierung
als Material zn überweisen.

Z n K a P. 3 T i t. 5 n n d 6 wurden Anfragen nicht
gestellt und stellt der Ausschuß den

Antrag  N r. 60:
Annahme des Kap. 3 Tit . 5 und 6.

Z n K a P. 3 T i t. 7 wünschte der Ausschuß Auskunft
über die Zahl der getätigten Untersuchungen im Nah-
rungsmittel-UntersnchungSamt.

Nach dein Bericht des Nahrnngsmittcl-Untersuchungs-
amtes wurde im Jahre 1024 „734" Untersuchungen aus¬
geführt. Im wesentlichsten erstreckte sich die Zahl der Unter¬
suchungen auf Vollmilch (67), Gewürze (43), Weizenmehl
(30), Margarine und Puddingpulver je (35), Wein (37),
Trinkwasser (34), Wnrstwaren (32) nsw.

Von den Proben waren 72 zu beanstanden und zwar
bei Fleisch- und Wnrstwaren 8 wegen verdorbener Be¬
schaffenheit, bei Vollmilch7 wegen Entrahmung , 5 wegen
Wasserznsatz, 2 wegen Entrahmung und Wasserznsatz.
Ferner wurden von l3 Bntterprobcn 2 wegen Margarine-
znsatz, 5 wegen zu hohen Wassergehaltes und 1 wegen
zn geringen Fettgehaltes und verdorbener Beschaffenheit
beanstandet.

Im übrigen handelte es sich im wesentlichsten wegen
irreführenden Angaben über Beschaffenheit, verdorbener
und gesundheitsschädlicher Beschaffenheit, von den letzteren
Ergebnissen allein 17 Proben von Trinkwasser.

Der Ausschuß hat Fragen hierzu nicht mehr zn stellen
und stellt den

Antrag  N r. 61:
Annahme des Kap. 3 Tit . 7.

Zn Kap . 3 Tit.  8 wurde Auskunft über die Ver¬
teilung der Mittel und die durch die Landesfürsorgerin ab¬
gehaltenen Kurse über Säuglings - und Kleinkinderpflegeerbeten.

Nach dem Bericht des Regierungsvertreters erhielten
von dem für Säuglings - und Kleinkinderfürsorge einge¬
stellten Betrag das Säuglingsheim in Oldenburg, Rüstrin¬
gen und der Chnritasverbaud je 2000 Der restliche Be¬
trag wurde für Bücher und Unterrichtskurse ausgegeben.

Was die Tätigkeit der Landesfürsorgerin auf diesem
Gebiete betrifft, so hielt sie Kurse in den beiden oberen
Mädchenklassen der Volks- und Hilfsschulen in den Städten
Nordenham, Brake, Elsfleth, Varel, Jever und Rüstringen
über Säuglings - und Kleinkiuderpflege. Jeder Kursus um¬
faßte 6 Stunden theoretischen Unterricht, die Zeit des prak¬
tischen Unterrichts richtete sich je nach der Teilnehmerzahl.
In Oldenburg wurde die letzte Woche mit den Kursen be¬
gonnen und zwar zunächst mit der Erweiterungsklasse der
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Bolksmädchenschnle, hier in Oldenburg wird der Unterricht
auch in der katholischen Schule erteilt. Bis jetzt wurden im
Schuljahr 1925/26 -10 solcher Kurse ün Oldenburger Lande
abqehalten und sind nach Ansicht der Lehrer und Lehrerin¬
nen die Erfolge gut.

Der Ausschuß hat Einwendungen nicht zu erheben
und stellt den

A ntra  g N r. 02:
Annahme des Kap. 3 Tit . 8.

Z n K a p. 3 T i t. 9 stellt der Ausschuß die Frage:
„Konnte der Zuschuß gestrichen werden, ohne

daß die Anstalt leidet?"
Der Regiernngsvertreter erklärt, daß für die Bewahr-

und Pslegeaustalt Kloster Blankenburg ein Staatszuschuß
nur vorübergehend in Frage gekommen sei und sei die An¬
stalt auch früher ohne Zuschuß ansgekommen.

Eine eingehende Prüfung habe ergeben, daß sich ein
Zuschuß für diese Anstalt im kommenden Jahre nicht not¬
wendig mache.

Der Ausschuß läßt nach den Erklärungen des Re-
giernngsvertreters seine Bedenken fallen und stellt den

A ntrag  N r. 63:
Annahme des Kap. 3 Tit . 9.

Z n K a p. 3 T i t. lO wünscht der Ausschuß:
1. Allgemeine Auskunft über die Tätigkeit der Fürsvrge-

stcllcn und die Verteilung der Mittel;
2. Auskunft über die Erfolge in der Tuberkulosebekämpfung.

Was die Verteilung der Mittel betreffe, so seien, führt
der Regiernngsbcvollmächtigteans , den Fürsorgestellen
durchschnittlich je 1000 R.M. überwiesen. Soweit ein Licht-
und Luftbad mit vorhanden gewesen sei, wurde der Betrag
ui» 500 N.M. erhöht. Für Fortbildungskurse seien
1500N.M . eingestellt und hoffe man damit anszukommen.
Bis jetzt seien 37 390 R.M. verausgabt und stehe dem
Ministerium somit noch ein Teil der Mittel zur Ver¬
fügung. Im allgemeinen sei es Aufgabe der Gemeinden,
Mittel für die Unterhaltung und den Ausbau der Fürsorge¬
stellen anfzubringcn und handele es sich staatlicherseits nur
um Zuschüsse. Der Landesarzt wies im besonderen darauf
hin, daß im Kampfe gegen die Tuberkulose das Schwerge¬
wicht auf Vorbeugungsmaßnahmengelegt werden müsse, da¬
mit die Ansteckungsgefahr resp. herabgemindert werde.

Was die Frage 2 betreffe, wäre es schwer, zahlenmäßig
die vorhandenen Fülle und die von Erfolg begleiteten Fälle
festznstellen. Nach Ansicht des Landesarztes müsse versucht
werden, die ärztliche Tätigkeit in den Fürsorgestellen sicher
zu stellen, doch sei das in einigen Fällen Wohl ohne finan¬
zielles Entgegenkommen den Ärzten gegenüber nicht
möglich.

Was die Tätigkeit der Fürsorgestellen betrifft, so hat
die Landessürsorgerindem Ausschuß nachstehenden

Jahresbericht über den Ausbau und die Entwicke¬
lung der Fürsorge und Beratungsstellendes Landes¬
teils Oldenburg für 1925 übergeben.

In Nachfolgendem möchte ich, gleich den vorhergehen¬
den Jahren , einen Überblick- über die bei meinen Besuchen
gemachten Erfahrungen in den Fürsorgestellen des Landes¬
teils Oldenburg im Jahre 1925 abgeben. Waren die Er¬
folge im einzelnen nicht sehr groß, so muß man doch im
ganzen sagen: Wir sind auch in Oldenburg in dieser Ar¬
beit nicht znrückgegangen, trotz mancherlei Schwierigkeiten,
die so oft durch mangelhaftes Verständnis bei Behörde und
Bevölkerung entstehen. Zunächst möchte ich dankbar er¬
wähnen, daß es mir durch das Wohlwollen des Ministeri¬
ums der soz. Fürsorge möglich war, an 2 Tagungen teil¬

zunehmen: einmal in Berlin : Tagung des Zentralkommi-
tees z. B. d. TB . und im Sept . Tagung der Fürsvrge-
ärzte und Fürsorgerinnen in Hammelbnrg. Da merkt man,
wie nötig es ist, an solchen Tagungen teilzunehmen, wenn
ohne Ablenkung durch Arbeit oder Verpflichtungen man
nur cinheimsen und gewinnen darf. Da gibt es etwas für
Geist, Gemüt, Seele und Körper, besonders die Aussprachen
und Erfahrungen aus dem praktischen Leben geben An¬
regung für die Arbeit, so manches kann man später ver¬
werten und nützt mehr als die beste Fachliteratur. Dann
konnte ich im Juli unsere oldenbnrgischen Kinderheime in
Wangerooge und Rothenfelde, nebst den verschiedenen ande¬
ren, die sich dort befinden, kennen lernen, auch dies ist un¬
bedingt nötig, da es bei den gelegentlichen Hausbesuchen,
die ich mit den Fürsorgerinnen mache, angenehm von den
Eltern empsnnden wird, wenn ich ihnen über die einzelnen
Heime, in denen die Kinder nntergebracht werden, Auskunft
geben kann. In den verschiedenen Heimen an der See oder
im Solbad Rothenfelde soll ja vorbeugende Gesundheits¬
fürsorge ausgeübt werden und das Leben und Treiben, bei
guter Verpflegung, ist Wohl geeignet, die Gesundheit zu
stärken und die schwächlichen Kinder widerstandsfähigerzu
machen.

Leider ist es ja nur ein geringer Teil unserer gesnnd-
heitsgefährdetcn Kinder, die dort Erholung suchen können,
deshalb ist es besonders zu begrüßen, daß auch in dem ver¬
flossenen Jahre das Verständnis für Licht-Luftbäder in
den einzelnen Orten vorhanden war und wir doch den
Kindern etwas Erholung geben können ohne erhebliche
Kosten. In der Jadekaserne, wo Schulkinder für 9 Tage
mit ihrer Lehrerin oder dem Lehrer waren, ging es auch
sehr fidel zu und die Kinder hatten viel Freude. Mit meinen
Besuchen fing ich im letzten Jahre im südlichen Teil des
Landes an und zwar in der kleinsten Fürsorgestelle in
Barssel. Dort haben im letzten Jahre die Fürsorgerinnen
dreimal gewechselt, da kann man nicht erwarten, daß die
Tätigkeit sich entwickelt, denn Bevölkerung und Schwester
lernen sich gar nicht kennen und wirkliche erfolgreiche Arbeit
wird nur da geleistet, wo die Fürsorgerin die Vertraute
der zu Betreuenden wird. Da kommen die Leute eher zur
Schwester mit ihren Nöten, sie lernt die Verhältnisse der
einzelnen kennen und kann so dem Arzt oft durch die Er¬
fahrungen wertvolle Mitteilungen machen. Dazu kommr
noch, daß oft gar nicht überlegt wird, ob die Schwester sich
als Fürsorgerin eignet, denn diese Arbeit ist doch ganz be¬
sonders Persönlichkeitssache, leider habe ich diese Beobach¬
tung im letzten Jahre einigemal machen müssen; versagt
in solchem Ort dann noch die ärztliche Versorgung in der
Fürsorgestelle, dann bleibt jeder Erfolg aus. Im Frühjahr
nahm ich Gelegenheit, den Arzt in Ramsloh für die Für¬
sorgetätigkeit zu interessieren, trotz der gemachten Ver¬
sprechungen ohne Erfolg. Als mich die neue Schwester bat,
im Herbst zwecks Einführung in die Arbeit zu kommen,
habe ich eine Stunde versucht, Herrn Or. Meiners über
die Notwendigkeit der ärztlichen Mithilfe zu einer erfolg¬
reichen Fürsorgetätigkeit zu überzeugen, dabei auch bemerkt,
daß die Fürsörgestellc nicht mehr so unterstützt werden
könnte, wenn nicht von ärztlicher Seite etwas geschähe für
die gefährdeten und kranken Kinder; auch hier wurden mir
Versprechungen für das neue Jahr gemacht, hoffentlich mit
Erfolg. Ganz neu war mir, daß es auf dem Lande Häuser
gibt, in denen kein Fenster geöffnet werden kann, wie ich
bei der großen Hitze in Ramsloh feststellen konnte; traurig
für die kleinen Kinder. In Friesoythe sah es insofern besser
ans, als die Schwester schon länger dort ist und dadurch
eingearbeitet ist.

Die ärztliche Versorgung und Unterstützung der
Schwester läßt leider auch hier zu wünschen übrig, die
Herrn halten alle drei zur selben Zeit in ihren Wohnungen

3*



Anlage 73. — 20  —

Sprechstunden ab , das geht natürlich nicht , denn die
Schwester soll dabei sein , um über die einzelnen Fälle zu
berichten und um unterrichtet zu werden ; deshalb auch
hier keine liberwachnngsbogen für die einzelnen und kein
Zusammenarbeiten zwischen Arzt und Fürsorgeschwester,
die arbeitet allein . Etwas erfreuliches ist über Friesoythe zu
berichten , der Amtsverband hat an der Soeste eine Bade¬
anstalt errichtet , dort gehen dann die verschiedenen Lehrer
und Lehrerinnen mit den Kindern hin , um sie einmal an
Reinlichkeit zu gewöhnen , dann aber auch an Licht und
Luft , denn gerade dafür Verständnis zu bekommen , ist dort
schwer und wie nur der Bademeister erzählte , kostet es oft
viel Mühe , die Kinder ins Wasser zu bringen . Hier könnte
leicht ein Lichtluftbad angeschlossen werden und so günstig
ans den sehr schlechten Gesundheitszustand der Kinder
wirken . 27 Kinder wurden von dort uach Wangerooge und
11 in das Solbad nach Wefne geschickt.

Auch in Essen entwickelt sich die Fürsorge günstiger,
es werden jeden Monat regelmäßig Sprechstunden abge¬
halten , die gut besucht werden . Dazu kommt , daß die
Schwester mit den Leuten gut bekannt ist und das Interesse
siir die Arbeit größer wird . So hat man cingesehen , daß
für die Kinder etwas geschehen muß , die der hohen Kosten
wegen nicht an die See oder in ein Solbad geschickt werden
können . Es wird beim Krankenhaus ein sehr schönes Licht¬
luftbad mit Liegehallen und Planschbecken errichtet , dort
sollen die Kinder an richtiges Atmen und Abhärten ge¬
wöhnt werden und Liegekur machen . Da die Ernährungs-
Verhältnisse nicht ungünstig sind , kann aus diese Weise
manches Kind gekräftigt und widerstandsfähiger werden.
16 Kinder waren in Wangerooge und 7 in Rothenfelde
zur Kur.

Die Fürsorge in Löningen zeigt ein noch erfreulicheres
Bild einmal wegen der intensiven Mitarbeit der beiden
Arzte , die wöchentlich gemeinsam im Krankenhaus die
Sprechstunde abhalten . Die Schwester ist dabei und es
werden auch Überwachungsbogen fiir die einzelnen geführt,
zum anderen ist bei der Geistlichkeit das richtige Verständ¬
nis fiir die Fürsorge unserer schwächlichen und gefährdeten
Kinder vorhanden ; der Pastor hat Interesse an dem Aus¬
bau und der Entwicklung der Arbeit und unterstützt die¬
selbe . Auch hier soll an der Haase ein schönes Licht -Luftbad
erbaut werden mit einem massiven Badehaus , wo dann
auch Solbäder verabreicht werden können . Von Löningen
waren 21 Kinder in Willehadstift in Wangerooge zur Er¬
holung.

Ganz anders sah es in Lohne ans . Die alte Schwester,
welche durch jahrelauges Arbeite » in L . mit der Bevöl¬
kerung sehr bekannt war , starb im Frühjahr , ihre junge
Nachfolgerin war leider den Anstrengungen der Fürsorge¬
arbeit nicht gewachsen und mußte deshalb im Herbst abge¬
löst werden , trotz des guten Willens . Hierbei möchte ich
bemerken , daß gerade die katholischen Schwestern oft im
Krankenhaus noch Nachtwachen machen müssen , weil das
Verständnis fiir die aufreibende Arbeit der Fürsorgerin
oft fehlt , das geht natürlich nicht . Von ärztlicher Seite
wird die Fürsorge hier nicht unterstützt , trotzdem ich es
bei den verschiedenen Ärzten schon versucht habe , Interesse
zu erwecken . Bei den sehr kinderreichen und znm Teil sehr
ärmlichen Familien , in denen viel T .B . vorhanden ist , wäre
intensive Bekämpfung und Sorge für die gefährdeten sehr
nötig ; außerdem klagten die Leute , daß die Arzte so spät
zur Heilstätte schicken , oft sei es schon zu spät , dies wurde
mir auch in Neuenkirchen bestätigt . 11 Kinder waren in
Wangerooge und 37 hatten im Krankenhaus je 12 Sol¬bäder bekommen.

Lehr gut ist es , daß uach solch traurigen Erfahrungen
auch erfreulichere folgen , so war es auch n , Dinklage/60
Kinder , die in der gut eingerichteten Fürsorge Erholungs¬

kuren von 6 Wochen machten , konnte ich bei den guten und
reichlichen Mahlzeiten , sowie bei den Liegekuren im schönen
Wald und beim Spiel im Sandhaufen beobachten . 2 solcher
Kuren konnten im letzten Jahre durch Unterstützung der
Landesversicherungsanstalt dnrchgeführt werden . Die Kin¬
der bekamen außer der guten und reichlichen Verpflegung
noch je 12 Solbäder und zeigten nach Beendigung der Kur
eine Gewichtszunahme von 10 — 12 Pfund . Die Wald-
erholnngsstätte mit Liegehalle , Küche und Speiseramn ist
fertig , geplant war noch , im Anschluß an diese ein Wanuen-
und Brausebad , wie dieser Plan sich entwickelt , ist mir nicht
bekannt , da leider die tüchtige Schwester versetzt wurde und
die neue sich erst eiuarbeiten muß . Hierbei möchte ich be¬
merken , daß es immer ein Nachteil für die Fürsorge ist
wenn die Fürsorgerinnen oft wechseln . Aus Dinklage
brauchten keine Kinder zur Erholung fortgeschickt werden.

DieFürsorgestelle in Damme bot leider nicht vielNeues.
Dadurch , daß die Schwester an den Schul Untersuchungen
teilnimmt , wird sie ja mit den Leuten bekannt und etwas
anfklärend wirken , aber bei den vielen Heuerleutcn mit
schlechten Wohnungen , Beschränken usw . herrscht sehr viel
TB . und da wäre ärztliche Mithilfe sehr erwünscht . Man
freut sich schon , wenn man etwas Verständnis für Rein¬
lichkeit und gute Luft erzielt und so ein wenig vorbeu¬
gende Fürsorge treiben kann . In einigen Familien durfte
ich etwas aufklärend wirken über Säuglingspflege . 13 Kin¬
der waren in Wangerooge und 11 in Rothenfelde zur
Erholung.

Auch in Neuenkirchen hat sich die Sache seit letztem
Jahr nicht viel verändert , tlr . Heuer leitet die Heilstätte und
ist dadurch viel beschäftigt , so daß Zeit und Interesse für die
Fürsorge fehlt . Hier merkt man allerdings , wie gut cs ist,
tüchtige , eingearbeitcte Fürsorgerinnen zu haben , denn durch
enge Beziehungen zu den Leuten wächst das Vertrauen und
es kann doch etwas geleistet werden . Ein Lichtlnftbad , wel¬
ches hier leicht cinzurichten wäre und auch nötig ist , scheitert
an dem Verständnis dafür . 13 Kinder waren in den Heimen
Wangerooge und Rothenfelde und 8 in der Heilstätte unter¬
gebracht.

Durch den Zuzug eines neuen Arztes scheint die Für¬
sorgearbeit in Steinfeld sich zu heben . Der neue Arzt kommt
aus Düsseldorf , wo viel für Säuglinge getan wird und er
beabsichtigt , in Steinfeld und Umgegend im Winter Mütter-
beratungsflnnden einzuführen . Dies ist ein Fortschritt und
wird für die ganze Fürsorge vom Nutzen sein . Eine rührige
Schwester steht dort in der Arbeit . Es wurden 32 Kinder
nach Wangerooge geschickt , welche leider nach 11 Tagen
zurückgeschickt wurden , weil dort Masern ausbrachen . Dies
hat bei den Eltern ziemlich viel Unwillen hervorgerufcn
und ich fürchte , es macht sich in diesem Sommer bei der Ent¬
sendung bemerkbar . 1 Kind war in Rothenfelde , 17 haben
im Krankenhaus Solbäder bekommen.

In Cloppenburg hatten leider die regelmäßigen
Sprechstunden wieder nachgelassen , hier scheitert es Wohl an
der Besoldung des Arztes . Die Schwester ist sehr resolut
und hatte es beim Amt fertig gebracht , 1000 / / für die Für¬
sorge zu bekommen . Hier könnte viel getan werden , wenn
Arzt und Schwester zusammen arbeiten würden.

Leider scheiterte die Errichtung eines Lichtlustbades auf
einer dem Krankenhaus gehörenden schönen Weide . Auch
wurde hier geklagt , daß die Leute so spät zur Heilstätte ge¬
schickt werden , die Arzte behalten sie zulange im Kranken¬
haus . In Wangerooge waren 3 und in Salzgitter 7 Kinder
zur Kur , außerdem bekamen 25 ein Milchfrühstück mit
Semmel und 30 Kinder je 12 Solbäder und 20 Höhensonne
im Krankenhaus.

Mollbergen ist so eine Art Gemcindepflege , 3
Schwestern arbeiten ohne Arzt und mau kann beobachten,
wie den ganzen Tag die Leute dort Rat und Hilfe suchen.
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Der Geistliche interessiert sich hier sehr fiir die Arbeit und
hofft inan in absehbarer Zeit dart auch weiter zu kommen.
Alan Plant die Erbauung eines kleinen Badehanses nebst
Liegehalle, dort könnten dann die Kinder Solbäder be¬
kommen und Liegekur machen . Leider ist dort kein Arzt an¬
sässig und da merkt man dann , allerdings auch durch die
große Armut der Leute , wie wenig zum Arzt geschickt wird.
Ein kOjähriges Kind , an Nierentnberknlose erkrankt , voll-
siändig zum Skelett abgemagcrt , nnd ein junges Mädchen
mit offener Knochentuberkulose am Hals , Rücken nnd der
Hand vollständig ohne ärztliche Beratung nnd Hilfe siechen
dahin. Von dort wurden auch einige Kinder nach Wange¬
rooge geschickt.

In Goldenstedt war leider die Schwester auch wieder
abgelöst, die jetzige hatte wenig Meinung für die Fürsorge¬
arbeit, da sie bislang im Operationssaal tätig war . G . steht
mit dem Krankenhaus in Wildeshansen in Verbindung , so
kommt die Schwester jede Woche an einigen Tagen nach G .,
macht da die Schnlnntersuchnngcn mit , gibt Höhensonne-
bestrahlnngen nnd erledigt das Nötigste unter den Leuten.
Ein intensives Arbeiten , wie erwünscht , fehlt hier auch , da
die ärztliche Mithilfe versagt . In der Schule wurden 80
Kinder für Höhensonne ausgesucht , 13 kamen nach Wange-

^ rooge nnd 2 nach Rothenfelde . 10 Kinder bekamen Sol¬
bäder, leider versagt der Raum dafür gänzlich nnd muß

s daher Abhilfe geschaffen werden.
! Das Krankenhaus in Visbek wurde durch Anbau ver¬

größert , deshalb konnte sich die Fürsorge in diesem Jahre
s dort nicht so ansdehnen wie geplant . Jetzt steht der Schwester
! ein netter Baderanm mit 2 Wannen für Soolbäder zur

Persügung , außerdem ein größerer Raum , in dem 12— 15
Kinder untergebracht werden können , für ganze Kuren,

j Eine Liegehalle soll noch gebaut werden ; monatliche
Sprechstunden , die gut besucht werden , finden regelmäßig

s statt. Die Schwester ist sehr geeignet für die dortige Arbeit
i und so bekamen 48 Kinder Solbäder und Höhensonne im

Krankenhaus nnd 18 wurden nach Wangerooge geschickt.
In Lastrnp -Lindcrn entwickelt sich die Arbeit gut . Dr.

Stricker hat viel Interesse für dieselbe und da sind die Er¬
folge ja bald zu merken . Ähnlich wie in Dinklage wurden

, auch hier durch Unterstützung der Landesversichernngsan-
stalt 2 Kuren mit je 17 Kinder eingerichtet . Auf dem
Grundstück des Krankenhauses ist ein Lichtlnftbad errichtet
mit Liegehalle , die Kinder wurden im Krankenhaus gut ver¬
pflegt, bekamen Solbäder , machten Liegekur nnd was be¬
sonders wichtig ist , die Kinder waren dauernd unter ärzt¬
licher Kontrolle . Auch hier ist man der Ansicht , daß die
Kinder sich besser erholt haben , als verschiedene , die an der
Lee waren . Es werden regelmäßige Sprechstunden abge¬
halten , die Bevölkerung bekommt allmählich Verständnis
für die Fürsorge lind gehen so eher zum Arzt . 0 Kinder
waren in Wangerooge und 2 in Borkum , außerdem be¬
kamen noch 8 Kinder Solbäder , 5 Höhensonne nnd 6 Ein¬
spritzungen.

In Lindern soll ein Lichtlnftbad mit kleinem Bade-
hcms errichtet werden , um zunächst die Schulkinder an
Reinlichkeit zu gewöhnen . Die Bevölkerung ist ziemlich arm
»nd hat wenig Verständnis für frische Luft nnd Reinlichkeit.
Die Schädigungen nnd Unkenntnis einer richtigen Säug¬
lingspflege nnd Ernährung konnte ich in einigen Familien
feststellen und etwas ausklären . Die Leute sind noch viel
der Ansicht , daß der Säugling bei der Mutter schlafen muß
und zum andern nur ans Hungergefühl weint , deshalb hat
das Kind stets eine gefüllte Flasche im Wagen liegen nnd
bekommt anstatt H Liter Flüssigkeit 1X> Liter am Tage
und in der Nacht zur Beruhigung 2 Flaschen Kamillentee.
Erfolg : elendes Kind mit Anlage zu Rachitis . Da ist es
besonders gut , wenn die Fürsorgerin gut eingearbeitet ist

nnd in allem Bescheid weiß . Die Leute kommen dann doch
mit ihren Nöten und können beraten werden.

Der Besuch in Vechta war auch erfreulich , vr . Heinz
hält regelmäßig Sprechstunden , dann ist die Schwester gilt
eingearbeitet und die Vertrante der Bevölkerung . Am
Galgenberg ist ein sehr schönes Lichtlnftbad erbaut mit
Liegehalle direkt in den Tannen , dazu kommt der schöne
Sandberg , wo die 71 Kinder spielen nnd sich erholen konn¬
ten . Die Bevölkerung zeigte viel Verständnis für diese Ein¬
richtung , indem sie die schwächlichen Kinder mit kl. Wagen
oder mit dem Rad hinbrachten . 105 Kinder bekamen in der
Schnlpanse in den Fürsvrgeränmen warmes Frühstück,
17 konnten nach Wangerooge nnd Rothenfelde zur Kur
kommen.

Ganz anders , als in den einzelnen Fürsorgestellen des
südlichen Oldenburgs sieht es in der Oldenburger und ver¬
schiedenen nördlichen Fürsorgestellen aus . Die Fürsorge¬
tätigkeit hat sich in Oldenburg im letzten Jahr besonders
gut entwickelt . Tie Sprechstunden wurden immer mehr be¬
sucht nnd auch ein Zutrauen zum Arzt nnd den Schwestern
war bei den Hilfesuchenden zu bemerken . Tie beiden
Schwestern haben es verstanden , sich zu den Vertrauten
der Bevölkerung zu machen , so konnten sie in manches Elend
hineinschancn und , Gott Lob , auch Helsen. Gerade das ist ja
das Wichtige bei der Fürsorgearbeit , daß die Leute wissen,
man kommt nicht als Polizist , sondern als jemand , der
helfen will . Für dies Jahr hat man hier große Pläne . Auf¬
stellung eines Röntgenapparates , Errichtung eines großen
Lichtlnftbades im Everstenholz . Dies ist ein großer Fort¬
schritt nnd kann vielen schwächlichen und gefährdeten Kin¬
dern zum Segen werden . Es waren 16 Kinder in Rothen¬
felde nnd 6 in Ahlhorn zur Erholung . Seit Okt . 21 kamen
durch Vermittelung der Fürsorge 5 Kinder nach Davos.

In Delmenhorst sieht es ähnlich aus , auch dort laufen
die Fäden der Fürsorge zusammen . Da hält 11r. Klingen-
bcrg wöchentlich Sprechstunden für Lungenkranke , Über¬
wachungsbogen werden ordnungsgemäß geführt nnd dienen
zur laufenden Kontrolle . Ter rührige Stadtarzt Or . Cropp
hält zweimal in der Woche Säuglingssprechstunden ab , die
sehr gut besucht werden , und so besteht eine Verbindung
zwischen Arzt , Schwestern nnd Wohlfahrtsamt . Da der
Amstverband jetzt auch eine Schwester angestellt hat , ar¬
beiten in D . 3 tüchtige Fürsorgerinnen . In diesem Jahre
soll das Kindererholungsheim Harpstedt noch mehr ansge¬
baut werden . Entsandt wurden 10 Kinder nach Rothen¬
felde , 65 nach Wangerooge und 80 nach Harpstedt , letzteres
ist mir leider noch unbekannt . Im Sonnenbad , welches auch
verbessert werden soll , konnten jeden Nachmittag 120 — 150
Kinder sich erholen . Ein Glas Milch nebst großer Semmel
wurde ihnen dort verabreicht.

Auch in Nordenham macht die Fürsorge Fortschritte.
Wohlfahrtsamt , Fürsorgerin , Jngendfürsorgerin , Ge¬
meindeschwestern nnd Arbeiterwohlfahrt arbeiten mit dein
Arzt , Lr . Pochhammer , der regelmäßige Sprechstunden ab¬
hält , in bestem Einverständnis , da kann man erfolgreiche
Arbeit in Säuglings -, Kleinkinder -, Schulkinder - und Tu¬
berkulosefürsorge beobachten . Durch Mithilfe der Arbeiter¬
wohlfahrt soll in diesem Jahre vielleicht das seit 2 Jahren
bestehende Lichtlnftbad dahin erweitert werden , daß den
Kindern in 1H — 6 wöchentlichen Kuren,ein einfaches , aber
nahrhaftes Mittagessen verabreicht wird . Bis jetzt machten
70 — 80 Kinder dort Liegekuren nnd bekamen einen Becher
Milch . In N . kann man merken , was gemeinsame Arbeit
leistet . Es konnten auch eine Anzahl Kinder in die ver¬
schiedenen Erholungsheime verschickt werden.

In Varel haben wir jetzt auch eine gut ansgebildete,
tüchtige Stadtfürsorgerin , die es auch versteht , mit sämt¬
lichen Fürsorgezweigen nnd den darin arbeitenden zu¬
sammen zu wirken . Hier tut der Vaterl . Frauenverein sehr
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viel. 70 Kinder bekommen in der Volksküche tägl. nnter
Aufsicht ehrenamtlicher Helferinnen gutes Mittagessen um¬
sonst, hier kann etwas erzieherisch ans die Kinder gewirkt
werden. In die 3 KinderheimeW. R . und Ahlhorn konnten
77 Kinder von B. zur Erholung geschickt werden und 02 be¬
kamen in der Schule ein Milchfrühstück. Die Frage des
Lichtluftbades ist leider noch nicht geregelt.

In Jever konnte ich beobachten, wie die Gemeinde¬
schwester, welche durch jahrelanges Arbeiten mit den Leuten
bekannt ist, so recht die Vertrante der Hilfesuchenden ist. Da¬
durch, daß sie zu sämtlichen Wohlfahrtsausschüssen gehört
isf sic stets über die Nöte des Einzelnen unterrichtet und
es war so nett zu beobachten, wie eine arme alte Frau
kam und klagte, daß die Brille kaput gegangen sei, oder
ein Mann , der zur Heilstätte sollte und Wäsche und Kleidung
brauchte. Schwester Luise muß Rat schassen und es gelingt
ihr auch. Von der Kirchengemeinde und vom Amt bekommt
sic ein monatliches Taschengeld zur Verwendung, wo sofort
Hilfe not ist. 03 Familien wurde Weihnachten eine Freude
gemacht, 120 Kinder bekommen täglich in der Schule Milch
und 30 waren in den verschiedenen Heimen zur Kur. Ein
Lichtlnstbad soll im Anschluß an die Badeanstalt errichtet
werden. Die Sprechstunden werden regelmäßig von I)r.
Peters abgehalten, die Schwester nimmt daran teil.

In Rüstringen sehen wir recht, wie die ganze Für-
svrgearbeit Persönlichkeitssache ist. Während die Fürsorge
sonst nicht weiter kam und ich oft sehr traurig war, bot es
diesmal doch ein anderes Bild, seitdem Schwester Anni
dort ist, besteht ein Zusammenarbeitenzwischen Wohlfahrts¬
amt und Fürsorgcstelle. Es konnte viel für gefährdete und
kranke Kinder getan werden. Die Schwester fand beim
Wohlfahrtsamt Verständnis für die Nöte und Hilfsbedürf¬
tigkeit des Einzelnen und durch ein monatliches Taschengeld
von 30 c,// war sie doch in der Lage, manchem Elend ab-
znhelfen. Das Interesse wächst und so wurden 2 Höhen¬
sonnen für die Fürsorge angeschafst, außerdem wird ein
sehr schönes Lichtlnstbad mit 2 Liegehallen erbaut und das
bestehende Kinderheim Birkenseld soll dahin ausgebaut
werden, daß für 130 Kinder Winterkuren eingerichtet wer¬
den können. Sollte nun noch der richtige Arzt für die Für¬
sorge sich finden, dann gehört Rüstringen zu unseren besten
Fürsorgestellen.

Auch in Elsfleth hat die Fürsorge Fortschritte gemacht.
Die Sprechstunden wurden gut besucht, Arzt und Schwester
arbeiteten gut zusammen. Leider war die Fürsorgerin, die
auch Gemeindearbeitübernehmen muß, reichlich überlastet
und deshalb ist es zu begrüßen, daß man ihr jetzt eine Hel¬
ferin zur Unterstützung gegeben hat, da kann noch inten¬
siver gearbeitet werden. In der Schule bekommen schwäch¬
liche Kinder jeden Morgen Milch unentgeltlich, und ver¬
schiedene tonnten zur Kur sortgeschickt werden.

Brake ist leider noch ohne Fürsorgerin. Es werden in
einem hierfür bestimmten Raum im Krankenhaus Sprech¬
stunden abgehackten, da aber keine Schwester daran teil¬
nimmt, die dann den Kranken nachgeht oder betreut, so ist
das Interesse nicht groß und auch keine Erfolge zu sehen.
Die Gemeindeschwester ist sehr rührig, aber überlastet und
kann die Arbeit nicht noch übernehmen. Gelegentlich der
SäuglingSknrse in den Schulen war ich einige Tage dort
und hatte Gelegenheit, die dortigen Verhältnisse etwas besser
kennen zu lernen.

Durch die Kurse in den NolkSsclulen des nördl. Olden¬
burg war ich in den einzelnen Orten einige Tage und hatte
Gelegenheit, mit der Bevölkerung etwas bekannt zu werden.
Nach einigen Erfahrungen glaube ich sagen zu dürfen, daß
es von den meisten Eltern doch dankbar empfunden wird, die
Kinder waren sehr interessiert und ausmerksam, stellten
auch Fragen und .die praktischen Übungen machten ihnen
sichtbar Freude. Dadurch, daß ich den Unterricht ans 0

Stunden Theorie ausgedehnt habe, konnte ich manches ein- -
gehender mit den Kindern besprechen, außerdem hatte das
Ministerium auf ineine Veranlassung die kl. Broschüre
(Säuglingspflege in Reim und Bild) angeschafft und so
konnten die Kinder etwas mit nach Hanse nehmen, welches
sicher von mancher Mutter gelesen wird und vielleicht zum
Nutzen der Kleinen.

Im Herbst konnten wieder 2 Fortbildungskursen,
Ahlhorn stattfinden. Dieselben waren sehr vielseitig und
durch Lichtbildervorträge noch interessanter und belehrender
als die vorjährigen, außerdem wurde an einem Nachmittag
mit den verschiedenen Schwestern unsere Heilstätte in Wil-
deshauseN besichtigt. Durch das Entgegenkommendes
Ministeriums und der Landesversichernngsanstalt, welche
sich in die Unkosten teilten, war es auch verschiedenen Ge¬
meindeschwestern möglich, an dem Kursus im Wald¬
erholungsheim teilzunehmen. Tie Schwestern sind dankbar j
für die Möglichkeit, ihr Wissen bereichern zu können und !
dadurch, daß sie so ganz ans der Arbeit herauskonnncn,
werden sie auch nicht abgelenkt. Durch den Gedankenaus¬
tausch, der dann in den freien Stunden stattfindet, nehmen
sie gewiß einen Gewinn mit in die Arbeit. Im Caritasheiin
waren es 10 Schwestern ans dem südlichen Oldenburg und
im Walderholungsheim 28 Schwestern, die an dem Kursus i
teilnahmcn.

Sehr erfreulich ist auch, daß es uns in dem letzten
Jahre möglich war, 4 zum Teil recht elende Kinder in das
Dt . Kriegertnrhans Davos zu schicken, die sämtlich gut ge¬
bessert znrückkamen. 1 Kind ans Delmenhorst, Westerstede, i
Osternbnrg und Eversten.

Unsere Hauptaufgabe galt ja auch in dem verflossenen !
Jahre den gesundheitlich gefährdeten und kranken Kindern. '
Waren die Erfolge auch nicht überall wie erwünscht, so j
dürfen wir doch ohne Überheb»ng sagen, daß Fortschritt?
zu verzeichnen sind. Zunächst fehlt es ja an den Geld¬
mitteln, im südlichen Oldenburg leider an der Mithilfe der
Arzte, da fehlen Sprechstunden, Untersuchungen, übe»
wachnngsbogen usw. Da entwickelt sich dann die Fürsorge !
nur langsam. Im letzten Jahre haben die einzelnen Für¬
sorgestellen erhebliche Mittel von dem Ministerium und der
Landesversichernngsanstalt bekommen und da hat der Lau- ^
desarzt den Gedanken angeregt, vielleicht einen Teil dieses
Geldes als Honorar für die Ärzte zu verwenden und sie
dadurch etwas für die Fürsorgearbeit zu interessieren. Da- i
durch kann möglicherweise etwas erreicht werden. Die ganze
Fürsorgearbeit in dem jetzigen Rahmen ist ja vielen, auch
manchen Ärzten, noch neu, die sich erst dahinein leben
müssen, und deshalb wollen wir auch für die kleinsten Er¬
folge dankbar sein und ans größere in dem neuen Jahre
hoffen.

Im Ausschuß wird die Tätigkeit ans dem Gebiete der
Bekämpfung der Tuberkulose allgemein anerkannt. Be¬
denken sind jedoch über den für diesen Zweck eingestellte»
Betrag vorhanden. Ein Teil des Ausschusses, die Abgeord¬
neten Fick, Jordan , Schmidt, Tantzen und Zimmermann
sind der Ansicht, daß in diesem Jahre der gleiche Betrag
wie im Vorjahre eingestellt werden müsse, da der Umfang
der Tuberkulose die schärfste Bekämpfung notwendig macht
und in diesem Kampfe die Gemeinden wirksam zu untcr-
stützen seien.

Auch trage die starke Erwerbslosigkeit nicht minder zn
einer weiteren Verbreitung der Krankheit und nicht uner¬
hebliche Schwächung der Gemeinden auf finanziellem Ge¬
biete bei, so daß eine Kürzung dieser Summe nicht in
Frage lommen könne.

Dieser Teil des Ausschusses stellt den
Antrag  Nr . 04:

Der Landtag wolle den unter Kap. 3 Tit. 10
eingestellten Betrag von 25 000 c// um 17 000 -4t
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auf 42 000 -/ / erhöhen mit dem Bemerken, daß
nnter Erläuterungen für Unterstützung der 27 Ans-
kunfts- und Fürsvrgestellen sowie Einrichtungen von
Licht- und Luftbädern im Landesteil Oldenburg
33 200 </// eingestellt werden.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordueteu Fabrr,
Frcese, Leffers, Lehmkuhl, Meyer-H., Schröder, Thye,
Wempe und Wichmann sind gleichfalls der Auffassung, daß
die von der Regierung eingestellte Summe zu niedrig ist,
glauben jedoch, daß den Anforderungen mit einer geringeren
Erhöhung Rechnung getragen werden kann und müßten
dort, wo sich größere Aufwendungen notwendig machten,
Gemeinden und Amtsverbände höhere Betrüge zur Ver¬
fügung stellen und stellen den

AntragNr.  65:
Annahme des Kap. 3 Tit . 10 mit der Änderung,

den eingestellten Betrag von 25 000 um
10 000 aus 35 000 zu erhöhen mit dem Be¬
merken, daß unter Erläuterungen für Unterstützung
der 27 Anskuufts- und.Fürsorgestellen sowie Ein¬
richtungen von Licht- und Luftbädern im Landesteil
Oldenburg 26 200 c// eingestellt werden.

Z u K a p. 3 T i t. 11 wurden keine Fragen gestellt und
stellt der Ausschuß den

A ntra  g N r. 66:
Annahme des Kap. 3 Tit . 11.

Z n K a P. 4 T i t. 2 n n d 3 wünschte der Ausschuß die
llrsachcn für die erhöhten Vergütungen und Geschäftskosten
zu wissen und wurde ihm durch den Regierungsbevollmäch-
iigten die Mitteilung , daß eine stärkere Belegung der An¬
stalt cingetreten sei und daher die Aufwendungenfür Ver¬
pflegung nsw. entsprechend gestiegen seien.

Da sich jedoch die Einnahmen zu gleichem Maße er¬
höhen würden, sei mit einer Mehrausgabe nicht zu rechnen.

Der Ausschuß stellt den
A ntra  g 3t r. 67:

Annahme des Kap. 4 Tit . 1—3.

Zn Ka P. 5. wird vom Ausschuß der Spezialvoran¬
schlag und der Visitationsbefunderbeten.

Nach dem Spezialvoranschlag für die Heil- und Pflcgc-
anstalt in Wehnen für 1926/27 werden die Einnahmen ans
den Verpflegnngsgeldern in der II. Kl. mit 2 Kranken pro
Taga, 7.50 </ / gleich 5475 o//, und 11 Kranken mit pro
Tag6.00 M gleich 24 090 c,-// , zusammen 29 565 »// ; und
die der III. Kl. mit 220 Kranken pro Tag 3.50 </ / gleich
W1050 cF und 37 Kranken je 1,75 <-// pro Tag gleich
28 633 im Gesamtbetrag von 304 683 veranschlagt.
Inder I. Klasse sind Einnahmen nicht zu erwarten. Außer¬
dem ergeben sich 8 775 „// aus den Verpflegnngsgeldern
des Personals, so daß mit einem Gesamtbetrag von
313 023 M an Verpflegungsgeld zu rechnen ist.

Zn diesem Betrag kommt die Miete für Dienstwoh¬
nungen von 3 907 c.// ; Ertrag der Ökonomie von 44 400
ans den Handwerksstätten 1 300 c.// und den versp. Ein¬
nahmen einschl. der Mietgelder für Notwohnungen nsw.
7700 c//, so daß sich an Gesamteinnahmenrund 400 300
ergeben.

Demgegenüber sind an Ausgaben veranschlagt: Für
Behälter, Vergütungen, Löhne sowie Arbeitgeberantcil
M Angestellten-, Invaliden - und Krankenversicherung
166 704,66 l///, an. Verpflegnngskosten für das Personal
17 675 »/(, für Kranke 110 600 M, zusammen 128 275
An„Sonstigen Ausgaben" wie Heizung, Beleuchtung, Rei¬
nigung des Hauses und der Wäsche, Unterhaltung des be¬

weglichen Inventars , Baukosten und Reparaturen nsw.
100 500 o/ch für Land- und Viehwirtschaft 30 000 c/ch ferner
fiir verschiedene Ausgaben 24 100 >// , so daß die Gesamt¬
ausgaben nach dem Voranschlag rund 449 300 cF betragen.

Da diesen Allsgaben nur eine Einnahme von
400 300 c>// gegenüberstehen, muß mit einem Zuschuß von
49 000 .N seitens des Staates gerechnet werden.

Was den Visitationsbesund betrifft, so fanden nach
dem Bericht des Landesarztes dienstliche Besuche in der Heil-
nnd Pslegeanslalt Wehnen statt: am 26. Juni (:c), am
14. Oktober (>»), am 19. November (e) und am 21. De¬
zember(,I); sie wurden sämtlich vom Landesarzt ausgeführt,
nur am 19. 11. 1925 hatten sich Medizinalrat I)r. Heinz
und Medizinalrat Or. L ü b bers  angeschlossen. Damals
wurde die Besichtigung angeschlossen an einen Besuch des
Klosters Blankenburg, die einem Wunsch der beiden Herren
entsprach. Es erscheint zweckmäßig, über alle vier Besuche
zu berichten, damit ein einheitliches Bild gewonnen wird.

Ter ärztliche Dienst wurde bis zum 1. August wahr-
gcnommen vom Direktor, Fräulein I)r. Sprengel  und
dem Bolontärassistenteu Ilr . Rodik. Für die beiden letzteren
traten ein Lr . Krahnstöver und der Medizinalpraktikant
Lr. Helms. Da die beiden Herren Psychiatrisch noch nicht
weiter vorgebildet waren, wuchs für den ärztlichen Dienst
die Verantwortlichkeit des Direktors.

Uber die Belegenheit der Anstalt sei bemerkt, daß die
Anstalt bei dem ersten Besuch mit 136 Männern und
135 Frauen , zusammen mit 27l , dem 2. Besuch mit 143
Männern und 144 Frauen , zusammen mit 287, dem3. Be¬
such mit 141 Männern und 142 Frauen , zusammen mit
283, dem 4. Besuch mit 141 Männern und 144 Frauen,
zusammen mit 285 Kranken belegt war, so daß die Auf¬
nahme größer war , als für normale Zwecke der vorgesehene
Platz ansreichte.

Es geht daraus hervor, besonders im Zusammenhang
mit früheren Berichten, daß die Krankenzahl dauernd zn-
nimmt. Im Jahr 1925 entstanden hierdurch die größten
Schwierigkeiten, die nur verstanden werden können, wenn
zu der Belegung weitere Erläuterungen gegeben werden.
Diese mußten dadurch entstehen, daß ein Teil der Anstalts-
ränme immer noch von Privatleuten aus der Gemeinde
Eversten bewohnt werden. (105 Menschen.) (Außer dem
Hauptbau sind dies die Häuser L und O der Männer-
abteilnng.) Die Anstaltsleitung war zu Zeiten überhaupt
nicht imstande, Kranke neu anfznnehmen; außerdem war
ihr jede Bewegungsfreiheit genommen, wie sie der innere
Anstaltsbctrieb unbedingt erfordert. Man muß streng
unterscheiden zwischen Häusern, die von ruhigen Kranken
bewohnt werden, von Unruhigen, oder von Neuanf-
genommcnen, die auf Wachabteilungen liegen und Tag und
Nacht nnter Beobachtung sein müssen. Innerhalb dieser
verschiedenen Krankengruppe müssen dauernd Verlegungen
möglich sein, da sich die Krantheitsäußernngen oft ver¬
ändern und sich der Kranke damit für eine andere Ab¬
teilung eignet. Das Fehlen dieser Bewegungsfreiheit störte
den Anstaltsbetrieb im Jahre 1925 sehr und hatte auch
Einfluß ans die Behandlung. So mußten z. B. alle vor¬
handenen Einzelzimmer, die sonst mir für zeitweilig Un¬
ruhige vorübergehend benutzt werden, dauernd belegt
werden. Am schlimmsten lagen diese Verhältnisse auf der
Männerscite, wo die Häuser II und I) überhaupt nicht zur
Verfügung standen. Das Männerhaus vV ist dauernd voll
belegt; es ist aber das Einzige, welches sich zur Neueinrich¬
tung einer Wachabteilnng eignet. Diese ist eingerichtet mit
17 Betten, kommt aber vorläufig für Neuausnahmen nicht
in Frage, da jedes Bett noch belegt ist. Deshalb mußte die
Wachabteilnng des Hauses 0 überbelegt werden (6 und 1)
und im Hause U wurden die Tagesränme teilweise mit
Betten belegt, so daß die Aufnahmefähigkeit dieses Hauses
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künstlich ans 60 gebracht wurde. Das Hans Männer L
ist ein offenes Haus für landwirtschaftliche Arbeiter und
kommt fiir den Austausch mit anderen Kranken nicht in
Frage, deshalb ist auch seine Belegung die gleiche mit den¬
selben Kranken.

Ans der Fraucnabteilnng liegen die Verhältnisse ähn¬
lich: Das Haus lü für Unruhige mußte überlegt (6 und 1)
werden und die Anfnahmeabteilnng U hat nur noch ein
freies Bett ; die freien Plätze des Hauses I) stehen nicht für
jeden Kranken zur Verfügung, da cs ein ganz offenes Hans
ist. Es werden deshalb auch weiter die größten Platz¬
schwierigkeiten bestehen bleiben, bis wieder die ganze An¬
stalt der Krankenbehandlnngfreigegeben ist. Zweimal hat
das Kloster Blankenburg einen größeren Posten Kranke
(das letzte Mal 15) übernommen, aber nicht jeder Kranke
eignet sich fiir diese Anstalt und die Zahl der freien Betten
ist auch dort sehr beschränkt.

Der innere Grund dieser Schwierigkeiteil liegt auch
zum Teil darin, daß die zahlenden Amtsverbände den
durchaus berechtigten Wunsch haben, die Kranken, wenn
möglich, in Hauspflege zu lassen und nur die Unruhigen
der Anstaltspflegeznznführen. Daher kommt das größere
Verlangen nach Plätzen auf den Wachabteilungen, die zu
einer Vermehrung dieser Abteilungen führen müssen. Völlig
durchführen läßt sich das erst, wenn sämtliche Anstalts-
Häuser der Leitung wieder zur Verfügung stehen, dann
lassen sich in den Seitenflügeln des Hauptgebäudes Wach¬
säle mit ea. 30 Betten cinrichten, die nicht mehr Personal
erfordern, als ein Wachsaal von 17 Betten, der deshalb un¬
rentabel ist.

Aber nicht nur in bezug ans die Vermehrung der über¬
wachungsbedürftigen Kranken hat sich das Krankenmaterial
in der Nachkriegszeit verändert. Bei den Besuchen des
Jahres 1025 sielen die vielen Kranken mit Gehirn¬
erweichung, mit schweren Gehirnerkrankungen nach über¬
standener Grippe und mit Spaltungsirresein (Schizephreme)
auf.

Die vielen Fälle von Gehirnerweichung sind eine Folge
der Zunahme der syphilitischen Erkrankungen in den Kriegs¬
jahren. Ihr Verlauf ist aber wesentlich anders als in der
Vorkriegszeit, durch die modernen Behandlungsniethoden,
die darin bestehen, daß spezielle Heilmittel direkt in den
Rückenmarkskanaleingespritzt werden. Die Verimpfung
von Malariaerregern in dem kranken Körper wird in
Wehnen nicht geübt. — Während die Kranken mit Gehirn¬
erweichung früher sehr schnell verblödeten, unrein waren
und oft tobten, um nach längstens 2—3 Jahren qualvoll
zu Grunde zu gehen, sind die gleichen Krankheitssormen
jetzt ruhig, gleichmäßig und wenn sie früh genug in An-
staltsbehandlung kommen, gehören Entlassungen als er¬
werbsfähig nicht zu den Seltenheiten. Die Behandlung
vom Rückenmark aus stellt allerdings an das ärztliche
Können große Anforderungen. —

Die schweren Gehirncrkrankungennach Grippe trotzen
leider meist jeder Behandlung und sind den Ärzten in ihrer
Entstehung an den großen Knoten des Gehirngrundes erst
in den letzten Jahren klar geworden. Da sie meist junge
Menschen treffen, sind die wirtschaftlichen Folgen sehr be¬
dauerlich.

Ebenso schwerwiegend sind die vielen Fälle von Spal¬
tungsirresein, die auch unheilbar sind, meist Menschen in
den jüngeren und mittleren Jahren betreffen und auf eine
Erbanlage zurückgesührt werden müsse». Die Nöte der
Nachkriegszeit können höchstens begünstigend für den Ein¬
tritt des ersten Krankheitsfalles herängezogen werden. Wenn
die akuten Krankhcitscrscheinungen nach Verlauf einiger
Jahre abgeflant sind, eignen sich viele dieser Kranken wieder
für Pflege in der Häuslichen Gemeinschaft.

Wegen Mangel an Betten mußten fast alle Einzel¬

zimmer wieder belegt werden; das ist gegen früher als ein
Rückschritt anznsehen. Ebenso ist es bedauerlich, daß die
Anstaltsleitung keine Möglichkeit hatte, die oft notwendigen
Verlegungen von Kranken in andere Abteilungen vorzu¬
sehen, die von den Kranken, die ans dem Wege der Besserung
sind, angenehm empfunden und als Belohnungen aufgcfaßt
werden. Die Behandlung mit Bädern und Medikamenten
ist unverändert geblieben. —

Die Zentralisation des ärztlichen Dienstes im Mittel¬
bau des alten Anstaltsgebändes hat sich weiter bewährt;
doch muß der Wunsch der ärztlichen Leitung unterstützt
werden, gerade diesen Teil mit Warmwasserheizung zu ver¬
sehen.—Von der ärztlichen Besichtignngskvmmission wurde
außerdem angeregt, dem männlichen und weiblichen Pflege- !
personal eine Dienstkleidung zu liefern. Dadurch bekommen !
Pfleger und Pflegerinnen den Kranken gegenüber eine ganz
andere Stellung . Ta die Durchbildung des Personals in
der Jrrenpslegeschnle Fortschritte macht und fast das ganze
Personal umfaßt, ist eine Dienstkleidung auch ans diesem
Grunde berechtigt.

Der gleichzeitige Besuch des Klosters Blankenburg
zeigte der Kommission, daß diese Anstalt mit Wehnen nicht
gut verglichen werden kann. Die Anstalt in Wehnen ist ein ^
großes Krankenhaus mit klinischem Betrieb, während im
Kloster Blankenburg nur eine Pflegeanstalt besteht, in der
abgelanfene Fälle von Geisteskrankheiten sehr gnt unter¬
gebracht werden können, wie in einer großen Familie.

Anschließend an den Bericht des Landesarztes stellte t
der Ausschuß noch folgende Fragen : !
1. Haben die an der Anstalt Wehnen beschäftigten Ärzte die !

genügende Vorbildung als Psychiater?
2. Warum ist kein psychiatrisch vorgebildeter Assistenzarzt

angestellt?
3. Warum ist die .jährliche, vom Landtag beschlossene Revi¬

sion nicht durch einen anerkannten Psychiatiker vvr-
genommen?

4. Können die Notwohnungen nicht umgehend geräumt
werden?

Z n 1 teilt der Regiernngsbevollmächtigtemit, daß der
Direktor die genügende Vorbildung als Psychiater habe.

Z u 2. Bei der letzten öffentlichen Ausschreibung der Assi¬
stentenstelle habe sich kein geeigneter psychiatrisch vor- ^
gebildeter Arzt beworben. Der jetzige Assistenzarzt habe
die kreisärztlichen Kurse absolviert. Auf eine Frage aus
dem Ausschuß, ob es sich bei dieser Stelle um eine pen¬
sionsberechtigte Anstellung handle, wird dieses von dem
Regierungsbevollmüchtigten verneint.

Zur 3. Frage  bemerkt der Regiernngsbevollmächtigte,
daß die Anstalt einein früheren Wunsche des Landtages
entsprechend einmal von einem auswärtigen Sachver¬
ständigen besucht sei, im übrigen wurde die Aufsicht durch
den Landesarzt und zwei Amtsärzten wahrgenommen.

W a s d i e 4. F r a g e anbetreffe, so wird der Frauenflügel
in nächster Zeit ganz von den Notbewvhnern geräumt
und nach Instandsetzung von der Anstalt in Benutzung
genommen. Zum 1. August d. I . würden die Notwoh¬
nungen in der Anstalt geräumt sein. Von den 23 Fa¬
milien mit 102 Köpfen seien jetzt noch 10 Familien mit
53 Köpfen vorhanden.

Der Ausschuß ist mit den Ausführungen des Re-
giernngsbevollmächtigteneinverstanden, legt jedoch Wert
darauf, daß baldigst eine Revision der Anstalt durch einen
namhaften Psychiaten erfolgt, und will nach Kenntnis¬
nahme des Berichtes die weiteren zeitlichen Revisionen durch
auswärtige Sachverständige beschließen.

Der Ausschuß stellt den
A n t r a g N r. 68:

Annahme des Kap. 5.
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R.M . R.M.

!

!,

ZnKap . 6 Tit.  2 wünscht der Ausschuß Auskunft
über die Ursachen der Erhöhung der Geschäftskosten gegen¬
über dem Vorjahre.

Der Negiernngsvertreter weist darauf hin, daß auch
hier eine größere Belegung der Anstalt erfolgt sei und seien
dadurch die Ausgaben für Verpflegnngskosten usw. erheb¬
lich gestiegen, doch sei auch hier mit größeren Einnahinen
zu rechnen.

Der Ausschuß hat Einwendungen nicht mehr zu
machen und stellt den

Antrag Nr . 00:
Annahme des Kap. 0.

Zn Kap . 7 Tit.  t stellt der Ausschuß die Frage:
„Besteht durch die Kürzung der in: Vorjahre einge¬

stellten Summe nicht die Gefahr, daß die Fürsorgetätig¬
keit im Lande leidet?"

Der Regiernngsbevollmächtigte glaubt, daß die für das
laufende Jahr eingestellten Mittel ansreichen und keine
Nachteile durch die Kürzung eintreten werden. Da diese
Mittel nur für die Fürsorgetütigkeitdes Landes eingestellt
seien, würden sie wenig in Einspruch genommen. Außerdem
befinde sich noch im außerordentlichen Haushalt ein Betrag
von gleicher Höhe für die allgemeine Fürsorge.

Der Ausschuß ist mit den Erklärungen des Regierungs¬
bevollmächtigten einverstanden und stellt den

Antrag  Nr . 70:
Annahme des Kap. 7 Tit . 1.

Z n K a p. 7 T i t. 2 wird eine Nachweisung über die
verausgabten Mittel erbeten.

Danach sind für Landcswohlfahrtspflege1925 bisher
verausgabt: R .M . R.M
ch Zuschuß zur Erbauung eines

Kinderheims in Delmenhorst
— der Zuschuß ist zahlbar nach
Fertigstellung— .

b) Beihilfen au unterstützungs¬
bedürftige Wohlfahrtsanstalten,
insbesondere an Kinderheime:
1. Stadtmagistrat Oldenburg

5 000,—

— Kinderheim Oldenbg. — 500,—
2. Arbeiterkolonie Dauelsberg 3 000,—
3. Caritasverband — Josefs-

heim Vechta — . . . .
4. Kinderheim Alexander-

3 000,—

straße, hier.
5. Kinderheim „Heimat-

5 000,—

Zauber", Zetel . . . .
6. Zweigausschuß für Jugend¬

herbergen zur Errichtung
des Jugendheims in Sand-

2 500,—

hatten.
7. Caritasverband — Kranken-

3 000,—

Hans Visbek— . . . .
8. Caritasverband — Kranken-

5 000,—

Hans Barßel — . . . .
9. Verein für Gesundheits¬

pflege und Natnrheilknnde
— Walderholnngsstätte

3 000,—

Streek — .
10. Innere Mission

3 000 —

— Heideheim Ahlhorn —
11. Stadtmagistrat Oldenburg

— Kinderheim Bloher-

3 000,—

felde— . 5 000,—
12. Caritasverband — Waisen-

Hans Damme — . . . . 3 000,—

13. Stadtmagistrat Rüstringen
— Kinderheim Birken¬
feld — . .

14. Stadtmagistrat Rüstringen
— Luft- und Lichtbad
Rüstringen — . . . .

e) Milchverbilligung— bisher —
cl) Entschädigung an Abgebrannte
a) Zuschuß an Gemeinden zur

Aufrechterhaltnng der Schul¬
speisungen— Oldenburg, Del¬
menhorst, Rüstringen, Norden¬
ham, Vechta, Dinklage, Schor¬
tens — bisher .

k) Sonstiges:
1. Beihlise an die Stadt Ol¬

denburg zur Aufrechterhal¬
tnng der Gensenküche(K>
zahlt die Stadt Oldenburg)

2. An Henermann I . D.,
Osterdamme (Familie mit
20 Kindern) .

3. der Kosten der Entsen¬
dung von Kindern nach
Davos.

4. Zuschuß an den Verein
Freundinnen junger Mäd¬
chen zu den Kosten einer
Bahnhvfsmissionarin (mo¬
natlich 25 R.M .) . . . .

März
5. Zuschuß zu den Kosten

eines Blindenpflegersan den
Blindenhilfsverein, hier, —
monatlich 100 R.M. . .

März
0. Beitrag für 1925 an die

Zentralbibliothek für Blinde,
Hamburg . . . . . .

7. desgleichen an den Verein
„Landaufenthalt für Stadt¬
kinder" .

8. Verwaltnngskostcnzuschuß
an den Verein „Landauf¬
enthalt für Stadtkinder" .

9. Für Wohlfahrtsbriefmarken
10. Beitrag für 1925 an den

Verein zur Förderung der
Blindenbildnng in Hannover

11. Tagegelder und Reisekosten
12. Zuschuß an Fräulein Alma

Maaß , hier, zu den Kosten
der Ausbildung als Fürsor¬
gerin — monatl. 40 R.M.
— ab 1. Februar 1926 . .

März
13. Kosten der Beförderung von

Auslandsspenden. . . .
14. Torfliefernngen an Sozial-,

Kleinrentner (Betrag kommt
wieder ein) .

zusammen
Voranschlagsbetrag für 1925

15 000,—

5 000,—  59 000,—
10 027,12

11 793,95

1 600,—

500,—

952,15

275,—
25,—

300,—
100 ,—

40,-

20 ,-

420,—
600,—

30,—
91,-

40,-
40,-

7,13

498,62 5 040,28
90 861,35

. . . 155 000,—
Es bleibt ein Rest von rund . . . . 65 000,—

welcher bis zum Schluß des Rechnungsjahres verwendet
sein wird.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 4
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Auf eine Frage aus dem Ausschuß , warum der Jung¬
deutsche Orden (Geusenküche ) als politischer Verein eine
Unterstützung erfahren habe , erwidert der Regierungsbevoll¬
mächtigte , daß es sich nach seiner Meinung hier nicht um
die Unterstützung eines politischen Vereins handle , sondern
um die Unterstützung von Speisehänsern.

Da der für Landeswohlfahrtspflege eingestellte Betrag
gegenüber dem Vorjahre um 25 000 herabgesetzt ist , ist
ein Teil des Ausschusses der Auffassung , den eingestellten
Betrag auf den des Vorjahres zu erhöhen und stellt dieser
Teil des Ausschusses , die Abgg . Fick, Jordan , Schmidt,
Tantzen und Zimmermann den

Antrag  Nr . 71:
Annahme des Kap . 7 Tit . 2 und 3 mit der

Änderung , daß die im Kap . 7 Tit . 2 eingestellte
Summe von 130 000 c/7 uni 25 000 c/7 ans
155 000 ->// erhöht wird.

Die Mehrheit des Ausschusses , die Abgg . Faber , Freese,
Leffers , Lehmkuhl , Meyer -Holte , Schröder , Thye , Wempe
und Wichinann stellt den

Antr  ag N r . 72:
Ablehnung des Antrages der Minderheit und un¬

veränderte Annahme des Kap . 7 Tit . 2 und 3.

Z u K a p . 8 hat der Ausschuß nichts zu erinnern und
stellt den

Antrag  Nr . 73:
Annahme des Kap . 8.

Zn Kap . 9 Tit.  4 stellt der Ausschuß die Frage:
Wieviel Zinsbeihilsen , in welcher Höhe und in welchen
Ämtern sind bisher verausgabt?
n) an gemeinnützige Unternehmungen;
b) an Gemeinden (Gemeindeverbände ) ;
e) an Private.

Nach der Nachweisung wurden 1925 bis März an
Zinsbeihilfen ausgegeben 24 435 R .M . in Einzelbeträgen
von 50 — 250 R .M . je Wohnung.

Von diesen: Betrage sind verausgabt:
n) an gemeinnützige Unternehmungen

1. die Kriegerheimstätten -Baugesellschaft,
hier . 2 500 R .M.

2. Gemeinnützige Swdlungsgesellschaft
Nordenham. . . . . 1780

b) an die Gemeinde Scharrel . . . . . 250 ,,
e) an Private

im Amtsbezirk Oldenburg . . . . . 720 ,,
,, „ Westerstede . . . . . 580
„ „ Varel . . . . . . . 2850

„ Jever . . . . . . . 1060
„ „ Butjadingen . . . . 625
„ „ Brake . . . . . . . 200
// „ Elsfleth . . —

„ Delmenhorst . . . . 1335
„ Wildeshausen . . . . 1070 „

„ „ Vechta . . . . . . 5945
„ „ Cloppenburg . . . . 1175 „
„ „ Friesoythe . . . . . 1525 „

in der Stadt Varel . . . . . . . 350
. . . . 1375

,, „ „ Delmenhorst . . . . . 245 „
„ „ „ Oldenburg . . . . 850

„ „ Rüstringen - . . . — „
24 435 R .M.

Die Behandlung der Zinsbeihilfen gab weiter Anlaß
zu folgenden Fragen:

1 . Wieviel Anträgen ans Zinsbeihilfen ist nicht entsprochen
worden und was waren die Ursachen der Ablehnung der
Anträge?

2 . Welche Richtlinien sind bei der Verteilung der Zins¬
beihilfen maßgebend?

Zur Frage  1 erklärt der Negiernngsvertreter , daß
es sehr schwer sei, die Zahl der abgelehnten Anträge fest-
znstellen , doch seien diese gering . Fest stehe, daß allen be¬
gründeten Anträgen ans eine Zinsbeihilfe entsprochen sei.

Z n 2 seien für die Negierung bei Verteilung der Zins¬
beihilfen als Richtlinien die Bestimmungen über die Ver¬
wendung der Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues
maßgebend.

Was die Höhe des eingestellten Betrages betreffe , so sei >
die Regierung der Auffassung , daß mit dieser Summe allen !
begründeten Anträgen Rechnung getragen werden könne.

Ein Teil des Ausschusses , die Abgg . Fick, Jordan , !
Schmidt , Tantzen und Zimmermann sind der Auffassung,
daß sich durch die Erweiterung der Bestimmungen über die
Verwendung der Mittel für den Wohnungsbau , die Baulust
gefördert und die Anträge auf Zinsbeihilfen sich mehren
werden und stellt dieser Teil des Ausschusses , um allen be¬
gründeten Anträgen , auch der im letzten Rechnungsjahre !
nicht berücksichtigten , Rechnung tragen zu können , den ^

Airtrag  Nr . 74:
Annahme des Kap . 9 Tit . 1— 4 mit der Ände¬

rung in Tit . 4 , den Betrag von 30 000 o// auf
60 000 zu erhöhen.

Die Mehrheit des Ausschusses , die Abgg . Faber , Freese,
Leffers , Lehmkuhl , Meyer -Holte , Schröder , Thye , Wempe
und Wachmann stellt deir s

Antrag  Nr . 75 : !
Ablehnung des Antrages der Minderheit und nn- >

veränderte Annahme des Kap . 9 Tit . 1— 4.

Z n K a p . 10 T i t . 1 werden die Fragen gestellt:
1. Welche Arbeiten sind geplant?
2 . Wieviel Notstandsarbeiter können beschäftigt werden?
3. Wieviel Tagewerke kommen schätzungsweise in Frage?
4 . Wie groß ist die Zahl der i» Oldenburg zurzeit be¬

schäftigten Notstandsarbeiter?
5 . Wieviel sind davon Nichtoldenbnrger ? !
6 . Wo sind diese beschäftigt ? !
7. Aus welchen Staaten sind diese?
8 . Was sind die Ursachen , daß nicht nur Oldenburger Er¬

werbslose beschäftigt werden?
9. Wieviel Reichsmittel sind im Rechnungsjahr 1925 nach

Oldenburg geflossen?
10 . Wo und wie sind diese verwendet?

In Beantwortung dieser Fragen teilt die Regierung
dem Ausschuß mit:
Frage 1. Kanalban Kampe — Sedelsberg.

Talsperre Thülsfelde.
Stadt Nordenham : Ausbau von Straßen.
Friesoyther Wasseracht : Regulierung der Marka.
Gemeinden Markhausen und Friesoythe : Her¬

stellung des Gemeindeweges Angustendorf—
Mittelsten Thüle.

Haaren -Wasseracht : Regulierung der Haaren.
Haase - Wasseracht : Regulierung der Haase-

gewässer.
Stadt Varel : Straßenkanalisation.
Ammerländer Wasseracht : Regulierung des Aper

Tiefs und seiner Zuflüsse.
Stedinger Sielacht : Vertiefung der Neuollen.
Genossenschaft zur Eindeichung der Rönnebecker

Egge : Eindeichung der Rönnebecker Egge.
- Gemeinde Dinklage : Straßenbauten.

Stadt Delmenhorst : Geländeplaniernngen.
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Frage 2: rd. 1600 Mann.
Frage 3: rd. 200 000 Tagewerke.
Frage 4: am 1. März 1026 waren im Landesteil Olden¬

burg beschäftigt: 836 Notstandsarbeiter, davon
beim Kanal Kampe—Sedelsberg 20,

in Thülsfelde 86,
im Amte Cloppenburg 146.

Der Rest bei kleineren Notstandsarbeiten in
verschiedenen Bezirken.

Fragen 6—8: Nichtoldenburgische Notstandsarbeiter wur¬
den zu diesen: Zeitpunkt nicht beschäftigt mit
Ausnahme von einer Anzahl Notstandsarbeiter
ans der Stadt Wilhelmshaven (gehört zum
Arbeitsnachweisbezirk Rüstringen).

Frage 0: An Reichsmitteln sind überwiesen 1200000 R.M.
j Frage 10: Davon Haben bis jetzt erhalten:

Zuschuß Darlehen
R.M. R.M.

1. Oldenburger Staat . 155 825 300 000
2. Amtsverband Cloppenburg . . . 207 500 260 000
8. Amtsverband Wildeshansen . . 73 000 50 000
1. Friesoyther Wasseracht. . . . 20328 14500

! ö. Siedlungsamt, hier . 7 005 —
6. Ellenserdammer Eindeichnngs-

! genossenschaft. 3 722 —
I 7. Stadt Idar . 4 500 3250

8. Stadt Oberstein . 7 200 8 500
480 070 636 250

Bei der Besprechung dieser Fragen erklärte der Finanz-
minister im Ausschuß, daß die Regierung immer bestrebt sei,

j durch umfassende Notstandsarbeiten die Erwerbslosigkeit zu
! mildern. Eine besondere Förderung der Notstandsarbeiten

soll durch Mittel aus Anleihen erfolgen. Das Reich vcr-
z lange jetzt von den Ländern, daß diese den gleichen Teil wie

das Reich tragen sollen. Mittel aus der Ausgleichskasse für
diese Arbeiten zu verwenden, sei nicht möglich, da diese leer
sei. Tie Regierung habe Aussicht, ein größeres Darlehen
von der Bvdenknlturbankzur Ausführung von Notstands-
arbciten zu bekommen.

Die Regierung glaube, daß die 250 000 R.M. ans-
^ reichen, sollten sich jedoch mehr Mittel notwendig machen,

soll diese Position überschritten werden.
Bei der Inanspruchnahme der Ausgleichskassehabe sich

ergeben, daß der Landesteil Oldenburg: 286 200 ^ ein¬
gezahlt und 185 000 M erhalten habe; Lübeck: 18 000
eingezahlt und 105 000 o// erhalten habe; Birkenfeld: — cF
eingezahlt und 185 000 o// erhalten habe.

Diese Inanspruchnahme habe der Regierung Anlaß ge¬
geben zu Prüfen, ob nicht ein anderer Schlüssel gefunden
werden könne, um den Landesteil Oldenburg weniger zu
belasten.

Ein Teil des Ausschusses hält die Verwendung der
Mittel aus der Ansgleichkasse für Notstandsarbeiten nicht
für richtig, insbesondere nicht die Verwendungen von
Bütteln aus der Ausgleichskasse für Gebiete, in denen die
Ursachen der Erwerbslosigkeit in politischen Verhältnissen
zu suchen sind, da diese Mittel nicht von der Allgemeinheit,
sondern nur von einem Teil der Bevölkerung aufgebracht
werden.

Dieser Teil des Ausschusses ist der Auffassung, daß in
solchen Fällen die Nüttel von der Gesamtbevölkernng aus¬
gebracht werden müssen.

Da besondere Anträge nicht gestellt werden, stellt der
Ausschuß den

Antrag  Nr . 76:
Annahme des Kap. 10 Tit. 1 und 2.

Z u K a p. 11 T i t. 1 werden die Grundsätze für die
Bemessung der Zuschüsse zu den Berufsschulen erbeten.

Die bisher geltenden Grundsätze für die Bemessung von
Staatszuschüssen zu den Kosten der Berufsschulen sind
folgende:

I. Zuschüsse werden an die Gemeinden für die erste Ein¬
richtung und Unterhaltung von Berufsschulen ge¬
währt. Für private Berufsschulen kommt ein Staats¬
zuschuß nur in Frage, wenn sie vom Ministerium der
sozialen Fürsorge in vollen: Umfange als Ersatz einer
öffentlichen Berufsschule anerkannt werden und
ferner die Verpflichtung zum Besuch der Schule durch
Gemeindestatnt eingeführt ist.

II. Die Kosten der ersten Einrichtung einer Berufsschule
(Beschaffung des Mobiliars und der dauernden Lehr¬
mittel) werden den Gemeinden in der Regel zur
Hälfte erstattet. Falls die Anschaffungen über das
unbedingt notwendige Maß hinausgehen, kann weni¬
ger als die Hälfte erstattet werden.

Für private Berufsschulen wird ein Staats-
znschnß zu den Kosten der ersten Einrichtung nicht
gewährt.

III. Der Staatszuschuß zu den laufenden Ausgaben für
die Berufsschulen wird in der Weise ermittelt, daß
von allen im Laufe des Gemeinderechnnngsjahres
tatsächlich erwachsenen Ausgaben die Einnahmen ab¬
gezogen werden. Von dem Fehlbeträge, den die Ge¬
meinde ans allgemeinen Mitteln anfhringen muß
und für den eine besondere Deckung seitens der Ge¬
meinde nicht vorhanden ist, wird in der Regel die
Hälfte ans die Landeskasse übernommen.

Bei privaten Berufsschulen kommt ein Staats-
znschnß nur für die Ausgaben für die Lehrkräfte in
Frage. Bei seiner Berechnung sind die Dienstbezüge
oder Vergütungen zugrunde zu legen, die an Lehrer
im Bernfsschuldienst der Gemeinden gezahlt werden.

IV. Anrechnnngsfähige Ausgaben.
1. Falls eigene Schulhäuser für die Berufsschule vor¬

handen sind und nach dem Erachten des Mini¬
steriums der sozialen Fürsorge dem Zweck ent¬
sprechen, übernimmt der Staat einen Zuschuß zu
den im Laufe des Gemeinderechnnngsjahrestat¬
sächlich erwachsenen und im einzelnen nachzu-
weisendcn Ausgaben für die Verzinsung der Her-
stellungs- oder Erwerbungskosten, für Abgaben und
Brandkassenbeiträge. In besonderen Fällen kann
zu tatsächlich entstandenen Ausgaben für die
Unterhaltung des Gebäudes ein Zuschuß gewährt
werden, jedoch können für die Berechnung des
nach dieser Ziffer zu leistenden Staatszuschusses
ohne ausdrückliche Genehmigung des Ministeriums
der sozialen Fürsorge insgesamt nicht mehr als
5 v. H. des Goldmarkwertes des Gebäudes in An¬
rechnung gebracht werden. Zn den Kosten von
Schulhausnenbattten, Erweiterungsbauten oder
der Erwerbung von fertigen Gebäuden für Be-
rnfsschulzweckeübernimmt der Staat keinen Zu¬
schuß.

2. Bei Erteilung des Unterrichts in gemieteten Räu¬
men ist die Miete anzurechncn, iedoch ist Voraus¬
setzung, daß die Räume für den Unterrichtszweck
in jeder Weise ansreichen.

3. Als Kosten der Lehrkräfte sind anzusehen:
a) die Dienstbezüge der hauptamtlichen Leiter

(Leiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen), bei
denen das Staatsministerium die Anstellung ge¬
mäß tz 7 des Gewerbe- und Handelslehrerver-
diensteinkommensgesetzes bestätigt hat,

4*
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b ) die Ruhegehalte , Wartegelder und Hinterbliebe-
ccensürsorge , jedach hat die Gemeinde das vor¬
weg zu übernehmen , was der betreffende Lehrer
infolge Beschäftigung im sonstigen Schuldienst
der Gemeinde mehr erhalt , als den ohne diese
Vordienstzeit crrechneten Betrag . An der Pen-
sions - und sonstigen Last für die in Anrechnung
zu bringende Vordienstzeit an auswärtigen An¬
stalten beteiligt sich der Staat;

c ) die Vergütung für die Erteilung von neben¬
amtlichem Unterricht , wobei die vom Mini¬
sterium der sozialen Fürsorge veröffentlichten
Vergütungssätze nicht überschritten werden
dürfen;

ü ) die für die besonderen Arbeiten der nebenamt¬
lichen Leitung einer Berufsschule gezahlte Ver¬
gütung , bei deren Festsetzung das Staats-
ministerinm mitgewirkt hat (tz 11 des Ge¬
werbe - und Handelslchrerdiensteinkommens-
gesetzes ) .

4 . Zn den Kosten der Unterhaltung der Berufs¬
schule zählen ferner die Ausgaben für Beleuch¬
tung , Heizung und Reinigung , für Ergänzung und
Unterhaltung des Mobilars und der Lehrmittel,
für Beschaffung von Kreide , Tinte , Vordrucken
nsw . ; jedoch haben die Berwaltnngskostcn außer
Ansatz zu bleiben.

V . Anzurechnende Einnahmen.
1 . Falls ein eigenes Gebäude für die Berufsschule

vorhanden ist , sind anzurechnen die Einnahmen
(Miete nsw .) ans der Vermietung oder sonstigen
Verwertung von Räumen des Gebäudes , ferner
die Nntznngsentschädignng für einnahmelose Be¬
nutzung von Räumen im eigenen Gebäude , falls
die Schulräume zu anderen als .Bernssschulzwecken
benutzt werden und dafür der Schule keine Ein¬
nahme znfließt.

2 . Eine Nutzungsentschädigung ist auch in den Fällen
anznrechnen , in denen ein Schulraum für Rech¬
nung der Berufsschule angcmictet ist , dieser Schul¬
raum aber durch die Gemeinde für eigene oder
andere Zwecke benutzt wird.

3 . Für jeden Berufsschüler ist ein Schulgeld anzu¬
rechnen , das zu 6 Gvldmark jährlich angenommen
wird . Wird ein höheres Schulgeld erhoben , so ist
es zu berücksichtigen . Nur ans ganz besonderen
Gründen , z. B . wenn die Einrichtung der Schule
ans Stiftnngszweck beruht und in der Stiftnngs-
urkunde vorgesehen ist , daß der Besuch schnlgeldfrei
ist , kann von der Einsetzung des Schulgeldes ab¬
gesehen werden.

4 . Voll in Anrechnung zu bringen sind Schnlbeiträge,
die von Gewerbetreibenden zur teilweisen Deckung
der Kosten der Berufsschulen erhoben werden.

5 . An sonstigen Einnahmen kommen in Betracht die
Einnahmen ans Grundbesitz , Stiftungskapitalien
nsw . , etwaige Zuschüsse seitens des Reichs und son¬
stiger an der Schule Interessierter , sowie über¬
haupt alle besonderen Einnahmen.

VI . Der sich nach Vorstehendem ergebende Staatsznschuß
wird grundsätzlich nach Ablauf des Gemeinderech-
nnngsjahres gewährt . Bei der Anforderung ist das
vom Ministerium der sozialen Fürsorge hierfür vor¬
geschriebene Muster zu verwenden . Im Laufe des
Rechnungsjahres können Abschlagszahlungen ans den
zu leistenden Staatsznschuß ans besonderen Antrag
der Gemeinde nur zu den Kosten der Lehrkräfte ge¬

währt werden . Hierbei sind die Einnahmen anteil¬
mäßig von den Ausgaben abznsetzen . Staatszuschüsse

zu sonstigen sachlichen Ausgaben könne » im Laufe
des Rechnungsjahres nur in Ausnahmcfällen ab-
schläglich geleistet werde » .

VlI . Dem Ministerium der sozialen Fürsorge bleibt außer
den vorstehend bereits angegebenen Gründen Vorbe¬
halten , den Staatszuschuß zu kürzen oder überhaupt
nicht zu gewähren , wenn die Schule und deren
Leistungen den an eine ordentliche Berufsschule zu
stellenden Anforderungen nicht genügt , wenn die
Richtlinien des Staatsministerinms über den Ab-

- bau der Bernfsschnlen nicht beachtet werden oder
wenn die Ausgaben für die Schule über das vorge¬
schriebene oder » » bedingt erforderliche Maß hinaus¬
gehen.

VIII . Alljährlich zum 1 . September haben die Geineindeu
dem Ministerium der sozialen Fürsorge über die im
kommenden Rechnungsjahr zu erwartenden Ein¬
nahmen und Ausgaben Voranschläge nach vvrgc-
schriebenem Muster einznrcichcn.

IX . Diese Grundsätze treten mit dem 1 . April 1324 in
Kraft.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze erhielte » bis¬
her die Gemeinden 50 der Kosten für die erste Einrich¬
tung und des Fehlbetrages , den die Gemeinden aus allge¬
meinen Mitteln anfbringen mußten . Nach der neueren An¬
weisung kommt die bisher nitbegrenzte Bezuschussung für
Berufsschulen in Fortfall , da über den im Haushaltplan
eingestellten Betrag nicht hinansgegangcn werden soll.
Schätzungsweise werden sich die Zuschüsse um 20 ver¬
ringern , da nur 130 000 -.// eingestellt wurden und nach
den Mitteilungen des Regiernngsbevollmächtigten sich nur
225 000 c// notwendig machten , weit » die bisherigen Grnud-
sätze bcibehalten werden sollten.

Da eine Änderung der Grundsätze für die Bemessung
der Zuschüsse zu den Kosten der Berufsschulen nicht beab¬
sichtigt ist , soll jedoch , um eine Ilberschreitnng des in den
Voranschlag eingesetzten Betrages zu verhindern , den gegen¬
wärtig geltenden Grundsätzen am Schlüsse folgender Satz
angefügt werden:

„Soweit jedoch die im Voranschläge der Landcs-
kasse bereitgestellten Mittel nicht ansreichen , um die
Zuschüsse voll zur Auszahlung zu bringen , werden
diese entsprechend gekürzt . "

Diese Einengung der bisher geltenden Grundsätze durch
den Antrag der Regierung wird von dem Finanzminister
damit begründet , daß eine Begrenzung der Zuschüsse not¬
wendig sei , wenn hier überhaupt gespart werden soll . Der
bisher angeforderte Betrag von 225 000 c/ / für Berufs¬
schulen sei untragbar.

Bei Vergleichen mit Preußen in der Bezuschussung
von Berufsschulen habe die Regierung festgestellt , daß Preu¬
ßen ca . 11 und Oldenburg 17 pro Schüler anfwendc
und auch die jetzige Beregelung in Oldenburg noch gün¬
stiger wie in Preußen sei.

Zn diesem Kapitel liegen eine Anzahl Eingaben vor,
mit denen sich gleichfalls der Ausschuß eingehend beschäf¬
tigte . In den Eingaben wird gefordert , das bisherige Bei¬
lragsverhältnis beiznbehalten.

Einig ist sich der Ausschuß über die Notwendig¬
keit der Erhaltung und des weiteren Ausbaues der Be¬
rufsschulen . Auch wird die Notlage der Gemeinden nicht
verkannt , doch glaubt die Mehrheit des Ausschusses , den
DParsamkcitsvvrschlägen der Regierung zu folgen , da sich
Einschränkungen in Anbetracht der schlechten Finanzlage
des Staates überall als notwendig erwiesen.

Eine Minderheit des Ausschusses -befürchtet , daß durch
die Kürzung der Zuschüsse der weitere Ausbau dieser Schu¬
len , die sich in den Anfängen der Entwicklung befinden,
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unterbleibt oder zum mindesten gehemmt wird, neue Schu¬
len nicht mehr errichtet werden oder aber mangelhafte Aus¬
stattungen an Lehrmitteln erfahren.

Für viele Gemeinden sei auch, wenn die Schulen im
gleichen Umfang beibehalten werden, der sich durch die Kür-
.„ng des Staatszuschnsses verbleibende Fehlbetrag fast un¬
tragbar. Auch wird befürchtet, daß je nach der Zusammen¬
setzung der Gemeindevertretungen durch die erhöhten Be¬
lastungen der Gemeinden die Schulen Einschränkungener¬
fahren, so daß der Wert dieser Schulen erheblich herabge¬
mindert wird..

Da aber gerade unsere daniederliegcnde Wirtschaft
an olle Glieder des Wirtschaftslebens, insbesondere aber an
die in Handel- und Gewerbebetriebenbeschäftigten Personen
die höchsteil Anforderungen stellt,diese aber nur ihre Grund¬
lage in einer guten Bcrufsschnlbildung finden können, stellt
dieser Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick, Jordan,
Zchmidt, Tantzcn und Zimmermann den

A n trag  N r. 77:
Annahme des Kap. 11 Tit. l—3 mit der Ände¬

rung, daß im Kap. kl Tit. 1 der Betrag von
130 000 c// um 05 000 .// ans 225 000 erhöht
wird mit der Maßgabe, daß die Verteilung der
Mittel nach den bisherigen Grundsätzen erfolgt und
den Gemeinden 50 der Kosten für die erste Ein¬
richtung und der tatsächliche Fehlbetrag erstattet
werden.

Diese Minderheit stellt ferner den
A ntra  g dlr. 78:

Ablehnung des Antrages der Staatsrcgierung
auf Änderung der Grundsätze für die Bemessung von
Staatsznschüssen zu den Kosten der Berufsschulen.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
sfreese, Lehmkuhl, Meyer-H., Schröder, Thye, Wempe und
Wichrnann stellt den

A n trag  N r. 79:
Ablehnung der Anträge der Minderheit und un¬

veränderte Annahme des Kap. t t Tit. 1—3.
Ferner den

A n t r a g N r. 80:
Ten gegenwärtig geltenden Grundsätzen ist am

Schlüsse folgender Satz anzufügen:
„Soweit jedoch die im Voranschläge der Landes¬

kasse bereitgestellten Mittel nicht ansreichen, um
die Zuschüsse voll zur Auszahlung zu bringen, wer¬
den diese entsprechend gekürzt."

Ter Ausschuß stellt den
An trag  Nr . 81:

Die Eingaben des Oldenburger Bernfsschni-
vereins e. V.
die Eingabe vom Vorstand des Oldenbnrgischen

Städtevereins,
„ „ der Handwerkskammer Oldenburg,
„ „ vom Fraucnvcrband des Freistaates

Oldenburg,
„ „ des Gemeindevorstandcs Berne,
„ „ des Schulvorstandes Nordenham,
„ „ des Francnstadtbundes Wilhelms-

Haven-Nüstringen, und
„ des Niedersächsischen Handwerkcr-

bnndes, Laüdesverband Oldenburg,
und Amtsgruppe Westerstede,

s"r erledigt zu erklären.

Zn K a P. 12 T i t. 2 wurde nach der Zahl der
Wanderarbeitsstätte, ihren Aufgaben und den Erfolgen
gefragt.

Der Regierungsvertreter teilt mit, daß vor dem Kriege
in der Stadt Oldenburg, in Brake, Wildeshansen und
Varel Wanderarbeitsstätten vorhanden waren. Im Kriege
sei die Wanderarbeitsstätte Varel eingegangen. Die drei

s übrigen Wanderarbeitsstätten wurden von der Stadt
! Oldenburg bezw. den Arbeitsverbänden und Städten Brake
s und Wildeshansen unterhalten. Ter Staat gab einen Zu¬

schuß zu den entstehenden-Ausgaben. Ferner trug der
Staat einmal die Fahrtkostcn für die Wanderarbeiter, so-

! dann gab er einen Zuschuß zu den Verpflegungskosten. Den
! Wanderarbeitsstätten lag innerhalb des Landesteils Olden¬

burg die Fürsorge für die Wanderarbeiter ob. Da nur in
einigen Orten des Landes Wanderarbeitsstätten bestanden,
so sei eine geregelte Durchführung der Wanderarbeiter¬
fürsorge nicht möglich gewesen. Die Wanderarbeiter seien
in immer größerem Umfange nach diesen drei Orten hingc-
zogcn, wodurch eine außerordentliche Belastung dieser drei
Städte eingetreten sei. Mit zunehmender Erwerbslosigkeit
habe der Zustrom zu den drei Wanderarbeitsstätten derart
zngenommen, daß die Ausgaben einen immer bedrohlicheren
Umsang angenommen hätten. Die Anforderungen an den
Staat habe bald den in den Vorschlag eingestellten Zuschuß,
der dauernd erhöht, werden mußte, überschritten. Eine
strenge Kontrolle darüber, daß nur wirkliche Wander¬
arbeiter in die Wanderarbeitsstätten ausgenommen und der
Vorteile der Wanderarbeitsstütten teilhaftig wurden, sei
nicht überall dnrchzuführen möglich gewesen. Es seien in
den Wanderarbcitsstätten auch Personen ausgenommen, die
keine wirklichen Wanderarbeiter waren. Zudem sei es auch
nicht möglich gewesen, für die Wanderarbeiter Arbeit oder
Arbeitsstellen zu beschaffen. Sie konnten daher nur verpflegt
werden und mußten dann wieder auf die Landstraße hinaus
verwiesen werden und erfüllten die Wanderarbeitsstätten
daher ihren Zweck nicht mehr. Ans diesem Grunde sei der
Staatszuschuß mit Wirkung vom 1. H. 1926 entzogen
worden. Dies habe zur Folge gehabt, daß die Wander¬
arbeitsstätten eingingen. Es sei jedoch dafür gesorgt worden,
daß die Räume jederzeit ihrem bisherigen Zweck wieder
zugeführt werden könnten, da mit der Möglichkeit zu rechnen
sei, daß das Wanderarbeitsstättenwesen eine reichsgcsctz-
liche Regelung finde. Der Entwurf zu einem Reichswander¬
arbeitsgesetz läge bereits seit langem vor und könne damit
gerechnet werden, daß der Entwurf in absehbarer Zeit den
gesetzgebenden Körperschaften zugeleitet werde.

Ter Ausschuß verkennt nicht, daß der Zuzug von
Wanderarbeitern nach Städten mit Wanderarbeitsstätten
größer als nach den übrigen Orten gewesen ist und schließt
daraus, daß es vielleicht besser gewesen wäre, diese Stätten
offen zu halten, da durch die Wirtschaftskrise die Zahl der
Wanderarbeiter gestiegen ist. Da jedoch mit einer reichs-
gcsetzlichen Regelung des Wanderarbeitsstüttenwesens zu
rechnen ist und die Räume ihrem bisherigen Zwecke jederzeit
wieder zugeführt werden können, wird von Anträgen nach
dieser Richtung hin Abstand genommen und stellt der Aus¬
schuß den

A n trag  N r. 82:
Annahme des Kap. 12 Tit. 1 und 2.

Zu Kap . 12 Tit.  3 wurde eine Nachweisung über
die Verteilung der Mittel erbeten und gelangten diese wie
folgt zur Verteilung:

1. Tnrnerbnnd Ganderkesee, Beihilfe für den R.M.
Neubau einer Turnhalle . 1 500,—

2. Delmenhorster Ballspielverein,Beihilfe zur
Einrichtung eines neuen Spielplatzes. . 750,—
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3 . Ortsausschuß für Deutsche Jugendher - N,M.
bergen „ Wilhelmshaveu -Rüstringen " , Bei¬
hilfe zur Einrichtung einer neuen Jugend¬
herberge . . . . . 500,—

-1. Ort Damme , Beihilfe znr Errichtung einer
neuen Badeanstalt . t . 000,—

5 . Badeverein Hude , Beihilfe zur Errichtung
einer neuen Badeanstalt . 650,—

6 . Altwandervogel Oldenburg , Beihilfe znr
Errichtung eines Jugendheims . . . . 100,—

7 . Tonristen -Verein „ Naturfreunde " , Orts¬
gruppe Rüstringen , Beihilfe zum Ausbau
desTouristenheims im Neuenburger Urwald 300,—

8 . Deutsche Lebensrettuugsgesellschaft , Lan¬
desverband Oldenburg , Beihilfe zur Ein¬
richtung des Landesverbandes . . . . 100,—

0 . Segelklnb „ Weserstraud " , Elsfleth , Bei¬
hilfe zur Ausbaggerung des Vorhafens
und Anlage eines Bootsanlegers und
Bootshauses . 500,—

Zusammen 5 100,—
Die restlichen 600 R .M . sind einstweilen zur Förde¬

rung der geistigen Jugendpflege einbehalten worden.

Zn diesem Kapitel liegt dem Ausschuß die Eingabe
der „ Freien Wassersport -Vereinigung Jade " vor . In der
Eingabe bittet der Verein den Landtag nur einen Zu¬
schuß von 2100 — 2600 zur Instandsetzung der Bade¬
anstalt am Banterhafen in Rüstringen . Da die Mitglieder
dieser Vereinigung die Arbeiten selbst ansführcn , kommt
ein Arbeitslohn nicht in Frage , und soll für diesen Betrag
nur Material angeschafft werden.

Der Regierungsvertreter teilt mit , daß dem Verein ein
Betrag von 300 </ / zur Verfügung gestellt sei , ein höherer
Betrag könne z. Zt . nicht in Frage kommen , doch soll ge¬
prüft werden , ob es sich später noch einmal ermöglichen
lasse , einen weiteren Betrag znr Verfügung zu stellen.

Der Ausschuß ist mit den Erklärungen des Regierungs¬
vertreters einverstanden und stellt den

AntragNr.  83:
Annahme des Kap . 12 Tit . 3

und den
AntragN  r . 81:

Die Eingabe der „ Freien Wassersport -Vereini¬
gung Jade " der Regierung zur Prüfung zu über¬
weisen.

ZnK >a p . 12 Tit.  1 liegt dein Ausschuß eine Ein¬
gabe vor , in welcher durch die Oldenburger Sportverbände
um eine Verdoppelung des eingestellten Betrages gebeten
wird . In der Eingabe weisen die Petenten darauf hin,
daß die Sparsamkeit auf dem Gebiete der Leibesübungen
und der Volksgesundheit eine Sparsamkeit am falschen
Orte sei , und der Sport den Körper gesund und frisch
erhalte , so daß dadurch viele Krankheiten vermindert und
später die Soziallasten geringer würden.

Von dem hiuzngezogenen Regiernngsvertretcr und
dem Ausschuß wird die Bedeutung der Körperpflege durch¬
aus anerkannt , doch ist es zurzeit nicht möglich , dem An¬
träge bei den beschränkten Mitteln auf Erhöhung dieser
Position Rechnung tragen zu köuueu und stellt der Aus¬
schuß den

Antrag  N r . 85:
Annahme des Kap . 12 Tit . 1

und den

A n trag  N r . 86:

Die Eingabe der Oldenburger Sportverbände
der Regierung als Material zu überweisen.

Zn Kap . 12 Tit.  6 — 8 sind Bemerkungen nicht zu
machen und stellt der Ausschuß den

AntragN  r . 87:

Annahme des Kap . 12 Tit . 5 — 8.

VI . Justizministerium.

Berichterstatter : Wemp c.

Einnah  m e u.

Im Ausschuß wurde vou verschiedenen Seiten Be¬
schwerde darüber geführt , daß bei den Gerichten die Ge¬
bühren und Strafgelder gegenüber der Vorkriegszeit .un¬
verhältnismäßig gestiegen seien , und die Forderung er¬
hoben , daß sie im wesentlichen auf den früheren Stand
znrückgeführt würden unter angemessener Berücksichtigung
der Geldentwertung . Da aber die Regierung bereits in Aus¬
sicht gestellt hat , daß sie noch in der gegenwärtigen Tagung
einen Gesetzentwurf über die Änderung des Gerichtskostcn-
gesetzes einbriugen werde , sah der Ausschuß vou der Stellung
eines diesbezüglicheu Antrages ab.

Beim Kapitel 3 , Gefangenenanstalten , stellte der Aus¬
schuß die Frage , ob in der Straf - und Zwangsarbeitsanstalt
in Vechta alle Gefangenen nutzbringend beschäftigt werden
und welche Vergütung sie bekommen . Die Antwort lautete:
Alle arbeitsfähigen Gefangenen wurden im verflossenen
Jahre nutzbringend beschäftigt . Die Vergütung erfolgt nach
den Vorschrifteil der Stvafvollzngsordnnng und der Haus¬
ordnung , sie beträgt bei gewöhnlichen Arbeiten monatlich
1— 5 R .M ., bei besonders guten Leistungen bis zu 10 N .M .;
bei hervorragenden Leistungen und besonders anstrengende»
Arbeiten können Sonderzulagen gewährt werden . Für be¬
stimmte Arbeiten hat der Direktor einen Stücklohntarif er¬
lassen . Die höchsten Vergütungen betrugen im Februar ds.
Js . im Zuchthaus 12 R .M ., im Mäuuergefängnis 9 R .M.

Eine Frage nach der Zahl der Insassen der Straf-
und Zwailgsarbeitsanstalt wurde durch folgende Über¬
sicht beantwortet:

Zücht¬
linge

Sträf¬
linge

Unter-
fiichiiugs-
n . Hnft-
gefcmgene

AZ
SÄ

Insgesamt

Zahl der Gefangenen
am 1. Januar 1922: 170 297 14 7 488

Zugang ini Jahre 1922 70 586 140 5 (darunter
25 Frauen)

Abgang im Jahre 1922 82 507 124 2

Bestand am 1. 1 . 1923: 158 376 30 10 574

Zugang im Jahre 1923 96 841 140 8 (darunter
29 Frauen)

Abgang im Jahre 1923 65 712 155 8

Bestand am 1. 1. 1921: 189 505 15 10 719

Zugang im Jahre 1924
Abgang im Jahre 1924

63 447 139 16 (darunter
27 Frauen)

83 602 143 9

Bestand am 1. 1. 1925: 169 350 11 17 547

Zugang im Jahre 1925 76 328 117 32 (darunter
36 Frauen)

Abgang im Jahre 1925 85 393 111 12

Bestand am 1. 1. 1926: 160 285 17 37 499
(darunter

35 Frauen)

Der Ausschuß hat zu den Einnahmen keine weiteren
Bemerkungen zu machen und stellt den

A n t r a g N r . 88:

Annahme der Kapitel 1 — 5 der Einnahmen.



Ausgaben.
Zu Kapitel 1 hatte der Ausschuß gefragt:
Ist es nicht möglich , das Oberlandesgericht anfzu-

hebeu und seine Geschäfte einein benachbarten Ober¬
landesgericht zu übertragen?

Zur Klärung der Frage machte der Regierungsver-
treter die folgenden Ausführungen:

Die Frage , ob das Oberlandesgericht beizubehalten ist,
ist schon häufig aufgeworfen und zuletzt im Jahre 1920
eingehend geprüft worden . Sie entspringt daraus , das;
das Oberlandesgericht das kleinste in Deutschland ist.

Alis der geringen Bevölkerungszahl , die auf das Ober¬
landesgericht entfällt , folgt jedoch nicht , das; der Staat un¬
verhältnismäßig hohe Allsgaben für dessen Mitglieder auf¬
zuwenden hat ; denn wenn »lau vergleicht , wie viele Ein¬
wohner auf jeden Richter der 26 deutschen Oberlandes-
gcrichte entfallen , so ergibt sich, das; Oldenburg hierbei un¬
günstiger als .16 und günstiger als 9 Bezirke dasteht.
lV. Will man die Frage prüfen , ob es möglich und zweck¬

mäßig ist, das Obcrlandesgericht auszuheben , so ist zu¬
nächst die Frage zu erörtern , ob und welche Ersparnisse
durch die Aufhebung des Oberlandesgerichts zu macheil
sein würden.
I . Dabei ist davon anszngchcn , welche Kosten das

Oberlandesgericht letzt verursacht.
Nach dem Voranschläge für 1926 betragen die

Kosten des Oberlandesgerichts:
1. Besoldungen . . . 64 100, — R .M.
2 . Vergütungen . . . 1900, — R .M.
8. Geschäftskosten . . . 15 400, — R .M.

zusammen : 81 400, -— R .M.

Zil Nr . 3 ist zu bemerken , das; im Voranschläge als
Geschäftskosteil zwar 35 400, — R .M . eingestellt
sind , das; davon aber 20 000 RIM . zur Beschaffung
von Vordrucken für sämtliche Gerichte des Landes-
teilsOldenbnrg verwendet werden,diese 20000 R .M.
daher in Wirklichkeit nicht zu den Geschäftskosten
des Oberlandesgerichts gehören.

Die Einnahmen an Gebühren betrugen im Jahre
1925 etwa 20 000 R .M . Das Oberlandesgericht
kostet dem Staat demnach nach dem Voranschlag
von 1926 insgesamt 61 400 R .M.

II . Weiter ist dann zu prüfen , welche Kosten für den
Fall der Aufhebung des Oberlandesgerichts er¬
wachsen würden.
1 . Die Geschäfte des Oberlandesgerichts auf dem

Gebiete der Rechtsprechung (Berufung in Zivil¬
sachen , Revisionen in Strafsachen , Beschwerden
in Zivil - und Strafsachen ) müßten einem aus¬
wärtigen Oberlandesgericht , zweckmäßig wohl
dem Oberlandcsgericht in Celle , übertragen wer¬
den . Das Staatsministerinm ist der Auffassung,
daß zur Bearbeitung dieser Geschäfte dem frem¬
den Oberlandesgericht mindestens ein voller
Senat , bestehend aus einem Senatsprüsidenten
und zwei Oberlandesgerichtsräten , von olden-
burgischer Seite beigegeben werden müßte . Ob
dieser Senat allein die oldenburgischen Sachen
mit der bei der heutigen Wirtschaftslage erforder¬
lichen Schnelligkeit würde bearbeiten können , » nd
ob nicht vielmehr noch die Heranziehung weiterer
Richter des fremden Oberlandesgerichts erforder¬
lich wäre , ist nicht ohne Zweifel.

Die Besoldung für die drei oldenburgischen
Richter würde etwa 26 500 R .M . betragen.

2 . Das Oberlandesgericht ist aber nicht nur auf
dem Gebiete der Rechtsprechung tätig , ihm lie-
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gen vielmehr daneben Jnstizverwaltungsgeschäfte
in großem Umfange ob.
a.) Als Plenum ist das Oberlandesgericht Dienst-

anfsichtsbehörde über die Richter und die son¬
stigen Justizbeamten . Es ist zuständig für die
Erkennung von Ordnnngs - und Disziplinar¬
strafen ; ferner ist es mit vier seiner Mit¬
glieder an jedem Dienstgericht über einen
Zivilstaatsdiener beteiligt . Einem dieser Rich¬
ter fällt die Berichterstattung und die Aus¬
fertigung des Urteils zu.

b) Die einzelnen Oberlandesgerichtsräte haben
die Visitationen der Amtsgerichte der Landes¬
teile Oldenburg und Birkenfeld und der zur¬
zeit 27 Notare vorzunehmen.

e) Das Oberlandesgericht wird in großem Um¬
fange vom Ministerium für die Erstattung
von Gutachten mannigfacher Art und von oft
großem Umfange herangezogen.

(1) Ter stellvertretende Oberlandesgerichtspräsi¬
dent wird in erheblichem Maße durch die Auf¬
sicht über die Ausbildung der Referendare und
Justizanwärter , sowie durch die Prüfung der
letzteren in Anspruch genommen,

a) Dem Oberlandesgerichtspräsidenten liegt die
Bearbeitung der laufendenJnstizvcrwaltungs-
geschäfte (z. B . Einstellung von Personal bei
den Gerichten , Begutachtung des Voran¬
schlags für die Gerichte nsw .) , sowie die Vor¬
bereitung der vor das Plenum zu bringenden
Sachen und deren weiteren Bearbeitung ob.

Alle diese Angelegenheiten machen erheb¬
liche Arbeiten und Mühe und nehmen viel
Zeit in Anspruch.

k) Neben diesen , ihnen kraft ihres Amtes ob¬
liegenden Aufgaben sind den Mitgliedern des
Oberlandesgerichts noch zahlreiche Sonder¬
ausgaben zugewiesen , über die die Anlage
eine Übersicht gibt.

Sonderaufträge der Mitglieder des Obcrlandes-
g er i cht s.

Bezeichnung
der Mitglieder

Sonderaufträge

1. Tenge , Oberlandes¬
gei ichtspräsident.

a) Vorsitzender des Staatsgerichtshofes-
b) Vorsitzender der juristischen Staats

Prüfungskommission für die zweite
Prüfung.

o) Vorsitzender der Behörde zur Ent¬
scheidung der Kompetcnzkoiiflikte
zwischen den Verwaltnngs - und
Gerichtsbehörden.

cl) Vorsitzender des Dienstgerichts für
Kirchenbeamte.

a) Vorsitzender der Behörde zur Auf¬
lösung der Fideikommisse.

2 . vr . Högl , stcllv.
OberlandeSgcrichts-
präsident.

a) Mitglied der juristischen Staats-
Prüfungskommission für die zweite
Prüfung.

b ; Mitglied der Behörde zur Ent¬
scheidung der Kompetenzkonflikte
zwischen den Verwaltnngs - und
Gerichtsbehörden.

o) Mitglied der Behörde zur Auflösung
der Fideikommisse.

ck) Vorsitzender der Prüfungskommisson
für den Gerichtsschreiberdieust.
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Bezeichnung
der Mitglieder Sonderaufträge

3. Namsancr, Ober¬
landesgerichtsrat.

a) Mitglied der. juristischen Staats-
Prüfungskommission für die zweite
Prüfling.

b) Mitglied der Behörde zur Ent¬
scheidung der Kompetcuzkonflikte
zwischen Verwaltungs- und Gerichts¬
behörden.

-o) Mitglied der Ablösungskommission
und Rcvisionsbehö rd e.

4. Hoher, Obcrlaudcs-
gerichtsrat.

a) Mitglied der juristischen Staats-
Prüfungskommission für die zweite
Prüfung.

b) Mitglied der Behörde zur Ent¬
scheidung der Kompctenzkonflilte
zwischen den Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden.

a) stcllv. Vorsitzender der bei der Spruch¬
kammer des Obcrvcrsichernngsamts
in Oldenburg eingerichteten Kammer
des Militärgerichts,

cl) Mitglied der Behörde zur Auflösung
der Fideikommisse,

s) Treuhänder bei der Ncntenbank.
5. vr . Klnsmann,

Oberlandesgerichts¬
rat-

a) Mitglied des Staatsgcrichtshvfes.
b) Mitglied der juristischen Staats¬

prüfungskommission für die zweite
Prüfung.

o) Mitglied des Oberverwaltnngs-
gerichts.

ü) juristischer Beirat der Obcrpost-
dircktion.

Die schwierigste, zeitraubendste und verantwortungs¬
vollste Vau diesen Ausgaben ist die für sämtliche Mit¬
glieder in Betracht kämmende Mitgliedschaft in der juri¬
stischen Staatsprüflingskommission. Diese Tätigkeit ist
nicht etwa mit der Kritik der Arbeiten und der Vorbe-
reitnng zu den mündlichen Prüfungen abgeschlossen,
sondern fordert stetes Faltarbeiten in der Wissenschaft
und Lesen umfangreicher Literatur und Lösung schwieri¬
ger juristischer Fragen.

Alle diese unter 2 erörterten Geschäfte werden im
Falle der Aufhebung des Oberlandesgerichtsvon dem
fremden Oberlandesgericht nicht übernommen. Sie
müssen also anderen .Behörden und Beamten zugeteilt
werden. Wenn man von der Tätigkeit der Staats-
Prüfungskommissionabsieht, über die unten noch zu
sprechen sein wird, werden diese Ausgaben im allge¬
meinen dem Landgericht übertragen werden müssen. Es
ist nun völlig ausgeschlossen, das; das Landgericht alle
diese Geschäfte ohne Vermehrung des Personalbestandes
leisten kann, denn die jetzt vorhandenen Mitglieder sind
schon so stark in Anspruch genommen, das; sie keine
weiteren Geschäfte mehr übernehmen können. Nach
Auffassung des Staatsministeriums würde es erforder¬
lich werden, mindestens zwei weitere Richter des Land¬
gerichts anznstellen. Außerdem müßte der jetzt beim
Oberlandesgericht tätige Justizamtmann zum Landge¬
richt übernommen werden. Die Kosten hierfür würden
etwa l9 700 R.M. betragen.

Die Gesamtkosten unter 1 und 2 betragen demnach
46 200 R.M. Zieht man diesen Betrag von der Summe
von 6l 400 R.M. ab, die das Oberlandesgericht jetzt
dem Staate kostet, so bleibt eine Differenz von 15 000

R.M . Dieser Betrag ist aber nach Auffassung des Mini¬
steriums mindestens als Beitrag zu den Geschäftskosten
des fremden Oberlandesgerichtserforderlich.

Das Ministerium ist daher der Auffassung, daß durch
die Aushebung des Oberlandesgerichts irgendwelche Er¬
sparnisse nicht zu machen wären.

L. Andererseits sind mit der Beibehaltung des Obcr-
landesgerichts erhebliche Borteile, mit seiner Aufhebung
wesentliche Nachteile verbunden und zwar in folgender
Hinsicht:
1. Oldenburg hat jetzt ein bodenständiges höheres Ge¬

richt. Seine Mitglieder gehen aus seiner eigenen Be¬
völkerung hervor, kennen Land und Leute und sind
selbst den Eingesessenen bekannt.

2. Oldenburg muß seinen Bedarf an Amts- und Land- !
richtern im wesentlichen ans den Landessöhnen, die i
sich dem richterlichen Berufe widmen, decken. Es darf
angenommen werden, daß sich auch hervorragende
Anwärter finden werden, wenn die Möglichkeit be¬
steht, Präsident und Mitglied eines Oberlandesge-
ri.chts zu werden.

3. Darauf , daß die Arbeit der juristischen Staatsprn- ^
fnngskommissionen besonders bedeutungsvoll und
schwierig ist, ist bereits oben hingewiesen. Diese Ar- >
beit wird in den nächsten Jahren noch sehr stark
anwachsen, denn die Zähl der Referendare beträgt -
heute bereits über 70 und es ist damit zu rechnen,
daß sie im Laiche des Jahres auf 100 anwachsen
wird.

Im Falle der Aufhebung des Oberlandesgcrichts
sind in Oldenburg keine in langjähriger Erfahrung ;
und Übung geschulte und wissenschaftlich befähigte ^
Personen vorhanden, die die jetzt,von den Richtern i
des höchsten Gerichts geleistete schwierige Arbeit !
übernehmen könnten. Die Tätigkeit der Staats-
Prüfungskommission dem Landgericht zu übertragen,
würde nach Auffassung des Staatsministerinms
nicht möglich sein. Die Prüfung der Referendare ;
müßte also derjenigen Prüfungskommission über- j
wiesen werden, die für das Oberlandesgerichtzu¬
ständig ist, an das Oldenburg ungegliedert werden
würde. Also da voraussichtlich der Anschluß an Celle
erfolgen müßte, dem Landesprüfungsamt in Berlin.
Während nun in Preußen der Vorbereitungsdienst
für die Richterlaufbahn von den für die Verwal- '
tungslanfbahncn völlig getrennt ist, und die Prü¬
fung der Anwärter der einen oder der anderen Lauf¬
bahn von besonderen Prüfungskommissionen var¬
genommen wird, sind in Oldenburg Vorbereitungs¬
dienst und Prüfung für Justiz- und Verwaltungs-
referendare einheitlich. Wollte man nicht etwa dazu
übergehen wie in Preußen auch in Oldenburg einen
getrennten Vorbereitungsdienst für Justiz- und
Verwaltungsreferendare einznrichten, was bei den
oldenburgischen Verhältnissen durchaus unzweck¬
mäßig erscheint —, so müßte wohl die Prüfung
sowohl der Anwärter für die Richter —, wie die¬
jenige für die höhere Verwaltungslansbahn der
Preußischen Prüfungskommission für die Ablegung
der Richterprüfnng übertragen werden. Diese Kom¬
mission Prüft aber hauptsächlich das Privatrecht, da¬
neben im öffentlichen Recht nur die Grnndzüge.
Bei der großen Bedeutung, die heute mit Recht dem
öffentlichen Recht beigelegt wird, würde-es bedenk¬
lich sein, dieser Prüfungskommission auch die An¬
wärter für den oldenburgischen höheren Verwal¬
tungsdienst zuznweisen. Mindestens würde erforder¬
lich sein, in die preußische Prüfungskommission ein
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oldenburgisches Mitglied einzusetzen , das die Prü¬
fung im Verwaltungsrecht überhaupt und insbe¬
sondere in d-em oldenburgischcu Landesrecht vorzu-
nehmen hätte.

Aus der Verlegung der Prüfung nach Preußen,
sowie aus der Aufhebung des Obcrlandesgerichts

. selbst würden aber auch den Referendaren erhebliche
Nachteile insofern entstehen , als sie während der
Zeit der Ausbildung beim Oberlandesgericht und
der Zeit der zweiten Prüfung auswärts leben
müßten , wodurch ihnen erhebliche Mehrkosten er¬
wachsen würden.

4. Die in der Stadt Oldenburg wohnenden beim Ober¬
landesgericht zngelasscncn Rechtsanwälte würden
durch die Aushebung des Oberlandcsgcrichts erheb¬
lich geschädigt werden.

5. Wenn die Berufungen , Revisionen und Beschwer¬
de», die zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte
gehören , nicht inehr vor dem Oberlandesgericht in
Oldenburg , sondern vor einem auswärtigen Ober¬
landesgericht verhandelt würden , würden der Be¬
völkerung selbst ganz erhebliche Mehrkosten erwach¬
sen : denn die Teilnahme an einer mündlichen Ver¬
handlung , die Vernehmung als Zeuge , sowie die
unmittelbare Fühlungnahme mit dem Prozeßbevoll¬
mächtigten würde für den Beteiligten jedesmal eine
Reise an den Sitz des auswärtigen Oberlandes¬
gerichts erforderlich machen.

6. Es entspricht der allgemeinen Anschauung , daß
Oldenburg , soweit möglich , seine Selbständigkeit in
wirtschaftlichen , sozialen und kulturellen Leben bei¬
behalten soll . Zu diesem Zwecke muß dies Leben ge¬
pflegt werden , da es sonst unter der Kleinheit des
Landes verkümmern könnte . Hieran muß der Staat
positiv Mitarbeiten , während es ganz unzulässig sein
würde , wenn er ohne dringende Not und ohne ans
diese Weise erhebliche Ersparnisse zu machen , Ein¬
richtungen abbante , die seine Selbständigkeit stützen.
Einen solchen Abban würde die Aufhebung des
Oberlandesgerichts bedeuten.

Da somit durch die Aufhebung des Oberlandes¬
gerichts sich aller Voraussicht nach keine Ersparnisse
erzielen ließen und da andererseits die Beseitigung
des Oberlandesgerichts ganz erhebliche Nachteile zur
Folge hätte , muß nach der Auffassung des Staats¬
ministeriums unbedingt davon abgesehen werden,
das Oberlandesgcricht anfzuheben.

Ter Ausschuß erhebt gegen diese Darlegungen keine
Einwendung und stellt den

Antrag  dir . 89:
Annahme des Kapitel t.

Bei Kap . 2 : Landgericht und Kap . 4 : Amtsgerichte,
fiel dem Ausschuß die erhebliche Zunahme der Besoldungen
mid Geschäftskosten auf.

Die Regierung erklärte dazu : Beim Landgeri  ch t
ist anstelle eines jüngeren Richters ein älterer mit höherem
Dienstalter und höheren Sozialzulagen eingestellt . Die er¬
höhten Geschäftskosten sind herbeigeführt durch die all¬
gemeine wirtschaftliche Lage und die dadurch verursachte
Zunahme der Prozesse , sowohl der Zivilprozesse wie der
Strafsachen . Ganz erheblich haben die Armenprozesse zn-
genommen , bei denen keine Vorschüsse für Zeugen und Ge¬
bühren eingezogen werden können ; zudem haben seit 1024
durch reichsgesetzliche Regelung die Rechtsanwälte Anspruch
Ms Erstattung ihrer Gebühren in Armensachen aus der
Staatskasse . ' ' ' '

Anlagen . 4. Landtag des Freistaats Oldenburg , 2. Vcrsann

Bei den Amtsgerichten  waren 8 . Diätarstellen
in Obersekretärstellen nmznwandeln , 12 Kanzleidiätare in
Planmäßige Stellen überznführcn . Dadurch wurden die
Besoldungen zwar erhöht , der Betrag für Vergütungen zu¬
nächst verringert . Indessen war alsbald eine vermehrte
Einstellung von Hilfskräften (Schreibkräfte usw .) erforder¬
lich, inegen der ganz erheblichen Zunahme sämtlicher Ge¬
schäfte der Amtsgerichte : Die Prozesse stiegen um das Dop¬
pelte , vor allem auch hier die Armenprozesse mit den zu
erstattenden Anwaltsgebühren ; die Strafsachen vermehrten
sich erheblich , vor allem aber brachte die Auswertung eine
große Mehrarbeit mit sich. Die Anschaffung der notwen¬
digen Schreibmaschinen usw . steigerte die Geschäftskosten.
Schon im Jahre 1925 gingen die tatsächlichen Ausgaben
über den Voranschlag weit hinaus.

In einem nachträglich eingereichten Schreiben des
Staatsministeriums vom 12 . 3 . 1926 (No . III , 970 ) wurde
beantragt , bei Ausgabe Kap . VIII , 6 Titel 1 und 4 und
Landesbausouds Ausgabe Kap . 7 unter Nr . 16 der Be¬
gründung von dem dort eingesetzten Betrage von 6 500
für Ergänzungsarbeiten im Realgymnasium zu Cloppen¬
burg einen Betrag von 1140 -/ / abzuzweigen und daraus
eine neue Position 18 : Telephonanlage für das Amtsgericht
Vechta zu bilden . Da die Regierung selbst erklärte , daß
die Ausgabe für diesen Zweck auf Banstaatsmittel nicht
übernommen werden könne , sondern eigentlich unter die
Rubrik Geschäftskosten gehöre , so war der Ausschuß der
Meinung , daß der von der Regierung vorgeschlagcne Weg
abznlchnen sei, die Summe vielmehr auf die Geschäfts¬
kosten der Amtsgerichte zu übernehmen sei.

Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 90:
Annahme der Kapitel 2— 4

und den
Antrag  Nr . 91:

Der Regierung wird anheimgegcben , die bean¬
tragte Summe voic 1 140 R .M . für die Umände¬
rung der Tclephouanlage im Amtsgericht zu Vechta
aus den Geschäftskosten der Amtsgerichte (Kap . 4
Titel 3) zu entnehmen.

Der Ausschuß stellt endlich den

Antrag  Nr . 92:
Annahme der Kapitel 5— 9.

VII . Haushalt des Ministeriums der Kirchen und Schulen.

Berichterstatter : Abg . S ch m i d t.

Einnah  m e n.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 93:

Annahme der Kap . 1 bis 6.

A usga  b e n.
Z n K a P. I , Kir  ch e n w e s e n,  T i t . 1 wurde aus

dem Ausschuß ans eine dem Landtag zugestellte Ent¬
schließung des Generalpredigervereins vom 7. November
1925 verwiesen.

Die Entschließung hat folgenden Wortlaut:
„Die Landessynode hatte e i n st i m m i g am 24 . Ja¬

nuar 1925 eine Entschließung angenommen , in der ge¬
sagt ist : „Landessynode nimmt mit Bedauern von der
Feststellung Kenntnis , daß die vom Oberkirchenrat ge¬

ling. 5
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legentlich der Kirchenvisitationen vorgenommenen Reli-
gionsprüsungen in manchen Fällen ein sehr ungünstiges
Ergebnis gehabt haben . Mangelhafte Religionsbekennt¬
nisse schädigen empfindlich die evangelische Er¬
zieh  n n g u n s e r e r K i n d e r und erschweren in un¬
gebührlicher Weise die wirksame Durchführung des K o n-
s i r n > a n d e n n n t e r r i ch t s ."

Ter Generalpredigcrvcrein spricht einstimmig sein
starkes Befremden  darüber aus , daß der Herr
Minister für Kirchen und Schulen in seiner Beant¬
wortung der Interpellation Lahmann am 30 . Juli d . I.
dem unbestreitbaren Tatbestände , der dem Herrn Mi¬
nister in seinen Einzelheiten bekannt war , in keiner
Weise gerecht geworden ist . Es muß leider festgestellt
werden , daß im Gegenteil der Herr Minister diese für
die evangelische Elternschaft und Kirche hochwichtige An¬
gelegenheit in einseitiger und parteiischer Weise behandelt
hat.

Ter Generalpredigerverein bittet den Oberkirchenrat,
unbeirrt durch eine solche Stellungnahme des Herrn
Ministers und unbeirrt auch durch unsachliche und oft
würdelose Polemik die für das evangelische Volk so ernste
Sache des Religionsunterrichts nach wie vor zu fördern ."

Bon verschiedenen Seiten des Ausschusses wurde eine
scharfe Zurückweisung solcher Entschließung gefordert mit
der Begründung , daß es vom Landtage aus im Staats¬
interesse nicht tragbar sei , wenn der Generalpredigerverein
durch die einstimmig angenommene Entschließung dem
Ministerpräsidenten den schweren Vorwurf einseitiger und
Parteiischer Handlungsweise macht , ein Vorwurf , der nach
einstimmiger Ansicht des Ausschusses in keiner Weise er¬
hoben werden kann.

Nach eingehender Besprechung stellt der Ausschuß

Antrag  Nr . 04:

Der Landtag wolle nachstehende Erklärung an¬
nehmen:

Die Entschließung des Oldenbnrgischen General¬
predigervereins vom 7 . November 1025 enthält eine
Kritik der Antwort des Ministerpräsidenten vom

30 . Juli 1025 auf eine Förmliche Anfrage in Sachen
des Religionsunterrichts.

Der Landtag lehnt die ungerechtfertigten Vor¬
würfe des Generalpredigervereins gegen den
Ministerpräsidenten ab.

Die Minderheit des Ausschusses , die Abgeordneten Fick
und Zimmermann — der Abgeordnete Jordan enthält sich
der Abstimmung — stellt

Antrag  Nr . 05:
Ablehnung des Kap . 1.

Die Mehrheit des Ausschusses , die Abgeordneten Fäber , i
Freese , Lefsers , Lehmkuhl , Mcyer -Holtc , Schmidt , Schrö - !
der , Tantzen , Thye , Wempe und Wichmann stellt !

Antrag  Nr . Ott : !

Annahme des Kap . 1 . !

Zn Kap.  2 (Oberschnlkollegien ) stellt der Ausschuß :

Antrag  Nr . 07:
Annahme des Kap . 2.

Z n K a p . 3 (staatl . höhere Lehranstalten ) stellt der
Ausschuß die Frage:

„Wie hoch waren die Kosten eines Schülers der staat - i
lichen höheren Schulen IOl3 ; wie hoch 1025 ? "

Die Staatsregiernng gibt nachstehende Aufstellung her:

19 13 1925

Schüler Kosten für 1 Schüler Schüler
Kosten

(Voranschlag) für 1 Schiller

1. Gymnasium Oldenburg. 278 75 256 270 .71 172 74 600 433,72
2. „ Jever . . 211 47 757 226,34 256 76 000 296,88
3. „ Vcchta. 218 61 150 280,50 275 96 200 349,82
4. Realgymnasium Oldenburg.

— — 314 71 500 227,7^
(101500) 323,25

5. „ Nüstringcu. — — — 450 109 100 242,44

„ Cloppenburg . . . .
(134100) 300,-

6. — — — 262 79 000 301,53
(91 000) 347 .33

7. Aufbanschule Oldenburg. — — -- 127 40 900 322,05
8. „ Vechta . . . . . . . — — — 108 33 800 312 .96
9. Seminar Oldenburg. 278 143 627 516,64 86 84 100 1501,78

10. „ Varel. — — _ 19 35 000 1842 .11
11. „ Vcchta. 111 51 145 460 .76 34 53 800 1582 .35

Zus- 1096 378 935 2 073 754 000
(821 000)

Zn 4 — 6 : Die cingeklammertcn Zahlen ergeben sich nach Absetzung der Gcmeindeznschüsse von den Einnahmen.

Die Kosten eines Schülers betrugen durchschnittlich 1913 : 345,75
1925 : 363,72 NM.

(unter Absetzung der Gemeindezuschüsse : 396,04 R .M .)

Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 08:
Annahme des Kap . 3.

Z n K a p . 4 (Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der
Gemeinden ) .

Die Staatsregierung gibt folgende „ Grundsätze " her-
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Grundsätze

^ 1920/27 für die Berechnung der staatlichen Zuschüsse
den höheren Schulen , höheren Bürger - und Mädchen¬

schulen und Mittelschulen der Gemeinden.

8 1-
Die Zuschüsse werden nach den Gesamtausgaben be¬

rechnet. Hierbei sind die der Gemeinde durch sogenannte
Anschlnßklafsen etwa entstehenden Kosten mit zu berück¬

sichtigen. 8 2.
Bon den Ausgaben sind abznsetzen:

!,) Tie Einnahmen an Schulgeld.
Die Gemeinden dürfen von den auswärtigen Schü¬

lern , soweit sie im Bezirke des Freistaats Oldenburg
wohnen , nicht mehr als das Doppelte des für die Schule

festgesetzten Grundschulgeldsatzes erheben.

Der Berechnung wird ein Nomalfchulgeld für jeden
Schüler und für jede Schülerin zugrunde gelegt , das

für Vollanstalten 180 R .M ., für Lyzeen und Real¬
schulen 150 N .M ., fiir höhere Bürger - und höhere
Mädchenschulen 120 N .M . und für Mittelschulen
90 N .M . beträgt.

Ii) alle übrigen Einnahmen der Schule.

Die ungedeckt bleibenden Ausgaben ergeben sich nach

^ Abzug der Beträge des tz 2 von den Gesamtausgaben (Z 1) .

8 4-
! Der Staatszuschuß beträgt 14 der ungedeckt bleibenden
l Ausgaben.

8 5.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in folgender
i Weise:

: Die Schulvorstände legen den oberen Schulbehörden
bis zum 1 . April j . I . unter Beachtung der Bestimmungen
dieser Grundsätze Voranschläge nach dem Stande vom

^ 1. April j . I . (dem Beginn des Rechnungsjahres ) vor . Die
oberen Schulbehörden unterziehen diese Voranschläge einer

Prüfung — gegebenenfalls einer Berichtigung — und über¬

senden sie umgehend dem Ministerium . Dieses wird auf
dm nach tz 1 zu gewährenden Staatszuschuß vieteljährlich
Abschlagszahlungen leisten . Nach Schluß des Rechnungs¬
jahres haben die Schulvorstände den oberen Schulbehörden
Übersichten über die wirklichen Ausgaben und die nach ß 2

davon abzusetzenden Einnahmen der Schule vorzulegeu.
Danach wird vom Ministerium der endgültige Staats¬
zuschuß berechnet und der Restbetrag zur Auszahlung ge¬
bracht.

Soweit jedoch die im Voranschlag der Landeskasse
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen , um die Restbeträge
voll zur Auszahlung zu bringen , werden diese entsprechend
gekürzt.

Ter Ministerpräsident führt dazu ans , daß es wegen
des Standes der Staatsfinanzen nicht möglich sei , den

Staatszuschuß immer weiter zu steigern ; der Zuschuß müsse
vielmehr fest begrenzt werden , so hart solche Maßnahme
auch für die Gemeinden sei.

Aus dem Ausschuß wurden starke Bedenken gegen die

Begrenzung der Zuschüsse geltend gemacht , es wurde darauf
hingewieseu , daß für manche Städte die Unterhaltung der
höheren Schule unmöglich gemacht würde ; auch stehe fest,
daß die verschiedenen Schulen sich ganz ungleich entwickeln
und darum eine Festlegung der Zuschüsse zu großen Un¬
gerechtigkeiten führen müßte.

Ter Ministerpräsident verweist darauf , daß die Zu¬
schüsse nur für das laufende Jahr bewilligt würden und
inan im nächsten Jahr weiter prüfen möge.

Aus dem Ausschuß wurde angeregt , nach dem Plane
Preußens die Amtsverbände zu der Tragung der Kosten
der höheren städtischen Schulen heranzuziehen.

Der Ausschuß wünscht ein Normalschnlgeld in gleicher
Höhe für Mittel - und höhere Bürgerschulen.

Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 99:

Annahme des Kap . 4 mit der Änderung , daß die
Summe von 352 000 um 14 000 <>// auf
360 000 c// erhöht wird.

Die Abgeordneten Jordan , Fick und Zimmermann
enthalten sich der Abstimmung , da sie für eine weitere Er¬
höhung sind.

Der Ausschuß , mit Ausnahme des Abgeordneten
Jordan , stellt

Antrag  Nr . 100:

Der Landtag wolle die vorstehenden Grundsätze
genehmigen mit der Änderung , daß im H 2 unter
a ) die Zahlen „ 120 " und „ 90 " in „ 100 " verändert
werden.

Die Abgeordneten Fick und Zimmermauu enthalten
sich der Abstimmung , sie sind aber wie auch der Abgeord¬
nete Jordan mit der gleichmäßigen Bemessung des Norinal-
schuldgeldes für Bürger - und Mittelschulen einverstanden.

Nachstehende Übersicht zeigt ein Bild von den

Leistungen des Staates und der Gemeinden zu den Kosten

der höheren Lehranstalten der Gemeinden in den Jahren
1913 und 1925:

t913 1925 <Voranjchlag)
Staat Gemeinden Staat Gemeinden

1- Oberrealschule Oldenburg.
22 000 62 147 65 100 130 030

Cäeilienschule und Helene Langeschule daselbst . . . . 7 131 20 830 62 300 124 700

Frauen - und Haushaltnugsschule daselbst.
— — 6 100 12 130

Handarbeits - undHauswirtschaftslehrerinnenseminardaselbst
— — 3 000 6 100

29 131 82 977 136 500 272 960

2. Fräulein Marienschule Rüstringen . - - 8 000 20 742 18 900 37 800'

Handarbeits - und Turnlehrerinuenseminar daselbst . - -
— — 2 900 5 900

Kindergärtnerinneuscminar daselbst . - -
— — 900 1 800

Höhere Bürgerschule daselbst . - - 6 335 10 117 — —

14 335 30 859 22 700 45 500
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1913 1925 (Voranschlag)
Staat Gemeinden Staat Gemeinden

3. Oberrealschnle Delmenhorst. 22 688 52 936 48 400 96 870
4. „ Brake. 11 000 29 252 34 100 67 930
5. „ Nordenham. 16 000 35 043 29 900 59 380
6. . Varel. 15 041 36 822 27 800 55 560
7. Realschule Elsfleth. 3 147 8 728 12 800 25 630
8 Höhere Bürgerschule Berne. 1 988 4 984 5 100 10 100
9. „ „ Westerstede. 1 654 4 048 6 600 13 400

10. „ „ Rodenkirchen. 2 053 5 840 3 600 7 400
11. ,, Zetel. — — 3 300 6 500
12. „ „ Wildcshausen. — — 3 600 7 200
13. „ „ Augustfehn. — — 4 300 8 500
14. Lyzeum Jever. — — 9 100 18 000
15. Höhere Bürgerschule Wangeroge. — — 4 200 8 400
16. „ „ Essen. — — 4 700 9 300
17. „ „ Löningen . . — — 7 000 14 000

117 037 291489 363 700 726 650

1a. Mittelschulen Oldenburg. — — 76 100 151160
117 037 291 489 439 800 877 810

Zu obigem Kap. liegt u. a. eine Eingabe des Vor¬
standes der Oberrealschnle in Varel vor. Der Petent
wünscht im 1. Punkt, das; ein Zuschuß, der vom Amts-
Verband Varel der Stadt als Beihilfe für die Unterhaltung
der Oberrealschnle gezahlt wird, fortan bei der Festsetzung
des Zuschusses außer Anrechnung bleibt.

Der Ministerpräsident erklärt, daß in Zukunft dem
Wunsche des Petenten nachgekommen werden soll, da nach
Lage der Verhältnisse der Amtsvcrband als Mitträger der
Schule anznsehen sei.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr . 101:

Ter Landtag wolle
1. die Eingabe der Direktoren der höheren Schulen

Oldenburgs betr. ausreichende Unterstützung der
städtischen höheren Schulen,

2. die Eingabe des Oldenburg. Philologenvereins,
betr. dieselbe Angelegenheit,

3. die oben erwähnte Eingabe des Vorstandes der
Oberrealschnle in Varel,

1. die Eingaben der Gemeinde Berne, der Gemeinde
Löningen, der Stadt Wildeshausen, des Vor¬
standes der höheren Bürgerschule in Roden¬
kirchen und des Gcmeindevorstandes Westerstede,
betreffend die Herabsetzung des Normalschul¬
geldes für Bürgerschulen,

für erledigt erklären.
Ferner liegt eine Eingabe des Gemeindevorstandes

Löningen ans Übernahme der dortigen Gemeindebürger-
schnle ans den Staat vor.

Ter Ausschuß stellt zu vorstehender Eingabe
Antrag  Nr . 102:

Übergang zur Tagesordnung.

Z n K a p. 5 (Zuschüsse zu sonstigen höheren und mitt¬
leren Lehranstalten), gab die Staatsregierung zu Tit . 1
nachstehenden Entwurf der „Grundsätze" her:

Grundsätze
für die Gewährung von staatlichen Beihilfen an höhere

Privatschulen für 1920/27.
l . Eine staatliche Beihilfe kann nur denjenigen bereits be¬

stehenden höheren Privatschnlen gewährt werden, deren
Erhaltung als einem öffentlichen Bedürfnis entsprechend

vom Ministerium der Kirchen und Schulen anerkannt
worden ist. I

2. Für die Anerkennung gelten folgende Voraussetzungen: !
n) Die Privatschnle muß die einzige Gelegenheit bieten,

um Kindern des Schnlortes vd-er Schulbezirks den ^
Zugang zu einer höheren Schulbildung zu gewähren. i
Befindet sich an demselben Schulort oder in unschwer i
zu überwindender Entfernung eine geeignete öffent- i
liche Schule, so kommt eine Anerkennung nur dann ^
und nur solange in Frage, als diese öffentliche Schnle
nicht imstande ist, sämtliche die Privatschnle be¬
suchende und für eine höhere Schule geeignete Kinder i
aufznnehmen.

I») Die Privatschnle muß einen den Verhältnissen des
Schnlortes oder Schulbezirks angemessenen Besuch
anfweisen.

e) Die Privatschule muß nach Klassen gegliedert sein,
wobei die Zusammenfassungvon Klassen zu gemein¬
sam zu unterrichtenden Abteilungen nachgelassen ist.

cl) Tie Privatschnle muß nach einem vom Ministerium
oder von der oberen Schulbehörde ausgestellten oder
genehmigten Lehrplan unterrichten; dieser Lehrplan
muß entweder dem einer entsprechenden öffentlichen
Schnle gleich oder so eingerichtet sein, daß die Schüler
einen sicheren Anschluß an die öffentlichen höheren
Schulen gewinnen.

e) Die Privatschule muß über ausreichende und für die
Aufgaben der Schule genügend vorgebildete Lehr¬
kräfte verfügen.

k) Die Privatschule muß Kindern jedes Bekenntnisses
zugänglich sein.

3. Eine vom Ministerium der Kirchen und Schulen gemäß
Ziff. 2 anerkannte Privatschnle erhält eine staatliche
Beihilfe, wenn und solange folgende Bedingungen er¬
füllt werden:
a) Für den Besuch der Privatschnle muß ein Schulgeld

erhoben werden, das nicht niedriger sein darf, als das
gleichzeitig an den staatlichen höheren Schulen er¬
hobene.

b) Kindern aus minderbemittelten Kreisen muß der Be¬
such der Privatschnle durch Gewährung von Schul¬
geldnachlaß (Staffelung) und Schulgeldfreiheiter¬
möglicht werden. Die Zahl der vollen Freistellen
soll in der Regel nicht weniger als 5 und nicht mehr
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als 10 v. H. der Schülerzahl betragen. Die Höchst¬
zahl darf mir mit Genehmigung der oberen Schul¬
behörde überschritten werden.

<-) Die Gemeinde oder der Amtsverband oder beide zu¬
sammen haben zur Deckung des Fehlbetrages einen
Zuschuß in Höhe von einem Drittel der durch sott- ;
füge Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben zu leisten.
Zuwendungen ans Privatmitteln sind auf dieses
Drittel anznrechnen.

6- Die Leitung oder der Schulvorstand der Privatschnle
reicht alljährlich bis zum l . November einen Vor¬
anschlag für das nächste Rechnungsjahr nach einem
vom Ministerium der Kirchen und Schulen ausge¬
stellten Muster und mit dem vom Ministerium ge¬
forderten Nachweisungenein; dabei sind die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse z. Zt. der Aufstellung des
Voranschlages zugrunde zu legen. Ferner ist späte¬
stens 2 Monate nach Schluß des Schuljahres eine
Abrechnung vorznlegen, ans der die tatsächlichen Ein¬
nahmen und Ausgaben während des Rechnungs¬
jahres zu ersehen sind. Die Einreichung erfolgt durch
Vermittlung der oberen Schulbehörden.

In den Voranschlägen und Abrechnungen sind die
Einnahmen und Ausgaben der etwa noch vorhan¬
denen Vorschulklassen außer Betracht zu lassen.

-l. Tie staatliche Beihilfe wird in Höhe von einem Drittel
der durch die voranschlagsmäßigc Schnlgeldeinnahme
(Z. 3n) sowie durch sonstige eigene Einnahmen der
Schule nicht gedeckten Ausgaben gewährt.

Die Beihilfe wird nur insoweit gezahlt, als Kinder,
deren Eltern oder Erziehungsberechtigteim Freistaat
T idenburg ihren Wohnsitz haben oder die die oldenbnr-
gische Staatsangehörigkeit besitzen, die Schulen besuchen.
Ter ans die oldenbnrgischen Kinder entfallende Betrag
ist anteilmäßig zu berechnen.

Die Beihilfe wird in der Höhe des Betrages ange¬
wiesen, der sich ans den vom Ministerium anerkannten
Voranschlag ergibt; nach Anerkennung der vorgelegten ;
Abrechnung wird sie endgültig festgestellt und überwiesen. !
Soweit jedoch die im Voranschlag der Landeskasse bereit- !
gestellten Mittel nicht ansreicheu, um die Beihilfen voll -
zur Auszahlung zu bringen, werden diese entsprechend
gekürzt.

Der Rest der Ausgaben ist von den Privatschulen,
soweit keine anderen Einnahmequellenerschlossen werden
können, durch entsprechende Zuschläge zum Schulgeld,
jedoch höchstens bis zu 100 v. H. der staatlichen Sätze,
zu decken. Ans diese Notwendigkeit sind die Eltern bei
der Aufnahme der Kinder und zu Beginn jedes Schul¬
jahres hinzuweisen.

Durch die Einfügung des letzten Satzes in Ziffer 4
Abs. 3 der alten Grundsätze wird auch hier die Begrenzung
der Zuschüsse gefordert.

Die Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten Fick
und Zimmermann — der Abgeordnete Jordan enthält sich
der Abstimmung — stellt

A n t r a g N r. 103:
Ablehnung des Kap. 5 Tit . 1.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordnten Faber,
Freese, Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Schmidt, Schröder,
Tantzen, Thye, Wempe und Wichmann stellt

Antrag  Nr . 104:
Annahme des Kap. 5 Tit . 1.

Dieselbe Mehrheit stellt
Antrag  Nr . 105:

Der Landtag wolle die von der Staatsregierung
vorgelegtey „Grundsätze" genehmigen.

Die Mehrheit setzt voraus, daß Kinder beiderlei Ge¬
schlechts in den Privatschulen Aufnahme finden.

ZnKap . 5 Tit.  2 (Mittelschulen) wird darauf hin¬
gewiesen, daß nach den Grundsätzen zum Kap. 4 nach Vor¬
schlag des Ausschusses das Norinalschnlgeld für die Mittel¬
schulen von „00 N.M." auf „100 R .M." erhöht werden
soll.

Ter Staatsznschuß wird sich nach Mitteilung des Re¬
gierungsvertreters deshalb um 2000 cF ermäßigen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 106:

Annahme des Kap. 5 Tit . 2 mit der Änderung,
daß die Summe von 76 lOON.M . um 2 000 N.M.
ans „73 200 R.M." ermäßigt wird.

Zn Kap.  6 (Sonstige Zuschüsse) Tit . 1 stellt der
Ausschuß

Antrag Nr.  107:
Annahme des Kap. 6 Tit . 1.

Z u K a p. 6 Tit.  2n (Schnlgelderlaß) teilt die Staats-
regiernng mit, daß die mit dem Landtag im Jahre 1917
vereinbarten Grundsätze über die Gewächrung von Schul-
acldbeihilfen an Gemeinden einiger Änderungen und Er¬
gänzungen bedürfen und schlägt folgende Fassung vor:

G r n n d sätze
über die Gewährung von Schnlgcldbeihilsen an Gemeinden.

Gemeinden, die Schülern an höheren Schulen sowie
an Bürger- und Mittelschulen Schulgeld erlassen haben
— Schülern an Mittelschulen jedoch nur von der Klasse an
aufwärts , wo der fremdsprachliche Unterricht einsetzt—,
erhalten nach folgenden Bestimmungen staatliche Zuschüsse:

8 1-
Zuschüsse werden nur gewährt, wenn bedürftigen

Schülern, die im Freistaat Oldenburg wohnen, sich durch
Anlage, Fleiß und Betragen der Befreiung vom Schulgeld
besonders würdig erweisen und der Schule bereits ein Jahr
angehören, Schulgeld erlassen ist oder Freistellen gewährt
sind.

§ 2 .

Darüber , ob gemäß tz 1 Schulgeld zu erlassen oder
eine Freistelle zu gewähren ist, entscheidet der Schulvorstand
nach Anhörung der Lehrcrkonferenz.

8 3.
Die Gemeinde hat einen Antrag auf Zahlung des

Zuschusses in einer Gesamtsumme halbjährlich spätestens
zum 15. September und zum 15. März an die obere Schul¬
behörde zu richten. Dem Antrag sind die Unterlagen für
die Entscheidung des Schulvorstandes (tz 2) anznlegcn.

§
Die obere Schulbehörde hat den Antrag daraufhin zu

Prüfen, ob und inwieweit die Voraussetzungen für die Ge¬
währung eines Zuschusses gemäß tz 1 vorliegen und ihn
spätestens zum 1. Oktober und zum 1. April mit einem
gutachtlichen Bericht darüber dem Ministerium der Kirchen
und Schulen vorzulegen.

8 5.
Der staatliche Zuschuß beträgt die Hälfte des von der

Gemeinde erlassenen oder ans die Freistelle anzurechnenden
Schulgeldes, wird jedoch nur insoweit gezahlt, als die im
tz 1 bestimmten Voraussetzungen vom Ministerium der
Kirchen und Schulen als vorliegend anerkannt werden.
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8 6.
Neichen für die halbjährlich zu zahlenden Zuschüsse die

halben Beträge der iin Voranschlag der Landeskasse bereit-
gestellten Mittel nicht aus, nin allen als begründet erachte¬
ten Anträgen ans Zahlung des Zuschusses gerecht zu werden,
so wird der Zuschuß entsprechend ermäßigt.

8 7-
Die Grundsätze für die Berechnung der staatlichen Zu¬

schüsse für die höheren Schulen bleiben unberührt.

Der Allsschuß stellt
Antrag  N r. 108:

Der Landtag wolle die Grundsätze über die Ge¬
währung von Schulgeldbeihilfen genehmigen.

Z n K a P. 0 T i t. 2e liegt dem Ausschuß eine Nach¬
weisung über die bis März verteilten Beihilfen vor.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 100:

Annahme des Kap. 6 Tit . 2 und 3.

Zn Ka P. 7 (Nolksschnlwesen) sagt der Negierungs¬
vertreter zum Tit . 1 (Taubstummenanstalt), daß das Vcr-
pflegnngsgeld für die Zöglinge 360 cK jährlich zuzüglich
18 -/ / für Bettmiete beträgt.

Der Allsschuß stellt
Antrag  Nr . 110:

Annahme des Kap. 7 Tit . 1.

Z ll K a p. 7 T i t. 2 sind verschiedene Frageil gestellt.
Auf die Frage: Bei welchen Volksschulen ist die un¬

geteilte Unterrichtszeit eingeführt und mit welchem Erfolge?
erwidert der Regierungsvertreter, daß ans Grund einer Ver¬
fügung eine Umfrage von seiten der Schulbehörde ergangen
ist, betreffend die Einführung oder Beibehaltung der un¬
geteilten Unterrichtszeit.

Da die Berichte noch nicht eingegangen sind, kann die
Frage noch nicht beantwortet werden.

Die weitere Frage lautet:
Wie hoch war die Zahl der Volksschullehrer- und Lehre¬
rinnen, wie hoch deren Gesamtbesoldung im Jahre 1013;
wie sind diese Zahlen für 1025?

Auf diese Frage wurden nachstehende Zahlen her-
gegeben:

1013 waren k 256 Lehrkräfte bei2 704 067 Besoldung
und 1025 waren 1 548 Lehrkräfte bei 5 732 240 R .M.
Besoldung

an den Volksschulen angestellt.
Die Zahl der Volksschulkinder hat betragen:

im Mai 1S13:

rc) im Bereich des evangelischen
Oberschlilkollegiums. . . 50114

b) im Bereich des katholischen
Oberschulkolleginms. . . 17 612

Insgesamt 67 726

zu Beginn des
Schuljahres 1925:

40 840

16 039
56 879

Eine Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Faber, Meyer-Holte, Thye und Wempe— der Abgeordnete
Freese enthält sich der Abstimmung— stellt

Antrag  Nr . 111:
Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen,

zu prüfen, ob bei dem Rückgang der Zahl der Schul¬
kinder uni mehr als 10 000 gegenüber der Vor¬
kriegszeit einer Zusammenlegung von Schulklassen
schwerwiegende Bedenken im Wege stehen.

Die Mehrheit des Ausschusses verweist darauf, daß
eine größere Zahl von Volksschulklassen durch Zusammen¬
legung bereits eingegangen ist und daß in den meisten
Fällen die Gemeinden schon von sich aus , wo es geboten
erscheint, der Frage der Zusammenlegung nähe/ treten
werden, auch ohne besonderen Druck. Zudem glaubt die
Mehrheit, daß die geringe Schülerzahl eine vorübergehende
Erscheinung ist. Nach zuverlässiger Mitteilung sind Ostern
1025 in die unterste Klasse der Grundschulen der Stadt
Oldenburg 504 Kinder eingetreten,' 1026 sind 030 Kinder
ausgenommen; für 1027 stehen 041, für 1028 schon 1037
in Aussicht.

Die Leistungen von Staat und Gemeinden für Be¬
soldung der Lehrer und Lehrerinnen an den Volksschulen
in den Jahren 1013 und 1025 ergeben sich ans nach¬
stehender Aufstellung:

Lfd
Nr.

Aufwendungen für Volksschulen
Gemeinde im Jahre 1913 im Jahre 1925

(Voranschlag)
Staat Gemeinden Staat Gemeinden

1 Oldenburg,
Stadt . . — 110 561 — 257 760

2 Osternbnrg
(eingemeindet) 40 333 56 124 44 838 178 110

3
4

EversterO(emqmc.
Ofen / TOP 36 167 30 763 6 620 63 402

32 620
5 Ohmstede . . 8 942 46 616 15 182 92 038
6 Holle . . . 814 8 076 — 14 220
7 Wardenburg . 18 053 10 876 8 778 52 482
8 Hatten . . . 11 324 9 423 14 673 30 027
9 Rastede . . . 11 950 39 420 6 38>i 101 500

10 Wiefelstede. . 14816 11 284 15 113 38 167
11 Westerstede. . 19 501 35 672 39 119 83 341
12 Apen . . . 17 292 23 923 64 525 21 635
13 Zwischenahn . 15457 26 630 50 871 45 129
14 Ebewecht . . 7 548 16 006 33 422 37 558
15 Varel, Stadt . — 39 457 — 100 800
16 Varel,Landgem. 20 629 33 863 70 773 47 067
17 Bockhorn . . — 22 415 — 55 860
18 Zetel . . . . — 23 620 16 544 34 576
19 Neuenbürg. . 2 922 7 500 — 26 220
20 Schweiburg 990 11 523 8 423 13 537
21 Jcwe . . . . — 22 137 — 50 400
22 Jever, Stadt . — 53 261 11252 65 908
23 Cleverns . . 2 802 2416 4 986 2 454
24 Sandel . . . 1 281 1 309 3 991 2 409
25 Schortens . . 18 354 12 965 52 043 19717
26 Sillenstede. . — 4 990 3 536 6 304
27 Sande . . . — 13 710 14 609 15 271
28 Accum . . . 711 3 609 3 124 4 436
29 Fedderwarden. 4 907 9 420 20 834 10 306
30 Sengwarden . — 8 315 5011 8 609
31 Pakens . . . 1 579 3 931 2 706 3 894
32 Waddewarden. — 4 552 820 6 260
33 Oldorf . . . 1 564 1 763 475 2 705
34 Wüppels . . 550 1 930 625 3 215
35 St . Joost . . 739 1501 882 1 878
36 Wiarden . . 847 5 768 5 420 6 280
37 Minsen . . . — 3 809 — 5 340
38 Wangerooge . — 2 465 5 455 1625
39 Hohenkirchen. — 10 060 1318 19142
40 Middoge . . 753 3 519 — 4 920
41 Tettens . . . — 9 550 4 957 10 943
42 Wiefels . . . 737 2 465 2018 2 542
43 Westrum . . 2 394 1058 1633 1787



Lfd.
Nr.

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
8b
86

87
88
89
90
91
92
93
94

95

96
97
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Aufwendungen ür Volksschulen

im Jahre 1913
im Jahre 1925

(Voranschlag)
Staat Gemeinden Staat ^Gemeinden

75214 258 050 1 165 692 135
-' 15 366 — 26 700
— 11 566 — 19 200

747 5 528 1078 9 722
1 561 3017 1989 5 631
6 448 11 690 3 832 18 968
— 7 890 — 11 460
1 303 3 308 — 5 760
— 32 295 — 97 620

64 145 144 300
— 8 650 — 15 720
— 10 776 986 21 694
— 50 955 24 108 68 052
— 20815 16 978 21 602
— 7 255 3 869 9511
— 4 685 848 6 472
— 16 36! 10 025 20 455
— 17 649 — 31 380
— 10911 9 893 16 387
— 11 382 2 691 16 749

24 750 12478 24 482
3 322 5 998 1048 7 232
— 10075 3 694 11 126

869 3 141 454 3 746
1 276 6 304 5 160 10 560
— 10910 133 15 227

8 698 18 943 18 707 28 153
2 582 3 470 2 557 3 743
1 547 5 385 6091 6 509
1 003 3 731 3 373 3 707

197402 - 335 760
18 433 12915 29614 38 966

6 206 8011 — 27 480
4 318 4 792 9 348 8 292

27 695 36 838 30 680 101 680
16 124 16 506 15 784 41036

5 971 3 973 7 059 22 101

— 14 975 9 393 24 267

10 300 3 251 12 166
14 466 , 8 796 44 445 12 315

1 925 4 162 9 631 4 709

15 019 11 448 19 594 17 186

19261 22 694 23 866
4 273 2 835 10 547 3 852
3 820 3 327 11 680 5 000

11 653 12 209 32 812 21 128

12 775 14 354 41540 19 240
2 626 6 529 19 732 10 628
1 885 9 662 21 604 9 536

5 773 3 974 16674 6 246

— 14 332 18 670 14 030

6 407 14 266 33 922 15098
_ 26 062 28 227 34 593

18 393 15 260 48 868 26 312

Lfd.
Nr. Gemeinde

Aufwendungen !

im Jahre 1913

Staat Gemeinden

ür Volksschulen
im Jahre 1925

(Voranschlag)
Staat ^Gemeinden

98 Steinfeld . . 9 559 12 046 24 351 20 796
99 Holdorf . . . 9 160 7 832 19 908 11 952

100 Nenenkirchen . 4 839 5 876 21 331 8 189
101 Cloppenburg . — 19 423 15 250 34310
102 Krapendvrf 14 964 11 623 51 440 14 560
103 Garrel . . . 7538 4 800 22 995 7 425

104 Emstek . . . 9 389 13 685 37 138 15 662

105 Cappeln . . . 4919 9 279 24 427 13 493

106 Molbergen . . 9 203 5 257 26 688 6 432
107 Löningen . . 19 703 15218 40 776 38 184
108 Essen . . . 6 440 18162 42 950 18 090
109 Lastrup . . . 11 884 9 558 26 903 15 877
110 Lindern . . . 12 688 6 028 35 542 7 598
111 Friesoythe,

Stadtgcm. 7 401 8 797 14284 10 976
112 Altenoythe . . 3 982 3 840 — 14 160
113 Bösel . . . 4 244 3 253 12 795 5 865
114 Markhausen 4 079 1 291 8 744 1 936
115 Neuscharrel 1 743 1 377 5 650 1 250

116 Scharrel . . 2 546 3 892 11088 4 932
117 Ramsloh . . 5 983 2 530 6 721 4 679
118 Strücklingen . 16681 5 076 25 422 13 998

119 Barßel . . . 13 559 8 111 27 184 11 576

zusammen 726 592 2 007 399ll 658 472 4 073 768

Aus dieser Zusammenstellung geht Hervar , daß der
Staat  im Jahre 1013 für die Städte I . Klasse und die
nördlichen Amtsverbände (einschließlich Wildeshausen)
478 483 ->// , im Jahre 1025 dagegen 840 014 o// anf-
gewendct hat , also ein Mehr von rd . 77 Hl gegenüber der
Vorkriegszeit . Tie Gemeinden  leisteten in den vor¬
genannten Bezirken im Jahre 1013 : 1748 374 o// , im
Jahre 1025 brachten sie 3 602 325 ans ; hier beträgt
das Mehr etwa 106

Für die südlichen Ämter Cloppenburg , Vechta und
Friesoythe wandte der Staat im Jahre 1013 248 109 o//,
im Jahre 1025 aber 808 557 auf , also ein Mehr von
266 während hier die Gemeinden 310 025 c/7 im Jahre
1013 und 471433 -/// im Jahre 1925 anfbrachtcn , also
47 Hl über den Aufwand von 1013.

Weiter ist ersichtlich , daß die Städte I . Klasse Olden¬
burg (ohne den cingemeindeten Teil von Eversten ), Varel
und Delmenhorst im Jahre 1925 keinerlei Zuschuß zu den
Lehrerbesoldnngen vom Staat bezogen . Rüstringen , das
1013 noch 75 214 --// erhielt , hat 1925 ganze 1165 ,A
bekommen ; mehrere ländliche Gemeinden , besonders in den
Amtsbezirken Barel und Bntjadingen — anch die Stadt
Nordenham — waren im Jahre 1925 ohne Zuschuß.

Die Minderheit des Ansschusses steht selbstverständlich
auf dem Standpunkt , daß es nach wie vor Aufgabe des
Staates ist, einen Lastenansgleich unter den Bezirken herbei-
znführen , so anch hier , um wenig stenerkräftige Gemeinden
in den Stand zu setzen, ihre Volksschulen zu unterhalten.
Es erscheint der Minderheit jedoch an der Zeit , nachzn-
Prüscn , ob die Grundlage , die für die Berechnung des
Staatszuschnsscs maßgebend ist, Nachbargleichheit verbürgt.
Aus dieser Erwägung heraus stellt die Minderheit des Aus¬
schusses, die Abgeordneten Fick, Jordan , Schmidt , Tantzen,
Zimmcrmann

Antrag  Nr . 112:
Annahme des Kap . 7 Tit . 2 in der Voraussetzung,

daß im Finanzansgleichsgesctz Bestimmungen ge-
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troffen werden, nach welchen eine gerechtere Ver¬
teilung des Zuschusses erfolgt.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
Freese, Leffers, Lehmkuhl, Meher-Holte, Schröder, Thye,
Wempe und Wichinann stellt

Antrag  Nr . 113:
Annahme des Kap. 7 Tit . 2.

Z u K a p. 7 T i t. 3 liegen 2 Eingaben vor, betreffend
Bereitstellung von Mitteln für stellenlose Junglehrer - und
-lehrerinnen.

Der Rcgiernngsvertreter teilt mit, daß vom Reich aus
Gelder für Unterstützung der Junglehrer zur Verfügung
gestellt werden können unter der Bedingung, daß die Länder
den gleichen Betrag für diesen Zweck aufwenden.

, Die Staatsregiernng prüft z. Zt . noch die Angelegen¬
heit. °Es ist daher nicht möglich, die Frage schon jetzt zu
beantworten; darum stellt der Ausschuß seine Entscheidung
bis zur zweiten Lesung zurück und stellt

Antrag  N r. 111:
Annahme des Kap. 7 Tit . 3 und 1.

Zn Kap . 7 Tit.  5 teilt der Negierungsvertreter
mit, daß unter 1») der Betrag von 0 000 ausreichend
sein wird.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 115:

Annahme des Kap. 7 Tit . 5 mit der Änderung,
daß unter I>) die Summe von 7 500 R.M. um
„1 500 R.M." aus „6 000 R.M ." ermäßigt wird.

Z n K a p. 7 T i t. 0 teilt der Ministerpräsident mit:
Es werden folgende Änderungen der Grundsätze für

die Bewilligung von Beihilfen zu den Kosten der Volks-
schnlhansbauten beantragt:
1. Im 3 werden die Worte „Erlös aus dem Verkauf

eines" durch die Worte „Wert des" ersetzt.
2. Der § 5 erhält folgenden Wortlaut:

„Eine Beihilfe wird nur Unter folgenden Bedingungen
bewilligt:
1. Der Bau muß dringend notwendig sein.
2. Jnbezug auf Größe, Ausführung und Ausstattung

muß — der heutigen Zeit und Bauweise entsprechend
— die größte Sparsamkeit obwalten.

3. Ter Bauplan nebst Kostenanschlag ist durch das zu¬
ständige Hvchbauamt (Banamt) einer Prüfling zu
unterziehen. Der Ban ist nach dem geprüften Bau¬
plan ausznführen. Das Hochbanamt (Bauamt) ist
berechtigt, die Ausführung des Baues gemäß dem
Bauplan zu überwachen.

Die oberen Schulbehörden haben Anträge auf Be¬
willigung von Beihilfen sorgfältig daraufhin zu prü¬
fen, ob die Bedingungen zu Ziff. 1 u. 2 erfüllt sind
und darüber bei der Vorlegung von Anträgen zu be¬
richten. Dem Bericht sind die gemäß Ziff. 3 geprüften
Baupläne nebst Kostenanschlägen anzulegen."

Ter sich hiernach ergebende Wortlaut der Grundsätze
ist ans der Anlage zu ersehen.
A nlage  :

Über die Bewilligung von staatlichen Beihilfen zu den
Kosten der Volksschulhausbauten werden auf Grund des
8 118 des Schulgesetzes für Oldenburg, des § 108 des
Schulgesetzes für Lübeck und des 8 101 des Schulgesetzes
für Birkenfeld für das Jahr 1. April 1020/27 folgende Be¬
stimmungen erlassen:

8 1-
Gemeinden, die durch ihre Volksschullasten übermäßig

beschwert werden, erhalten zu den Kosten der Schulhans-
banten auf ihren Antrag Beihilfen ans der Staatskasse
soweit die Kosten nicht durch Errichtung von Schulen oder
Klassen entstanden sind, die nicht vom Oberschnlkollegiun,
(von der Regierung) genehmigt oder nicht nachträglich als
dringend notwendig anerkannt sind.

8 2.
Zu den Kosten der Schulhansbanten gehören die Kosten

des Schulgebäudes und der Lehrerwohnnng, des Bauplatzes
und des Spielplatzes nebst Einfriedigung sowie einer Brnn-
nenanlage.

Zu den Schulgebäuden sind auch Schnlbaracken und
Turnhallen zu rechnen. Es wird Vorbehalten, die für Schnl¬
baracken bewilligten Beihilfen ganz oder teilweise zurück-
znfordern, wenn sie von der Gemeinde wieder veräußert oder
zu anderen Zwecken als zu denen des Volksschnlunterrichts
verwendet werden.

8 3-
Von den Kosten der Schnlhansneubanten ist der Wert

des früheren Schulgrnndstücks abzusetzen.

8 4.
Die Höhe der Beihilfen richtet sich nach der Leistungs¬

fähigkeit der Gemeinden. Es werden in der Regel Beihilfen
von 20 bis höchstens 05 v. H. der tatsächlichen Baukosten
gewährt.

8 5.
Eine Beihilfe wird nur unter folgenden Bedingungen

bewilligt:
1. Der Bau muß drin g e n d n o t w cndi  g sein.
2. Jnbezug auf Größe, Ausführung und Ausstattung muß

— der heutigen Zeit und Bauweise entsprechend— die
größte Sparsamkeit obwalten.

3. Der Bauplan nebst Kostenanschlag ist durch das zustän¬
dige Hochbanamt (Bauamt ) einer Prüfung zu unter¬
ziehen. Der Bau ist nach dem geprüften Bauplan aus-
znführcn. Das Hochbanamt (Banamt ) ist berechtigt, die
Ausführung des Baues gemäß den: Bauplan zn über¬
wachen.

Die oberen Schulbehörden haben Anträge aus Be¬
willigung von Beihilfen sorgfältig daraufhin zu prüfen,
ob die Bedingungen zn Ziffer 1 und 2 erfüllt sind und
darüber bei der Vorlegung von Anträgen zu berichten.
Dem Bericht sind die gemäß Ziff. 3 geprüften Baupläne
nebst Kostenanschlägen anznlcgen.

8 6.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten nur für das

Jahr 1. April 1020/27 und für die Bauten , die in diesem
Jahre begonnen werden.

8 7.
Reichen die im Voranschläge der Landeskasse bereitgc-

stellten Mittel nicht ans, um allen Anträgen auf Beihilfen
gerecht zu werden, so werden die Beihilfen entsprechend
ermäßigt.

' 8 8 .

Die Bewilligung von Beihilfen ist ferner davon ab¬
hängig, daß die allgemeinen Bestimmungen über die Ver¬
gebung von Leistungen und Lieferungen für staatliche Bau¬
ten befolgt werden.

Auf die Frage des Ausschusses nach den vorliegenden
Anträgen gibt der Rcgiernngsvertreter ein Verzeichnis her,
ans welchem hervorgeht, daß im ganzen 14 Anträge ge-
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liehmigt sind, 10 für den Bezirk des evangel. und 4 für den
Nzirk des kathol. Obcrschnlkolleginms und daß der Staats-
ziischnß schwankt zwischen 20 und 00 der Baukosten-
aiischläge, ferner daß die zn Tit . 6 ansgeworfene Summe
'„r Befriedigung der genehnngten Bauvorhaben ausreicht.

Ans dem Ausschuß wurde die Erhöhung des Zuschusses
M die Stadt Delmenhorst für den Ban einer Hilfsschule
gewünscht.

Der Ausschuß, stellt
A »trag  N r. 116:

Annah,ne des Kap. 0 Tit . 0 mit der Maßgabe,
daß der Zuschuß au die Stadt Delmenhorst für den
Bau der Marktschule von 20 auf 30 erhöht
wird und die erhöhte Summe in den Voranschlag
für kl>27 eingestellt wird

und
A utrag  N r. 117:

Der Landtag wolle die Grundsätze für die Be¬
willigung von Beihilfen zu den Kosten der Vvlks-
schnlhansbanten für das Jahr 1. April 1920/27
genehmigen.

Ter Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 118:

Annahme des Kap. 7 Tit . 7.

Z u K a P. 7 T i t. 8 (Zuschüssez» privaten Volks¬
schulen) teilt die Staatsregieruug die neuen Grundsätze mit:

G r u udsätze
siir die Gewährung von staatlichen Beihilfen an private

Volksschulen.
I.

Eine staatliche Beihilfe kann einer privaten Volks¬
schule gewährt werden, wenn vom Ministerium der Kirchen
und Schulen anerkannt wird, daß die Schule nachfolgende
Pcdingnngen erfüllt:
1. Ihr Bestand muß einem öffentlichen Bedürfnis ent¬

sprechen. Dies ist der Fall , wenn
u) die in der Schule unterrichteten Kinder eine öffent¬

liche Volksschule ihrer Konfession nicht besuchen
können, oder

b) die Schule als eine Art Hilfsschule im Sinne der
Schulgesetze anznsehen ist und die in der Schule unter¬
richteten Kinder eine öffentliche Hilfsschule nicht be¬
suchen können, oder

e) die Schule mit einer Erziehnngs- oder Waisenanstalt
oder einer ähnlichen Anstalt verbunden ist.

2. Der an der Schule erteilte Unterricht muß dein in einer
öffentlichen Volksschule erteilten Unterricht gleichwertig,
bei den unter 1 b bezeichneten Schulen jedoch dein an
einer Hilfsschule erteilten Unterricht, soweit möglich,
gleichwertig sein, und es müssen die für öffentliche Volks¬
schulen oder Hilfsschulen geltenden Bestimmungen sinn¬
gemäß beobachtet werden.

II.
Eine vom Ministerium der Kirchen und Schulen ge¬

mäßI anerkannte Schule erhält eine staatliche Beihilfe nach
folgenden Vorschriften:
1. Die Leitung oder der Vorstand der Schule hat alljähr¬

lich bis zum I . November einen Voranschlag über die
Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Schnlbe-
trieb beziehen, für das nächste Rechnungsjahr nach einem
vom Ministerium der Kirchen und Schulen ausgestellten
Muster nebst Nachweisungen einzurcichen. Dabei sind
die wirtschaftlichen Verhältnisse z. Zt . der Aufstellung
des Voranschlags zugrunde zn legen. Ferner ist späte¬
stens 2 Monate nach Schluß des Schuljahres eine Ab¬

rechnung vorzulegcn, ans der die tatsächlichen Ein¬
nahmen und Ausgaben während des Rechnungsjahres
zn ersehen sind. Die Einreichung erfolgt durch Ver¬
mittlung der oberen Schulbehörden.

2. Die staatliche Beihilfe wird in Höhe von einem Drittel
der durch die eigenen Einnahmen der Schicke nicht ge¬
deckten Ausgaben für Unterrichtszwecke gewährt.

3. Die Beihilfe wird nur insoweit gezahlt, als schulpflich¬
tige Kinder, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte im
Freistaat Oldenburg ihren Wohnsitz haben oder die olden-
bnrgische Staatszngehörigkeit besitzen, die Schule be¬
suchen. Ter auf die oldenburgischen schulpflichtigen
Kinder entfallende Betrag ist anteilmäßig zu berechnen.

4. Die Beihilfe wird in der Höhe des Betrages angewiesen,
der sich ans dem vom Ministerium der Kirchen und
Schulen anerkannten Voranschlag ergibt; nach Aner¬
kennung der vorgelcgtcn Abrechnung wird sie endgültig
festgestellt und überwiesen. Soweit jedoch die im Vor¬
anschlag der Landeskasse bereitgestellten Mittel nicht aus¬
reichen, um die Beihilfen voll zur Auszahlung zn
bringen, werden diese entsprechend gekürzt.

Es kommen in Frage die privaten Volksschulen:
Schülerzahl

1. St . Vinzenhaus in Cloppenburg . 102
2. Waisenhaus Damme . 150
3. Caritasheim in Ahlhorn . 22
4. to Hus in Dötlingen . 30
5. Privatschule in Löningen . 15
6. Gertrudenheim in Oldenburg . 23

Jnbczng auf die Notwendigkeit einer Bezuschussung
Privater Volksschulen sind wie im Vorjahre die Meinungen
sehr geteilt, ebenso über die Auffassung der Rechtslage; es
sei ans die Ausführungen im vorjährigen Bericht verwiesen.

Die Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Lehmkuhl, Schmidt, Tantzen und Zimmermann
stellt

A n t r a g N r. 119:
Ablehnung des Kap. 7 Tit . 8.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
Freese, Leffers, Meycr-Holte, Schröder, Thyc, Wempe und
Wichmann stellt

Antrag  Nr . 120:
Genehmigung der für die Gewährung von staatl.

Beihilfen an Private Volksschulen vorgeschlagenen
Grundsätze und Annahme des Kap. 7 Tit . 8.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 121:

Annahme des Kap. 7 Tit . 9.

Zu Kap.  8 (Öffentliche Bibliothek in Oldenburg)
stellt der Ausschuß

A ntrag  N r. 122:
Annahme des Kap. 8.

Zn Kap.  9 (Zuschuß an die Stadt Oldenburg zur
Verwaltung des Landcstheaters), ist nach vorjährigem
Landtagsbeschluß ein Zuschuß in Höhe von ltl des Fehl¬
betrages mit 75 000 eingestellt.

Kein Kapitel des Voranschlags und keine Regierungs¬
vorlage hat die breite Öffentlichkeit so beschäftigt, als die
Theaterfrage in Oldenburg. Vonseiten der Stadt Olden¬
burg, vom Landesvcrein der Theater- und Konzertfrennde,
von vielen sonstigen Stellen in Stadt und Land, die sich
berufen fühlten, ist zu diesem Kapitel unendlich viel in
Wort und Schrift gestrittenf ü r und gegc  n die Erhöhung
des Zuschusses.

Ans dem Ausschuß wurde bemängelt, daß Theater und
Orchester zn wenig für das Land böten.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 6
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Der Ministerpräsidenterklärt, daß das Verlangen der
Landbevölkerung nach größerer Berücksichtigung berechtigt
sei, vor allein sei wichtig, daß gute Musik ins Land käme;
diesem Wunsche sei bis zu einem gewissen Grade bereits ent¬
sprochen und würde in Zukunft in weitgehendem Sinne er¬
füllt; man dürfe überzeugt sein, daß Klagen wegen Vernach¬
lässigung des Landes verschwinden würden.

Der Regierungsvertreter sagt, daß der gute Wille, das
Land mehr zu berücksichtigen, vorläge, und trotz der
Schwierigkeit und der Kosten für Landreisen Aufführungen
im Lande gegeben sind, wie nachstehende Angaben zeigen:

In der Zeit von März 1925 bis März 1920 sind vom
Theater in Jever 1, in Delmenhorst 4, in Vechta 2, in
Cloppenburg 1, in Brake und in Varel je 3 Vorstellungen
veranstaltet worden. Vom Intendanten wird dazu bemerkt,
in verschiedenen Städten (Varel, Cloppenburg, Brake und
Vechta) sei ein Abonnement von 4—0 Vorstellungen auf¬
erlegt worden. Diese Vorstellungen hätten jedoch wegen
zu geringer Beteiligung nur teilweise durchgeführt werden
können. Großen Beifall habe die Oper „Martha " sowohl
in Cloppenburg wie auch in Vechta gefunden. Es sei daher
geplant, im Lande weitere Opernvorstcllnngen folgen zn
lassen. Ilm der Landbevölkerung den Besuch größerer
Opern- und Schauspielwerke, deren Aufführung aus einer
Saalbühne technisch nicht möglich ist, zn ermöglichen, seien
in dieser Spielzeit eine ganze Reihe Werke, zum Teil zn
ermäßigten Preisen, insbesondere an den Sonntagen auf¬
geführt worden. Seit einigen Monaten werde auch der
Beginn der Abendvorstellungen an Sonntagen so gelegt,
daß die auswärtigen Besucher noch die Abendzüge erreichen
können. Auf diese Meise ist die Möglichkeit geschaffen wor¬
den, daß die Landbevölkerung wöchentlich mindestens drei
Vorstellungen (Mittwochnachmittag, Sonntagnachmittag
und Sonntagabend, zum Teil auch Sonuabendnachniittag)
besucheu könne, und der Spielplan werde so aufgestellt, daß
alle größeren Inszenierungen an diesen Tagen gebracht
würden. Vom Landesorchester sind von März 1925 bis
März 1926 12 Konzerte im Lande veranstaltet, nämlich
in Rüstringen 5, in Jever und in Nordenham je 2, in
Varel, Delmenhorst lind Cloppenburg je 1 Konzert. Am
14. und 15. März finden noch Konzerte in Vechta und
Rüstringen statt. Außerdem ist noch je 1 Konzert in
Rüstringen, Brake, Jever und Delmenhorst festgelegt.
Dazu wird von Musikdirektor Ladwig bemerkt, die Konzerte
seien durchweg sehr günstig ausgenommen worden. Die
Mehrzahl der Veranstaltungen habe vor ansverkauftem
Hause stattgefunden. Besonders herzlich war die Aufnahme
in Cloppenburg, wo das Orchester vor vollem Hanse Werke
von Beethoven, Haydn und Johann Strauß brachte. Zum
Abschluß dieses Konzertwinters sind einige Aufführungen
der 9. Symphonie von Beethoven unter Mitwirkung des
Singvereins geplant, und zwar in Nüstringen, Delmen¬
horst und Nordenham.

Dem Ausschuß lag der Voranschlag für den Betrieb
des Landestheaters in beiden Spielarten für 1. April
1926/27 vor.
Die Betriebseinnahmen betragen . . . . 420 000 M
Verschiedene Einnahmen . 10 000 „
Zuschuß ans Stadt - lind Landeskasse. . . 237 000 „

Der Gesamteinnahme von . 667 000 c/il
stehen Ausgaben in derselben Höhe gegenüber.

Demnach müßte, wenn der Staatszuschuß in Höhe
von 75 000 o// gegeben wird, die Stadt noch 162 000 ^
leisten. Die Stadt beabsichtigt für den Fall , daß der
Staatsznschnß nicht auf etwa 125 000 M erhöht wird, die
Oper fallen zu lassen.

Alis dem Ausschuß wurde dargelegt, daß nach Urteil
von Sachverständigenein Gesamtzuschuß von Stadt - und
Landeskasse für Theater und Orchester  in Höhe von

etwa 350 000 /̂/ ausreichen müsse, um beide Spielarten
gut durchführen zu können, vorausgesetzt, daß der Ge-
s ch ästsbetrieb sPars a ui gef ü hrtwir  d. Wenn
der Staat 75 000 <.// fest ohne Rücksicht auf Drittelung
des Fehlbetrages für das Theater und etwa 150 000 oE
für das Orchester gebe und damit 225 000 /̂// Zuschuß
leiste, so blieben für die Stadt noch etwa 125 000 auf¬
zubringen, ein Betrag, der nach Lage der Verhältnisse—
da doch die Stadt entschieden den größten Nutzen hat —
mit Fug und Recht der Stadt Oldenburg zn zahlen zuge-
mutet werden darf. In Anbetracht der Finanzlage des
Staates und in Hinsicht auf die Notlage fast aller Wirt¬
schaftskreise ist nach Ansicht der Mehrheit ein erhöhter
Staatszuschuß nicht zu verantworten, während eine Min- !
derheit den Zuschuß um 25 000 <.// erhöhen will. ^

Diese Minderheit, die Abgeordneten Freese, Schröder,
Thye und Wachmann stellt

A ll t r a g N r. 123:
Annahme des Kap. !) mit der Änderung, daß die

Summe voil „75 000 R .M ." um „25 000 R.M."
auf 100 000 R.M . erhöht wird und unter Er¬
läuterungeil gesetzt wird: Der Staat trägt die
Hälfte des Fehlbetrages bis zu „100 000 R.M.
im Jahre ".

Eine andere Minderheit, die Abgeordneten Fick, Jor¬
dan, Lehmkuhl, Schmidt, Tanlien und Zimmermann stellt -

Antrag  Nr . 124:
Annahme des Kap. 9 unter der Voraussetzung,

daß beide Spielarteil aufrecht erhalten werden; die
Erläuterung ist zu streichen.

Eine dritte Minderheit, die Abgeordneten Faber,
Meyer-Holte, Wempc — der Abg. Leffers enthält sich der
Abstimmung— stellt

A ntra  g N r. 125:
Annahme des Kap. 9.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 126:

Der Landtag wolle die Eingabe
1. des Magistrats der Landeshauptstadt Olden¬

burg;
2. des Landesvereins der Theater- und Konzert-

freunde;
3. des Landbundes Oldenburg-Bremen,
für erledigt zu erklären.

Z N K a p. 10 liegt eine Eingabe des Vorstandes des
Landesorchesters vor.

Der Landtag hat im verflossenen Jahre einen An¬
trag angenommen, nach welchem Neueinstellungcn beim
Landesorchesler nur aufgrund eines Dieustvertrages vor-
genommen werden sollen. Die Eingabe wünscht die Zurück¬
nahme dieses Beschlusses.

Der Ausschliß beharrt bei seiner Stellungnahme und
stellt

AntragN  r . 127:
Ter Landtag wolle die Eingabe des Vorstandes

des Landcsorchesters für erledigt erklären.
Ter Ausschliß stellt

Antrag Nr.  128:
Ter Landtag ersucht das Staatsministeriniu zu

veranlassen, daß das Landesorchester in Zukunft
eine gesteigerte Konzerttätigkeitim Lande entfaltet
als bisher.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  129:

Annahme der Kap. 10 und 11.
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VIII. Finanzen. Einnahmen.
Berichterstatter: Leffers.

Nachdem über die Höhe der einzustellenden Ein¬
nahmen im Ausschuß im wesentlichen eine Einigung er¬
zielt ist, und die wichtigsten Fragen bei der Beratung der
Verlage über die Steuer dam bebauten Grundbesitz und der
Gewerbesteuer erledigt sind, kann ans eine weitere Erörte¬
rung im allgemeinen verzichtet werden.

Zn den vom Reich zu überweisenden Steueranteilen
ist zu bemerken, das; nur die Reichsumsatzsteuer im Be¬
trage von l 150 000 c.// vom Reich garantiert ist. Im
übrigen mns; zugegeben werden, das; die Anteile der anderen
Stenerüb-erweisnngen auf Schätzung beruhen, die nach An¬
sicht der Mehrheit des Ausschusses zutreffend sinb. Eine j
Minderheit ist jedoch der Ansicht, daß die eingesetzten Be¬
träge zu niedrig ausgestellt sind. Die sich als Folge dieser
Auffassung ergebenden Anträge folgen bei Kap. 7.

Vom Ausschuß wurde die Regierung um Beant¬
wortung verschiedener Fragen ersucht, ans welche nach¬
stehend näher eingegangen wird.

Zn Kap.  1 Einnahmen ans Forsten, wurde vom
Ausschuß die Übersicht über den Ertrag des außerordent¬
lichen Holzeinschlages erbeten und die Frage gestellt, ob
noch Kaufgelder ausstehcn.

Die Antwort der Regierung lautet:
87 000 M sind eingegangen, 130 000 o// stehen noch

aus. Von diesen 130 000 sind 80 000 -ch/ siir Land-
arbeiter-Darlehn ausgegeben. Restliche 50 000 cF wer¬
den für diesen Zweck noch verausgabt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  130:

Annahme des Kap. 1 Tit . 1.

ZnKap . 1 Tit.  2 stellt der Ausschuß die Frage:
Woher stammt die wesentliche Erhöhung ans Do¬

mänenpacht und wie wird der Voranschlag erreicht
werden?

die wie folgt beantwortet wird:
Im Jahre 1925 sind 996 000 eingekommen und

zwar 900 000 siir Pacht und 96 000 <ch7 siir Miete.
Die Pachten sind mit 960 000 c// für 1926 angesetzt,
während die Miete von 96 000 M auf 165 000 L-// er¬
höht ist, so daß sich im ganzen eine Summe von
1 125 000 l/// ergibt. Von der Regierung ist erklärt wor¬
den, das; die Pachten von der Entscheidung der Pacht¬
einigungsämter abhingen und neue Pachtsätze noch nicht
endgültig festgesetzt werden könnten.

Ferner wurde mitgeteilt, daß 142 Besiedlungen und
l62 Neusiedlungenmit zusammen . . 1970,6 Hektaren
vorhanden sind, wofür 215 340,70

jährliche Grundrente berechnet sind.
, Geblieben sind:

81 Herdstellen mit . 3 300,— „
und ca. 350 000 c// Grnndpacht, so¬
wie Stückland einschließlich Außen¬
groden und Inseln (etwa 7600
Pächter) mit . 5 515,— „
und 550 000 Grundpacht.

Ein Teil des Ausschusses erklärte sich durch diese Aus¬
führungen nicht für befriedigt. Er wies daraus hin, daß
einerseits die Grundpachten nicht nachbargleich festgestellt
seien und von den Pachten für Privatländereien teilweise
erheblich abwichen, andererseits die Pächter der unter Flut¬
gefahr liegenden Außendeichsländereienhäufige Schäden
durch Überflutungen erlitten, was bei der Pachtpreisfest¬
setzung nicht hinreichend berücksichtigt sei.

Dieser Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Schmidt, Tantzen, Zimmermann , stellt den

Antrag Nr.  131:
Der Landtag wolle beschließen, die Regierung zu

ersuchen, eine Nachprüfung der Grnndpachten auf
ihre Höhe und Nachbargleichheit untereinander und
mit den von den Pachteinignngsämtern siir ver¬
pachtete Privatländereien festgesetzten Grundpachten
Vvrzunehmcn, und insbesondere bei den unter Flut-
gesahr liegenden Stückländereien die Schädigung
durch in den letzten Jahren besonders häufig ausge¬
tretene Überflutung angemessen zu berücksichtigen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  132:

Annahme des Tit . 2.
Zn dieser Position liegen folgende Eingaben vor:

vom Baucrn -Pächter und Siedler-Verband Rodenkirchen,
„ Vorsitzenden des Siedler-Verbandes Seefeld,
„ Vorsitzenden des Siedlerverbandes der Geest-Moor-

Abteilung und vom Vorsitzenden des Siedler-Ver¬
bandes der MarschabteilungGarrel,

die angesichts der schwierigen Wirtschaftsverhältnissean¬
gepaßte Pachten verlangen und ccm Berücksichtigung fol¬
gender Punkte bitten.
1. Die Rente zu ermäßigen, und zwar um den Betrag , den

dieselbe mehr beträgt, als die nach dem Rentenplan zu
Grunde gelegten Stenern.

2. Die Tomäneupachteu wie in der Eingabe an das Mini¬
sterium näher ausgeführt, zu ermäßigen.

3. Tie Steuern von: bebauten Grundbesitz dürfen nicht ge¬
hoben werden, wenn die Zuschüsse zurückgezahlt sind.

4. Stundungsanträge ans Pachten und Renten sind von
den Ämtern zu regeln, weil der lange Weg über das
Siedlungsamt oft mehrere Wochen in Anspruch nimmt
und infolgedessen häufig Pfändungen verursacht.

5. Bei der Preisfestsetzung der Naturalien sind einige Do-
mäuenpöchter und Siedler als Vertreter zu hören, wie
dieses auch lt . Landtagsbeschlnß zu geschehen hat.

6. Der Grundsteuerreinertrag ist für das mit Duwock be¬
setzte Land, sowie für das ausgcpflügte Grvdenland ent¬
sprechend der Rente hcrabzusetzen.

Der Regicrnngsvertreter erklärte, daß die berechtigten
Wünsche aller Petenten stets wohlwollend geprüft würben.
Jedenfalls stehe fest, das; Privatpachtcn durchweg höher als
Staatspachten seien. Wenn sich irgendein Pächter unge¬
recht behandelt glaube, so stehe der Weg zum Pacht¬
einigungsamt offen, da auch die Regierung großen Wert
ans gerechte Behandlung lege.

Der Ausschuß nimmt von dieser Erklärung Kenntnis
und stellt den

Antrag  N r. 133:
Der Landtag wolle beschließen, die Eingaben der

Regierung zur Prüfung zu überweisen.
Der Magistrat der Landeshauptstadt Oldenburg be¬

antragt in der Eingabe:
Ter Landtag Wolle der Stadt Oldenburg für die In¬

genieur-Akademie einen Zuschuß durch Erlaß oder
wesentliche Ermäßigung des Mietzinses gewähren.

Der Ausschuß stellt auch hier den
A ntra  g N r. 134:

Der Landtag wolle beschließen, die Eingabe der
Negierung zur Prüfung zu überweisen.

Zu Kap.  4 hat die Regierung auf Befragen mit¬
geteilt:

Die Staatsregicruug ist der Ansicht, daß die admini¬
strierte Jagd in den Oscnbergen bleiben muß, der Ober¬
förster muß Gelegenheit haben, auf großen Getänden
mit seine» Förstern die Jagd auszuüben. Es handelt sich
um ein Gelände von 1015 Im.

6*
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Im Ausschuß war die Meinung geteilt , doch wurde
von der Stellung eines Antrags Abstand genommen.

Z n T i t . 5 stellte der Ausschuß die Frage:
Wann ist die Sperrung der Ablösung Non Gefällen

seitens der Staatsregicrnng verfügt worden ? Können
noch Ansprüche ans der Sperrung gestellt werden?

Die Regierung antwortete:
Tie Sperre ist am 0 . 10 . 23 erfolgt . Die Aufwertung

erfolgt allgemein auch von den seit dem 15 . 7 . 22 ab¬
gelösten Gefällen.

Da weitere Fragen nicht gestellt werden , stellt der
Ausschuß den

A n t r a g N r . 135:
Annahme der Tit . 8— 5 des Kap . 1.

Z n K ä p . 1 T i t . 6 wird die Frage : Ist mit dem
Eingang der 230 000 c// zu rechnen ? mit ja beantwortet
und nachfolgende Übersicht über die Renten nach dem Gold¬
wert (für 1025 ) überreicht.

Die Grundrenten betragen für 1970,6 Im:
910 611,6
117 011,2

11 595,5
10 512,8
26 133,2

. 51 820,5
26 133,3

1(8 Vollmilch
L.G.
Roggen
Weizen

Schlachtr.

Hafer
Bohnen

11 Z - 100 159,60 R .M.
80 „ - 91331,10 „
18 „ - 2 087,20 „
20 „ - 2108,60 „
16 „ ^ 1181,30 „
16 „ - 8 291,30 „
16 „ - 1181,30 „

215 340,70 R .M.
im Durchschnitt rd . 109 R .M . je Im.
1. Für 1925/26 beträgt aufgrund der Ermittelungen der

Nentenseststellnnqskommission der Zuschlag rd . 30
oder 112 R .M . für 1 Im,
für 1070,6 Im - 270 925 R .M.

Zn Tit.  6 beantragen die Abgeordneten Fick, Jor¬
dan , Schmidt , Tanhcn und Zimmermann

Antrag  N r . 136:
Ter Landtag wolle beschließen , die Regierung

zu ersuchen
1. die Höhe der Renten für Siedlungen und Bei-

ficdlnngen einer Nachprüfung zu unterziehen in
der Richtung , ob die Höhe der Renten für Sied¬
lungen unter Berücksichtigung der Tatsache , daß
die Siedler Steuern , Abgaben , Gebände -Ünter-
haltnng und Verzinsung der Gebäude ganz selbst
zu bezahlen haben , richtig bemessen ist und für
Land gleicher Bonität die Pachtpreise für be¬
hauste Domänen nicht überschreitet.

Die Mehrheit stellt den
AntragN  r . 137:

Ter Landtag wolle beschließen , die Negierung zn
ersuchen
1. die Höhe der Renten für Siedlungen und Bei¬

siedlungen einer Nachprüfung zn unterziehen in
der Richtung , ob die Höhe der Renten für Sied¬
lungen unter Berücksichtigung der Tatsache , daß
die Siedler Stenern , Abgaben , Gebäude -Unter¬
haltung und Verzinsung der Gebäude ganz selbst
zu bezahlen haben , richtig bemessen ist/

Weiter stellt der Ausschuß mit Ausnahme des Ab¬
geordneten Zimmermann den

Antrag  Nr . 138:
Der Landtag wolle beschließen:
Die Regierung wird ersucht , die alten Marsch¬

siedler , z. B . die im August -Jader -Nenwapcler-
groden , bei der Auswertung ihrer Rente nicht
anders zn behandeln , als die alten Siedler ans der
Geest und eine höhere als 25 l-Lige Aufwertung
nicht zn fordern.

Weitere Anträge ans Änderung dcr Naturalwertrcntc
und damit in Verbindung stehenden Fragen sollen nach
Beschluß des Ausschusses beim SiedlnngSvoranschlag end¬
gültig geregelt werden.

Z u T i t . 7— 11 werden Einwendungen nicht erhoben.

Z u T i t . 12 wird auf Wunsch des Ausschusses nach¬
stehende Übersicht gegeben:

Gemeinde Weserfonds
Ansländischc

Anleihe Zusammen

t 2 3 4

Nnstringen . . . . 40 000 260 000 300 000
Stadt. n. 30 000 30 000

Oldenburg , Stadt . .
n. 20 000

175 000
20 000

175 000
Delmenhorst , Stadt . — 125 000 125 000

Varel , Stadt . . .
n. 50 000

100 000
50000

100000
Jever , Stadt . . . — 100 000 100 000
Ohmstede . . . . — 20 000 20000
Westerstede, Amtsver-

band. 25 000 25 000
Apen. — 40 000 40 000
Ellenscrdammcr - Ein-

dcichnngs-
Genvssenschaft . . 50 000 100 000 150000

Schortens . . . . — 15 000 15 000
Nordenham , Stadtge¬

meinde . . . . 40 000 40 000
u. 40 000 — 40 000
n. 50 000 _ 50 000

Seefeld. — 10 000 10 000
Brake , Stadtgem . . . 150 000 — 150 000
Rodenkirchen . . . — 5 000 5 000
Hammelwarden . . — 5 000 5 000
Elsfleth ,Amteverband — 30 000 30 000
Elsfleth ,Stadtgem . . 40 000 60 000 100000

». 30 000 — 30 000
HaSbergen . . . . — 25 000 25 000
Schönemoor . . . — 15 000 15 000
Altenesch . . . . — 15 000 15 000
Wiideshansen , Amts- —

verband . . . . 200 000 200 000
Vechta , Amtsvcrband — 30 000 30 000
Vechta , Stadtgem. 50 000 60 000 110 000
Lohne . — 100 000 100 000
Cloppenburg , Amts¬

verband . . . . 220 000 220 000
Cloppenburg , Stadt-

gemeinde . . . . 20 000 10 000 30 000
Friesoythe , Amtsver¬

band . 100 000 100 000
Ramsloh . . . . 10 000 5 000 15 000
Negierung Eutin . . — 100 000 100 000
Negierung Birkenfeld . — 100 000 100 000
Gemeinde Blexen . . 300 000 — 300 000
Rodenkirchen . . . 20 000 — 20 000
Hammelwarden . . 25 000 — 25 000
Nordenham . . . . 50 000 — 50 000
Kniphanser -Sielacht . 5 000 — 5 000
Jever (Mooriands-

mnhlenacht ) . . . 5 000 5 000
Damme . 10 000 _ 10 000
Oberstem . . . . 20 000 — 20000

1000 000 I 2 105 000 I 3 105 000
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Der Ausschuß beantragt
Antrag  Nr . 139:

Annahme der Tit . 6—12 des Kap . t.

Zn Kap.  2 wird ans die Frage:
Wann kommt die Fabrikation von Briketts bei der

Staatsmoorgesellschast in Betrieb?
felgendes mitgeteilt:

Die Fertigstellung wird Ostern erfolgen . Die Ver¬
zögerung ist dadurch entstanden , das; man die Erfahrun¬
gen, die man in Bayern gemacht hat , erst abwarten
wollte.

Zn Kap . 3, 4 und 5 Tit.  t und 2 werden Be¬
merkungen nicht gemacht und stellt der Ausschuß den

Antrag  Nr . 140:
Annahme der Kap . 2 bis 5.

K a p. 0 : Landesstenern.
Tit . 1: Zur Grundsteuer wurde auf die Frage des

Ausschusses:
Wie steht es mit der Einführung des neuen Grund-

steuergesetzes, ist die Veranlagung beendet und wie sind
die Veranlagungsergebnisse?

nachstehende Erklärung abgegeben:
Die Veranlagung ist durch das Reichsbewertungsgesetz

gestört worden . Das Reichsgesetz muß abgewartet wer¬
den. Das Inkrafttreten ist bis zum 1. 4. 27 hinansge-
schoben. Im übrigen ist die Veranlagung in Oldenburg
nach dem neuen Grnndstenergesctz zum größten Teil
erfolgt.

Ans dem Ausschüsse heraus wurde geltend gemacht,
daß die Grundsteuer durch die Hebung der Reichsver-
möaensstener eine Doppelbesteuerung darstelle. Es sei auf
die Dauer nicht tragbar , die Grundsteuer neben der Reichs-
Vermögenssteuer in dieser Höhe fortbestehen zu lassen.

Es ergeben sich folgende Anträge : V
Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten

Fciber, Freese, Leffers , Lehmkuhl, Meyer -Holte, Schröder,
Thye, Wempe, Wichmann , beantragt:

Antrag  Nr . 141:
Das Staatsministerium wolle in Verbindung

mit anderen deutschen Ländern mit Nachdruck bei
der Reichsregierung dahin wirken, daß die Frage der
Ersetzung der Rcalsteuern durch reichsgesetzlich be¬
grenzte Zuschläge zur Reichsvermögensstener hin¬

sichtlich ihrer Dnrchsührungsmöglichkeit einer bal¬
digen Prüfung unterzogen wird und daß die
Reichsregierung gegebenenfalls schleunigst die gesetz¬
geberische Initiative in dieser Richtung ergreift.

Die Minderheit , die Abgeordneten Schmidt und
Tantzen beantragen:

Antrag  Nr . 142:
Ter Landtag wolle beschließen, die Regierung zu

ersuchen, in Verbindung mit andern deutschen
Ländern bei der Reichsregierung darauf mit aller
Entschiedenheit hinzuwirken , daß den Ländern das
Zuschlagsrecht zur Vermögenssteuer wieder gegeben
wird , und das Reich sich auf einen Ertrag ans der
Vermögenssteuer von 250 Millionen beschränkt. Das
Zuschlagsrecht zur Vermögenssteuer soll an Stelle
der staatlichen Grundsteuer treten.

Die Abgeordneten Fick, Jordan , Zimmermann stim¬
men gegen beide Anträge.

Zn Tit.  5 wollen die Abgeordneten Schmidt und
Tantzen die Gewerbesteuer als Staatssteuer aufheben und
stellen den

Antrag  Nr . 143:
Streichung des Tit . 5, Gewerbesteuer 300 000 , im

übrigen Annahme des Kap . 6.
Ter Abgeordnete Leffers enthält sich der Stimme.

Der übrige Teil des Ausschusses stellt den
Antrag  Nr . 144:

Annahme der Position Kap . 6.

Kap.  7 : Anteile an den Reichsstenern.
Diese haben im Jahre 1925 80 000 c// mehr wie im

Voranschläge vorgesehen, erbracht . Das Ergebnis ist
folgendes:
Einkommensteiler . 5 020 000
Körperschaftssteuer . - . . 667 000 „
Reichsnmsatzsteuer . 1 178 000 „
Grnnderwerbssteuer . 300 000 „
Rcnnwettsteuer . 107 000 „
Kraftfahrzengsteuer . 513 000 „

7 685 000 ^

Die ferner gewünschte Übersicht über die Erträgnisse
der Staatsanteüe nach Amtsverbänden und Städten
l . Klasse bezw. Finanzämtern ist von der Reichsregierung
hergegeben.

Nach dem tatsächlichen Jst - Anfkommc» Rach den Überweisungen des Reichs
würde der Staatsanteil betragen: beträgt der StaatSantcil:

Finanzamts bezirk
asv . 1. 4 .25 - 30.9.25 90 °/° as 20 °/o -Uv. 1. 4 .25 —30.9.25 SO°/o a) 20 "/°
b) v. 1.10.25 —31 .1.26 75 °/o b) 35 °/° b) v. 1.10.25 —31 .1.26 75 °/o b) 35 °/°

>

Einlommen-
stener

Klirr crschasts-
slcuer Umsatzsteuer

Einkommen¬
steuer

Körperschasts-
stener Umsatzsteuer

2/7 2/7 -/- 2/7 2/7 -/-

I Brake. a) 107 97t 4 409 32 310 131318 10 402 27 678
kl 131 137 1 196 30 587 132 666 2 678 36 133

239108 5 605 52 897 263 884 13 080 63 811

2 Bntjadingcn . . . . a) 140 520 7 925 21 968 170 775 18 694 27 254
kl 94741 13 767 26 900 90 846 30 841 31 778

235 261 21 692 48 868 266 621 49 535 59 032

3 Cloppenburg . . . . a) 101342 1420 21 347 123 161 3 351 26 484
bl 70 440 239 20214 71 262 534 23 880

171782 1659 41561 194 423 3 885 50 364
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Nach dem tatsächlichen Ist - Aufkommen Nach den Überweisungen des Reicks
würde der Staatsanteil betragen: beträgt der Staateanteil:

Finauza mtsbezirk
a>v. 1. 4.25—30
b) v. 1.10.25—31.

g.25 SO"/,
1.26 75°/,

-0 20 "/,
b) 3S°/o

-Ov. l , 4.25—30.
b) v. 1.10.25—31.

g.25 90 °/,
1.26 75"/,

a) 20°/,
b>3v

Einkommen¬
steuer

Körperschafts-
stcuer Umsatzsteuer

Einkommen¬
steuer

Körperschafls-
steucr Umsatzsteuer

2/ »/,
4 Delmenhorst a) 381317 40 360 73 375 463419 95 206 91030

b) 184 941 29 986 7l 607 187 097 67 173 84 590
566 258 70 346 144 982 650516 162 379 175 620

5 Jever . . a) 81 734 646 2l 312 99 332 1 524 26 439
b, 73 359 233 22 262 74 214 522 26 298

155 093 879 43 574 173 546 2 046 52 737
6 Oldenburg. a) 815 933 38 832 87 074 991 613 91 601 108 026

b) 497 505 27 559 85 647 503 306 61 736 101 177
1 313 438 66 391 172 721 1 494919 153 337 209 203

7 Rüstungen. a) 344 904 810 18 624 419 166 1 912 23 105
b) 191432 528 20 807 193 664 1 183 24 579

536 336 1 338 39 431 612830 3 095 47 684
8 Varel. . . a) 144 966 7 046 47 289 176 178 16 620 58 667

b) 132 459 4 365 39 791 134 003 9 779 47 006 .
277 425 11 411 87 080 310 181 26 399 105 673

9 Vechta . . a) 113 433 4145 33 141 137 856 9 777 41 115
b) 135417 2 263 31 204 136 996 5 068 36 862

248 850 6 408 64 345 274 852 14 845 77 977
10 Westerstede. a) 73 105 2 484 20316 88 846 5 850 25 204

b) 85 259 160 18 822 86 256 358 22 234

158 364 2 644 39 138 175 102 6218 47 438

zus. a) 2 305 225 108 077 366 756 2 801 564 *) 254 947 455 002
b) 1 596 690 80 296 367 841 I 615310 179 872 434 537

Gesamtsumme: 3 901 915 188 373 734 597 4416874 434819 889 539

Bemerkungen.
Zu Spalte 4 : Die Verteilung der Beträge ist lediglich nach dem Jstaufkommcn erfolgt.
Dem Jstaufkommen an Körperschaftssteuer geht »och der Betrag hinzu, der für Dclmenhorster Industrie¬

betriebe in Bremen entrichtet wird. Genaue Angaben können darüberz. Zt noch nicht gemacht werden.
In den vom Reiche überwiesenen Beträgen sind diese Steuerbeträge enthalten.
*) In der Summe von 1615 310 R.M. sind zwei Vicrteljahrszahlungcnenthalten mit höheren Betragen. Außerdem ist ab 1. Januar 1926

die Lohnsteuer ermäßigt. So ergeben sich stir Februar nur 259237,50 R.M . Rechnet man für März annähernd die gleiche Summe, so belänst sich
das Jahresergebnis ans etwa 491000 R.M., es bleibt also um etwa 60000 R.M. hinter dem Voranschläge zurück und übersteigt ihn also nicht—
wie zunächst angenommen wurde — mm 18000 R.M.

Oldenburg , den 15. 3. 1926.

Alls Ersuchen des Landtages überreichte die Regierung
dein Ausschüsse nachstehende Übersichten:

Verzeichnis
der Grundsteuer für das Stenerjahr 1925

im Landesteil Oldenburg.
Amt Gemeinde Grundsteuer

Oldenburg Bezirk Oldenburg, Stadt . . 3 418
„ Osternburg . . . 6 666
„ Eversten . . . . 4 260

Ohmstede . 9 505
Wardenburg . 12 250
Hatten . 8 825
Holle . 5 572
Rastede . . . . . . 13681
Wiefelstede . 8 949
Ofen . 5 259

Amt Gemeinde Grundsteuer

Westerstede Westerstede . 19 498
Apen . 8 583
Zwischenahn . 11215
Edewecht . . . . . . 8 306

Sa . 47 602

Varel Varel, Stadtgemeinde. . . 2 969
Varel, Landgemeinde. . - 25 560
Jade . 17 780
Schweiburg . 6 706
Bockhorn . 11 698
Zetel . 9 341
Neuenbnrg . 2 381

Sa . 76 435Sa . 78 386
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Amt

Jever

, Butjadingen

Breite

Elsfleth

Delmenhorst

Gemeinde

Jever . .
Cleverns
Sandel . .
Sillenstede
Schortens
Sande . .
Westrum'
Sengwarden
Fedderwarden
Accum . .
Tettens . .
Hohenkirchen
Middoge
Wiefels . .
Minsen . -
Wangerooge
Pakens . .
Oldorf . .
Waddewarden
Wüppels
St . Joost

Rüstringen
Stollhamm
Seefeld . -
Abbehansen
Nordenham
Blexen
Waddens .
Bnrhave .
Landwarden
Tossens
Eckwarden
Efensham

Grundsteuer

. . 5 275

. . 2 250

. . 1542

. . 6 090

. . 7 506

. . 9 005

. . 1163

. . 9 342

. . 6 243

. . 3 700

. . 10 375

. . 15 785

. . 6 292

. . 3 736
. . 6930
. . 5 989
. . 4 098
. . 3 538
. . 8 543
. . 4126
. . 2 992

Sa . 123 554
. . 8 663
. . 12 826
. . 9 022
. . 12 761
. . 4 768
. . 13 731
. . 3 435
. . 9 290
. . 12 905
. . 2 659
. . 5 648
. . 12 417
Sa . 99 462

Amt

Wildeshausen

Vechta

Cloppenburg

Gemeinde Grundsteuer

Wildeshansen , Stadt . . . 2 773
Wildeshansen , Landgemeinde 8 561
Großenkneten . 9 042
Huntlosen . 2 672
Dötlingen . . . . . . 11063

Sa . 34 111

Vechta . . . . . . . 3769
Oythe . 2 258
Lutten . . . 2 619
Goldenstedt . 10 675
Visbek . 12 351
Langförden . 6159
Bakum . 7174
Vestrup . 4187
Lohne, Stadtgemeinde . . 844
Lohne, Landgemeinde . . . 10 358
Dinklage . 13160
Steinseld . 6 385
Damme . 13 406
Nenenkirchen . 5114
Holdorf . . . . . . . 6 281

Sa . 104 740

Cloppenburg . . . . . 3 822
Krapendorf . . . . . . 13 296
Garrel . . . . . . . 6178
Emstek . . . . . . . 12 954
Cappeln . . . . . . . 10 068
Molbergen . . . . . . 5 881
Löninaen . . . . . . 16199
Essen. . . . 12 822
Lindern . . . . . . . 6186
Lastrup . . . . . . . 10 326

Brake . 2 250
Hammelwarden . . 12 535
Golzwarden . . . 8 852
Ovelgönne . . . . 2 681
Strückhausen . . . 23 358
Rodenkirchen . . . 17 072
Schwei. 11 798
Dedesdorf . . . . . . 16 526

Sa . 95 372

Bezirk Elsfleth,Stadtgemeinde 516
„ Elsfleth,Landgemeinde 7 059

Altenhnntorf . . .
Bardenfleth . . .

. 6 343
12 863

Nenenbrok . . . . 4 153
Großenmeer . . . 5 981
Oldenbrok . . . . 11123
Berne . 19 762
Neuenhuntorf . . . 3 997
Warfleth . . . . 2 989
Bardewisch . . . .

Sa.
5 449

80 235

Delmenhorst . . . . 3 777
Hasbergen . . . . 5 474
Stuhr . 5 263
Schönemoor . . . 3196
Ganderkesee . . . . 18 765
Hude . 8 225
Altenesch . . . . 6 943

Sa . 97 731

Friesoythe Friesoythe . 4 307
Barßel . 3 934
Altenoythe . 3 521
Bösel . 3 859
Markhausen . 1539
Scharrel . 2 201
Neuscharrel . 1000
Ramsloh . 2 234
Strücklingen . . . . . 1852

Sa . 24 447

Wiederholung nach Ämtern:
Amt Oldenburg . 78 385

Westerstede . 47602
Varel . 76 435
Jever . 123554
Rnstringen . 8 663
Butjadingen . 99 462
Brake . 95 372
Elsfleth . 80235
Delmenhorst . 51 643
Wildeshausen . 34111
Vechta . 104 740
Cloppenburg . 97 731
Friesoythe . 24 447

Sa . 51 643 Sa . 922 380
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Übersicht betr . Jahres -Brutto -Aufkommen der staatlichen Steuer baue bebauten Grundbesitz.

Lfd.Nr . Gemeinde Jahresaufkommen Amterweis
R .M. R .M.

1 Oldenburg , Stadt . . 231 867
2 Osternburg (eingem.) . 46 152
.) Eversten (eingem. Teil ) . 26 556 304 584
4 Ofen. 11100
5 Ohmstede. 38 316
6 Holle. 7 272
7 Wardenburg . . . . 15 876
8 Hatten. 13 656
9 Rastede. 40 860

10 Wiefelstede. 17 496 144 576
11 Westerstede. 50 832
12 Apen. 23 892
13 Zwischenahn . . . . 37 620
14 Edewecht. 22 488 134 832
15 Varel , Stadt . . . . 49 092
i «; Varel , Landgemeinde . 38 148
17 Bockhorn. 20 808
18 Zetel. 19 344
19 Neuenbnrg . . . . 9 144
20 Schweibnrg . . . . 10 548
21 Jade. 19 296 166 380
22 Jever , Stadt . . . . 41 748
23 Cleverns. 3 732
24 Sande ! . 1944
25 Schortens. 19 728
26 Sillenstede. 7 872
27 Sande . 12 168
28 Accum. 3 876
29 Fedderwarden . . . . 11 304
30 Sengwarden . . . . 8 088
31 Pakens . 4 200
32 Waddewarden . . . 5 760
33 Oldorf . 2 652
34 Wüppels . . . . . 2 568
35 St . Joost. 1 992
30 Wiarden. 4 716
37 Minsen . 4 560
38 Wangerooge . . . . 11 796
39 Hohenkirchen . . . . 12 612
40 Middoge. 4 476
41 Tettens . . . . . . 8 340
42 Wiefels . 2 796
43 Westrum. 1548 178 476
44 Rüstringen , Stadt . . 222 948 222 948
45 Abbehansen . . . . 18 204
46 Stollhamm . . . . 12 984
47 Eckwarden . . . . 5 004
48 Tossens. 3 288
49 Langwarden . . . . 1428
50 Burhave. 9 360
51 Waddens. 3 576
52 Blexen . 38 532
53 Nordenham , Stadtgem. 50 724
54 Esensham . . . . 9 144
55 Seefeld. 12 048 170 292
56 Brake , Stadt . . . . 35 172
57 Hammclwarden . . . 14 916
58 Golzwarden . . . . 5 748
59 Ovelgönne . . . . 4 044
60 Strückhausen . . . 16 368

Lfd.Nr . Gemeinde Jahresaufkommen Amterweise
R .M. R .M.

61 Rodenkirchen . . . . 18 300
62 Schwei. 13 476
63 Dedesdorf . . - . . . 9 240 117 261
64 Elsfleth , Stadtgem . . . 18 696
65 Altenhnntorf . . . . 6 984
66 Bardenfleth . . . . 10 356
67 Nenenbrok . . . . 3 036
68 Großenmeer . . . . 7 032
69 Oldenbrok. 8 064
70 Berne. 20 436
71 Neuenhuntorf . . . . 3 684
72 Warfleth. 4 932
73 Bardewisch . . . . 3 924 87 144
74 Delmenhorst , Stadt . . 133152 133152
75 Hasbergen . . . . 19 368
76 Stuhr . 13 284
77 Schönemoor . . . . 5 664
78 Ganderkesee . . . . 50 388
79 Hude. 19 632
80 Altenesch. 11 832 120 168
81 Wildeshansen , Stadtgem 14 328
82 Wildeshausen , Landgem

Großenkneten . . .
7 956

83 19 416
84 Huntlosen . . . . 4 860
85 Dötlingen . . . . 14 796 61 356
86 Vechta, Stadtgemeinde

Oythe.
17 340

87 3 396
88 Lutten . . . . . . 3 888
89 Goldenstedt . . . . 14 124
90 Visbek. 13 632
91 Langförden . . . . 7 296
92 Bakum . 8 340
93 Vestrup. 4 908
94 Lohne, Stadtgem . . . 10 032
95 Lohne, Landgem . . . 12 156
96 Dinklage. 18 576
97 Damme. 24 984
98 Steinseld. 13 044
99 Holdorf. 9 588

100 Nenenkirchen . . . . 10 668 171 972
101 Cloppenburg , Stadtgem. 15 468
102 Krapendorf . . . . 13 200
103 Garrel. 7 308
104 Emstek. 14 904
105 Cappeln. 9 228
106 Molbergen . . . . . 6 528
107 Löningen . 23 304
108 Essen. 15 972
109 Lastrup. 11 844
110 Lindern. 7 644 125 400
111 Friesoythe , Stadtgem . . 7 428
112 Altenoythe. 3 468
113 Bösel. 4 008
114 Markhansen . . . . 2 508
115 Neuscharrel . . . . 1. 272
116 Scharrel . 5 052
117 Ramsloh. 3 540
118 Strücklingen . . . . 7 416
119 Barßel . . 10 812 ' 45 504

zusammen 2 184 048 2 184 048
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N a chw e i su n g
über die für das Rechnungsjahr >925 bislang vom Landcs-
finanzamt überwiesene Gewerbesteuer (Aufkommen ans

9 Monaten).
Aus dem Bezirk des Finanzamts

Brake. 16 435,48
Butjadingen . . . l4 190,81
Cloppenburg . . . 6 180,10
Delmenhorst . . . 42 837,81
Jever. 10 865,76
Oldenburg . . . 72 056,63
Rüstringen . . . 13 540,59
Varel. 18 855,77
Vechta. 17 155,14
Westerstede . . . 11 947,09

Zusammen 224 065,18

Wie eingangs erwähnt, ist ein Teil des Ausschusses der
Ansicht, das; die Anteile an den Neichsstenern zu Tit . 1, 2,
ch6 zu niedrig veranschlagt sind.

Dieser Teil, die Abgeordneten Fick, Jordan , Tantzen,
Schmidt, Zimmermann stellt den

Antrag  Nr . 145:
Annahme des Kap. 7 mit folgenden Änderungen:

in Tit . 1 werden 4 500 000 ans 4 750 000,
in Tit . 2 werden 500 000 ans 050 000,
in Tit . 4 werden 250 000 ans 300 000,
in Tit . 0 werden 350 000 ans 450 000 R .M.
erhöht.

Tie Mehrheit des Ausschusses stellt den
Antrag  Nr . 146:

Unveränderte Annahme des Kap. 7 Tit . 1—6.

Die Regierung überreichte die vom Ausschüsse ge¬
wünschte Aufstellung

A u f ste l l n n g
der vom Reich überwiesenen Mittel ans irgendwelchen
Fonds oder Quellen außer den steuerlichen Überweisungen,
unter Angabe des Zweckes und der Bezirke, in welchen sie
verwendet sind.

Stand am 1. April 1926.
(Siehe Tabelle Seile SO—54 .)

D i e z n K a p. 8 gewünschte Nachwcisung wurde dem
Ausschüsse mitgeteilt und gab zu Beanstandung keine Ver¬
anlassung.

Der Ausschuß beantragt
Antrag  Nr . 147:

Annahme der Kap. 8—10.

VIII . Finanzen . Ausgaben.

Berichterstatter: Abgeordneter Leh m kn h l.

Z u K a p. 1 hatte der Ausschuß nichts zu bemerken
und stellt

Antrag  Nr . 148:
Annahme des Kap. 1.

Anlage 73.

-7 Zinsen für die Ausländsanleihe . . 882 000 R .M.
8 ltL Zinsen für die Anleihe von der

Reichsversichernngsanstalt . . . . 240 000 „
9 Zinsen für die Reichsdarlehen ans der

produktiven Erwerbslosensürsorge . . 39 000 „
6 ^ Zinsen für das Reichsdarlehen für

Bodenverbesserung. 6 000 „
für die alten aufznwertenden Papiermark-

schnlden ist ein Betrag von . . . . 100 000 „
schätzungsweise eingestellt, da die Anfwer-
tnngsfragen noch nicht endgültig geklärt
sind. _

zusammen 1 267 000 R.M.

Z u K a p. 3 hat der Ausschuß nichts zu bemerken
und stellt den

Antrag  Nr . 149:
Annahme der Kap. 2 und 3.

Zn Kap . 4 Titel  6 fand eine eingehende Be¬
sprechung über die Verwaltung des Schloßgartens statt, die
sich besonders auch ans die Anstellnngsverhältnisse des Hof-
gartendirektvrs Jmmel , die Möglichkeit der Verwaltung
durch einen Unternehmer, sowie das Verhältnis zwischen
Staat und Stadt erstreckte. Dem vorjährigen Anträge:
„Das Staatsministerium wolle der nächsten Tagung des
jetzigen Landtages neue Vorschläge über bessere Nutzung
des Schlvßgartens vorlegen," hat das Ministerium nicht
entsprochen. Nach wie vor steht der Ausschuß ans dem
Standpunkt, daß eine Ermäßigung der jetzt dem Staat er¬
wachsenden Kosten möglich ist. Das Verhältnis zwischen
Staat und Stadt ist in der Richtung zu regeln, daß die
Aufgabe des Staates sich in der Hauptsache auf die Er¬
haltung und wirtschaftliche Nutzung seines Vermögens er¬
streckt. Die Pflege und Ausgestaltung des Schloßgartens
als Erholungsstätte der Bürger muß in erster Linie Auf¬
gabe der Stadt sein.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 150:

Die Regierung wird ersucht, den Versuch zu
machen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Schloßgartcns an einen Unternehmer zu übertragen
nnd als Kostenanteil des Staates hierfür bis zu
5000 </ / bereit zu stellen

nnd weiter
A ntra  g N r. 151:

Der Landtag wolle:
1. die Eingabe des Gartenbandirektors Jmmel,
2. die Eingabe des LandcSvereins für Heimatkunde

und Heimatschutz
für erledigt erklären.

Ferner stellt der Ausschuß den
Antrag  Nr . 152:

Annahme des Kap. 4.
ZnKn  p. 5 sind Bemerkungen nicht zu machen nnd

stellt der Ausschuß den
Antrag  Nr . 153:

Annahme des Kap. 5.
Zu Kap . 6 Tit.  1 wurde die Frage gestellt: Wie

steht es mit der Verwendung des Marstallgebäudes?
Nach Auskunft des Regicrnngsvertreters sind verschie¬

dene Nutznngsmöglichkeitcn ins Auge gefaßt, doch sind die
Verhandlungen nicht abgeschlossen, zumal die Frage nicht
brennend ist.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 154:

Annahme des Kap. 6.
'Fvrltzviuig siehe Leite SS.)

Zn Kap . 2 Titel  1 wurde Nachweisung erbeten.
Danach ergibt sich an Zinsen und Renten

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung.
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Reichsstelle Zweck
Überwiesener

Betrag
R,M.

Freistaat
Oldenburg

R,M,

Landcsteil
Oldenburg

R,M,

Landesteil
Lübeck
3t M.

Landesteil
Birke»seid

R,M.

Veri
Stadt n.Amt
Oldenburg

R .M.

vendet
Amt

Westerstede
R.M.

Reichshauptkasse Zuschuß für die Ord¬
nungspolizei . . 1 085 700 — 1085 700,— — — —

Reichsarbeitskasse Erwerbslosenfürsorge.160000,- — — 40000,- 24 000,- — —

dieselbe desgl. Wertbeständige,
Darlehen zum Bau
von Landarbeiter-
Wohnungen. . . 365 093,93 37493,13 46 781,-

dieselbe

dieselbe

Darlehen für Not¬
standsarbeiten . .

Notstandsarbeitcn. .

88150, - k

1292 656,34!

— 569 329,75h — 37 210,- — —

Reichshauptkasse Anteil an derVrannt-
weinmonopolein-
nahme zur Ver¬
billigung des in den
Kranken- »sw, An¬
stalten verwendeten
»»vergällten
Branntweins . . 6 093,— 36l,- 422,- 1 586,— 60,SO

dieselbe Kriegsgrübcrfüisorge. 4801,— 4 801,— — — — — —

Reichsarbeitskasse Kriegsbeschüdigten-
nnd Kriegshinter¬
bliebenenfürsorge. 1632 558,30 2 744,252) 1 973,- 5 270,— 385 334,52 116 254,73

Neichshauptkasse Mittel zur Durch-
führnngdesJngend-
wohlfahrtSgesetzes. 10 075,- 892,- 700,- 580,- 601,-

Deutsches Zentral¬
komitee zur Be¬
kämpfung der
Tuberkulose,Berlin

Bekämpfung der
Tuberkulose. . . 3 400 — — — 600,- 800,- 150- —

Deutsche Bodenkultur-
Akt-Gesellschaft,
Berlin

Meliorationskredite
aus Reichsmitteln. 400000,— — — — — 12 000 , - 9 333,-

Neichsministcr für Er¬
nährung und Land¬
wirtschaft, Berlin

Praktische Düngungs¬
versuche. . . . 500,— — 300,— 100,- 100,- — —

Neichsarbcitsminister
und Neichsministcr
der Finanzen

Unterstützung von
Altersheimen . . 17 293,— — — 1 40 ! ,90 856,70 3 738,30 —

Neichshauptkasse Zuschuß für die Neli-
gionsgesellschasten
gemäß8 60 Abs, 8
des F,A.G, 1 722 .72 — 174,67 8,57 1539,51 — —

0 Landesbausonds . 300000, — N .M . 2) Vcrwaltungskosten.
Siedlungsamt . 8000, — „
Nückelstaltung an die Rcichsarbeitskasse. 261 329,67
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IM Bezirk Noch nicht
verteiltAmt Amt Stadt Amt But- Amt Amt Stadt u.

Amt Del-
Amt

Wildes- Amt Amt
Etappen-

Amt

Varel Jever Riistriiigeii jadingeii Brake Elsfleth menhvrst Hausen Vechin bürg Friesoythe

R.M. NM. R .M. R .M. R .M. R .M . . R .M. R .M. R .M. R .M. R .M. R .M.

— —

— —

— —

— —

—

— — 96000,—

26730,— — — 1220,— 1440,— 10438,— 1560,— 21540,— 39172,50 4447 k,— 41550,20 92698,10

3500,— — — — — — — 123000,— — 509560,— 35 500,— 102 706,78

209,50 70,10 — 100,40 74,80 25,50 180,50 290,— 396,90 238,50 115,30 1 962,—

111511,99 94383,63 170568,09 107 688,24 67 244,06 38799,20 183340,63 51079,15 142785,34 80814,29 66016,93 750,10

472,— 721,— — 354,— 464,— 271,— 460,- 386,— 657,— 813,- 583 , - 2121,—

50,— 150,— 100,— 150,— 50,— 100,— 150,— — 550,— 450,— 100,— —

3 466,67 — — — — 50000,— — 3 000 — — 169508,— 80000,- 72692,33

1791,30 587,40 7 048,20 — — — 934,60 — 934,60 — — —

— — — — — — — — — — — —

7*
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Reichsstellc Zweck
Überwiesener

Betrag
N.M.

Freistaat
Oldenburg

N.M.

Landesteil
Oldenburg

R.M.

Landesteil
Lübeck
N.M.

Landesleil
Birkenfcld

R.M.

Verl
Stadt».Amt
Oldenburg

R.M.

sendet
Amt

Westerstede
N.M.

Deutsches Volksopfer,
Reichsgesch.-Stclle

Ausschüttungen des
deutschen Volksop¬
fers au die Länder
mit besetztem Gebiet 1 350 — 1350,—

Neichshanptkasse Bekämpfung des Al-
koholismns . . 3 206,— — 2 607, - 279,- 320,— — —

Neichsarbeitsminister Mittel für die kultu¬
relle Fürsorge im
besetzten Gebiet . 6 000,— 6000,-

Neichsarbeitskasse Wohuuugsfnrsorge
für Kriegsbeschä¬
digte . . . . 10000,— 7000,—

dieselbe Notstandsmaßnah¬
men für die Ar¬
beitnehmer des be¬
setzten Gebietes . 76 700,— 76700,—

Deutscher Zentral¬
ausschuß für die

Auslaudshilfe (Vcr-
teilungsstelle) . . 1029,16 1027,82

Auslandshilfc
Berlin

Neichsarbeitskasse Notstandsmaßnah¬
men für ausgesteu¬
erte Erwerbslose
usw. 24 130,- 1500,— 3500,— 3630,— 600,—

Neichshanptkasse Reichserziehnngsbei-
hilfen . . . . 2 028,— — — — 200,- 259,— _

dieselbe Sondermittcl zur
Förderung gesund-
heitlicherAnfgaben
im besetzten Gebiet 11 320,-

-

11320,—

Neichsarbeitskasse Sondernnterstützun-
gen an Kurzarbeiter
im Tabakgewerbe. 2 624,36

Neichshanptkasse Hochwasserschäden. 64 500,— — — — 64500,— — —

dieselbe Förderung des Kar¬
toffelbaues. . . 700,— — 500,- 60,— 140,-

dieselbe Kinderheilfürsorge
lLandesteilBirken-
fcld) . 5 000,— 5000,—

Neichshanptkasse Förderung der bäuer¬
lichen Wirtschafts-
beratnng . . . 40 000,— 4 500 — 3500,—

dieselbe Förderung des Obst¬
und Gemüsebaues 6 000,— — — — — — - —

Oldenburg, 17. 4. 1926.
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im Be?
Amt
Varel
N.M.

irk

Amt
Jever
R .M.

Stadt
Niistringen

R .M.

Amt But-
jndingen

R .M.

Amt
Brake
N.M.

Amt
Elsfleth

N.M.

Stadt u.
Amt Del¬
menhorst

R .M.

Amt
Wildes-
hauscn
R .M.

Amt
Vechta
N .M.

Amt
Cloppen¬

burg
N .M.

Amt
Friesoythe

N.M.

Noch nicht
verteilt

NM.

_ _

— — —

— — 3 000,— — — — — — — — — —

— — ' — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — 134,—

2000,— 800,— 2 800,— 2 500,— 2000,— 600,— 2 200,- 400,— 600,— 400,— 600 — —

529,— 130,- 200,- — — 200,— 200,— 190,— 130,— — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — 2 624,36 — — —

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — - — — — 32000,—

— — — — — — — — — — — 6000,—
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Vom Reich überwiesene Mittel aus irgendwelchen Fonds oder Quellen außer den steuerlichen
Überweisungen , für welche Zwecke und in welchen Bezirken sie verwendet worden sind.

Neichsstelle Zweck Verwendet für welchen Bezirk Betrag
N.M.

Reichshauptkasse Zuschuß für die Ordnnngspolizei Freistaat Oldenburg 1085 700,-
Neichsarbeitskasse Unterstütz. Erwerbslosenfürsorge (noch nicht verwandt) 50 000,-
dieselbe Weitbeständche Darlehen zum Bau von

Laudarbeiterwohuungen
Landesteil Oldenburg 340 007,73

dieselbe Darlehen und Zuschüsse für Notstands¬
arbeiten

Freistaat Oldenburg 1 372 811,54

Neichshauptkasse Verbilligung des in den Kranken- usw. Kranken- usw. Anstalten des
Anstalten verwendeten uuvergüllten
Branntweines

Freistaats Oldenburg 6 093 —

dieselbe Kriegsgräberfürsorge Landesverband Oldenburg des
Volksbundes deutscherKriegs-
grüberfürsorge Oldenburg 4 801,-

Neichsarbeitskasse Kriesbeschädigten- und Kriegshinterblie-
benenfm sorge

Freistaat Oldenburg 1 509 573,96

Neichshauptkasse Mittel zur Durchführung des Jugend¬
wohlfahrtsgesetzes

dcsgl. 10 075,-

Deutsches Zentralkomitee zur
Bekämpfung der Tuberkulose,
Berlin

Bekämpfung der Tuberkulose desgl. 3 400,—

Deutsche Bodenkultur -Aktien¬
gesellschaft, Berlin

Meliorationskredite aus Reichsmiteln
(Darlehen)

Landesteil Oldenburg 400 000,-

Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft, Berlin

Mittel zur Durchführung Praktischer
Düngungsversuche

Freistaat Oldenburg 500,—

ReicharbeitsministerundNeichs-
minister der Finanzen, Berlin

Übergangsmittel zur Förderung von
Altersheimen

desgl. 17 293,-

Neichshauptkasse Zuschuß für die Religionsgesellschaften
gemäß Z 60 Abs. 8 des F .A.G.

Freistaat Oldenburg 1 722,75

Deutsches Volksopfer, Reichs¬
geschäftsstelle

Ausschüttungendes deutschen Volksopfers
an die Länder mit besetztem Gebiet

Landesteil Birkenfeld 1 350,-

Neichshauptkasse Bekämpfung des Alkoholismus Freistaat Oldenburg 3 206,—
Reichsarbeitsminister Mittel für kulturelle Fürsorge im besetzten

Gebiet
Landesteil Birkenfeld 6 000.—

Neichsarbeitskasse Wohnungsfürsorge für Kriegsbeschädigte Landcsteil Oldenburg 10 000,—
dieselbe Notstandsmaßnahmen für Arbeitnehmer

des besetzten Gebiets
Landesteil Birkenfeld 76 700,—

Deutscher Zentralausschuß für
die Auslandshilfe

Verteilung der Mittel für die Auslands¬
hilfe

Landesteil Oldenburg 1029,16

Neichsarbeitskasse Notstandsmaßnahmen für ausgesteuerte
Erwerbslose und von der Erwerbs¬
losenfürsorge

Freistaat Oldenburg 24 130,-

Neichshauptkasse Reichserziehungsbeihilfen Landesteil Oldenburg 2 028,—
dieselbe Sondermittel zur Förderung gesundheit¬

licher Aufgaben im besetzten Gebiet
Landesteil Birkenfeld 11 320,—

Neichsarbeitskasse Sonderunterstützungen im Tabakgewerbe Fürsorgeverband Vechta 2 400,-
Neichshauptkasse Hochwasserschäden Landesteil Birkenfeld 40 000 —
dieselbe Zur Förderung des Kartoffelbaues (noch nicht ausgegeben) 700,—
dieselbe Kinderheilfürsorge, Landesteil Birkenfeld (noch nicht ausgegcben)

Zusammen

5 000,-

4 985 841.14
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Z n K a p. 7 T i t. 3 wurden vom Ausschuß9 Fragen
gestellt, die folgendermaßen beantwortet wurden:
1. Ist der Betrag von tO OOOM für Reisen der Ober¬

förster innerhalb ihrer Bezirke nicht zu ermäßigen?
1. Der Oberförster gehört so viel wie möglich in den

Wald, um an Ort und Stelle die Förster und Fvrst-
arbeiter anzuweisen und den Betrieb zu überwachen,
damit insbesondere der Haunngsbetrieb intensiv und
kaufmännisch dnrchgeführt wird. Da die hiesigen
Obersörstereien sehr zersplittert liegen, sind die Wege
zu den einzelnen Revieren nnd Forstorten außer¬
gewöhnlich weit, erfordern daher höhere Reisekosten,
insbesondere für Gespanne, deren Kosten in den
letzten Jahren sehr gestiegen sind. Bei einer Herab¬
setzung der Reisekosten würde der Betrieb leiden nnd
die Ausnutzung der Heranwachsenden Anfforstnngs-
flächen nicht in vollem Umfange stattfinden können.

2. Wieviel Hektar Forstland entfallen ans 1 Beamten hier
und in Preußen?
2. Rach dem Haushalt der Preußischen Forstverwaltnng

für 1926 entfallen ans einen Fvrstbeamten(mit Aus¬
nahme der Beamten der Zentralverwaltnng nnd der
Forstkassenrendanten) 437 Hektar, in Oldenburg(ein¬
schließlich des Oberforstmeisters) 722 Hektar.

3 Wie hoch sind die Betriebskosten für 4 Hektar hier nnd
in Preußen?
3. Rach dem gleichen Haushalte betragen die Betriebs¬

kosten ans den Hektar Holzboden bezogen in Preußen
22,23 R.M., in Oldenburg t5,93 R.M.

4. Uber die 13 000 o// Bergütungen ans Anlaß von Ur¬
laubsbewilligungen wird Nachweis erbeten.
4. Für 322 Forstarbeiter im Rechnungsjahre 1926/27

sind durchschnittlich mindestens 5 Urlanbstage zu
rechnen, .i. G. — 1610 Tage. Für den Urlanbstag
werden gewährt 3,44 R.M. und 33 ^ soziale Zu¬
lage ^ i,15 R.M., i. g. ^ 4,59 R.M., rd. 4,60 R.M.
mal UNO — 7404 R.M., außerdem fiir die Lohn-
sortgewährnng nach 8 10 des Tarifes 5594 R.M.,
zusammenI3000 R.M.

ö. Wie hoch sind die Wiederanssorstungskosten?
5. Die Wicderaufforstungskostenbetragen für den Nadel¬

holzbestand 200 R.M., für den Lanbholzbestand200
bis 250 R.M. je Hektar.

6. Sind Forstarbeiter arbeitslos geworden?
6. Mit wenigen Ausnahmen konnten zu den Hauungen

nnd Kulturen dieselbe Anzahl Arbeiter wie für
1924/25 eingestellt werden, daher arbeitslose Forst¬
arbeiter nicht vorhanden sind.

7. In welchem Umfange sind die einzelnen Forstarbeiter
beschäftigt?
7. Zn Beginn des Forstrechnnngsjahres 1925/26 am

1. Juli 1925 waren beschäftigt für Rechnung der
Forstverwaltnng174, am 1. Dezember 1925 322
nnd bei den Hauungen durch Unternehmer am 1. Juli
1925 3 nnd am 2. Dezember 1925 68 Arbeiter. Die
174 Forstarbeiter werden das ganze Jahr hindurch
beschäftigt, von dem am 1. Dezember mehr einge¬
stellten geht der bei weitem größere Teil im Sommer
zur Landwirtschaft über, nur ein geringerer Teil wird
noch vorübergehend im Forstbetriebe beschäftigt.

8. Können von den 18 Stellen für obere und mittlere Be¬
amte nicht eine oder mehrere eingespart werden?
8. Aus dem Vergleich mit Preußen unter Nr. 2 geht

bereits hervor, daß hier bereits außerordentlich wenig
Beamte vorhanden sind, obgleich der Betrieb ständig
wächst, da die Aufforstungen früherer Jahre in immer
größerem Umsange zur Nutzung heranwachsen. In
Preußen sind die Oberförstereien und Förstereien im

Durchschnitt kleiner wie hier, 3760 :4272 und
750 : 880 Hektar; außerdem ist dort ans den Ober¬
förstereien sowohl als auch ans den Förstereien viel
Hilfspersonal vorhanden, das hier fehlt. Eine Ein¬
sparung an Stellen ist daher nicht möglich.

9. Wie sind die heutigen Tarifverträge.
9. Die oldenbnrgischen Tarifverträge entsprechen den

preußischen.

Z u K a P. 7 wurde Begründung erbeten nnd wie folgt
gegeben:

Der Holzwärter des Schntzbezirks Bloherfeld(Wilden¬
loh und Wold) ist über 70 Jahre alt und kann den Dienst
nicht mehr voll versehen. Ein Nachfolger für ihn ist
unter den dortigen Forstarbeitern nnd Kolonisten trotz
vielfacher Bemühungen nicht zu finden, da die dortigen
Leute durch ihren eigenen Betrieb so in Anspruch ge¬
nommen sind, daß sie sich nicht, wie es notwendig ist,
in erster Linie dem Forstbetriebe das ganze Jahr hin¬
durch widmen können. Vorläufig ist zur Unterstützung
und als demnächstiger Nachfolger des Holzwärters ein
Forstarbeiter aus einem anderen Schutzbezirk heran-
gczogen, der im Wirtshanse am Wildenloh Unterkunft
gefunden hat. Auf die Dauer ist dieser Zustand nicht
angängig; es soll daher für diesen Nachfolger, da der ab¬
gehende Hvlzwärter eine eigene Stelle hat, ein ange-
botcnes kleines Kvlonat angekanst werden.

Der Ausschuß wünscht weiter, daß die Vergütungen
aus Anlaß von Urlaubsbewilligungcn für Forstarbeiter
(Erläuterungen zu Kap. 7 Tit. 3) hinfort nicht mehr be¬
sonders angeführt werden, da dies auch bei anderen Ver¬
waltungen nicht geschieht.

Um eine Erhaltung und Vermehrung der Privatforsten
zu fördern, stellt der Ausschuß den

Antrag  Nr . 155:
Die Staatsregiernng wird ersucht, mehr als bis¬

her ans die Reichsfinanzverwaltnng dahin einzn-
wirken, daß, im Interesse einer stärkeren Nutzbar¬
machung geeigneter Ländereien durch Aufforstung,
die Grundlagen für die Besteuerungen des Grund
nnd Bodens bei Holzungen den tatsächlichen Werten
der anfgeforsteten Flächen entsprechen.

Weiter stellt der Ausschuß den
Antrag  Nr . 156:

Annahme des Kap. 7.

Zu Kap 8 wurde die Frage gestellt: Ist es not¬
wendig, das Kataster Vermessungs- und Abschätzungswesen
staatlich zu betreiben, oder ist es möglich, eine Umwand¬
lung nach preußischem Muster vorznnehmen?

Nach der eingehenden Auskunft des Regierungs-
Vertreters liegt kein Grund vor, in Oldenburg gewerbliche
Landmesser znznlassen.

Weiter wird die Frage erörtert, ob es ohne erhebliche
Kosten möglich ist, das Katasteramt Cloppenburg zu teilen
und eine Abteilung nach Löningen zu verlegen.

Hierzu führt der Regiernngsvertreter ans, daß bei der
zeitigen Geschäftslage eine solche Teilung keine wesentliche
Belastung mit sich bringe. Für die Zukunft müsse aber
eine Abnahme der Geschäfte erwartet werden, so daß doch
starke Bedenken gegen eine Teilung geltend zu machen seien.

Die Abgeordneten Faber, Leffers, Lehmkuhl, Meyer,
Thye und Wcmpe stellen den

Antrag  Nr . 157:
Das Staatsministcrinmwolle die zweite, neu zu

errichtende Abteilung am Katästcramt Cloppenburg
nach Löningen verlegen, wenn dadurch keine erheb¬
lichen finanziellen Mehraufwendungen entstehen.
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Gegen diesen Antrag stimmen die Abgeordneten Fick,
Jordan , Schmidt , Tantzen , Zimmermann (die Abgeordneten
Freese , Schröder nnd Wichmann enthalten sich der Stimme ).

Weiter stellt der Ausschuß den
A ntra  g N r . 158:

Ter Landtag wolle die Eingabe des Gemeinde¬
vorstandes Löningen für erledigt erklären.

Z n K a P. 8 T i t . 3 wnrde die Frage gestellt : Woraus
ergibt sich die Erhöhung der Geschäftskosten für die Kataster¬
ämter '?

Ans der Beantwortung geht hervor , daß die Mehr¬
kosten durch vermehrte Arbeiten entstanden sind . Wenn in
absehbarer Zeit die Rückstände aufgearbeitet sind , ist wieder
mit einer Verminderung zu rechnen . Die Auslagen für
Private Bermessnngen werden von den Beteiligten wieder
eingezogen mit einem angemessenen Zuschlag für die Arbeit
des leitenden Beamten.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 159:

Annahme des Kap . 8.

Zn Kap.  9 wurde eine Übersicht über die Warte¬
geldempfänger gegeben.

Weiter wünschte der Ausschuß Auskunft , wie sich Ruhe¬
gehälter und Hinterbliebenenbezüge auf Beamte nnd Volks¬
schullehrer verteilen.

Von der Gesamtsumme von 2 351 000 c// entfallen auf
1. Beamte nnd deren Hinterbliebene:

Wartegeldcr . . 183 911 R .M.
Ruhegehälter . . 553 905 „
Hinterbliebenen¬

bezüge . . . 386 321 „ ^ 1121167 R .M.

2 . Volksschullehrer nnd deren Hinter¬
bliebene:
Wartcgelder . . 91167 R .M.
Ruhegehälter . . 705 933 „
Hinterbliebenen¬

bezüge . . . 128 951 „ — 1226 351 „
^ 2 350 521 R .M.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 160:

Annahme des Kap . 9.

ZnKa  p . 11 T i t . 1 wnrde Auskunft über den Stand
der Auseinandersetzung mit der Familie Bentinck erbeten.

Nach dem Vertrage vom 1. August . 1851 ist mit der
Familie Bentinck eine Entschädigungssumme von 1 100 000
Taler Gold vereinbart . Nach Auskunft der Regierung ist
zu erwarten , daß die endgültige Auseinandersetzung durch
das in Aussicht stehende Neichsgesetz über die Fürsten¬
abfindung mit geregelt wird.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 161:

Annahme der Kap . 10 und 11.

IX . „Außerordentlicher Haushalt " .
Berichterstatter : Abgeordneter Freese.

Bei der Beratung im Ausschuß einigte man sich dahin,
die Regierung zu ersuchen , den Außerordentlichen Haushalt
auf den ordentlichen Etat und den Landesbanfonds zu ver¬
teilen . Der Ncgiernngsvertreter gab die Möglichkeit dieser
Regelung zu.

Bei den Einnahmen Kap . 1 wurden folgende Fragen
gestellt:
1. Wie hoch war der Kassenüberschuß ans 1921?
2 . Ist dieser Kassenüberschnß in 1925 ganz verbraucht?

3 . Wie hoch wird der voraussichtliche Kassenüberschuß im
Jahre 1925 sein?

Die Regierung beantwortet dieselben wie folgt:
In das Geschäftsjahr 1925 wnrde der ans 1923

stammende buchmäßige Überschuß ans dein Geschäftsjahr
1921 übernommen , er betrug . 1 200 000 o//.
Voranschlagsgemäß war das Defizit im

Jahre 1925 . . . . 1 100 000 cF.
Dazu kommen nicht erhobene

Stenern . 1 267 000
so daß das voranschlagsmäßige Defizit

beträgt . . 2 367 000 <̂ .
Der tatsächliche Überschuß aus 1921 beträgt 1 295 000 d/.
Zieht man diesen Überschuß von dem "

voranschlagsmäßigen Defizit für 1925
ab , so bleibt ein Defizit von . . . . I 072 000 c//i,

mit dem man in das Jahr 1926 hineingcht.
Dieses Defizit vermindert sich durch nicht

ansgegebene Bandarlehen um . . . 250 000 c//,
so daß man rechnungsmäßig in das Jahr

1926 hinein geht mit einem Defizit von 822 000 1̂/.
Bei den Allsgaben wurde zu Kap . 2 „Allgemeine

Fürsorge " die Frage gestellt:
Wofür wird der Betrag von 10 000 c,// verwendet?

Die Antwort der Regierung lautet:
Die 10 000 c// werden als Beihilfe zur Entsendung

von Kindern in See - und Solbäder gebraucht . Die
Unterstützung durch den Staat beträgt K der Gesamt¬
kosten , Ü> zahlt die Gemeinde , in der das Kind wohnt,
Ki zahlen die Angehörigen des zu entsendenden Kindes.
Eventuell kann auch die Gemeinde dieses letzte Drittel
übernehmen . Sämtliche Anträge auf Unterstützung
konnten im Jahre 1925 bewilligt werden.

Zn derselben Frage wnrde sodann noch folgendes
schriftlich hergegeben:

1925 sind mit Beihilfe (18 R .M .) des Staates an
See - nnd Solbäder entsandt:

1. Kinderheim Wangerooge . 168 Kinder,
2 . Kinderheim Rothenfelde . 253 „
3 . Jadekaserne Wangerooge . 109 „
4 . Sonstige Sol - nnd Seebäder . . . . 5 6 „

zusammen 586 Kinder.
Trotz der Erhöhung der Pflegekosten hofft die Re¬

gierung , auch in diesem Jahre allen Anforderungen gerecht
werden zu können . Weitere Fragen wurden nicht gestellt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 162:

„Der Landtag wolle Abteilung „IX . Außerordent¬
licher Haushalt " in Einnahmen nnd Ausgaben be¬
willigen ."

Haushalt für Abteilung 8.
Landesbaufonds für das Rechnungsjahr 1926.

Berichterstatter : Abgeordneter Tantzen.
Zu den Einnahmen  wurden folgende Fragen ge¬

stellt:
Zu Kapitel 1 Bedingungen und Gläubiger erbeten.

Kapitel 2 Bedingungen erbeten . Kapitel 3 Bedingungen
erbeten . Wie ist die Allslandsanleihe verwandt und nnter-
gebracht ? Zn welchen Zwecken soll der noch freie Teil ver¬
wandt werden?

Die Regierung gab folgende Aufstellungen her , ans
denen die Beantwortung der Fragen zu ersehen ist:

Fragen zum Landesbaufonds.
Einnah m e n.

Kap.  1 : Die Anleihe ist noch nicht  ausgenommen . Be¬
dingungen nnd Gläubiger tonnen daher nicht
angegeben werden.
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Aap.  2 : Anleihe bei der  R e i chs Versicherungs¬
anstalt für Angestellte , Berlin,
1 075 200 § Feingold — rund 3 000 000 R .M .;
zur Auszahlung sind gekommen 2 810 542,10
N .M.

Auszahlnngskurs 95 56, einmaliger Ver¬
waltungskostenbeitrag 1 N.

Zinsen 8l ^ , Tilgung mit 2 p. a.
Zins - und Tilgungsraten sind vierteljährlich

zahlbar.
Das Darlehen und die Zahlungen sind nach

dem amtlich festgestellten Preise für Feingold zu
berechnen.

Das Darlehen kann  sowohl vom Gläubiger
als auch vom Schuldner jederzeit zur Rück¬
zahlung nach neun Monaten aufgekündigt
werden , frühestens jedoch zu», 31. Dez. 1930.

Kap . 3 : Ausländsanleihe  3 000 000 H
Der Auszahlnngskurs be¬

trägt 87,4 . . . 2 622 000 P
Umwechselnngskurs

^ 4,19575 ^ . . . 11001 256,50 R .M.
davon sind für die Städte

Oldenburg , Delmen¬
horst, Varel , Oberstein
und Idar mit ausge¬
nommen 2000000 R .M.
davon 87,4 - . . 1748 000,— „

bleiben für das Land . . 9 253 256,50 R .M.
Zinsen 7 jährlich , zahlbar halbjährlich . Die

Anleihe wurde in Teilschuldverschreibungen (20
Serien ) ausgegeben . Die Teilfchuldverschreibnn-
gen lauten im Nennbeträge auf 1000 lind
500 P.

Die Anleihe ist seitens der Gläubiger un¬
kündbar.

Ans die Anleihe sind jährlich vom 1. 11. 1926
ab bis znm 1. 11. 1945 ans je 100 000 H des
Anleihcbetrages 2 500 P, steigend bis ans
8 000 P abzutragen.

Die Abträge erfolgen znm Nennwerte (100 ?L).
Zahlungen haben in der Goldwährung der

Vereinigten Staaten an die Firma Ames
Emerich L Co. zu erfolgen.

Für die Durchführung des Zins - und Til¬
gungsdienstes ist Xder  jeweils eingelösten
Zinsscheine und Teilschuldverschreibnngen als
Provision zu zahlen.

Die Anleihe darf nur zu produktiven Anlagen
verwendet werden.

A ufstellnng
über

die Verwendung der Anleihe von der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte in Berlin.

Während nach' dem Haushaltsplan (Einnahme -Ka¬
pitel 2) die Anleihe mit 2 818 200 R .M . ausgeführt ist,
sind tatsächlich infolge Umrechnung von Feingold in R .M.
nur 2 810 542,10 R .M . überwiesen , mithin weniger
7 657,90 R .M.

Es wird sich empfehlen , die Ausgaben unter Kapitel 10
um diesen Betrag herabzusetzen.

Nach dein Entwurf des Haushalts des Landesbaufonds
für 1926 soll vorstehender Anleihebetrag wie folgt ver¬
wendet werden:
1. Besondere Aufwendungen für die

3. Erweiterungsbau des Mariengym-
nasiums in Jever . 82 200 R .M.

4. Neubau des Gymnasiums in Vechta 170 000 „
5. Unterhaltung der Staatsgebäude . 150 000 „

Wohnungsbau:
6. Darlehen zur Förderung der Neu¬

bautätigkeit . 1 200 000 „
7. Landsiedlnngsbaudarlehen anSiedler 131 000 „
8. Förderung des Wohnungsbaues mit

Mitteln der produktiven Erwerbs¬
losenfürsorge . 150 000 „

9. Darlehen an Gemeinden für Woh¬
nungsbauten . . 35 000 „

10. Förderung gemeinnütziger Unter¬
nehmungen für den Wohnungsbau 5 000 „

11. Arbeitgeberdarlehen . 50 000 „
12. Ausbau des Peter -Friedrich -Lud-

wigs -Hospitals und für innere Ein¬
richtungen desselben . 60 000 „ *)

13. Vermischte Ausgaben . . . . 53 300 „
Zusammen : 2 818 200 R .M.

Im Rechnungsjahr 1925 sind ferner auf Landesbau-
fouds angewiesen:
1. Förderung kommunaler oder Privater

Meliorationsarbeiten (s. Landtags-
fchreiben vom 30. 11. 23) . . . . 99 867,33 R .M.

2. Erwerb von Aktien der Staatsmoor¬
gesellschaft . 69 715,80 „

3. Erwerb von Aktien der Wilhelms-
Haven-Rüstringer Jndnstriehafen - u.
Lagerhausgesellschaft . 10 000,— „

4. Aufrechterhaltung der Fleischmehl¬
fabriken . . - . 300 000,— „

Zusammen : 479 583,13 R .M.

Auf 1926
sind bereits
angewiesen

N.M.

Für März
1026 noch
erforderlich

sind
R.M.

Zur Verfügung
stehen für 1926

R.M.

Staatsstraßen . . . .
Realgymnasium Olden-

109579,69 50000,— 440420,31

bürg. 228,14 — 131471,86
Mariengymnasium Jever
Neubau Gymnasium

34,40 82165,60

Vechta.
Unterhaltung der Staats-

170000,—

gebäude.
Förderung der Neubau-

150000,—

tätigkeit. — — 1200000,—
Darlehen für Siedler .
Produktive Erwerbslosen-

131000,—

fürsorge.
Darlehen an Gemeinden

150000,—

für Wohnungsbauten
Förderung gemeinnütziger

Unternehmungen für

35000,-

Wohnungsbau . . . — — 5000 , -
Arbeitgcberdarlehen . .
Ausbau Peter -Friedrich-

50000,—

Ludwigs-Hospital . . — — 60000,—
Vermischte Ausgaben — — 45642,10

109 842,23 >50 000,- 2650699,87

Staatsstraßen . 600 000 R .M.
2. Erweiterungsbau des Realgymna¬

siums in Oldenburg . 131700 „
Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung.

') Im Rechnungsjahre 1925 sind meliere 43 000 R.M. als 1. Teil¬
zahlung ans den Mitteln des nnherordentlichen Haushalts 1026 (Kap. 6)
gezahlt.

") Verwaltnngskosten.
8
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Von den Anleihegeldern sind festbelegt und zwar zu- ! Der Rest der noch verfügbaren Gelder ist vorüber¬
nächst bis znm 3. April 1926 bei der Staatlichen Kredit- gehend ans dem laufenden Konto der Hauptkassenver-
anstalt 2 000 000 R.M. zu 9,2 > Wallung bei der Staatlichen Kreditanstalt belegt.

Ausstellung über die Verwendung der Ausländsanleihe.
Nähere Bezeichnung der Ausgaben des Landesbaufonds.

1923
R.M.

1924
R.M.

i
(bis 28.2. 26,

R.M.

noch erforderlich
für Marz 1026

R.M.
1926
N.M.

Nach dem Abschluß des Hauptbuchs . . . .
Für den Großschiffahrtsweg Oldenburg—Campe.
Für das Wasserwerk an der oberen Hunte . .
Für die Eindeichung ans Wangerooge . . . .
Für den Kanalbau Campe—Sedelsberg . . .
Für die Talsperre Thülsfelde.

49003,51^
826 782,63

1800 —
26 663,59
75 931,53

426 817,47

880 773,05
101094,87
294465,06
613 885,39
695 778,15

750000,—
70000,—
5 000,—

25000,—
80000,—

870000,—
*)

1400000,'-
250000,-

Zusammen 49003,51 1357995,22 2585 956,52 930000,- 2520000,—

Der Nettobetrag der Ausländsanleihe beträgt
9 253 256,50 R.M.

Davon sind bezw. werden verwendet:
19 2 3 49 003,51 R.M.
19 2 4 1357 995,22 „
19 2 5 3 515 956,52 „
19 2 6 2 520 000,— „ 7 442 955,25 R.M.

Der für die weiteren Jahre ab
1. April 1927 verbleibende Rest von 1 810 301,25 R.M.
steht zur Verfügung für die weitere
Finanzierung der vorstehend ge¬
nannten Arbeiten.

Die Gelder für die Ausländs¬
anleihe sind z. Zt. wie folgt belegt:
u.) bei der Oldenbnrgischen Landes¬

bank, hier
1. ans monatliche Kündigung

zu 9 N . . 300 000 R.M.
2. bis 1. 4. 1926

zu 9 500 000 „ 800 000,— „
b) Ansgeliehen an Gemeinden:

1. bis 1. 1. 1927
zu 9,8 1 050 000 R.M.

2. bis 1. 4. 1927
zu9,8 ?S' 1050 000 „ 2100 000,— R.M.

Der Rest der noch verfügbaren Gelder ist vorüber¬
gehend ans dem laufenden Konto der Hauptkassenverwaltung
bei der Staatlichen Kreditanstalt belegt.

Der Ausschuß nahm die Mitteilungen der Regierung
zur Kenntnis und gab der Meinung Ausdruck, daß es
richtig und notwendig war, die Anleihen aufzunehmen,
trotz der nicht günstigen Bedingungen der Ausländsanleihe.
Weitere Anleihen anfzunehmen, wird sich jedoch im Augen¬
blick kaum empfehlen, da bei weiterer Konsolidierung der
europäischen Verhältnisse Wohl mit einem mäßigen Fallen
des Zinsfußes gerechnet werden kann.

Der Allsschuß stellt den
Antrag  Nr . 163:

Annahme der Kap. 1 bis 3 der Einnahmen.

Zu den Ausga  b e n Kapitel 1 Titel 1 und 2 wurde
Besprechung mit der Regierung erbeten. Sie erklärte
beide Ausgaben notwendig. Die "Koje in Elsfleth sei 125 m
lang. Der Allsball erfordere eineil Betrag von im ganzen
240—250 000 M. Davon würde das erste Drittel jetzt ge¬

fordert. Die Eisenbahnkajevon 200 m Länge sei neu ge¬
ballt, sei vorn Reich zu unterhalten und nur für den
Eisenbahnverkehrverwendbar. Die Fuhrkaje von 125 in
Länge sei dagegen nach wie vor eine Staatskaje . In Brake
sollen die Schleusentore erneuert werden, die 1860 gebaut
sind. Sie bieten keine Sicherheit mehr gegen Sturmflut-
schntz. Die Broker Schleusentore müssen wie Sielachtstore
angesehen und behandelt werden, also absolut sicher sein
gegen Hoch- und Sturmfluten . Außerdem kauu Gefahr ein-
treten für den Brater Hafen, dessen Mauern einsinken
würden, wenn er leerlänst. Die alteil Tore sollen heraus-
genoinmen, ausgebessert lind als Reservetore dienen. Neue
Tore werden hereingehängt. Dann ist für lange Jahre
gesorgt. Der Ausschuß stellt den

A n t r a g Nr . 164:
Annahme des Kapitels 1 Titel 1 und 2.

Alls dem Ausschuß wird angeregt, daß der Vareler
Hafen einer Ausbesserung bedarf. In Verhandlungen mit
der Regierung stimmte diese zu, daß aus Anleihemitteln
50 000 c//7 für die Instandsetzung des Hafens aufgewendet
werden können, damit die Schiffahrt, die durch die Ver¬
schlickung des Hafens jetzt so gilt ivie ganz unterbunden ist,
wieder für den Vareler Hafen gewonnen werden kann. Der
Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 165:
Der Landtag wolle beschließen, die Regierung zu

ersuchen, für die Instandsetzung des Vareler Hafens
unter Kapitel 1 Titel 3 Ausgaben 50 000 c// mit der
Maßgabe einzusetzen, daß ein Viertel der Ver¬
zinsung und des Abtrages von Stadt und Amt Varel
resp.von beteiligteil Kreisen übernommen wird unter
Pos. Kap. 1 Tit . 3.

Zll Kapitel 2 Anlegung eines Wasserkraftwerkes an
der oberen Hunte gab die Regierung Auskunft, daß zwei
Millionen Kilowattstunden gewonnen werden, für die die
Stadt Oldenburg pro Kilowattstunde 4 -Z zahlen will. Die
Betonarbeiten sind fertig, es fehlt nur der Einbau der Ma¬
schinen. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß zur Ein¬
richtung des Wasserkraftwerkes erst billiges Geld zu be¬
schaffeil ist, dann der Vertrag mit der Stadt oder mit an¬
deren Abnehmern zll schließen ist und dann erst der Ein¬
bau der Maschiuen ausgeführt werden darf, damit der Staat
freie Hand behält und unter Berücksichtigung der Rentabili¬
tät des Kraftwerkes seine Maßnahmen treffen und Ver¬
träge abschließen kann.

*) Für 1920 sind im Haushaltsplan unter Kap. 2 300000 N.M. vorgesehen, die aus neuen  Anleihen gedeckt werden sollen.
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Zu Kapitel 3 wurde die Frage gestellt, ob diese Summe
für die ordnungsmäßige Instandsetzung der Straßen ge¬
nügt. In eingehender Besprechung mit der Regierung
wurde festgestellt, daß mit 800 000 im ganzen, wovon
600 000 c// aus Anleihen genommen werden , 200 000 <//
aus laufenden Mitteln , die Straßen , welche unter dem
Automobilverkehr außerordentlich leiden, nicht wieder in

guten Zustand zu bringen sind. Da zur Zeit aber sparsam
bewirtschaftet werden muß , können weitere Mittel nicht zur
Verfügung gestellt werden , und muß mit diesen 800 000 c/7
das Notwendigste instandzusetzen versucht werden . Der Ver¬
kehr hat um das Sechsfache gegenüber der Friedenszeit zu-
gcnommen, während die Zunahme der Aufwendungen nur
das 2- bis 3 fache gegenüber der Friedenszeit beträgt . Andere
Länder machen erheblich höhere Aufwendungen pro Kilo¬
meter ihrer Staatschansseen als Oldenburg . Oldenburg hat
im ganzen 770 km Staatsstraßen zu unterhalten , wovon
254 km Schlagbahnen , 11 km Kleinpflaster , 134 km Groß-
kopfpflaster und 361 km Klinkerbahnen sind. Im Jahre
1924 hat Oldenburg 780 c// pro km anfgewendet , während
Sachsen 4000 , Baden 2800 , Brandenburg 3000 , Rheinland
3700, Hannover 2600 , Westfalen 4700 , Schleswig -Holstein
3400, Braunschweig 1300 , Bayern 1050 , und Mecklen¬
burg 055 ^11 aufwendcten . Der stark gesteigerte Verkehr
mit Kraftwagen , welcher voraussichtlich noch weiter zn-
nehmcn wird , verlangt schärfste Aufmerksamkeit der Bau¬
behörde und bevor man große Aufwendungen für bestimmte
Befestigungen macht, genaue Feststellungen , welche Art des
Straßenbaues in Zukunft die billigste sein wird . In dieser
Richtung liegen auch die Bemühungen , mit Schweden über
eine Anleihe zu verhandeln , die uns nicht in bar , sondern
in Form von Klcinpflastersteincn geliefert würde , die zur
Herstellung von Kleinpflasterstraßen gebraucht werden , die
sich bisher als haltbar und dauerhaft erwiesen haben . Klein¬
pflaster kostet über 6 Meter Breite 70 bis 80000 ^ den Kilo¬
meter, so daß die Herstellung von 60 Kilometer Kleinpflaster¬
straßen allein für diese Aufwendungen von 1927 bis 1942
von 215 000 bis 470 000 in den ersten 5 Jahren , in den
zweiten 10 Jahren von 1932 bis 1942 jedes Jahr
300 000 -F erfordern würden , wenn die Anleihe mit 7 8̂'
verzinst und in 15 Jahren an Schweden abgetragen würde.
Ein Teil des Ausschusses ist der Auffassung , daß die Unter¬
haltung der Staatsstraßen ganz ans dem Voranschlag
heransgenommcn und in einen besonderen Voranschlag ge¬
bracht werden müsse. Dieser Teil glaubt , daß die Ein¬
nahmen aus der Kraftfahrzeugstener in der Hauptsache
ansreichen , um für die Erneuerung und Unterhaltung der
Staatsstraßen anfgenommcne Anleihen zu verzinsen und
zu amortisieren und ist der Auffassung , daß man die Er¬
neuerung der Staatsstraßen nicht aus laufenden Mitteln,
sondern zum größten Teil aus den Anleihen nehmen muß,
die eben durch die Kraftfahrzengstcuer zu verzinsen und ab-
zutragen sind.

Dieser Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Leffers , Lehmkuhl, Meyer -H., Tantzen , Zimmer¬
mann , stellt

Antrag  Nr . 166:
Die Staatsregiernng wird ersucht, in Zukunft

einen besonderen Staatsstraßenvoranschlag anfzn-
stellen, in dem alle Straßenlastcn znsammcngefaßt
werden , Anleihen selbständig zu verrechnen sind und
als Einnahme die Kraftfahrzengstencr und evtl. Zu¬
schüsse aus der Staatskasse eingesetzt werden.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 166a:

Annahme der Kap . 2 und 3.

ZuKaPitel6  wurde die Frage gestellt, für wieviel
Jahre in Vechta die Raumverhältnisse durch Aufwendung

von einmalig 170 000 ausreichen würden . Das Kultus¬
ministerium gab die Antwort , daß auf die Dauer eine Ent¬
fernung des Teilbaues von etwa 1 km vom jetzigen Gym¬
nasium nicht möglich sei und es ihr erwünscht wäre , wenn
Aufbauschnle und Gymnasium mit ihren Räumen tauschten,
da der Neubau in der Nähe der Aufbauschnle liege. Aber
die Aufbauschnle wehre sich dagegen. Das Kultusmini¬
sterium sei der Auffassung , daß es lange Jahre so nicht
gehen könne. Das Finanzministerium glaubt , daß der ietzige
Zustand noch für längere Jahre ausreichen muß und vom
Standpunkt der Finanzen die Bewilligung der 170 000 ^
nicht als einmalige Rate , sondern als einmaliger Betrag
für längere Jahre als ausreichend betrachtet würde.

Der Ausschuß hat nicht geprüft , ob es zu rechtfertigen
ist, in heutiger Zeit für den Neubau eines Gymnasiums
in Vechta das Mehrfache der verlangten 170 000 zu
bewilligen . Ein Teil des Ausschusses geht davon aus , daß
für längere Jahre mit der Bewilligung von einmalig
170 000 c// auszukommen ist und stellt den

Antrag  Nr . 167:
Annahme der Kapitel 4, 5 und 6.

Zu Kap.  7 wurde die Frage gestellt, wie die Re¬
gierung die Übernahme auf den Anleihe -Etat begründet.
Es wurde von der Regierung erklärt , daß nur für einmal
die Übernahme auf den Anleihe-Etat vorgesehen sei und
dies damit begründet würde , daß in den letzten Jahren die
erforderlichen Reparaturen vielfach unterblieben feien und
jetzt teilweise den Charakter von Erneuerungen hätten.

Der Ausschuß ist der Auffassung , daß cs für dies eine
^ Jahr keine zu großen Bedenken habe, aber in Zukunft
' müßte -,die Unterhaltung der Staatsgebäude unter allen

Umständen ans laufenden Mitteln bestritten werden , und
stellt den

Antrag  Nr . 168:
Annahme des Kapitels 7.

Der Ausschuß beantragte im Kap . 7a, einznfügen
folgenden Wortlaut:

K a P. 7 a : Herstellung einer besonderen Entwässerung.
Zur Erhaltung und Verbesserung des Waddenser-Bnr-

haver Anßengrvdens gemäß Art . 178 der Deichordnnng
34000 R .M . Unter Erläuterung : Erste Rate von 68000

Die Mehrmittel sollen verwendet werden zur Ent¬
wässerung des Außengrodens von Tettens bis Fedderwar¬
dersiel, mn den Abbruch des Außengrodens zu vermindern.
Der Anßcngroden auf dieser Strecke liegt sehr stark unter
Abbruch. Die Kante fällt steil ab ins Watt . Die Flutüber-
strömnng hat sich dicht an den Anßendeich gelegt, hält das
Watt tieft die Kante hoch und reißt so Stück um Stück weg.
Das ist eine sehr große Gefahr für die Sicherheit der
Deiche. Stellenweise reicht die Abbrnchkante des Anßen-
grodens schon bis auf 70—80 m an den Deich heran , sich
jedes Jahr näher an den Deich heranschiebend, bis durch
den Schutz des Außengrodens nicht mehr der Schutz der
Deiche gesichert, sondern diese unmittelbar durch viel teuere
steil ins Watt abfallende Steinbänke geschützt werden
müssen. Daher muß der Staat rechtzeitig seine Pflicht tun
nach Z 178 der Deichordnnng und seine Außengroden
schützen. Hinzu kommt, daß dieser Anßcngroden erhalten
werden muß , um die Deiche erhöhen zu tonnen , wenn es
notwendig werden sollte, mit Erde , die nur den Anßen-
groden und nicht dem Watt entnommen werden kann.

Der Schutz des ganzen unter Abbruch liegenden Ge¬
ländes von Tettens bis Fedderwardersiel fordert Aufwen¬
dungen von im ganzen 1,2 Mill . Mark . Die erste Arbeit
muß die Entwässerung des Grodens sein. Der Staat ist zu
dieser Arbeit nach dem Deichrecht pflichtig. Zum Schutz

8*



Anlage 73. 60 —

des Grodens hat der Staat auch die weiteren Aufwendun¬
gen zu machen . Tie Erhaltung der Deiche dagegen liegt dem
Deichband ob. Ta aber der Schutz des Grodens in späteren
Jahren für den Schutz der Deiche wichtig ist , so erscheint
es unverständlich , das; der Staat sein wertvolles Land weg-
reißcn läßt , und in weiterem Verlauf außerdem den Deich¬
bau !) dadurch vor kostspieligen Aufgaben stellt . Es darf da¬
her nicht mehr gezögert werde » . Seit Jahren sehen wir den
jetzigen Zustand sich entwickeln . Eine der dringendsten und
wichtigsten Ausgaben des Staates ist daher , hier endlich mit
den Schntzarbeiten zu beginnen , die ein viel älteres Recht
auf Berücksichtigung haben als manche neuere Aufgabe.

Der Ausschuß beantragt
Antrag  Nr . 160:

Annahme eines Kap . 7 n und Einstellung von
34 000 ->// mit der Bemerkung unter „Erläuterung " :
Erste Rate von 68 000 .—

Z n K a p . 8 Wohnungsbau wurden folgende Fragen
gestellt:

Titel  1 : Reicht der Betrag ans ? Ist eine Erhöhung
des Betrages aus Anleiheniitteln möglich ? Welchen Vor¬
schlag macht die Regierung über die endgültige Verteilung
der Mittel?

Die Darlehen zur Förderung der Neubautätigkeit sind,
wie im vergangenen Jahre , auch in diesem Jahr mit
1,2 Millionen Mark eingesetzt . Der Ausschuß ist der Auf¬
fassung , daß dieser Betrag nicht annähernd ausreicht , um
das überall auftretcnde Baubedürfnis zu fördern und die
Wohnungsnot zu lindern . Die Regierung ist damit ein¬
verstanden , aus Anleihemitteln den Betrag von 1,2 Millio¬
nen ans 2 Millionen zu erhöhen.

Über die Verteilung der Baukostenzuschüsse wurde mit
der Regierung wiederholt verhandelt . Die Bedingungen sind
herallsgegeben und ist bis auf eineil Punkt Einverständnis
erzielt . Dieser Punkt betrifft Zinsbeihilfen an Gemeinden.
Die Bedingungen lauten:

Besti  m m n n g e n
über die Verwendung der Mittel zur Förderung des

Wohnungsbaues.
I . Allgemeine Darlehen.

1.
Zu den Kosten der Herstellung neuer Wohnungen

können allgemeine Darlehen gewährt werden . In erster
Linie werden Schwerbeschädigte und kinderreiche Familien
berücksichtigt und solche Antragsteller , welche Wohnungen
für kinderreiche Familien bereitstellen.

Die Finanzierung des Bauvorhabens muß einwandfrei
gesichert sein.

2.
Die Darlehen sollen in der Regel nicht gewährtwerden:

а ) für Behelfswohnungen (Wohnungen , die nach Art ihres
technischen Ausbans voraussichtlich einen Bestand von
weniger als 30 Jahren haben werden ) und für Not¬
wohnungen (Räume , die nur vorübergehend zu Wohn¬
zwecken nutzbar gemacht werden und den baupolizei¬
lichen Bestimmungen für Wohnungen nicht genügen ) ;

б) für Werkwvhnnngen , d. h. für Wohnungen , die von
Arbeitgebern für ihre Arbeiter und Angestellten er¬
richtet werden und im Eigentum der Arbeitgeber
bleiben;

e) für Landarbeiter - und Ansiedlerwohnnngen , solange der
Ban dieser Wohnungen mit anderen Mitteln gefördert
wird;

ck) für Bauvorhaben , die angefangen sind , bevor die Bau¬
pläne vom Ministerium (Hochbauabteilung ) genehmigt
sind.

Bei Wohnungen , die nach ihrer Lage in erster Linie
Arbeitern und Angestellten bestimmter Arbeitgeber zugute
kommen , kann die Bewilligung des Darlehens davon ab¬
hängig gemacht werden , daß die Arbeitgeber Darlehen in !
derselben Höhe hergeben.

3.
Die Höhe des staatlichen Darlehns beträgt für jede

Wohnung bis zu 5000 R .M.
Das staatliche Darlehen wird nur unter der Be¬

dingung erteilt , daß die Gemeinden oder Gemeindeverbände
entweder
1. ein weiteres Darlehen in Höhe von 50 des Landes-

darlehns gewähren zu einem nach Erachten des Amts
(Stadtm . der Städte I . Kl .) für den Bauherrn erträg¬
lichen Zinssatz , oder

2 . an Stelle des zu Ziffer l gedachten Zusatzdarlehns für ein
vom Bauherrn anfzunehmendes Darlehen in Höhe von
50 des Landesdarlehns gegebenenfalls unter Über¬
nahme einer Zinsbeihilfe im Sinne der Ziffer l die
Bürgschaft übernehmen , oder

3 . die Verpflichtung übernehmen , für die Dauer von 10
Jahren für ein Zusatz -Darlehen in Höhe von minde¬
stens 50 v. H. des Landesdarlehens eine Zinsbeihilfe
zu gewähren . Die Zinsbeihilfe muß mindestens 5 v. H.
des vorstehenden Darlehnsbetrages betragen , es sei
denn , daß die Zinslast für den Darlehnsnehmer sich auf
weniger als 5 A verringert.

Das Ministerium der sozialen Fürsorge ist befugt , von
'oer vorstehend bezeichneten Beteiligung der Gemeinden und
Gcmeindevcrbände ganz oder teilweise im Einzelfall ab¬
zusehen.

Die Darlehen sollen 00 v. H . der Gesamthcrstellungs-
kosten mit Ausschluß des Grnnderwerbes nicht übersteigen.
An unbemittelte kinderreiche Familien und an Schwerbe¬
schädigte , insbesondere auch an Kriegsblinde , können Dar¬
lehen bis zur vollen Höhe der Baukosten gewährt werde ».

Bei Feststellung der Gesamthcrstellnngskosten , die durch
das Amt (Stadtmagistrat ) zu erfolgen hat , darf nur der
unerläßlich notwendige Aufwand eingesetzt werden . Bei
Bauten , für die Holz zu Vorzugspreisen ans staatlichen
Forsten geliefert wird , ist in der Regel die hierdurch bereits
geleistete Beihilfe zu berücksichtigen.

Die endgültige Feststellung der Gesamthcrstellungs-
kosten erfolgt nach Vollendung des Bauvorhabens vor
Auszahlung des Restes des Darlehns nach vorheriger An¬
hörung der Gemeinde (Gemeindeverband ) durch einen
schriftlichen Bescheid des Amts an den Bauherrn nach dem
vorgeschriebenen Muster . In dem Bescheid ist gesondert der
auf die Grunderwerbs - und auf die Baukosten entfallende
Betrag anzngeben.

Eine Abschrift des Bescheides ist dem Ministerium der
sozialen Fürsorge vorznlegen.

4.
Die Darlehen sind in der Regel mit jährlich 5 zu

verzinsen und mit 1 jährlich unter Zuwachs der von den
getilgten Kapitalbeträgen ersparten Zinsen zu tilgen . Der
Zinsenlauf beginnt von dem Tage der jeweiligen Zahlung
oder Überweisung . Die Tilgung beginnt am 1. April des auf
die Zahlung des Restbetrages der Darlehen folgenden
Jahres.

Für den Regelfall sind also im ganzen Jahr 6 A!' zu
zahlen . Bei allgemein fallendem Zinsfuß kann eine Er¬
mäßigung eintreten . Die Zahlungen sind wertbeständig zu
leisten und erfolgen halbjährlich ain l .April und 1. Oktober.

Soweit die Darlehen innerhalb der in Ziffer 0 Abs. 0
bestimmten Frist nicht für den Wohnungsbau verwandt
werden , erhöhen sich die zu zahlenden Zinsen ans jährlich
10 über Reichsbankdiskont.



5.

Die Darlehen sind ans Verlangen des Darlehnsgebers
sofort wertbeständig znrückznzahlen , wenn der errichtete

! Neubau zu anderen als Wohnzwecken benutzt oder ohne
Zustimmung der für den Beihilfcbeschcid zuständigen Be-

s Hörde veräußert wird oder höhere Mieten verlangt werden,
als es nach Ermessen der Ämter (Stadtmagistrate I . Klasse)
die Aufwendungen für die Verzinsung und Tilgung der
rentierlichen Anlagekosten , für Abschreibungen , die Ab¬
gaben und Kosten der Verwaltung und Bewirtschaftung der
Häuser und deren ordnungsmäßige Instandhaltung nsw.

, sowie bei gemeinnützigen Bannnternehmungen für die Bil-
- düng angemessener Rücklagen erfordern.

6.
Zur Sicherung der Darlehen nebst Zinsen und Ab¬

tragung sind auf dem Grundstück Goldmarkhypotheken
(eine Goldmark — dem Preise von 1/2790 Feingold ) zu¬
gunsten des Oldenburgischen Staates bezw . der Gemeinde
(Gemcindeverband ) einzntragen . Die Hypotheken des Staates
(einschließlich derjenigen für ein etwa gewährtes Arbeit-
gcbcrdarlehen ) und der Gemeinden (Gemeindeverbände)
müssen gleichen Rang haben und innerhalb 90 v. H . der
Gesamtherstellungskostcn ausschließlich der Grnnderwerbs-
kosten, liegen.

Sind die für den Staat eingetragenen Hypotheken mit
einem günstigeren Range als 90 v. H. in das Grundbuch
eingetragen , ist das Amt (Stadtmagistrat ) berechtigt , selb¬
ständig Vvrrangseinränmungen bis zu der vorstehend fest¬
gesetzten Grenze zu bewilligen . Anträgen ans weitergehende
Vorrangseinränmungen kann das Ministerium der sozialen
Fürsorge in Ansnahmefällen stattgeben.

An Grundstücken der Gemeinden (Gemeideverbände)
und anderer öffentlich -rechtlicher Körperschaften kann von
der Bestellung der Hypothek abgesehen werden.

, Wenn Gemeinden (Gemeindeverbände ) und gemein-
' uützige Siedlnngsgesellschaften , in deren Eigentum die Bau¬

ten nur vorübergehend bleiben sollen , die Bauherren sind,
genügt es , daß eine schriftliche Verpflichtung einer Gemeinde
(Gemcindeverband ) abgegeben wird , wonach die Eintragung
der staatlichen Hypothek bei Auflassung des Grundstücks an
den Einzclanwärter innerhalb der in Abs. 2 vorgeschriebenen
Beleihnngsgrenze erfolgen wird.

7.

In geeigneten Fällen ist zugleich ein Ankanfsrecht zu¬
gunsten des Oldenburgischen Staates und bei dessen Ver¬
zicht zugunsten der Gemeinde (Gemcindeverband ) zu ver¬
einbaren . Das Ankaufsrecht ist durch Eintragung einer Vor¬
merkung auf Auflassung im Grundbuch für die Zeit von
30 Jahren vom Tage der Eintragung an dinglich zu sichern.

Der Ankaufspreis ist in folgender Weise festzustellen:
Zttgrundegelegt wird der gemeine Wert des Grundstücks zur
Zeit der Ausübung des ÄnkanfSrechts . Dieser Wert ist im
Verhältnis des Darlehens zu den Aufwendungen des Eigen¬
tümers einschließlich solcher für dauernde Verbesserungen
und einschließlich der Abzahlungen auf das Darlehen zu
teilen . Als Ankaufspreis gilt der hiernach auf den Eigen -,
tümer entfallende Anteil des gemeinen Wertes des Grund¬
stücks.

8.
Für die Zins - und Rückzahlungen gelten die für die

Staatliche Kreditanstalt ausgestellten Bedingungen . Die
Darlehen können jedoch jederzeit auch in Teilzahlungen von
mindestens 50 R .M . znrückgezahlt werden . Der Baudar-
lehnscmpfänger oder sein Rechtsnachfolger kann sich jeder¬
zeit durch freiwillige Rückzahlung des Bandarlehens bezw.
des noch ungetilgten Restes desselben nebst etwaigen rück-
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ständigen Zinsen von allen übernommenen Verpflichtungen
befreien.

9.

Das Landesdarlehen ist bei der Gemeindebehörde zu
beantragen , in deren Bezirk der Wohnungsbau errichtet
werden soll . Dies gilt auch dann , wenn der Antragsteller
den Ban in einer anderen Gemeinde als in der seines bis¬
herigen Wohnsitzes errichten will . Die Gemeinde , in deren
Bezirk der Bau errichtet wird , kann verlangen , daß ihr
von der Auszugsgemeinde die freiwerdende Wohnung über¬
lassen oder gntgeschrieben wird . Ist dies nicht möglich , oder
eine Gutschrift der sogen . Altwohnung zwecklos, und erfolgt
der Neubau in einem anderen Amtsbezirk , so ist der An¬
trag dem Ministerium vorzulegen . Das Darlehen wird in
diesem Falle , soweit möglich , ans Sondermitteln des Mini¬
steriums bewilligt werden.

Dem Anträge auf Gewährung eines Landesdarlehens
sind beiznfügen:
1. ein Lageplan 1 : 500 , möglichst ein Katasteranszug mit

Angabe der Himmelsrichtungen,
2 . ein Entwurf im Maßstab 1 : 100 m doppelter Aus¬

fertigung , aus welchem die Konstruktion klar ersichtlich ist,
3 . ein eingehender Kostenanschlag,
4 . ein Bauvertrag mit festen Preisen , entsprechend dem aus¬

gestellten Muster,
5 . ein Fragebogen über den Finanzierungsplan nach dem

vorgeschriebenen Formular in doppelter Ausfertigung.
Der Antrag ist vom Gemeindevorstand nach eingehen¬

der Prüfung der Angaben des Antragstellers auf Voll¬
ständigkeit und Genauigkeit dem Amte mit Stellungnahme
und Angabe über die Beteiligung gemäß Ziffer 3 innerhalb
2 Wochen nach Eingang vorzulegen.

Das Amt (Stadtmagistrat ) hat die Anträge , bei denen
die Finanzierung des Bauvorhabens gesichert ist , mit
Stellungnahme sofort dem Ministerium der sozialen Für¬
sorge zwecks Überprüfung der Baupläne durch die Hochbau-
abteilnng vorznlegen . Die übrigen Anträge sind sofort durch
schriftlichen Bescheid abzulehnen.

Die Prüfung Hot sich zu erstrecken:
n) auf gute Durchbildung der Grundrisse,
d) auf einwandfreie Konstruktion,
e) auf gute formale Ausbildung,
cl) ob die Baukosten sich in angemessenen Grenzen halten.

Die Außenwände der Wohnränme (einschließlich
Waschküche und Speisekammer ) müssen ans mindestens
2 halben Steinen mit 6 em Hohlraum bestehen . Bestehen
diese Wände aus Fachwerk , so sind dieselben mindestens mit
einem inneren Kantstein oder einer Plattenwand nnd
6 ein Hohlraum zu versehen . Bei der Verwendung von
Lochsteinen gelten die gleichen Bestimmungen . Lochsteine
des Großformats von mindestens 25 ein Breite sind nur
ohne deii vorstehend erwähnten Hohlraum zulässig , wenn
genügend Festigkeit und Undurchlässigkeit der Feuchtigkeit
gewährleistet wird.

Sämtliche Mauern in Wohn - und Stallgebäuden
müssen gegen die aussteigende Grnndfenchtigkcit mit einer
guten wagerechten Isolierung versehen sein.

Nach Genehmigung des Bauplanes wird eine Zeich
liiilig und ein Fragebogen zurückgesandt.

In Städten I . Klasse mit selbständigen Bauämtern
kann die Vorlegung der Pläne zwecks Genehmigung unter¬
bleiben.

Das Amt (Stadtmagistrat der Städte I . Klasse ) ent¬
scheidet nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel
über den Antrag und erteilt den Beihilfebescheid , in dem
zugleich der Zeitpunkt des Beginns nnd der Fertigstellung
des Baues bestimmt wird . Ans dem Beihilfebcscheid muß
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die Beteiligung der Gemeinden gemäß Ziffer 3 ersichtlich
sein. Eine nachträgliche Erhöhung der bewilligten Darlehen
kann nnr in besonders begründeten Ansnahmcfällen vom
Ministerium der sozialen Fürsorge erfolgen.

Eine Abschrift des Beihilfebescheides ist dem Mini¬
sterium der sozialen Fürsorge vorzulegen.

Werden die in demBeihilfebcscheid festgesetzten Termine
nicht innegehalten, so können die Darlehen nebst Zinsen
jederzeit zurückgefvrdert werden.

10.
Genwinden (Gemeindeverbände) oder gemeinnützigen

Siedlnngsunternehmnngcn könen für mehrere Bauvor¬
haben gemeinsame Darlehen gewährt werden.

11.
Die Sicherstellungund Auszahlung der Darlehen er¬

folgt durch das Amt (Stadtmagistrat ).
Das Landesdarlehen wird in der Regel, soweit die

erforderlichen Mittel vorhanden sind, nach vorgängiger
Eintragung der Hypothek (soweit daraus nicht verzichtet
ist), zu ^ baldtunlichst nach Erteilung des Beihilfebe¬
scheids, zu X nach Fertigstellung des Rohbaues und
1» nach Vollendung des Bauvorhabens und Festsetzung der
Gesamtherstcllungskostcn an den Antragsteller ansgezahlt.

In den Fällen, in denen die Eintragung der Hypo¬
thek für ein bereits bewilligtes oder verbindlich in Aus¬
sicht gestelltes Baudarlehcn (noch) nicht möglich ist, kann
die Auszahlung des Baudarlehens gemäß Ziffer 11 be¬
antragt werden und erfolgen, wenn die Gemeinde, in deren
Bezirk das Bauvorhaben durchgeführt wird, sich schrift¬
lich verpflichtet, bis zur erfolgten Eintragung innerhalb
der in Ziffer 6 vorgeschriebenen BcleihungsgrenHe für die
Verbindlichkeiten des Darlehnsnehmers gegenüber dem
Oldenburgischen Staate einzustehen. Diese Verpflichtungs-
erklärnng ist der Anforderung der (ersten Raten-) Aus¬
zahlung anzulegen.

II. Arbeitgeberdarlehen.
1.

Neben den unter I aufgeführten allgemeinen Dar¬
lehen können an Beamte, Angestellte und ständige Arbeiter
des Staates (Landesbedienstete) mit eigenem Hausstand
Arbeitgeberdarlehen gewährt werden.

2.
Für die Arbeitgeberdarlehengelten die für die allge¬

meinen Darlehen unter I gegebenen Bestimmungen ent¬
sprechend, soweit in folgendein nichts anderes bestimmt ist.

3.
Arbeitgeberdarlehenkönnen zum Neubau von Miet¬

oder Eigenwohnungen gegeben werden:
u) an Landesbedienstete, die für die ordnungsmäßige Durch¬

führung der Bauvorhaben und fiir die Einhaltung der
Darlehnsbedingttngen Gewähr leisten,

b) an gemeinnützige Bauuntcrnehmungen,
o) an Gemeinden(Gemeindeverbände).

Die freiwerdcnden Altwohnungen von Landesbe¬
amten, deren Inhaber ein Arbeitgeberdarlehenerhalten,
müssen wieder Landesbcamten zugewiesen werden. Die
Namhaftmachung der Beamten erfolgt durch das Mini¬
sterium der sozialen Fürsorge.

4.
Die Arbeitgeberdarlehenkönnen im Betrage bis zu

drei Vierteln der durch das allgemeine Darlehn einschließ¬

lich Gemeindedarlehen nicht gedeckten Baukosten gewährt
werden und sollen in der Regel den Betrag von 2000 olf
nicht übersteigen.

5.
Das Darlehen ist mit jährlich 5 zu verzinsen und

mit 1 jährlich unter Zuwachs der von den getilgten
Kapitalbeträgen ersparten Zinsen zu tilgen. Der Zinsen¬
lauf beginnt mit dem Tage der jeweiligen Zahlung oder
Überweisung. Die Tilgung beginnt am 1. April des auf die
Zahlung des Restbetrages folgenden Jahres.

6.
Die mit Arbeitgeberdarlehen errichteten Wohnungen

sollen in der Regel auf die Dauer von 10 Jahren den in
Ziffer 1 bezeichnten Personen zugute kommen.

Dem Ministerium der sozialen Fürsorge ist für diese
Zeit das Verfügungsrecht über die Wohnungen Vorbehalten.

7.
Das Arbeitgeberdarlehcn ist mit dem zugehörigen all¬

gemeinen Landesdarlehen sofort znrückznzahlen, wenn der
Empfänger das Grundstück verkauft, ohne daß die weitere
Verwendung für staatliche Bedienstete gesichert wird.

Für den Fall , daß der Darlehnscmpfänger aus dem
Landesdienste ausscheidet, kaun ihm ebenfalls die Ver¬
pflichtung zur sofortigen Rückzahlung des Arbeitgeberdar-'
lchens und des zugehörigen allgemeinen Landesdarlehens
auferlegt werden.

8.
Die Bewilligung eines Arbeitgeberdarlehenssoll in der

Regel erst erfolgen, 'wenn ein Landesdarlchen bewilligt ist.
Der Antrag auf Bewilligung ist beim Amte (Stadtmagi-
strat) zu stellen und von dort dem Ministerium der sozialen
Fürsorge mit Stellungnahme zur Entscheidung vorzulegcu.

III . Z i n s b e i h i l f e n.
1.

Zur Förderung der Bautätigkeit können ferner im
Bedürftigkeitsfalle Zinsbeihilfcn gewährt werden.

2.
Die Zinsbeihilfe darf nnr gewährt und gezahlt werden,

wenn die mit dieser Beihilfe erstellten Wohnungen solchen
Wohnungssuchenden zugute kommen, die vor dem 1. April
1923 ihren Wohnsitz im Landesteil Oldenburg hatten oder
dem Landesteil Oldenburg als Flüchtlinge zur Unter¬
bringung zugewiesen find.

Das Vorliegen der im Absatz 1 genannten Voraus¬
setzungen hat der Antragsteller in geeigneter Weise naclff
zuweisen.

3.
Die Zinsbeihilfe wird für den Ban von Eigen- und

Mietwohnungen gegeben:
u) an Privatpersonen;
b) an gemeinnützige Unternehmungen.

4.
Die Höhe der Zinsbeihilfe beträgt auf das Jahr be¬

rechnet in der Regel bis zu 250 R .M . für jede Wohnung-
Soweit Reichs- oder Landesdarlehen bewilligt sind, er¬
mäßigt sich die Zinsbeihilfe für je 1 000 R.M. Darlehen
um je 50 R.M . Die Zinsbeihilfen werden jedesmal für
ein Rechnungsjahr bewilligt.

Ist eine Zinsbeihilfe bewilligt, so kann ein staatliches
Darlehen nnr unter Anrechnung der Zinsbeihilfe in An¬
spruch genommen werden.
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5.
Der Antrag auf Bewilligung der Zinsbeihilfen ist

,,„ter Benutzung des hierfür vorgeschriebenen Formulars
bei der Gemeindebehörde zu stellen . Diese hat den Antrag
c», das Amt weiterzugeben . Das Amt (Stadtmagistrat)
legt diesen Antrag mit Stellungnahme dem Ministerium
der sozialen Fürsorge zur Entscheidung vor . Die Aus¬
zahlung der Zinsbeihilfe erfolgt durch das Ministerium
der sozialen Fürsorge.

^ Dazu , stellen die Abgeordneten Fick, Jordan , Tantzen,
! Zimmermann den

Antrag  Nr . 170:
Die Bestimmung über die Verteilung der Mittel

zur Förderung des Wohnungsbaues vom 22 . Febr.
1020 wird unter III Zinsbeihilfe Ziffer 3 hinter b
nachgefügt , o) an Gemeinden (Gemeindeverbände ) ,
verteilt.

Ein Teil des Ausschusses , die Abgeordneten Frecse,
Lehmkuhl, Schröder , Thye , Wempe , Wichmann stellt

Antrag  Nr . 171:
Ablehnung des Antrages.

Die Abgeordneten Leffers , Meyer , Schmidt enthalten
! sich der Abstimmung.

Die Negierung gab eine Übersicht her über die Ver¬
teilung der Baukostenzuschüsse an die Amtsverbände und
Städte . Sie hatte folgendes Ergebnis:

Es werden die 1,2 Millionen jetzt verteilt:
Nach dein mit dem Verband der Amtsverbände und

der oldenburgischen Städte vereinbarten Schlüssel sollten
verteilt werden 75 nach der Bevölkernngszahl mit Zu¬
schlägen für Jndustriegemeinden und 25 nach dem Zu¬
wachs der Bevölkerung von 10t 0— 1025.

Ans Grund dieser Schlüssel ergeben sich dann folgende
Zahlen:

Amtsbezirk
Verteilung »ach der Bevölkerung nebst
Zuschlägen für Jndustücgemeuideu und
nach der Zunahme der Bevölkerung

1910 —1925

Amt Oldenburg . . . 79 100

„ Westerstede . . 65011
„ Varel . . . . 61 744
„ Jever . . . . 50 235

„ Butjadingen . . 73 203
„ Brake . . . . 38 726

„ Elsfleth . . . 19 468

„ Delmenhorst . . 56 961

„ Wildeshausen . . 32 342

„ Vechta . . . . 109 7S0

„ Cloppenburg . . 94 351

Friesoythe . . 53 396
Stadt Varel . . . . 41 082

„ Jever . . . . 13 667

„ Nüstringen . . 107 142

„ Delmenhorst 96 078

„ Oldenburg . . 207 704

Zusammen 1200 000

Als zweiter Schlüssel war vorgesehen Verteilung nach
dem Steueraufkommen , wobei davon ansgegangen wurde,
daß für das halbe Jahr die Steuer nach den : Brandkassen¬
wert und für die andere Hälfte nach der Friedensmiete ge¬
hoben werden sollte . Auf Grund dieser Schlüssel ergeben
sich dann folgende Zahlen:

Amtsbezirk
Steuer vom Brandkassenwert und

nach der Friedensmiete

Amt Oldenburg . . . 84 300

„ Westerstede . . 56 700
„ Varel . . . . 55 400
„ Jever . . . . 58 000
„ Butjadingen . . 106 000
„ Brake . . . . 58 400

„ Elsfleth . . . 42 500

„ Delmenhorst . . 56 700

„ Wildeshausen . . 22 800

„ Vechta . . . . 74 500

„ Cloppenburg . . 54 500

„ Friesoythe . . . 20 300
Stadt Varel . . . . 33 900

„ Jever . . . . 27 400

„ Rüstringen . . 144 200

„ Delmenhorst 94 700

„ Oldenburg . . 188 300

Zusammen 1178 000

Nach eingehender Verhandlung mit dem Ausschuß
wurde eine Einigung erzielt , so daß die zunächst zur Ver¬
fügung stehenden 1,2 Millionen Mark voll zur Verteilung
gelangen konnten . Jedoch konnte ein Teil des Ausschusses
sich nicht mit der Absicht der Regierung , die Baukosten¬
zuschüsse ohne Rücksicht auf das Aufkommen ans der Miet¬
zinssteuer endgültig zur Verteilung zu bringen , einver¬
standen erklären . Dieser Teil des Ausschusses ist der Mei¬
nung , daß die Mietzinssteuer nur begründet werden kann
mit der Wohnungsnot , die ans den Erträgen der Miet-
zinsstener zu beseitigen ist und damit dem Abbau der
Zwangswirtschaft im Wohnungswesen die Wege geebnet
werden . So glaubt dieser Teil des Ausschusses , daß die
Erträge aus der Mietzinssteuer die Grundlage für die Ver¬
teilung der Baukostenzuschüsse des Staates bilden müsse,
soweit sie als Staatsdarlehen zur Förderung der Neubau¬
tätigkeit in Betracht kommen . Die Einnahinen des Staates
aus der Mietzinssteuer werden voraussichtlich nach An¬
nahme der Anlage 20 2 Millionen Mark betragen . Auch
im Landesbanfonds sind 2 Millionen Mark als Darlehen
eingestellt , so daß die in den einzelnen Bezirken aufkommen¬
den Beträge an Mietzinssteuer , soweit sie in die Staats¬
kasse fließen , den Kommnnalverbänden und Städten in
Form von Darlehen wieder zugeführt werden können.

Die Regirrung brachte zum Ausdruck , daß die Woh¬
nungsnot nach ihren Feststellungen nicht geringer geworden
ist , daraus schließe eiu Teil des Ausschusses , daß mit
zwangswirtschastlichen Maßnahmen die Beseitigung der
Wohnungsnot nicht zu erreichen sein wird und glaubt
daher , daß die Regierung auf die Beseitigung der Zwangs¬
wirtschaft hinzuwirken hat . Ein anderer Teil des Aus¬
schusses glaubt , daß die Zwangsmittel im wesentlichen noch
nicht entbehrt werden können . Niemand ans dem Aus¬
schuß will die Zwangswirtschaft dauernd erhalten.

Dieser Teil des Ausschusses , die Abgeordneten Fick,
Jordan , Leffers , Schmidt , Tantzen , Lehmkuhl , Zimmer¬
mann stellt

Antrag  Nr . 172:
Der Landtag wolle beschließen , zu Kap . 8 Tit . 1

die Erhöhung der Darlehen zur . Förderung des
Wohnungsbaues von 1,2 Millionen ans 2 Mil¬
lionen Mark mit der Bedingung , daß die Verteilung
der Wohnungsbaudarlehen nach der Belastung der
Amtsverbände und Städte 1 . Klasse mit der Steuer
vom bebauten Grundbesitz in Höhe des in die
Staatskasse fließenden Teils dieser Steuer erfolgt.
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Die andern Mitglieder des Ausschusses enthalten sich
der Abstimmung und beantragen:

Antrag  N r . 172a:
Unveränderte Annahme des Kap. 8 Tit . 1.

Zn KaP . 8 Tit.  1 sind die Eingaben eingegangen
und zu erledigen.

Alle Eingaben beschäftigen sich mit dein Wohnungs¬
bau. Die Eingabe der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei
ersucht, die Mietzinsstener ausschließlich für Wohnungs-
banten zu verwenden. Die Eingabe des Oldenbnrgischen
Beamtcnbundes wünscht Vermehrung und Verbilligung der
Bandarlehen. Der Stadtmagistrat Nüstringen wünscht
eine andere Verteilung der Mittel zur Förderung des Woh¬
nungsbaues, und die Eingabe des Oldenbnrgischen Be¬
amtenbundes wünscht, die einzelnen Bandarlehen zu er¬
höhen, die Verzinsung herabznsetzen und die Mittel im
ganzen für 1926 zu erhöhen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 173:

Alle diese Eingaben mit der Beschlußfassung zu
Kapitel 8 Tit . 1 für erledigt zu erklären.

Der Ausschuß stellt weiter den
Antrag  Nr . 174:

Annahme des Kap. 8 Tit . 2.

Zu Kap . 8 Tit.  3 wurde eine Übersicht erbeten,
aus der die Verteilung der Mittel znm Ban von Land¬
arbeiterwohnungenvom 1. Oktober 1921 bis 1. April 1926
zu ersehen ist. Danach sind im ganzen 731 Wohnungen
aus diesen Mitteln geballt. Es handelt sich dabei um
Reichsmittel. Jährlich stehen jetzt 517 000 c/// zur Ver¬
fügung, die soweit hergegeben werden, als das Land oder
andere öffentliche Verbünde im Lande einen Betrag in
gleicher Höhe fiir denselben Zweck zur Verfügung stellen.
Im letzten Jahre hat die Regierung 200 000 „47 der
Reichsmittel nicht in Anspruch nehmen können, da Landes¬
mittel nicht iil ausreichendem Maße zur Verfügung
standen. Es ist dies bedauerlich und muß in Zukunft ver¬
mieden werden. Für das kommende Jahr stehen im Etat
150 000 zur Verfügung. 87 000 -F werden aus 1925
mit in 1926 herübergenommen und etwa 100 000 -//
werden aus Kap. 8 Tit . 2 Landsiedlungsbaudarlehenhier
verrechnet und verwandt werden können, fo daß aus
Staatsmitteln für 1926 insgesamt 337 000 -U zur Ver¬
fügung stehen, während das Reich 517 000 -F zur Ver¬
fügung stellt. Es bleibt immer noch ein Fehlbetrag von
180 000 der nach Ansicht eines Teils des Ausschusses
aufgebracht werden muß, um die Reichsmittel ganz zur
Verwendung bringen zu können. Die Regierung muß sich
aber auch bemühen, die im letzten Jahre nicht gebrauchten
200 000 Reichsmittel auf 1926 übertragen zu lassen
und nachdrücklich vom Reich Auszahlung zu verlangen,
wenn im Jahre 1926 die Gesamtauswendnngen des Landes
um diesen Betrag erhöht werden.

Dieser Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Leffers, Lehmkuhl, Meyer, Schmidt, Tantzen und
Zimmermann stellen den

Autr  a g N r. 174a:
Zu Kap. 8 Tit . 3: Der Landtag wolle beschließen,

die Staatsregiernng zu ersuchen, Mittel bereit zu
stellen, welche die volle Inanspruchnahme der
Reichsmittel sichern und die Ämter anzuweisen, in
geeigneter Weise die Bevölkerung ans die Bereit¬
stellung dieser Mittel zum Wohnungsbau hinzn-
weisen, und Erhöhung des Kap. 8 Tit . 3 von 150
auf 330 000 -//.

Die übrigen Abgeordneten des Ausschusses enthielten
sich der Abstimmung und beantragen:

Antrag  Nr . 174b:
Annahme des Kap. 8 Tit . 3.

Z u K a p. 8 T i t. 4 ist eine Übersicht über die Ver¬
teilung der Mittel in Eiuzelbeträge erbeten. Es sind im
letzten Jahre nur zwei Beträge zur Verteilung gelangt:
Nordenham hat 15 000 bekommen, hat einen Korn¬
speicher umgebaut. Ein anderer kleiner Betrag ist noch
zur Verwendung gelangt, so daß alle Anträge ans Wvh-
unngsumbauten befriedigt sind. Der Rest der 35 000
ist als Baudarlehcn nach Tit . 1 verteilt.

Dazu ist eine Eingabe eingegangen des Landes¬
verbandes der oldenbnrgischen Haus- und Grundbesitzer¬
vereine. Die Regierung hat darauf folgende dem Haus¬
und Grundbesitzerverein gegebene Antwort mitgeteilt:

Dem Ministerium stehen Mittel auch für kurzfristige
Darlehen zur Instandsetzung von Häusern nicht zur Ver¬
fügung. Bezüglich der Höhe der beantragten Summe vou
309 0Ö0 c// wird darauf hingewiesen, daß nach den An¬
lagen der Eingabe für den ganzen Freistaat Bayern nur
700 000 -/ / gewährt worden sind. Nach dem Einwohner-
Verhältnis von Bayern zu Oldenburg kämen dann für den
Landesteil Oldenburg etwa 40 000 in Frage.

Schon bisher sind in verschiedenen Fällen, insbesondere
in den Städten I. und II. Klasse Jnstandsetznngsdarlehen
seitens der Gemeinden gewährt worden, allerdings nur in
besonders dringenden Fällen und für solche Hausbesitzer,
die nicht in der Lage waren, anderweitig entsprechende
Hypothekendarlehen zu bekommen. Ans dem Aufkommen
der Steuer vom bebauten Grundbesitz müssen auch in Zu¬
kunft nach tz 26 Abs. 5 des Reichsfinanzansgleichsgesetzes
in der Fassung der Novelle vom 10. August 1925 Dar¬
lehen zur Instandhaltung von bestimmten Altwohuungen
gegeben werden. Dies hat auch in Zukunft seitens der
Gemeinden bzw. Gemeindeverbände zu geschehen.

Hiernach stellt der Ausschuß den
Antrag Nr.  174e:

Eine Eingabe des Verbandes der Oldenbnrgischcu
Haus- und Grundbesitzervereiue der Regierung als
Material zu überweisen

und stellt den
Antrag Nr.  175:

Annahme des Kap. 8 Titel 4 bis 6.

Zu Kap . 8 Tit.  5 wurde noch die Frage gestellt:
Welche gemeinnützigen Unternehmungen kommen in
Frage?

Dazu hat die Regierung folgende Antwort erteilt:
Der Oldenburgische Staat ist an folgenden gemein¬

nützigen Siedlnngsgesellschaftey beteiligt:
1. Kriegerheimstätten-Baugesellschaft Oldenburg,
2. Kriegerheimstätten- und Kleinwohnungsbaugesellschaft

Rüstringen-Wilhelmshaven,
3. Eigenheimgenossenschaft des evangelisch sozialen Ver¬

eines Rüstringen-Wilhelmshaven,
4. Kriegerheimstätten-Baugesellschaft in Delmenhorst,
5. Braker Siedlungsgesellschaft in Brake,
6. Siedlungsgesellschaft Ahlhorn,
7. Blexer Baugesellschaft in Blexen-Einswarden,
8. Kleinwohnuugsbaugesellschaft in Jever,
9. Heimstätten-Baugesellschaft in Westerstede.

Die im Voranschlag für 1925 verfügbaren 10 000
R.M . sind der Kriegerheimstätten-Bangesellschaft, hier, als
Darlehen gegeben verzinslich mit 5 AI und 1 AH Abzug zu¬
züglich der ersparten Zinsen.
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Zu Ka p. 10 wurden an die Regierung die Fragen
gerichtet: Ob für Neuaufforstungen noch größere Flächen
der staatlichen Odländereien in Betracht kommen, ob solche
Aufforstung wirtschaftlich ist und wie hoch sich die Kosten
für Nenaussorstungen stellen. Darauf ist folgende Antwort !
eingegaugen: j

Zu Kap. 10. !
11. Die Fvrstverwaltung besitzt noch 201 Hektar Öd- !

läudereieu, die zur Aufforstung bestimmt sind. j12. Vom sinanzwirtschaftlichen Standpunkte aus ist der
Ertrag der Aufforstungen ein sehr geringer. Das liegt
in der Natur des Waldes, in dem sich die Verzinsung
des Waldkapitals nach dem Holzzuwachs richtet und
nicht nach dem wechselnden allgemeinen Zinsfuß . Der j
Einfluß aber, den die Waldwirtschaft auf den führ- !
licheu Holzzuwachs hat, ist sehr gering. Tie wechseln- !
den .Holzpreise beeinflussen sowohl die Erträge , d. h. !
die Zinsen als auch zugleich die Höhe des Waldkapitals,
so daß durch dieselben fast gar kein Wechsel im Zins¬
fuß eintritt . Deswegen dürfen die Ansforstnngskosten
nicht mit wechselndem allgemeinen Zinsfuß aufgewertet
werden, auch nicht für sich behandelt werden, denn der
bei ihnen in den ersten 30 Jahren nicht nutzbare Zu¬
wachs wird, da sie Teile des Großbetriebes sind, an
anderer Stelle dieses Betriebes genutzt. Daher die
steigende Einnahme an Holz aus den Forsten, die erst
ihren Höhepunkt erreichen wird, wenn die Auf-
forstungsslächen ein nutzbares Abtricbsalter erreicht
haben.

Für den Staat aber haben diese Aufforstungen
— abgesehen Pom allgemeinen Wert des Waldes —
einen sehr hohen allgemeinwirtschaftlichenWert, da
durch sie viele kleinbäuerliche Betriebe erst lebensfähig !
geworden sind und erhalten bleiben, denn sie geben !
diesen außerordentlich viel Gelegenheit zum Neben- !
verdienst, der für derartige Stellen unbedingt not¬
wendig ist. Die großen Aufforstungen bei Petersfeld,
Dwergte und Markhausen zeigen dies am ausfallend¬
sten. Hier mußten auch in Notjahren, zuletzt im Jahre
1921/25 Notstandsarbeiten ausgeführt werden, um die.
Folgen von Mißernten zu erleichtern.

Schon seit Jahren sind in diesem Gebiete die Aus¬
forstungsarbeiten absichtlich nur langsam weiter¬
geführt, daneben aber die Nutzungen in den älteren
Aufforstungsbeständen in steigendem Maße vorge¬
nommen, da die Absatzverhältnisse für das anfallende
geringe Hölzsvrtiment zeitweise sehr günstig sind und
diese Hauungen allmählich an die Stelle der Kultur¬
arbeiten treten sollen, um so weiterhin der Bevölkerung
möglichst viel Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Falls der
Holzabsatz aber stvclt, werden die Forstarbeiter vor¬
übergehend mit den restlichen Kulturarbeiten beschäf¬
tigt; so auch in Fällen der Not wie 1921/25.
Je Hektar einschl. aller Nebenanlagen 250—300 R.M.
Wenn aber die Fvrstverwaltung Aufforstungen ohne
Anwendung von Pflügen usw. machen lassen muß, um
möglichst viele Notstandsarbeiter zu beschäftigen, ausi - 500 R .M.
Der Ausschuß hat nichts zu bemerken und stellt den

Antrag  Nr . 176:
Annahme der Kap. 9 und 10.

ZuKap.  11 wurde eine Besprechung über den Stand
^ Kanalarbeitcn mit der Regierung erbeten. In diesem
Mhr wird der Kanal auf vldcnburgischem Boden bis
sampe mit allen Schleusen und Brücken fertig. Von der
-kecke von Campe bis zur Landesgrenze, die etwa 12 Kilo-
"sier lang ist, werden 3P- Kilometer ganz fertig, während

der übrigen Strecke 811 Kilometer das Moor weg¬

geräumt sein wird. Die Beendigung des Baues des Kanal¬
bettes auf dieser Strecke steht jedoch noch nicht fest. Der
Ausschuß ist der Meinung, daß der Weiterbau des Kanals
von Campe bis zur Landesgrenze nicht ins Stocken ge¬
raten darf, alle Verhandlungen über den Kanal auf preu¬
ßischem Gebiet Oldenburg nicht abhalten dürfen, sein Ziel
fest und entschieden im Auge zu behalten, den Kanal durch¬
zuführen und zunächst bis zur Landesgrenze in den Ab¬
messungen des ersten Teils zu bauen. Über die Verhand¬
lungen der Weiterführung des Kanals auf preußischem
Boden wurde eingehend mit der Regierung verhandelt.
Wenn auch die Hindernisse noch nicht restlos als über¬
wunden gelten können, so wird doch von allen Seiten als
notwendig erkannt, weiter alle guten Gründe anzuführen
und alle Kräfte aufzuwenden, um eine weitere Verschlep¬
pung des Durchbaues des Kanals zu verhindern.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 177:

Annahme des Kap. 11.
Zn Kap.  12 T i t. 1 wurden die Fragen gestellt:

was der Deichbau in Wangerooge gekostet hat, wieviel
Hektar Boden gewonnen sind, was der Staat mit der Fläche
zu tun gedenkt und ob die Arbeiten zur Benutzung der ein-
gedeichtcn Fläche beendet sind.

Der Deichbau in Wangerooge hat im ganzen
195 000 c// gekostet. Das Reich hat 119 000 --// zuge¬
schossen. Für den Staat blieben danach 376 000 o//. Der
Voranschlag betrug 530 000 <F . Derselbe ist also nicht über¬
schritten. Es sind 110 Hektar gewonnen worden, kein wert¬
volles, aber bei richtiger Behandlung doch brauchbares land¬
wirtschaftliches Gelände. Da keine einheitliche Verwaltung
von Domänen- und Siedlnngsland besteht, hat es sich recht
lange hinansgezögert, bis man dem Siedlungsamt den
Auftrag zur Instandsetzung der gewonnenen Flüche geben
konnte, so daß in diesem Jahr der Ertrag noch ein mäßiger
bleiben wird. 28 Hektar sollen als Flugplatz benutzt
werden, an der Ostseite des gewonnenen Geländes gelegen.
Später beabsichtigt man, den Flugplatz aus diesem ein¬
gedeichten Groden ganz zu verlegen, westlich vom Bahnhof
hin. Tie außer dem Flugplatz jetzt übrig bleibenden
80 Hektar sind dem Siedlungsamt zur Bearbeitung und
Verwertung als landwirtschaftlichesGelände übergeben.
Wenn auch das Land pro Hektar für den Staat teuer wird,
so ist für Wangerooge die Schaffung dieses neuen land¬
wirtschaftlichen Geländes doch von erheblicher Bedeutung,
da bei einer Insel die Vermehrung und Bewertung des
Landes anders beurteilt werden muß, wie aus dem Fest¬land.

Zu Ka p. 12 Tit.  3 wurde gefragt: was der ganze
Bau dem Staat koste? Wann die Arbeiten beendet sind?
Wann die Anlage in Betrieb kommt und ob der Vor¬
anschlag überschritten sei?

Die Regierung glaubt, daß im Laufe des Frühjahrs
bis spätestens 1. Juli die Talsperre Thülsfelde fertig¬
gebaut und im Herbst in Betrieb genommen werden kann.
Die Gesamtvoranschlagssnmmevon 1 610 000 M wird
nicht überschritten werden. Die direkten Einnahinen hcs
Staates werden gering sein. Die gewonnenen 150 Hektar
Wasserfläche wird ein Pachtobjekt für Fischer und Jäger
bilden. Im übrigen dient die Talsperre dazu, dem Kanal
je nach Bedarf Wasser zuzuführen und für die landwirt¬
schaftliche Umgebung als Meliorationsbetrieb zu dienen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 177a:

Annahme des Kap. 11 und 12 Tit . 1, 2 und 3und den
Antrag  Nr . 178:

Annahme der „Bemerkung".

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats L/ldcnburg, 2. Versammlung. 9
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Anlage 74,
Bericht

des Ausschusses III über die Vorlage der Staatsregieruug , betreffeud Übersicht über deu Bedarf au Stellen

für planmäßige und nicht Planmäßige Beamte für das Rechnungsjahr l926.

(Anlage 9 .)

Die Steigerung beträgt 69 v. H ., also mehr als das
Im Zusammenhänge mit dem Bestreben des Landtags,

die Staatsverwaltung zu vereinfachen und zu verbilligen,

wurde die Stellenübersicht einer sehr eingehenden Prüfung

unterzogen . Das Ergebnis der von der Staatsregierung

veranstalteten Prüfung über die Vereinfachung der Ver¬

waltung lag dem Ausschüsse noch nicht vor.
Ans der vorgelegten vergleichenden Übersicht über die

Zahl und die Besoldung der Beamten lind Angestellten in

den Jahren 1913 und 1926 ergibt sich folgendes:
Es beträgt die Zahl der

Beamten Angestellten Zusammen

für 1913 . . . . 699 887 1586

für 1926 . . . . 1 391 841 2 232

Die Gesamtzahl der Bediensteten (Beamte und Ange¬

stellte ) ist demnach gegenwärtig um 2 232 — 1586 —

646 Köpfe höher als 1913 . Die Steigerung beträgt

40,8 v . H . Zum Vergleich sei bemerkt , daß in Preußen

die Zahl der Bediensteten in dem gleichen Zeitraum um

57,5 v. H. gestiegen ist . In Oldenburg entfällt 1 Staats¬

bediensteter ans 199 Einwohner , in Preußen auf 193 Ein¬

wohner.
Von obigen : Zugang von 646 Köpfen entfallen auf

folgende n a ch 1 9 1 3 n e u g e s ch offene  Einrichtungen

und Anstalten:
a ) Ordnungspölizei.
d ) Landesmnsenm.

6 //

o) Landesarbeitsamt.
cl) Hanptfürsorgestelle für die Kriegs-

4

beschädigten.
. 2

a) Realgymnasium in Oldenburg . . 23 „
k) Realgymnasium in Rüstringen . . . 26 „

g-) Anfbanschule in Oldenburg . . . . 13 „
I:) Realghmnasinm in Cloppenburg . . 17 „
i) Anfbanschule in Vechta. . 11 „

Ic) Landesorchester.
. 38

zusammen 616 Köpfe.

Auf die alten Behörden entfällt demnach nur eine Per¬

sonalvermehrung von 646 — 616 — 30 Köpfen , das sind

kaum 1,9 v . H . des Personalbestandes von 1913.

Bei den einzelnen Behörden ist je nach der bei ihnen

eingetretenen Geschäftsentwicklung der Personalstand gegen¬

wärtig teils größer , teils geringer als 1913 . Soweit größere

Unterschiede bestehen , ist folgendes zu bemerken:
1 . Bein : Statistischen Landesamt erklärt sich der Minder¬

bestand von 9 Bediensteten daraus , daß außerordent¬

liche statistische Arbeiten größeren Umfanges , wie solche

1913 in der Erhebung über die Bodenbenutzung und

der Herstellung des statistischen Handbuchs zu erledigen

waren , im Augenblick nicht vorliegen.
2 . Beim Staatsministcrinm ist die Zahl der Bediensteten

von 104 auf 127 , also um 23 Köpfe — 22 v. H . ge¬

stiegen als Folge einer starken Vermehrung der Ge¬

schäfte, deren Größe sich n . a . darin zeigt , daß die Zahl

der in den Ministerien bearbeiteten Sachen (Ein - und

Ausgänge ) nach den Geschäftsbüchern der Registraturen
gestiegen ist von

59 777 im Jahre 1913 auf
100 972 im Jahre 1925.

Dreifache der obigen Personalvermehrnng . Dazu kommt

noch eine wesentlich gesteigerte Inanspruchnahme der

beteiligten Ministerialbeamten durch Besprechungen !

und mündliche Verhandlungen , da die Bevölkerung i

jetzt weit mehr als früher ihre Angelegenheiten Per- i

sönlich im Ministerium vorbringt . !

Die Gcschästsvermehrnng beim Staatsministcrinm
beruht znm großen Teile auf den Hinzntritt der sozialen

Fürsorge und der Siedlnngstütigkeit . Ferner sind u. a.

die Geschäfte in Schul - und in Gnadcnsachen beträcht¬

lich gewachsen . Weiter haben die Arbeiten der Gesetz¬

gebung wesentlich zngenommen . Das Gesetzblatt fin¬

den Landesteil Oldenburg enthält für 1913 — 73,

für 1925 dagegen 120 Gesetze, Verordnungen und Be- '

kanntmachungen.
Im allgemeinen ist zu bemerken , daß der gesamte

Geschäftsbetrieb gegenüber deu : Jahre 1913 ein viel

stärkerer und unruhigerer geworden ist . 1913 bestanden !

überall gesicherte und ruhige Verhältnisse , in denen ein

ruhiges Weiterarbeiten möglich war . Seit 1918 han¬

delt es sich bei den Ländern und bei ::: Reiche darum,

fast alles auf eine neue Grundlage zu stellen und auf-

zubancn . Dadurch hat nicht nur die Bearbeitung der

Angelegenheiten des eigenen Landes , sondern auch die ,

Mitarbeit an den Reichsangelegcnheiten eine sehr starke

Vermehrung erfahren , und es bedarf keiner Aus¬

führung , daß zu deren Bewältigung eine erhöhte Zahl

von Beamten nötig ist.
Für Vergleichszwecke sei angeführt , daß in Preußen

bei den Ministerien eine Personalvermehrnng von

30 v. H . eingetreten ist . Schließt man die Oberpräsidien

und die Regierungen ein , was richtig ist , weil die Ge¬

schäfte dieser Behörden in Oldenburg von den Mini¬

sterien miterledigt werden , so ergibt sich für Preußen

eine Personalvermehrung von 26,4 v . H . gegen 22 v. H.

in Oldenburg.
3 . Bei der Polizeidirektion hat die Zahl der Bediensteten

um 5 Köpfe verstärkt werden müssen . Die Geschäfte

sind bei den Wandergewerbesachen auf das Vierfache,

im Kraftfahrzengwesen sogar auf das Fünffache ge¬

wachsen . Dementsprechend hat sich auch die Einnahme
an Gebühren erhöht , die für 1913 rund 2000 be¬

tragen haben , dagegen für 1926 auf 27 000 R .M . ver¬

anschlagt sind.

4 . Bei dem Gendarmeriekvrps ist eine Persoual-

vermehrnng n :n 24 Köpfe eingetreten.

5 . Bei den Ämtern ist das Personal von 264 Köpfen auf

212 Köpfe znrückgegangen , was auf den Wegfall der

Einkommensteuerangelegcnheiten und die Aufhebung

des Amts Rüstringen znrückznführen ist.

6 . Bei den Weg - und Wasserbauämtern ergibt sich

Absetzung der auf das Reich übergegangenen 9 Schiff
und Baggerfahrer von den Personalzahlen für 19w

eine Personalvermehrnng von 7 Köpfen , die daraus

beruht , daß die Banärnter für die von den Wasserbau¬

genossenschaften ansznführcnden Arbeiten die .tech-
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nischen Kräfte stellen, deren Besoldung von den Wasser¬
baugenossenschaften erstattet wird.

7/ Bei der Hebannnenlchranstalt ist die Vermehrung des
Personals von 8 Köpfen ans 11 Köpfe durch die wesent¬
lich gestiegene Inanspruchnahme der Anstalt verursacht.
Die Zahl der anfgenommenen Wöchnerinnen betrug
1913 — 780 , I92o dagegen 1238.

8. Bei der Heil- und Pslegeanstalt in Wehnen ist die
Steigerung der Zahl der Bediensteten von 104 aus 111
eine Folge der durch den Achtstundentag bedingten
Verkürzung der Dienststunden des Personals.

9. Beim Pcter -Friedrich -Lndwig -Hospital ist, bedingt durch
wesentliche Erweiterungen der Anstalt , das Personal
von 32 Köpfen ans 55 Köpfe gestiegen.

10. Bei den Amtsgerichten ist das Anwachsen- des Per¬
sonals von 338 Köpfen auf 306 Köpfe besonders durch
eine starke Zunahme der Zwangsvollstrecknngssachen
und durch das Hinznkommen der Anfwcrtnngsgeschäfte
hervorgernfen.

11. Bei den Strafanstalten in Vechta gilt für die Ver¬
mehrung des Personals von 82 Köpfen ans 101 Köpfe
das zu Ziffer 7 Gesagte.

12. Bei den beiden Oberschulkollegien beruht die Personal-
Verstärkung von 3 und 4 Köpfen auf einem Anwachsen
der Geschäfte infolge Vermehrung der Schulen , Aus¬
baues durch Schulaufsicht usw.

13. Bei den Schullehrerseminaren hat der im Gange be¬
findliche Abbau dieser Anstalten bisher zu einer Ver¬
minderung des Lehrerpersonals um 12 und 4 Köpfe
geführt.

14. Beim staatlichen Hebungswesen ist infolge Zusammen¬
legung von Amiskasscn und Wegfalls der Hebungen der
Einkommen - und Vermögenssteuer das Personal um
10 Köpfe vermindert worden.

15. Beim Forstwesen beruht der Abgang von 14 Bedienste¬
ten aus dem Abbau der Holzwärter.

II . V e r ni ehrungderBea  m t e n.
Wie unter I . angegeben , ist die Zahl der Beamte  n

von 600 im Jahre 1013
ans 1301 „ „ 1026

gestiegen. Ter Zugang beträgt mithin 602 Beamte . Hiervon
entfallen auf folgende neue  Einrichtungen und Anstalten

1. Ordnnngspolizei . 475 Beamte,
2. Landesmuseuni . 1 „
3. Landesarbeitsamt . 1 „
4. Hanptfürsorgestelle . . . . 1 „
5. Realgymnasium in Oldenburg . 22 „
6. Realgymnasium in Rüstringen . 24 „
7. Realgymnasium in Cloppenburg 15 „
8. Ausbauschule in Oldenburg . . 13 „
0. Ausbauschule in Vechta . . . 10 „

562 Beamte.

Der Rest des Zuganges von 602 — 562 — 130 Be¬
amten entfällt auf
1. eine Verstärkung der Gendarmerie um . 10 Beamke,
2. auf Überführung von Angestellten in das

Beamtei,Verhältnis , nämlich
Pfleger und Pflegerinnen der Heil- und
Pslegeanstalt . 26 „
Hauswarte. 11

Gerichtsvollziehergehilfen. 7

Amtsvollziehungsgehilfen . 6 „
Kanzleiassistenten , Jnstizassistenten und
sonstige Assistenten. 73 „

Nachrichtlich mag angeführt werden , daß von den ge¬
samten Staatsbediensteten in Oldenburg 62,3 v. H., in
Preußen 76,5 v. H. Beamte sind.

III . Aufwand für die Beamten
u n d A n g e st e l l t e n.

Nach der Übersicht beträgt der Aufwand
im Jahre 1013 für 600 Beamte . . . 2 687 980 ^
„ „ 1026 „ 1301 „ . . . 5 206270 „

Als Aufwand für einen Beamten ergibt sich im
Durchschnitt:

für 1913 3 845 ch/,
„ 1926 3 743 „ .

Für die Angestellten beträgt der Aufwand
im Jahre 1013 für 887 Angestellte . . . 1 036 230 chl
„ „ 1926 „ 881 „ . . . 1661800 „

Als Aufwand für einen Angestellten ergibt sich im
Durchschnitt

für 1913 1168 cF,
„ 1926 1 976 „ .

Insgesamt beträgt der Aufwand
a) im Jahre 1913 für 699 Beamte . . 2 687 080

„ 887 Angestellte . 1036 230 „

„ 1586 Bedienstete . 3 724 210 ch/-

Das ergibt im Durchschnitt für einen Bediensteten
2 348 Besoldung gegen 2 814 ch/ Durchschnittsbesoldnng
für einen Staatsbediensteten in Preußen.

6) im Jahre 1926 für 1 391 Beamte . 5 206 270
„ 841 Angestellte 1 661 800 „

„ 2 232 Bedienstete 6 868 070

Das ergibt im Durchschnitt für einen Bediensteten
3 077 R .M . Besoldung gegen 3 324 R .M . Durchschnitts¬
besoldung für einen Staatsbediensteten in Preußen.

Der Aufwand für die Beamten und Angestellten ergibt
aus den Kops der Bevölkerung berechnet

in Oldenburg 15,40 R .M.
in Preußen 17,19 R .M.

Die Steigerung der Durchschnittsbesoldung von 2348ostl
im Jahre 1913 ans 3077 R .M . im Jahre 1926 beruht
1. auf dem Zuwachs der in dem Zeitraum 1913/1926 für

die beteiligten Staatsbediensteten fällig gewordenen
ordentlichen Zulagen , soweit diese nicht Deckung ge¬
funden haben in Gehaltsmitteln , die dadurch frei ge¬
worden waren , daß ältere Beamte , die das Höchstgehalt
ihrer Stelle bezogen, in den Ruhestand getreten und
ersetzt sind durch jüngere Beamte , die zunächst ein ge¬
ringeres Gehalt erhielten . Hierbei ist bemerkenswert,
daß in den Zahlen für 1913 -97 Schreiberlehrlinge be¬
rücksichtigt sind, die ihre Lehrzeit inzwischen längst be¬
endet haben und sich in den Zahlen für 1926 als voll-
besoldcte Angestellte auswirken . Gegenwärtig sind nur
11 Schreiberlehrlinge vorhanden.

2. auf der, wie in sämtlichen anderen deutschen Ländern,
so auch in Oldenburg für die staatlichen Beamten und
Angestellten am 1. April 1920 erfolgten Übernahme
der für die Beamten und Angestellten des Reichs
geltenden Besoldungssätze. Die Übernahme ergab sich
zwingend schon aus dein damaligen Übertritt der
zahlenmäßig weit überwiegenden Eisenbahn -, Zoll - und
Steuerbediensteten in den Reichsdienst.

3. auf der Einführung der Sozialzuschläge (Frauen - und
Kinderzuschläge).

Um den absoluten Zuwachs an Beamtenstellen für
das laufende Rechnungsjahr festznstellcn, wurden die
Fragen gestellt:
1. Welche neue Stellen sind geschaffen

u) für planmäßige,
l>) für nichtplanmäßige Beamte?

2. Wieviele Stellen für nicht planmäßige Beamte sind in
solche für planmäßige umgewandelt?

9*
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3 . Wieviele Angestellte sind zu planmäßigen Beamten ge¬
macht worden?

Beantwortung.
Zu Frage  In : In der Stellenübersicht sind an

neuen Stellen für planmäßige Beamte vorgesehen:
Gruppe VH : 1 Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht

Löningen,
„ IX : 1 Musiklehrer beim Gymnasium in Jever,

1 „ beim Gymnasium in Vechta,
„ X : 1 Studienrat beim Gymnasium in Olden¬

burg,
beim Realgymnasium in
Oldenburg
bei der Ausbattschule in
Oldenburg,
bei der Aufbauschule in
Vechta,
beim Gymnasium in Vechta,
beim Gymnasium in Birken¬
feld,
beim Gymnasium in Jever,
beim Realgymnasium in
Rüstringen,
beim Gymnasium in Birken¬
feld,

„ XII : 1 Oberstudiendirektor bei der Aufbau¬
schule in Oldenburg.

Zu Frage  1b : Neue Stellen für nicht planmäßige
Beamte sind in der Stellenübersicht nicht vorgesehen.

Zu Frage  2 : Folgende nicht planmäßige Stellen
sind in Planmäßigen Stellen umgewandelt:

Gruppe III : 2 Anstaltspfleger in Wehnen,
„ IV : 4 Strafanstaltsoberwachtmeister,

2 Gefäugnisoberwachtmeister,
5 Kanzleiassistenten,

„ V : 2 Regiernngsassistenten,
7 Registraturassistenten,
1 Kanzleisekretär,

12 Justizassistenten,
„ VII : 12 Regierungsobersekretäre,

12 Justizobersekretäre,
_3 Vermessungsobersekretäre

zusammen 62 Stellen.
Zn Frage  3 : In der Stellenübersicht sind für die

Ernennung von Angestellten zu Planmäßigen Beamten
neue Stellen nicht vorgesehen.

Von den als neu aufgeführten 13 Stellen bedingen
4 eine Personalvermehrung , nämlich

1 Oberstttdiendirektor an der Aufbauschule in Oldenburg,
1 Studienrat am Gymnasium in Vechta,
1 Musiklehrer am Gymnasium in Vechta,
1 Studienrat an der Aufbauschule in Vechta.

In der Übersicht finden sich 5 Stellen für Polizei¬
assistenten der Orduungspolizei . Diese sind durch das Land¬
tagsschreiben vom 8 . 5 . 1923 in die Stellenübersicht ausge¬
nommen . Es handelt sich um Stellen , in denen Bürvbeamte
der Ordnungspolizei als Z i v i l st a a t s d i e n e r ange¬
stellt werden können (8 19 des Gesetzes über die Ordnungs-
Polizei vom 16 . Juli 1923 ).

Im Ausschuß bestanden Unklarheiten über das Ver¬
hältnis der planmäßigen Anstellung zur unwiderruflichen.
Die Rechtslage stellt sich folgendermaßen dar : Nach dem
Zivilstaatsdienergesetz vom 28 . 3 . 1867 ist die Anstellung für-
alle Dienststellen zunächst eine widerrufliche . Unwiderruflichist die Anstellung

u) bei den Richtern,
b) bei den ordentlichen Lehrern der höheren Uuterrichts-

anstalten , sofern dieselben bereits eine Planmäßige
Stelle an einer höheren Unterrichtsanstalt außerhalb
des Landes bekleidet haben,

c) wenn eine Ausnahme im Interesse des Dienstes be¬
gründet ist (Z .St .G . Art . 7 , 8 2).

Bei wissenschaftlichen Lehrern der höheren Lehran¬
stalten , soweit sie nach den vorstehenden Bestimmungen
nicht sofort unwiderruflich angestellt werden , erfolgt diese

' Anstellung nach Ablauf einer einjährigen Dienstzeit . In¬
des kann diese Bestimmung bei der gegenwärtigen Knapp¬
heit an Anwärtern vielfach nicht durchgeführt werden , da
meistens der Übertritt in den oldenburgischeu Staatsdienst
an die Bedingung der sofortigen unwiderruflichen An¬
stellung geknüpft wird.

Für solche Dienststellen , die keine wissenschaftliche oder
gleich zu achtende technische Vorbildung erfordern , wird
die unwiderrufliche Anstellung nach einer neunjährigen
Dienstzeit erteilt , falls sich nicht dagegen aus dem bis¬
herigen Verhalten des Beteiligten erhebliche Bedenken
geltend machen.

Vor der unwiderruflichen Anstellung können (Kap . 8
des Ziv .-Staatsd .-Gesetzes) die Beamten mit dreimonatiger
Kündigungsfrist aus dem Dienst verabschiedet werden (Art.
66 tz 1 des Zivilstaatsdienerges .) . Mit der Verabschiedung
ist der Verlust des Diensteinkommens und des Anspruchs
auf Ruhegehalt verbunden (Art . 68 des Zivitstaatsdiencr-
ges.) . Bon der Kündigung darf der Staat keinen Gebrauch
machen bei Zivilstaatsdieneru , die infolge Krankheit dienst¬
unfähig sind , sofern aus diesem Grunde bei ihnen die
Voraussetzungen für die Stellung auf Wartegeld vorhanden
sind (Art . 47 des -Ges .) .

Bei den Amtsgerichtsräten stellte der Ausschuß die
Frage , welche Amtsgerichtsratsstellen als wichtige gelten,
Nach Mitteilung der Staatsregierung sind dies 2 Stellen
beim Amtsgericht Oldenburg , je eine Stelle in Rüstringen,
Delmenhorst , Varel , Butjadingen , Vechta , Jever , Brake,
Cloppenburg , Eutin , Bad Schwartau und Oberstein . Die
Aussonderung der wichtigen Stellen , die nach der Größe
und der Arbeitslast der Amtsgerichte erfolgt ist, wurde
nötig durch die Vorschrift der Gehaltsordnung , wonach die
Möglichkeit der Ausrückung nach Gruppe XII nur für solche
Amtsgerichtsräte der Gruppe XI besteht , die eine als wichtig
anerkannte Stelle bekleiden . Bon den 13 wichtigen Stellen
sind gegenwärtig 4 Stellen mit Beamten der Gruppe XII
besetzt.

Bei den Studieuräten war durch die statistischen Über¬
sichten im Jahrbuch der höheren Schulen die Auffassung
hervorgerufen worden , daß die Unterrichtsbelastung der
Lehrer an den Staatsanstalten geringer sei als an den Ge¬
meindeschulen . Eine vom Ministerium der Kirchen und
Schulen vorgelegte vergleichende Übersicht ergab , daß diese
Auffassung nicht zutrifft.

Als einen Mangel an der Stellenübersicht empfindet
es der Ausschuß , daß sie nur die vorhandenen planmäßigen
und nicht planmäßigen Stellen,  nicht aber die Zahl
der tatsächlich vorhandenen S t e l l e n i n h a b e r auf¬
weise.

Der Ausschuß stellt deshalb den
Antrag  Nr . 1:

Die Staatsregierung wird ersucht , künftig in der
Stelteuübersicht neben der Zahl der beantragten
Stellen auch die Zahl der in : letzten Haushalts¬
jahre besetzt gewesenen Stellen aufzuführen.

Durch eingehende Beratungen ist der Ausschuß zu
der Überzeugung gekommen , daß eine erhebliche Vermin¬
derung des Beamtenbestandes durch Aufhebung einzel¬
ne  r Stellen unter den gegenwärtigen Verhältnissen vom

1
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1
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XI : 1
1
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Landtag ans nicht möglich ist . Eine Mehrheit des Aus¬
schusses ist aber der Meinung , daß der Geschäftsgang in der
Zentralrcgierung einfacher gestaltet werden kann . Diese
Mehrheit , die Abgeordneten Fick, Freese , Jordan , Lehm¬
kuhl , Leffers , Meyer -Holte , Schmidt , Tantzen , Thye,
Zimmermann , stellt den

Antrag  N r . 2:
Die Regierung wird ersucht , eine Vereinfachung

des Geschäftsganges im Staatsministerium durch¬
zuführen , uni dadurch Geschäftskosten und Beamte
zu sparen.

Eine Minderheit glaubt dem Ergebnis der eingangs
. erwähnten , vom Ministerium eingeleiteten Prüfung heute

noch nicht vorgreifen zu sollen ; diese Minderheit , die Ab¬
geordneten Schröder , Wempe , Wichmann (der Abg . Faber
enthält sich der Stimme ) , stellt den

Antrag  Nr . 3:
Ablehnung des Antrages der Mehrheit.

Um eine etwa möglich werdende Vereinfachung noch
im laufenden Haushaltsjahre durchführen zu können , stellt
der Ausschuß den

Antrag  Nr . 4:
Die Staatsregiernng wird ersucht , etwa in näch¬

ster Zeit freiwerdende Stellen bei den Behör-
d e n , die bei den von der Staatsregierung geplanten
Vereinfachung der Staatsverwaltung in Betracht

! kommen , vor Abschluß dieser Vereinfachnngsmaß-
! nahmen nicht endgültig wieder zu besetzen.

Weiter erschien es dem Ausschuß notwendig , erneut
zu Prüfen , ob es angebracht sei, daß gewisse Beamten oder

! Beamtengrnppen , die zwar dieselbe Dienst 'bezeichnnng,
aber ein erheblich kleineres Arbeitsfeld haben als die gleich¬
namigen Beamten im Reich und in den großen Ländern,

^ ebenso eingestnft würden wie diese,
j Der Ausschuß stellt deshalb denI Antrag  Nr. 5:

Die Staatsregiernng wird ersucht , zu Prüfen , ob
nicht die Besoldung einzelner Beamten und Be¬
amtengruppen über die oldenbnrgischen Verhält¬
nisse hinansgeht und ans ein den Größenverhält¬
nissen Oldenburgs und seiner Behörden ange¬
messenes Maß znrückgesührt werden kann.

Landesteil Olden  b n r g.

S t a a t s m i n i st e r i u m.
Nachdem die Zahl von drei Ministern sich als aus¬

reichend erwiesen hat , stellt der Ausschuß den

Antrag  N r . 6:
Bei Kapitel I , 1 Titel 1 und 2 wird nnter

„Minister " die Zahl „4 " in „ 3" umgeändert.

Ferner glaubt ein Teil des Ausschusses , daß im Staats¬
ministerium die Stelle des Landesökonomierats , die durch
das Ausscheiden des bisherigen Inhabers frei geworden ist,
nicht wieder besetzt werden solle.

Dieser Teil des Ausschusses , die Abg . Freese , Jordan,
Lehmkuhl , Schmidt , Schröder , Tantzen , Thye , Wichmann
und Zimmermann , stellt den

A ntrag  N r . 7:
Bei Kap . I , 1 Tit . 4 und 2 ist die Stelle des
Landesökvnomierats zu streichen.

Ein anderer Teil des Ausschusses schließt sich den Aus¬
führungen der Regierung an , die dargelegt hatte , daß , nach¬
dem vom Siedlungsamt zwei Landesknltnrräte zum Ver-
messnngsamt überwiesen seien , unbedingt ein im Siedlnngs-

amt beschäftigter Diplomlandwirt hier behalten und fest
angestellt werden müsse ; die freigewordene Stelle des
Landesökonomierats müsse deshalb erhalten bleiben und
als Stelle der Gruppe X nach Kap . II , 7 Tit . 1 (Sied¬
lungsamt ) übertragen werden.

Dieser Teil des Ausschusses , die Abg . Faber , Leffers,
Meyer -Holte , Wempe stellt den

Antrag  Nr . 8:
Ablehnung des Antrages der Mehrheit und Be¬

willigung der Stelle des Landesökonomierats.

Uber die beim Siedlungsamt zngesetzten zwei Ministe-
rialamtmannsstellen bestanden erhebliche Meinungsver¬
schiedenheiten , die sich jedoch nicht zu Anträgen verdichteten.

Landesteil  L ü b e ck.

Uber die Zahl und Besoldung der Beamten im Landes¬
teil Lübeck wurde -folgende vergleichende Übersicht vorgelegt:
1 . Die Gesamtzahl der planmäßigen und der nichtplan¬

mäßigen Beamten betrug Ende 1913 . . 81 Köpfe,
am 1. April 1926 . . 107 „

Von dem Zugang von . 26 Köpfen
entfallen
14 Köpfe auf das staatliche Reformrealgymnasium in

Eutin , bedingt durch die Umwandlung des früheren
Gymnasiums in ein Reformrealghmnasinm,

12 Köpfe auf die Überführung von Angestellten in das
Beamtenverhältnis.

2 . Bei der Regierung in Eutin betrug der Jahresaufwand
a) für die Gehalte der Beamten

Ende 1913 . 51 040 R .M.
am 1. April 1926 . 53700 „

b) für die Vergütungen der Angestellten
Ende 1913 . 32 420 R .M.
am 1. April 1926 . 43800 „

Zn Kap . II , 1 Tit . 1 und 2 — Regierung in Entin —
stellt der Ausschuß den

Antrag  Nr . 9:
Die Stelle eines nicht planmäßigen Regierungs¬

rates ist zu streichen.

Weiter stellt eine Mehrheit des Ausschusses , die Abg.
Faber , Freese , Fick, Jordan , Lehmkuhl , Schröder , Thye,
Wichmann , Zimmermann den

Antrag  Nr . 10:
Die beantragte Stelle eines Regiernngsamt-

mannes der Gruppe X ist zn streichen und eine
zweite Stelle der Regiernnasoberinspektoren , Gruppe
IX wieder einznstellen.

Eine Minderheit , die Abg . Schmidt und Tantzen hält
die Schaffung einer Regierungsamtmannsstelle im Landes¬
teil Lübeck für berechtigt und stellt den

Antrag  Nr . 11:
Ablehnung des Antrags der Mehrheit und Be¬

willigung der Stelle eines Regiernngsamtmanns.

Die Abg . Leffers , Meyer -Holte und Wempe enthalten
sich der Stimme.

Zn Kap . II , 4 Tit . 1 — Veterinärwesen — wurde
aus dem Ausschuß darauf hingewicsen , daß für den Be-
terinärrat in Anbetracht seiner stark angewachsenen Ob¬
liegenheiten eine höhere Vergütung als die Hälfte des
Planmäßigen Tiensteinkommens angemessen sei.

Ein Teil des Ausschusses , die Abg . Leffers , Lehmkuhl,
Schröder , Thye , Wichmann stellt den
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Antrag Nr . 12:
Bei dem Titel „Veterinärrat " wird in der Er¬

läuterung statt „die Hälfte" gesetzt: „drei Viertel" .
Ter andere Teil, die Abg. Fick, Jordan , Schmidt,

Tantzen, Zimmermann stellt den
Antrag  Nr . 13:

Ablehnung de§ Antrags 12.
Die Abg. Faber , Leffers, Meyer-Holte, Freese, Wempe

enthalten sich der Stimme.

Zn Kap. VI, 3 ging nachträglich folgender Antrag
des Staatsministeriums ein:

Nachdem der Landtag der Errichtung eines staatlichen
Reform-Realgymnasiums mit Realschule in Ahrensbök
zngestimmt hat, ist eine Ergänzung der Übersicht über
den Stellenbedarf nach dem Haushalt des Landesteils
Lübeck erforderlich. Die Staatsregiernng beantragt daher,
auf Seite 22 der Übersicht unter Kap . VI3uTit.  1
einznfügen:

VIII Lehrer in Mittelschullehrerstellen insgesamt . 2
IX Akademisch geprüfter Zeichenlehrer . . . 1
X Studienräte . 2

XI Studienräte . 2
XII Studiendirektor . 1

sämtlich als Stellen für planmäßige Beamte.
Der Ausschuß stellt den

Antrag Nr . 14:
Annahme des Antrags der Staatsregierung.

Bei Kap. VII, 5 Tit . 1 glaubt ein Teil des Aus¬
schusses, die Ausgaben des Regierungsbauoberinspektors
für die bauliche Unterhaltung der Staatsgebäude seien
zweckmäßig mit denen des Regierungsbaurats zu verbinden.
Dieser Teil, die Abg. Fick, Jordan und Zimmermann,
stellt den

Antrag Nr.  15:
Der Landtag bittet die Staatsregiernng , zu prü¬

fen, ob nicht bei Abgang des jetzigen Stelleninhabers
die Stelle des Regierungsbauoberinspektorseinzu¬
sparen und dem Regierungsbaurat zu unterstellen ist.

Tie übrigen Mitglieder des Ausschusses enthalten sich
der Stimme.

Landesteil Birkenfeld.
Zn Kap. II , 1 Tit . 1 und 2 wird im Ausschuß geltend

gemacht, daß die Beförderung des einen Kanzleisekretärs der
Gruppe V zum Regierungssekretär der Gruppe VI mit
Rücksicht auf die nicht zur Beförderung vorgeschlagenen
Kanzleisekretärc der Amtsgerichte nicht gerechtfertigt sei.

Der Ausschuß stellt deshalb den
Antrag  Nr . 16:

In Kap. II, 1 Tit . 1 und 2 ist die Stelle des
Regiernngssekretärs abznsetzen und bei dem Titel

„Kanzleisekretäre" die abgesetzte Stelle wieder zu¬
zusetzen.

In dem Gesetze vom 13. 7. 1923 betr. Abänderung des
Beamtendiensteinkommensgesetzes vom 11. 8. 1920 ist im
Artikel 10 Abs. 1 der Regierung die Ermächtigung erteilt
worden, „in den §§ 11, 16 und 17, sowie in den beiden
Anlagen (Gehaltsordnung und Vergütungsnachweisung)
des Beamtendiensteinkommensgesetzesdie Beträge und
Hundertsätze zu ändern, wenn und soweit das gleiche für die
Reichsbeamten geschieht".

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß diese Ermächtigung
nach dem Eintritt stabiler Währung und übersichtlicher Ver¬
hältnisse nicht mehr angewendet werden soll und stellt den

Antrag Nr.  17:
Die Staatsregiernng wolle von der im Art. 10

Abs. 1 des Besoldungsgesetzes vom 13. 7. 1923 er¬
teilten Ermächtigung bis auf weiteres keinen Ge¬
brauch mehr machen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  18:

Genehmigung der Stellenübersicht mit den aus
d,cr Beschlußfassung zu den Anträgen 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 und 16 sich ergebenden Ände¬
rungen.

Zur Stellenübersicht lag eine Eingabe des Olden¬
burger Medizinalbeamtenvereins vor, um pensionsbcrech-
tigte Anstellung des Amtsarztes fiir Stadt und Amt
Oldenburg.

Der Ausschuß glaubt in der gegenwärtigen Zeit der
Schaffung solcher neuer ruhegehaltsfähiger Stellen nicht
zustimmen zu können und stellt den

.Antrag Nr.  19:
Der Landtag wolle über die Eingabe des Medi¬

zinalbeamtenvereins zur Tagesordnung übergehen.
Ferner eine Eingabe der mittleren Justizbeamten, um

Bewilligung von Planmäßigen Stellen ; die Eingabe findet
in der Übersicht ihre Erledigung.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  20:

Der Landtag wolle die Eingabe der mittleren
Jnstizbeamten durch die Beschlußfassung zur
Stellenübersicht für erledigt erklären.

Eine Eingabe der Arbeitsgemeinschaft der technisch vor¬
gebildeten höheren Verwaltnngsbeamten bittet, von einer
Eingabe an das Staatsministerium Kenntnis zu nehmen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag 'Nr . 21:

Der Landtag wolle die Eingabe der Arbeits¬
gemeinschaft der technisch vorgebildeten höheren Ver¬
waltnngsbeamten durch Kenntnisnahme für erledigterklären.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Wemp e.



71 Anlage 75.

Anlage 75.
Bericht

des Ausschusses III über den Haushaltsplan des Landcsteils Lübeck für das Rechnungsjahr 1926.
1. Lesung.
(Anlage 46 .)

Der Voranschlag des Landesteils Lübeck für das
Rechnungsjahr 1926 zeigte ein wenig erfreuliches Bild , da
voraussichtlich ein Fehlbetrag von 180 000 R .M . zu er¬
warten ist. Da eine Beseitigung oder doch wesentliche
Herabminderung des Fehlbetrages unbedingt erforderlich ist,
eine Erhöhung der Einnahmebeträge nach den angestellten
Ermittelungen des Staatsininisterinms nicht zu erreichen
ist, sind, wie im Landesteil Oldenburg die Mittel für Dar¬
lehen zur Förderung der Neubautätigkeit ganz oder teilweise
auf Anleihe zu übernehmen . Die Anträge der vom Landes¬
ausschuß eingesetzten Kommission sind in zweiter Sitzung
des Landcsausschnsscs nicht zur Verhandlung gekommen.
Vom Ausschuß war deshalb die Frage gestellt:

Weshalb ist der Landesansschuß nicht arbeitsfähig?

Eine Antwort der Negierung liegt noch nicht vor.

I. Allgemeines.
Einnah  m e n.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 1:

Annahme des Kap . 1 der Einnahmen.

Ausgabe  n.
Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 2:
Annahme der Kap . 1—4 der Ausgaben.

II. Innere Verwaltung.
Einnah  m e n.

Z n K a P. 1 T i t . 2 waren 2 Fragen gestellt:

1. Kann nicht das Verwaltnngsgericht vom Ministerium
der Justiz angewiesen werden , in Rechtsstreitigkeiten den
Wert des Streitgegenstandes nicht unter dem Wert des
wirklichen Interesses , welchen die klagende Partei an
dem Ausgang des Rechtsstreits hat , festzusetzen, damit
die Geschäftskosten des Vcrwaltungsgerichts gedeckt
werden?

Kann die' eingestellte Summe von 200 c// erhöht
werden?

Vom Regierungsvertreter wurde geantwortet:

1 . Die Vorschriften über die Gebühren im Verwaltnngs-
streitverfahren sind gesetzlich festgelegt. Nach § 09 Abs. 3
i. V . mit § 100 Ziffer VII des Verwaltungsgerichts-
gesetzes i. d. F . der V.O . vom 5. 7. 1924 wird der
Wert des Streitgegenstandes im Bescheid und im Urteil
und , wenn ein solches nicht ergeht , im Feststellungs¬
beschluß oder erforderlichenfalls durch besonderen Be¬
schluß festgesetzt. Ist der Streitgegenstand keiner
Schätzung nach Geld fähig , so wird sein Wert zur Be¬
rechnung des Pauschsatzes nach Ziffer IX a. a . O . je
nach der größereil oder geringeren Wichtigkeit der Sache
fiir die streitenden Parteien ans 100—50 000 -/ / an¬
genommen . Die Feststellung des Wertes des Streit¬

gegenstandes unterliegt demnach in solchen Fällen der
unabhängigen richterlichen Entscheidung, so daß eine An¬
weisung im Verwaltungswege unzulässig ist.

2. Die Gebühren des Verwaltungsgerichts in Eutin haben
im Jahre 1924 : 375 R .M ., im Jahre 1925 : 442 R .M.
betragen . Eine Erhöhung der Gebühreneinnahmen für
1926 auf 400 R .M . erscheint daher angängig.

2. Können die Geschäfte des Verwaltungsgerichts nicht
durch einen Entiner Beamten wahrgenommen werden
oder fiild die Schwartaner Richter nicht vollbeschäftigt?

Zur zweiten Frage wurde geantwortet:
3. ZnKap . 1 Tit . 3der Ausgaben.

Ter Oberamtsrichter de Beer in Bad Schwartau ist

durch Verfügung des Staatsministeriums vom 9. 4.
1920 zum Mitglied des Vcrwaltungsgerichts für den
Landesteil Lübeck ernannt worden . Da nach § 7 Abs. 2

letzter Satz des Verwaltungsgerichtsgesetzes die Er¬
nennung des Mitglieds für die Dauer seines
Hauptamtes  erfolgt , ist seine Ablösung durch einen
Eutiner Beamten gesetzlich nicht zulässig. Weiter wird
bemerkt, daß die Schwartaner Richter voll beschäftigt
sind.

ZuKaP.  1 T i t . 4 wurde vom Ausschuß der Wunsch
zum Ausdruck gebracht, die Termine zum Oberversiche¬
rungsamt möglichst kurz zu legen, damit die Feststellung
der Renten rascher erfolgt als bisher.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  3:

Annahme des Kap . 1 Tit . 1— 6 der Einnahmen
mit der Änderung , daß im Tit . 2 statt 200 o/il
400 eingestellt werden.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  4:

Annahme der Kap . 2 bis 4 der Einnahmen.

Z u >n K a p. 5 war vom Ausschuß eine Nachweisung
über Einnahmen und Ausgaben des Fischereihafens Nien¬
dorf erbeten , und weiter die Frage gestellt:

Wieviele auswärtige Jachten haben Wohl über¬
nachtet im Hafen ? Wie hoch waren die Einnahmen aus
dem Liegegeld für auswärtige und hiesige? (getrennt ).
Das Fährgeld für die Überfahrt beträgt Pro Person
0,10 >ch/. Welchen Anteil hat der Staat hiervon?

Vom Regiernngsvertreter wurde folgende Nachwci-
snng und Antwort hergegeben:

Im Niendorfer Hafen haben 7 auswärtige Jachten
übernachtet . Die Einnahmen aus dem Liegegeld be¬
tragen im Rechnungsjahre 1925
1. für einheimische . 750 ^

(endgültiges Resultat steht noch ans ),
2. für auswärtige . 192

Das Fährgeld für die Überfahrt beträgt 10 Z für
Erwachsene und 5 Z für Kinder . Der Staat hat hieran
keinen Anteil , sondern hat den Fährbetrieb für eine feste
Pacht vergeben. Die Pacht betrug 1925 : 700 R .M .,

für 1926 ist sie niedriger zu veranschlagen , da der Ver-
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kehr des Fährbetriebes durch den Neubail der Eiseil- >bahn Schwartau—Timmendorferstrand—Haffkrug starkbeeinflusst wird.
Eine nähere Nachweisung über die Einnahmen ausdein Vorjahr war noch nicht festzustellen. Die Ein¬nahmen für 1026/27 werden wie folgt veranschlagt:

1. Gebühren:
u) Liegegelder . 850 ĉ ,b) Abgaben von Fischereifahrzeugen und

gewerbsmäßig zum Personenverkehr
benutzten Fahrzeugen . 1000 „ ,2. Pachten für Hafengelände . 1100 „ ,3. Hafenfähre. . . 250 „ ,

zusammen 3200
Ter Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 5:
Annahme der Kap. 5 und 6 der Einnahmen.

Ä il s g a b e il.
Zum KaP . 1 Tit.  1 waren folgende Fragen gestellt:
Wieviel Urlaub steht dem Regierungspräsidenten undseinen Räten zu? Ist es nicht zweckmäßig, zwei be¬stimmte Sprechtage bei der Regierung zu Eutin ab¬zuhalten?
Aus welchem Grunde hat die Regierung es unter¬lassen, den einstimmigen Beschluß des Landesausschnsses,betr. Verbot des Tragens von Abzeichen jeglicher Art !bei Schillern sämtlicher Schulen, auszuführen?
Will die Staatsregierung Fürsorge treffen, damit ihreAnordnung, betr. Verfassungsfeier von der Regierungin Eutin beachtet wird?

- Das Staatsministerium antwortete folgendes:Dem Regierungspräsidenten steht nach der Nrlaubs-vrdnung ein jährlicher Urlaub von 12 Tagen, den Re¬
gierungsräten ein solcher von 37 und 31 Tagen zu. ^Die Regierung hat wöchentlich einen Sprechtag in jEutin , einen Sprechtag in Schwartau und monatlich jeinen Sprechtag in Ahrensbök. Selbstverständlich werden !auch alle Personen, die an anderen Tagen als den festen ^
Sprechtagen zur Regierung kommen, abgefertigt. Für ^die Ansetzlmg weiterer fester Sprechtage fehlt deshalb !nach Ansicht der Regierung das Bedürfnis. . !
n) In den höheren Schulen ist den Schülern das Tragenvon Abzeichen verboten. Das Verbot wird strengdurchgeführt. .Für dis Volksschulen ist ein solches Ver¬bot ebenso wie in den beiden anderen Landesteilenbisher nicht erlassen, da ein Bedürfnis dazu nichthervorgetreten ist, insbesondere nicht bekannt ge¬

worden ist, daß von Volksschülern Abzeichen PolitischerArt getragen werden.
b) Tie Regierung in Eutin hat im Jahre 1925 eine

Versassuugsfcier nicht veranstaltet, hauptsächlich des¬wegen, weil die Verfassungsfeier des Vorjahres be¬sonders wegen allzu schwacher Teilnahme mißglücktwar. Das Staatsministerium hat der Regierung die
nachstehende Verfügung vom 20. 8. 1925 zngehenlassen:

„Das Staatsministerium hatte in der Ministerial-
verfügung vom 28. 7. 1925 die Abhaltung von Feiern
im ganzen Laude vorgeschrieben. Es wäre daher rich¬tiger gewesen, wenn die Regierung zuvor telephonischoder telegraphisch beim Staatsministerium angefragt,hätte, falls sie den Ausfall der Feier für wünschens¬wert oder geboten erachtete.

Das Staatsministerium ist der Auffassung, daßeine Feier trotz der dagegen vorgebrachten Bedenkenhätte stattfinden müssen."

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  6:

Annahme des Kap. 1 Tit . 1—1 der Ausgaben.
Der Ausschuß stellt

Antrag Nr.  7:
Der Landtag wolle die Staatsregieruug ersuchen,zu prüfen, ob ein Rückkauf des Marineheims inder Holsteinischen Schweiz möglich ist.

Z u m Kap . 2 Tit.  2 war vom Ausschuß gefragt:
Wann kann die Ordnuugspvlizei im Landesteil Lübeckabgebaut werden? Während im Freistaat durch natür¬

lichen Abgang die Orpo vermindert wurde, soll sie dannim Landesteil Lübeck in der Höhe von 20 Mann mit
Offizier bleiben? Kommt im Freistaat Oldenburg ansje 20 Mann auch 1 Offizier?

In welchem Umfang können Ersparnisse oder höhere
Zuschüsse des Reiches auch dem Landcsteil Lübeck zugutekommen?

Von der Negierung wurde geantwortet:
Das Schwartauer Kommando der Ordnuugspolizeihat die vorgesehene Stärke von 1 Pvlizeivffizier und20 Pvlizeiwachtmeistern bislang nie erreicht. Durch¬

schnittlich betrug es 1 Polizeivffizier und 17 Polizei-Wachtmeister. Die Regierung in Eutin hat bisher ge¬beten, von einer Verringerung des Personalbestandeseinstweilen abzuseheu. Der vom Ministerium vorge¬sehene teilweise Abbau der Orduungspolizei wird sichauch auf den Landesteil Lübeck ausdehncn müssen. Eswird daher nach Ablauf der Badesaison eine Herabsetzungauf 1 Polizeivffizier und 15 Potizeiwachtmeisterbeab¬sichtigt. Die Rückkommandierung des Polizeioffizierskann dabei nicht in Frage kommen, da auf ihn mit Rück¬
sicht auf das selbständige und verantwortliche Kommandonicht verzichtet werden kann. Zurzeit kommt durch¬
schnittlich auf je 26 Polizeiwachtmeister1 Polizeivffizier
einschließlich des Kommandeurs.

Hohe Reichszuschüsse kommen ebenso wie dem Landes¬teil Oldenburg auch dem Laudesteil Lübeck zugute. End¬gültige Zahlen können vor dem Abschluß der Verhand¬lungen des Reichs mit den Ländern nicht genanntwerden. Es ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit zuerwarten, daß der Anteil Lübecks an den Kosten sich
wesentlich vermindern wird, schätzungsweise auf etwa6000—7000 R.M.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  8:

Annahme des Kap. 2 Tit . 1 der Ausgaben.
Eine Minderheit des Ausschusses, Abgeordneter Fick,stellt zu Kap. 2 Tit . 2

Antrag Nr.  9:
Streichung der unter Kap. 2 Tit . 2 eingestelltenSumme von 13 000 R.M.

Eine andere Minderheit des Ausschusses, AbgeordneterZimmermann und Jordan stellen zn Kap. 2 Tit . 2
Antrag Nr . 10:

Die eingestellte Summe ist auf 10 000 R.M.
herabzusetzen. Bis zum 1. Oktober 1926 ist einAbbau der Ordnungspolizei auf 10 Mann vor¬zunehmen.

Die Abgeordneten Tautzen und Schmidt enthalten sichder Stimme. -Die Mehrheit des Ausschusses, die Abge¬ordneten Faber, Freese, Leffers, Lehmkuhl, Mieyer-Holte,Schröder, Thye, Wempe, Wichmann stellen
Antrag Nr . 11:

Annahme des Kap. 2 Tit . 2 der Ausgaben.
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Nachtrag

zu dem Berichte des Ansschusses III über die Vorlage der Staatsregiernng , betreffend Übersicht über den

Bedarf an Stellen für Planmäßige und nicht planmäßige Beamte für das Rechnungsjahr 1926.

In der 10 . öffentlichen Sitzung am 16 . Juni 1926 be¬
schloß der Landtag , die sog. Stellenübersicht wegen einiger
noch ungeklärter Fragen von der Tagesordnung abzusetzen
und zu erneuter Beratung an den Ausschuß znriick-
zuverweiscn . Es handelte sich hauptsächlich um folgende
drei Fragen:

1. Welche Möglichkeiten zur Reduzierung des Beamten¬
körpers haben die Erhebungen der von der Staatsregie-
rnng eingesetzten „Sparkommissionen " ergeben?

2. Ist die Schaffung neuer Befördcrnngsstellen in
Gruppe X und XI für mittlere Beamte des Staats¬
ministeriums , sowie die Umwandlung zahlreicher nicht-
planmäßiger Stellen des Verwaltnngs - und Justiz¬
dienstes in planmäßige gerechtfertigt?

3. Ist es nicht angebracht , das oldenbnrgische Beamten-
diensteinkommensgesetz grundsätzlich neu zu regeln?

Die Besprechung mit der Staatsregierung ergab fol¬
gende Gesichtspunkte:
1. Eine Aufhebung ganzer Behörden der Verwaltung und

Justiz (Ämter und Amtsgerichte ) kommt aus bekannten
Gründen nicht in Frage.

Bei der inneren Verwaltung wird die Frage ge¬
prüft , ob nicht das Oberversichernngsamt und das Ver-
sorgnngsgericht dem Oberverwaltungsgcricht cin-
zugliedern sei.

Beim Finanzministerium ist die Aufhebung der
Amtskassen und Übertragung ihrer Ausgaben an die
Zweigstellen der Landessparkassc ins Auge gefaßt , falls
dadurch eine Ersparnis an Ausgaben zu erzielen ist.
Es soll jedoch erst vorerst abgewartet werden , welche
Erfahrungen Brannschweig mit dieser Maßregel macht.
Ferner wird geprüft , ob eine Zusammenlegung der
Hochbauämter erfolgen kann.

Vereinfachung ist nicht immer Verbilligung . Ins¬
besondere ist zu betonen , daß bei Aushebung oder Ver¬
legung behördlicher Stellen die dadurch erzielte Ver¬
minderung der Staatsausgaben oft durch die erheblich
gesteigerten Kosten für die Bevölkerung mehr als auf¬
gehoben wird.

Eine Einsparung einzelner Beamtenstellen und
Entlassung von Hilfskräften ist bei der Justiz und im
Katasterwchcn wegen der außerordentlichen Vermeh - '
rnng der Geschäfte nicht möglich . Ähnliches gilt für die
Forstverwaltnng . In der Schulverwaltung sind die
oberen Schulbehörden angewiesen , überall da , wo es
möglich ist , bei den höheren sowohl wie bei den Volks¬
schulen durch Zusammenlegung von Jahrgängen und
Klassen Ersparungen zu erstreben . Bei den Volks¬
schulen ist allerdings sowohl auf die konfessionelle Glie¬
derung wie auch auf die Länge der Schulwege Rücksicht
zu nehmen . Übrigens zeigt sich bei den Gemeinden , die
ja für die Zusammenlegung zuständig sind , im all¬
gemeinen wenig Neigung dazu.

Die innere Verwaltung hat in der letzten Zeit tat¬
sächlich, besonders bei den Ämtern zahlreiche untere und
mittlere Beamte , ferner besonders Schreibkräfte ent¬
lassen , wodurch eine Ersparnis von etwa 40 000 R .M.
erzielt ist . Im übrigen besteht ein bedauerlicher Miß¬

stand darin , daß so wenig Gelegenheit ist , die Anwärter
des höheren Verwaltungsdienstes Praktisch in ihre
Tätigkeit einznführen ; nur bei den Ämtern Cloppen¬
burg und Vechta besteht die Möglichkeit , einen Assessor
anznstellen.

Das Ministerium der Finanzen hat eine Ver¬
minderung der Stellen beim Landesarbeitsamt vor¬
genommen , im Ministerium selbst und beim Gewerbe¬
amt , sowie bei der technischen Revision ins Auge gefaßt.

Bei alledem ist zu beachten , daß die vorhandenen
fest eingestellten Beamten nicht entlassen werden können,
daß es sich also in erster Linie darum handelt , frei¬
werdende Stellen , soweit sie entbehrlich erscheinen , nicht
wieder zu besetzen, wie es auch im Anträge 4 des
Hauptberichts gefordert wird.

Im Ausschuß wurde noch der Wunsch zum Aus¬
druck gebracht , daß den Gerichtsschreibern an allen,
nicht bloß än einigen Amtsgerichten richterliche Ge¬
schäfte übertragen werden , damit sie alle gleichmäßig
die Möglichkeit haben , in eine höhere Gehaltsgruppe
anfzurücken.

2. Es wurde im Ausschuß von einer Seite beanstandet,
daß in diesem Jahre eine größere Zahl von plan¬
mäßigen wie von Beförderungsstellen für mittlere Be¬
amte im Staatsministerium neu geschaffen sei; die
wirtschaftliche Lage lasse solche Maßnahmen gegen¬
wärtig nicht zu.

Demgegenüber wiesen die Regierungsvertreter dar-
ranf hin , daß die Einrichtung planmäßiger Stellen für
mittlere Jnstizbeamte dadurch notwendig geworden sei,
daß seit dem vorigen Jahre Plötzlich ein erheblicher
Mangel an Anwärtern eingetreten sei, der nur durch
die Inaussichtstellung neuer planmäßiger Stellen be¬
hoben werden könne . Auch sachlich sei diese Vermeh¬
rung durch den Umfang der Geschäfte wie durch die
Notwendigkeit einer längeren und eingehenden Vor¬
bereitung geboten . Endlich seien die Jnstizbeamten
gegenwärtig ungünstiger gestellt als die Verwaltnngs-
beamten , weil von den letzteren , ein erheblicher Teil von
den Finanzämtern , Staatsbank und Landessparkasse
absorbiert wäre , so daß der Rest gegenüber den Jnstiz¬
beamten sich in einer erheblich günstigeren Lage befinde.
Dies habe zu einer starken Beunruhigung in den
Kreisen der letzteren geführt , die , wenn sie nicht be¬
hoben würde , schädigend auf ihre ganze Berufstätigkeit
einwirken könnte.

Die Zahl der Besördernngsstellen der Gruppen X
und XI für die mittleren Beamten des Staatsmini¬
steriums ist , wie überall sonst , durch den Grundsatz der
Sechstclung bestimmt . Das Verhältnis ist bei uns 1924
dadurch gestört worden , daß bei dem Personalabbau im
Ministerium vorzugsweise die oberen Stellen beseitigt
wurden . Dieses Mißverhältnis auszngleichen , ist in den
letzten beiden Jahren immer hinansgeschoben worden,
läßt sich aber jetzt im Interesse des Dienstes nicht mehr
weiter verschieben . Durch die neuen Vorschläge der
Staatsregiernng werden die Stellen der Gruppen X auf
10 vermehrt , während es nach den Richtlinien 19 sein
sollten . Von den 4 Stellen der Gruppe XI , die vor dem
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Personalabbau vorhanden waren , sind s. Z . 2 gestrichen;
es wird jetzt aus dringenden Gründen beantragt , die
Zahl wieder auf 3 zu bringen.

Gegenüber dem Anträge 10 des Hauptb 'erichtes
macht der Regierungsvertreter geltend, daß der zur Be¬
förderung in Aussicht genommene Regierungs -Ober¬
inspektor ein verhältnismäßig hohes Dienstalter hat , so
daß seine Nichtbeförderung eine Unbilligkeit im Vergleich
mit den gleichartigen Beamten des Gesamt -Freistaates
bedeuten würde.

Zu dem Antrag 16 erklärt der Regierungs-
Vertreter , daß die Begründung für die Streichung der
Stelle des Regierungssekretärs nicht zutreffe . Die
Kanzleisekretäre beim Amtsgericht hätten nach ihrem
Dienstalter noch nicht den gleichen Anspruch auf Be¬
förderung wie der vorgesehene Anwärter bei der Re¬
gierung.

3. Es wurde allgemein anerkannt , daß die gegenwärtig
geltende Besoldungsordnung , insbesondere das System
der Sechstelung , zu unerwünschten und unerfreulichen
Folgeerscheinungen führe . Andererseits konnte man sich
der Einsicht nicht verschließen, daß ein selbständiges Vor¬
gehen Oldenburgs , das erhebliche Abweichungen vom
Reiche und den Nachbarländern herbeiführe , aus ver¬
schiedenen Gründen auf Bedenken stoßen müsse. Bisher
hat nur Hamburg eine eigene Besoldungsordnung ein¬
geführt.

Aus den Beratungen ergaben sich folgende Aende-
rungen bezw. Erweiterungen der Anträge des Hanpt-
berichtes:

Die Anträge 7 und 8 werden zurückgezogen.
Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Tantzen,

Schmidt , Jordan , Zimmermann stellt erneut den
Antrag 6a:

Bei Kap . I , Tit . 1 und 2 ist die Stelle des
Landesökonomierates abzusetzen.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Schmidt , Tantzen , Zimmermann stellt folgendenneuen

Antrag ?:
Bei Kap . V 1 Tit . 1 u. 2 wird unter XI , Ge¬

werberäte eine Stelle abgesetzt und die Zahl 2 in 1
umgewandelt.

Die übrigen Mitglieder des Ausschusses enthalten sichder Stimme.

Da die Staatsregierung noch nachträglich eine neue
Studienratsstelle für das Gymnasium in Vechta beantragt
und hinreichend begründet hat , stellt der Ausschuß denneuen

A n t r a g 8:
Bei Kap . VII , 3 Tit . 1 b 1 wird unter X Stu¬

dienräte eine planmäßige Stelle zugesetzt und unter
„insgesamt " die Zahl „6" in „7" geändert.

Zum Antrag 10 stellt ein Teil des Ausschusses, die Abge¬
ordneten Fick, Jordan , Schmidt , Tantzen , Wempe , Zimmer¬
mann den Verbesserungsantrag

Antrag 11:
. . . . Dazu ist unter „Bemerkungen " hinzu¬

zufügen : „Ein Regiernngsoberinspektor erhält für
seine Person die Bezüge der Gruppe X. Der bis¬
herige Antrag 11 wird zurückgezogen.

Der Antrag 12 erhält folgende Fassung:
Die Staatsregierung wird ersucht, zu Prüfen, ob

nicht bei dem Titel Veterinärrat in den Bemerkun¬
gen statt „die Hälfte " zu setzen ist „drei Viertel ".

Der Antrag 16 wird zurückgezogen.
Der Antrag 17 wird Antrag 16.
Der Antrag 18 wird Antrag 17 und erhält folgende-

Fassung:
Genehmigung der Stellenübersicht mit den aus

der Beschlußfassung zu den obigen Anträgen sich er¬
gebenden Änderungen.

Die Anträge 19, 20 und 21 erhalten die Nummern 18,19 und 20.

Namens des Ausschusses III.

Der Berichterstatter:

Wempe.
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Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 12:

Annahme des Kap. 2 Tit . 3.

, Im Kap.  3 T i t. 1 ist der Zuschuß sür die Land-
, Wirtschaftskammer gegen das Vorjahr um 2 400 R .M.

ermäßigt worden, während die Zuschüsse an die Handels-
^ kammer und an das Handwerk in gleicher Höhe vorge-
! sehen sind.

Tie zn Kap.  3 Ti  t . 1 gestellte Frage:
Kann für die Landwirtschaft der bisherige Betrag von

8000 c// wieder eingestellt werden?
war wie folgt beantwortet:

Nach Beschluß der beim Laudesansschnß gebildeten
Kommission kann der Betrag von 8000 ans 5600 ^
herabgesetzt werden.

Der Ansschnß kann aus den angeführten Gründen
der Kürzung des Zuschusses an die Landwirtschaftskammer
nicht zustimmen und stellt

Antrag  Nr . 13:
Annahme des Kap. 3 Tit . 1 mit der Änderung,

daß die eingestellte Summe von 5 600 R .M . um
2 400 R.M . ans 8 000 R.M. erhöht wird.

Z u K a p. 3 T i t. 1 stellt eine Minderheit, die Ab¬
geordneten Fick, Jordan , Schmidt, Tantzen und Zimmer¬
mann

Antrag Nr.  14:
Die Staatsregiernug wird ersucht, dem Land¬

tage den Entwurf des Landwirtschaftskammer-
gesehes, der schon vor ungefähr 1ü> Jahren den
Landesausschuß in Eutin gutachtlich passiert hat,
vorznlegen.

Eine Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Faber, Freese, Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Schröder,
Thye, Wempe, Wachmann stellt

Antrag Nr.  15:
Ablehnung des Antrages 14 der Minderheit.

Zu Kap . 3 Tit.  1 stellt der Ausschuß
Antrag Nr.  16:

Die Staatsregiernug wird ersucht, dem Landtage
eine Vorlage wegen Neuregelung der Wasser¬
ordnung im Landesteile Lübeck vorznlegen.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  17:

Annahme des Kap. 3 Tit . 2—8 der Ausgaben.

Ter Ausschuß stellt
Antrag Nr.  18:

Annahme des Kap. 4 Tit . 1—3 der Ausgaben.

ZnKaP.  5 Ti  t . 1 war die Frage gestellt:
Welche dienstlichen Obliegenheiten hat der Regiernngs-

baurat?
Die Antwort lautete:

1. Wege b a u wese  n.
Personal bislang: 2 Wegebaumeister, 1 Techniker, 1
Vermessungstechniker, 1 Oberwegewärter, 35 vollbe¬
schäftigte Wegewärter,
a) 11 nterhaltun  g der Wege.

Aufstellung und Durchführung der Voranschläge, Be¬
schaffung der Baumaterialien , Verkchrssachen auf
den Straßen , Oberaufsicht, Projektierung und Be¬
rechnung von Brücken.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung.

b) für Neubauten.
Verbreiterung und Verstärkung der Hauptstraßen,
Verbesserung der Linienführung, Planung und
Durchführung von Neubauten für Gemeinde¬
chausseen.

o) Wegewärterpersonal.
Einstellung, Entlassung, Lohnverhandlung,

ä) Wohnungen  für Wegewärter,
o) Beratung  in Wegesachen für Private und Ge¬

meinden, Teilnahme an Wegeschauungen, gutacht¬
liche Berichte.

2. W a ss e r b a u w e s e n.
' a) 11f e r - u n d S t r a n d s chu tz an der Ostsee.

d) Anlagebrücken und Häfen.
e) bauliche Referate über Angelegenheiten der Wasfer-

ordnung.
ck) Regulierung von Wasserläufen und deren Aus¬

führung.
e) Planung und Ausführung von Meliorationen,
k) Bebauungsplan , Kanalisation, Wasserversorgung.

3. Baupolizeiliche Prüfungen , Verpach¬
tungen,  D o m ä n e n a n g e l e g e n h e i t e n.

4. K a t a st e r w e s e n.
Personal : 4 Beamte.
u) Anfrage des Finanzamtes über verschiedene Ange¬

legenheiten,
b) Gebäudesteuerschätzung,
c) Vermessungsbescheinigungen und dergleichen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 19:

Annahme Kap. 5 Tit . 1—3 und Kap. 6 der Aus¬
gaben.

Z u m K a p. 7 T i t. 1 und 2 waren folgende Fragen
gestellt:
1. Können diese 9000 c-E nicht vom Ostseebäderfonds ge¬

tragen werden? Wie sind die Kanalisationsverhältnisse
in den Ostseebädern, speziell am Timmendorferstrand?
Sind Halteplätze am Strande geschaffen für Automobile,
um das Nomadenleben der Autobesitzer am Strande zu
verhindern? Sollen diese Plätze nicht gegen Entgelt ge¬
schaffen werden, um zu verhindern, daß Übergriffe ge¬
schehen?

2. Wie kann der Hafen von Niendorf schon jetzt eine so
teure Reparatur erfordern?

3. Nachweisung über Einnahmen und Ausgaben des Ost¬
seebäderfonds erbeten.

Die Antworten lauteten:
1. Der Ostseebäderfonds ist zur Hebung und Förde¬

rung der Ostseebäder zu verwenden. Der Bnhnen-
bau dient aber nicht in erster Linie der Hebung
und Förderung dieser Bäder, sondern der Landes¬
sicherheit. Bei Haffkrug, wo der jetzt vorgesehene
Buhneubau zur Ausführung kommen soll, ist der
Strand bereits derartig von der See verkleinert,
daß die Gefahr für das anliegende Land, insbe¬
sondere für die Chaussee in unmittelbare Nähe ge¬
rückt ist. Wenn die Regierung eine Beteiligung
des Ostseebäderfonds mit 50 H der Kosten vor¬
schlägt, so ist das eine verhältnismäßig hohe Be¬
lastung für diesen Fonds , der andere wichtige Auf¬

gaben zur Hebung und Förderung der Bäder zu
erfüllen hat.

Am Timmendorferstrand ist zur Zeit noch keine
Kanalisation. Die Vorarbeiten zur Schaffung einer
solchen sind cingeleitet.

Am Strand sind neue große Halteplätze für
Kraftfahrzeuge geschaffen. Das Halten derselben

10
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auf dem Strandareal außerhalb der Plätze ist vou
der Regierung verboten worden. Für das Halten
der Kraftfahrzeuge auf den für sie vorgesehenen
Plätzen ein Entgelt zn nehmen ist nicht beab¬
sichtigt.

2. Bei jedem an der offenen See gelegenen Hafen
muß dauernd mit Unterhaltungsarbeiten gerechnet
werden. In dem Niendorfer Hafen sind bei einer
Hochflut des letzten Winters große Massen See¬
tang angeschwemmt worden,deren Beseitigung nicht
unerhebliche Kosten verursacht. Zur Verhinderung
einer Wiederholung wird auf der zum Schutze des
Häsens errichteten Buhne eine besondere Anlage
geplant.

3. (Ostseebäderfouds).
Rechnungsergebnis1924 Voranschlag 1925

Einnahme: 103 326,21 R .M. 135 000 R.M.
Ausgabe: 103 967,72 R .M . 134 945 R.M.

Durch die Beantwortung der Frage 3 ist der Aus¬
schuß nicht zusriedeugestellt und stellt den

Antrag  Nr . 20:
Der Landtag ersucht die Staatsregieruug , bis zur

2. Lesung des Voranschlags eine spezifizierte Nach-
weisung über die Einnahmen und Ausgaben des
Ostseebäderfonds von der Regierung Eutin einzn-
holen und dem Landtage vorzulegen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 21:

Die Staats -Regierung wird ersucht, die Regierung
in Eutin zu veranlassen, den Voranschlag des Ost¬
seebäderfouds(spezifiziert) alljährlich dem Landes¬
ausschuß zur gutachtlichen Stellungnahme und dem
Landtage zur Beratung vorzulegen.

ZuKaP . 7 Tit.  2 stellt der Ausschuß
Antrag Nr.  22:

Die Staatsregierung wird ersucht, erneut zn
prüfen, ob die Mole beim Fischereihafen nnd die
sonstigen vorgesehenen Anlagen so zweckmäßig sind,
daß eine Versandung des Fischereihafens möglichst
vermieden wird.

Im Ausschüsse wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben,
daß die Durchführung der Kanalisation am Strande mit
Rücksicht auf den starken Fremdenverkehr beschleunigt wer¬
den möge.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 23:

Annahme Kap. 7 Tit . 1—9 der Ausgaben.

III. Handel und Gewerbe.
Einnah  m e n.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 24:

Annahme Kap. 1 der Einnahmen.

Ausgaben.
Z u K a P. 1 T i t. 2 war die Frage gestellt:
Können von dem eingestellten Betrage 1 500 M als

Beihilfe au die Handwerkskammer Altona verwendet
werden?

Der Regierungsvertreter antwortete:

Verbraucht sind im Vorjahre insgesamt . 3 171,55
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. Beihilfen von Handwerkern znm Besuch
vou Fachausstellungen . 771,—

2. Beihilfen znm Bestich von Baugewerk- '
schulen, Fachschulen an angehende
Handwerker vou zusammen . . . . 1 250,—

3. Zuschuß zum Technikum in Eutin . . 400,—
4. Reisekosten des Staatskommissars für

Teilnahme au den Schlnßprüfungen
des Technikums Eutin . 531,75 „
Der verbleibende Rest setzt sich aus Beihilfen an die

Zwaugsiuuuugeu zur Teilnahme au Gewerbe- und In¬
dustrieausstellungen zusammen.

Der Betrag vou rund 3000 cF wird auch im laufen¬
den Rechnungsjahr benötigt werden, so daß gegebenen¬
falls 1000 o// übrig wären für einen Zuschuß au die
HandwerkskammerAltona. Hierzu wird jedoch bemerkt,
daß die Regierung einen solchen Zuschuß an die preu-
sische Handwerkskammer nicht für erforderlich hält, da
der angeschlosseue Landesteil Lübeck nur einen verhält¬
nismäßig kleinen Bezirk darstellt und vor allem ein
Antrag seitens der Handwerkskammerbislang nicht ge¬
stellt ist.

Ta es nach den Ausführungen des Regierungsver¬
treters tatsächlich möglich ist, von den vorgesehenen Mitteln
mindestens 1000 R .M . an die Handwerkskammer Altona
überweisen zu können, stellt eine Mehrheit des Ausschusses,
die Abgeordneten Faber , Freese, Leffers, Lehmkuhl, Meher-
Holte, Schröder, Thhc, Wempe, Wichmanu, Tantzen und
Schmidt den

Antrag  dir . 25:
linker „Erläuterungen " zu Kap. 1 Tit . 2 ist hin-

zuzufügeu: 1000 R.M. Bcihülfe au die Handwerks¬
kammer Altona.

Eine Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Fick, Zimmermann stellt

Antrag  Nr . 26:
Unveränderte Annahme des Kap. 1 Tit. 2 der

Ausgaben.
Dieselbe Minderheit stellt zu Kap. 1 Tit . 2

Antrag Nr.  27:
Für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft ist

die Stelle eines Kontrollbeamten zum Schutze der
in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter zu schaffen.

Eine Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Faber, Freese, Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Schmidt,
Schröder, Tantzen, Thye, Wempe und Wachmann stellt den

Antrag  Nr . 28:
Ablehnung des Antrags 27 der Minderheit.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 29:

Annahme des Kap. 1 Tit . 1—2 und des Kap. 2
der Ausgaben.

IV. Soziale Fürsorge.
Einnahme u.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  30:

Annahme der Kap. 1 und 2 der Einnahmen.
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Ausga  b e n.

Z u K a p. 1 T i t . 4 war die Frage gestellt:
Wie will man die Summe von 6000 oL an 19 Ge¬

meinden verteilen?
Ter Regierungsvertreter beantwortete die Frage dahin,

daß der eingestellte Betrag in erster Linie an diejenigen
Gemeinden zur Verteilung komme, welche ordentliche Fur-
sorgestellen mit airgestellten Schwestern errichtet haben.

Ter Ausschuß stellt den
A n' t r a g Nr . 31:

Annahme des Kap . 1 Tit . 1—8 der Ausgaben.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  32:

Annahme des Kap . 2 Tit . 1 mit der Änderung,
daß der eingestellte Betrag von 3400 R .M . um
2800 R .M . auf 6200 R .M . erhöht wird mit der
Maßgabe , daß unter „Erläuterringen " nachgefügt
wird : sowie zur Bekämpfung der Geschlechtskrank¬
heiten.

Z n Kap.  2 Ti  t . 2 war vom Ausschuß die Frage
gestellt?

Welche Forderung liegt hier zu Grunde?
Nach welcher Bestimmung der Anfwertungsverord-

nnng muß die Aufwertung geschehen?
Tie Antwort lautete:
Tie Verpflichtung zur Aufwertung ergibt sich einmal

aus Artikel 120 Abs. 1 Ziffer 1 der Gemeindeordnung
für den Landesteil Lübeck vom 3. Juni 1922 und zum
andern aus H 81 des Aufwertungsgesetzes . Die Höhe der
Aufwertung ergibt sich aus 8 31 Abs. 2 des Aufwer¬
tungsgesetzes mit 60 vom Hundert der Jahresleistung,
die 25 ^ der früheren Jahresleistung betragt.

Ter Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 33:

Annahme des Kap . 2 Tit . 2 der Ausgaben.

Z n K a P. 3 Tit.  4 war die Frage gestellt:
Wieviel Zinsbeihilfen sind im Jahre 1925 verteilt

und wer hat diese Beihilfen bekommen? Aufstellung
erbeten.

Die Antwort lautete:
Zinsbeihilfen sind an 79 Darlehnsnehmer gegeben

im Gesamtbeträge von 10 314 R .M . in der Zeit vom
1. April 1925 ins zum 31. März 1926 . Zinsbeihilfen
im eigentlichen Sinne , wie sie Oldenburg gibt, sind nicht
gewährt worden . Die Regierung in Eutin ist angewiesen,
in Zukunft die oldenburgifchen Richtlinien zur Anwen¬
dung zu bringen.

Ter Ausschuß stellt
Antrag Nr.  34:

Annahme des Kap . 3 Tit . 1—4 der Ausgaben.

Ter Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 35:

Annahme des Kap . 4 Tit . 1 der Ausgaben.

Zn Kap.  4 T i t . 2 war die Frage vom Ausschuß
gestellt:

Was hat die Regierung bisher getan , um den Ban
von Landarbeiterwohnungen zu veranlassen?

Geantwortet wurde:
Die Regierung in Eutin hat seinerzeit die Grund¬

sätze der Vergebung der Mittel für den Bau von Land-
arbeitcrwohnungen den Stadtmagistraten , Gemeinde¬

vorständen sowie den Arbeitsnachweisen zur Bekanntgabe
an Baulustige mitgeteilt . Anträge auf Gewährung von
Bandarlehen sind aber fast gar nicht gestellt worden . Es
muß daraus geschlossen werden , daß Baulustige für
Landarbeiterwohnungen , die auch finanziell in der Lage
sind, den Ban dnrchznführen , im Landesteil kaum vor¬
handen sind. Die Regierung in Eutin ist jedoch ange¬
wiesen, erneut der Bevölkerung die Bestimmungen in
ihrer jetzigen Fassung bekannt zu geben und etwaige
Baulustige an die mit genauer Weisung versehenen Ge¬
meindevorstände zu verweisen.

Z u K a p. 4 T i t . 2 stellt eine Minderheit , der Abg.
Fick den

Antrag Nr.  36:
Der eingestellte Betrag von 5000 R .M . ist um

15 000 R .M . auf 20 000 R .M . zu erhöhen.

Eine Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese, Lef-
fers , Lehmkuhl, Meyer -Holte , Schmidt , Schröder , Tantzen,
Thye , Wempe und Wichmann stellt den

Antrag  Nr . 37:
Unveränderte Annahme des Kap . 4 Tit . 2.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  38:

Der Landtag wolle die gegenseitige Übertragbar¬
keit von IV Kap . 4 Tit . 2 und VIII Kap . 2 Tit . 1
beschließen.

ZnKap . 5 Tit.  1 ist vom Ausschuß gefragt worden:
Wie hoch müßte für die Berufsschulen der Betrag

für 1926/27 sein, wenn die unbegrenzte Bezuschussung
nach den bisherigen Grundsätzen erfolgt?

Von der Regierung wurde geantwortet:
Insgesamt müßten , wenn eine unbegrenzte Bezu¬

schussung erfolgen sollte, 17 700 eingestellt Werdern
Um des Defizits decken zu können, sind 12 000
nicht 10 000 o// wie im Voranschlag , notwendig . Die
Position wird daher um 2000 zu erhöhen sein.

Eine Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Faber , Freese, Leffers , Lehmkuhl, Meyer -Holte, Schröder,
Thye , Wempe und Wichmann stellt zu Kap . 5 Tit . 1 den

Antrag Nr.  39:
Ter eingestellte Betrag von 10 000 R .M . ist

um 2000 R .M . auf 12 000 R .M . zu erhöhen.

Z u K a P. 5 T i t. 1 stellt eine Minderheit , die Ab¬
geordneten Fick, Zimmermann, -Tantzen und Schmidt den

Antrag Nr.  40:
Der eingestellte Betrag von 10 000 R .M . ist

um 7700 R .M . auf 17 700 R .M . zu erhöhen , da¬
mit die bisherigen Grundsätze über die Bezu¬
schussung der Grundschulen dnrchgeführt werden
können.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  41:

Annahme des Kap . 5 Tit . 2 der Ausgaben.

Zu Kap.  6 und 7 war gefragt worden:
Wie war die Verteilung im Jahre 1925?
Die Regierung gab folgende Nachweisnngen dazu her:

IV . Kapitel 6, Gründung vo  n
Jugendherbergen.

Verein für Jugendheime , Kiel .für Einrichtung
und Unterhaltung des Landesjugendheimes
in Wismar . 300 cE

10*
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Zeichenlehrer Wolf in Entin für Jugendherberge
in Eutin . 300

Deutsche Jugendherbergen Zw . A . Nordmark
e. V . in Altona für die Jugendherberge in
Gleschendorf -Klingberg . 1200

Dieselbe für Einrichtung einer Jugendherberge
in Malente . 200 cK

2000 <//
Kapitel 7 . Jugendpflege.

Gemeinde Rensefeld für Spiel - und Sportplatz
für die Jugend . 200

Ortsausschuß für Leibesübungen in Entin . . 50 oC
Turnverein in Malente . 200
Männerturnverein in Entin . 250
Entiner Sportvereinigung . 250 ^ 7
Arbeiter -Tnrn - und Sportverein in Stockelsdorf 150
Turn - und Sportverein 1925 Malente . - 100

1200 c/7
Säuglingspflege.

Zuschuß zu den Kosten der Säuglingspflegerinncn?

F o r st e in Allgemeine Kosten.
Umsatzsteuer 4 275 R .M.
Vordruck . . 725 „

5 000 R .M.

F o r st b e t r i e b s k o st e n . Allgemeine Unkosten.
Umsatzsteuer 4 275 .— R .M.
Vordruck pp . 725 .— „

zusammen 5 000 .— R .M.
Wegen Ermäßigung der Umsatzsteuer.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 42:

Annahme des Kap . 6 der Ausgaben.
Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 43:
Annahme des Kap . 7 mit der Änderung , daß

die eingestellte Summe von 2000 R .M . um
500 R .M . auf 2500 R .M . erhöht wird.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 44:

Annahme der Kap . 8— 11 der Ausgaben.

V . Justiz.
Einn  a h m e n.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 45:

Annahme der Kap . 1— 7 der Einnahmen.

Ausgaben.
Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 46:
Annahme des Kap . 1 und Kap . 2 Tit . 1 bis 3

der Ausgaben.

ZuK a P. 2 Tit.  3 waren folgende Fragen gestellt:
1. Lassen sich die außerordentlich hohen Geschäftskosten

nicht durch Wiederbesetzung der 2 . Amtsrichterstelle
in Entin bedeutend ermäßigen?
Waren die Kosten für die Vertretung im Jahre 1925
höher wie das Gehalt eines zweiten Amtsrichters?
Aufstellung erbeten.

2 . Wodurch sind 17 000 Mehrkosten entstanden?
3 . Wie erklärt sich der Zuschuß zur Justiz im Landes¬

teil Lübeck von 106 000 otk gegenüber dem Zuschuß
von 280 000 c/// im Landesteil Oldenburg?

Das Ministerium antwortete:
Zn Frage 1 : Das Ministerium hat Bericht über die

Höhe der Kosten , die im Jahre 1925 durch die Ver¬
tretung beim Amtsgericht Eutin entstanden sind , einge¬
fordert . Der Bericht ist noch nicht eingegangen . Die Frage
wird beantwortet werden , sohald dieses der Fall ist.

Zu Frage 2 : Unter Kap . 2 Tit . 3 (Geschäftskosten der
Amtsgerichte ) entfallen n . a . die baren Auslagen in
Untersuchnngssachen . Den erheblichsten Teil dieser Po¬
sition bilden die Kosten der Vollstreckung derjenigen
Strafen , die von den Amtsgerichten des Laudesteils
Lübeck erkannt sind , in den Strafanstalten in Vechta.

Im Voranschlag für 1925 fielen unter diese Position
auch die Kosten der Vollstreckung derjenigen von den Ge¬
richten des Landeteils Lübeck erkannten Strafen , die im
Landesgefängnis in Entin und in den Gerichtsgefäng¬
nissen in Bad Schwartau und Ahrensbök vollstreckt wur¬
den . Im Voranschlag für 1926 erscheinen diese Kosten
unter Kap . 3 Tit . 3 (Gefängnisse ).

Trotzdem ans diese Weise die Position „Bare Auslagen
in Untersuchnngssachen " eine gewisse Entlastung er¬
fahren hat , hat es sich als notwendig erwiesen , sie gegen¬
über dem Voranschlag 1925 um 14 000 /̂/ zu erhöhen.
Dies hat seine Ursachen darin , daß bei Aufstellung des
Voranschlags für 1925 mit einer viel zu niedrigen Zahl
von Gefangenen , die in den Strafanstalten in Vechta ver¬
pflegt wurden , gerechnet ist, und daß aus diesem Grunde
allein beim Amtsgericht Bad Schwartau schon bis Ende
des Jahres 1925 zu dieser Position 12 000 c// nachbe¬
willigt werden mußten.

Im übrigen erklärt sich die Erhöhung der Geschäfts¬
kosten bei den Amtsgerichten durch die ganz erhebliche Zu¬
nahme der meisten amtsgerichtlichen Geschäfte , insbe¬
sondere aber durch die erhebliche Mehrbelastung durch das
Aufwertungsgesetz.

Zn Frage 3 : Der Abschluß stellt sich nach dem ge¬
nehmigten Haushaltsplan für 1925 wie folgt:

Landesteil Oldenburg , Zuschuß . . . 707 400 cF,
„ Lübeck . 87 000 „ .

Die entsprechenden Zahlen für 1926 sind:
Landesteil Oldenburg , Zuschuß . . . 280 000 „ ,

„ Lübeck . 87 000 „ .
Das günstigere Ergebnis für den Landesteil Olden¬

burg für 1926 ist im wesentlichen dadurch entstanden,
daß hier die Einnahmen an Gebühren um über 50
— bei den Kollegialgerichten von 70 000 auf
130 000 --L , bei den Amtsgerichten von 950 000 c/i aus
1 500 000 — erhöht worden sind , während für den
Landesteil Lübeck nur eine Mehreinnahme von 10 000 c//
— Gebühren der Amtsgerichte für 1925 . . 130 000,
1926 . . 140 000 cF — erwartet wird.

Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 47:
Annahme der Kap . 3 bis 6 der Ausgaben.

Z n K a p . 3 T i t . 3 war gefragt:
Womit wird die Erhöhung der Verwaltungskosten um

7000 c>// gegenüber dem Vorjahre begründet?
Die Antwort ist folgende:
Bisher wurden die bei den Gefangenenanstalten des

Landesteils Lübeck durch die Unterbringung von Gefan¬
genen der Amtsgerichte des Landesteils Lübeck entstehen¬
den Unterhaltungskosten aus den Geschäftskassen der
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Amtsgerichtsbezirkc erstattet. Diese Kosten erscheinen jetzt
als Kosten der Gefangenenanstalten, in denen die Ge¬
fangenen untergebracht sind. Diese Regelung entspricht

, derjenigen im Landesteil Oldenburg. Die Kosten betragen
rund 5300 R.M. Im übrigen haben mit Rücksicht auf
die mangelhafte Ausstattung der Gerichtsgefängnisse, ver¬
anlaßt auch durch die Einführung der DVO . im Landes¬
teil Lübeck und einer neuen Hausordnung für die Ge¬
fangenenanstalten, für die Erhaltung und Vervollstän¬
digung des Inventars der Gerichtsgefängnisse erhöhte
Mittel eingestellt werden müssen.

Z n K a p. 4 war vom Ausschuß gefragt:
Sind die Gefängnisse des Landesteils Lübeck noch für

den Strafvollzug geeignet?
Wieviel Gefangene werden nach Vechta transportiert?

Welche Kosten entstehen hierdurch?
Läßt sich der Strafvollzug nicht im Landesteil Lübeck

vornehmen durch Ban eines eigenen Zentralgesängnisses?
Läßt sich dieses, mit Landwirtschaft verbunden, nicht selb¬
ständig erhalte»?

Tie Regierung antwortete:
Für den Strafvollzug kommt in der Hauptsache nur die

Gefängnisanstalt in Eutin in Betracht. In den Gerichts¬
gefängnissen in Schwartau und Ahrensbök werden nur
Freiheitsstrafen bis zu zwei Wochen vollstreckt. Derartige
kurzzeitige Freiheitsstrafen kommen aber verhältnismäßig
selten zur Vollstreckung, da oft Strafaufschub mit der
Aussicht auf Begnadigung bei guter Führung gewährt
wird und Freiheitsstrafen bis zu 3 Monaten in Geld¬
strafen nmgewandelt werden, wenn der Zweck der Strafe
durch eine Geldstrafe erreicht werden kann. Nachdem ans
Grund einer eingehenden Besichtigung durch eine Kom¬
mission des Staatsministeriums im Jahre 1925 beson¬
ders bei der Gefängnisanstalt in Eutin und bei dem Ge¬
richtsgefängnis in Ahrensbök eine Reihe von Verbesse¬
rungen vorgenommen sind, sind die Gefangenenanstalten
für den Vollzug der Freiheitsstrafen, die in ihnen voll¬
streckt werden, geeignet.

Im Durchschnitt werden etwa 20 Gefangene jährlich
in die Strafanstalten in Vechta übergeführt. Die Über¬
führung kostet durchschnittlich je 60 c//. An Unterhalts¬
kosten sind für den Tag 1,80 R.M. an die Strafanstalten
in Vechta zu entrichten.

Der Bau und die Unterhaltung eines Zentralgefäng¬
nisses im Landesteil Lübeck würde sehr hohe Kosten ver¬
ursachen. Es würde auch als solches zu klein sein. Neben
dem Zentralgefängnis müßten die Gefängnisse bei den
Amtsgerichten bestehen bleiben.

Ein Gefängnis, auch mit Landwirtschaft verbunden,
läßt sich nicht selbständig unterhalten, erfordert vielmehr
immer einen mehr oder weniger hohen Zuschuß.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 48:

Der Landtag ersucht die Staatsregiernng , zu
prüfen, ob nicht durch Vertrag mit dem Freistaat
Lübeck die Strafvollstreckung in Lübeck vollzogen
werden kann, um dadurch eine Ersparnis herbei¬
zuführen.

VI. Kirchen und Schulen.
Ein » a h in e n.

Z u m Kap.  1 stellte der Regierungsvertreter folgen¬
den Antrag:

Das Ministerium hat — vorbehältlich der Zu¬
stimmung des Landtags — einem Vorschläge der Stadt

Eutin zugestimmt, den Zuschuß der Stadt Eutin an das
Gymnasium in Eutin für 1926/27, für den im Haus¬
halt des Landesteils Lübeck für 1926 — Erläuterung
zu VI Kap. 1 der Einnahmen — 15 000 R .M . vor¬
gesehen sind, aus 5 750 R .M . sestzusetzen.

Es wird daher beantragt, den zu VI Kap. 1 der Ein¬
nahmen des Haushalts des Landesteils Lübeck für 1926
eingestellten Betrag von 90 000 R.M . ans rund
81 600 R .M . herabzusetzen

mit nachstehender Begründung:
Nach dem Vertrage, der zwischen dem Staat und der

Stadt Eutin bei der Übernahme der städtischen Real¬
schule und deren Eingliederung in das staatliche Gymna¬
sium unter Begründung eines Reform-Realgymnasiums
abgeschlossen wurde, hat die Stadt Eutin sich zur Zah¬
lung eines Zuschusses von 1 500 o// für jede Klasse bis
zum Höchstbetrage von 23 000 M verpflichtet. Der Ver¬
trag wurde im März 1920 abgeschlossen und trat Ostern
1920 in Kraft . Die Stadt Eutin hat sich auf den Stand¬
punkt gestellt, daß sie zur Zahlung des Zuschusses nur
nach dem Stande der Mark, gemessen am Dollarstaude,
zur Zeit des Abschlusses des Vertrages rechtlich verpflichtet
sei, und demgemäß die Zahlung eines Zuschusses von
1 620 R.M . angeboten.

Ter Zuschuß unterliegt der Aufwertung nach allge¬
meinen Vorschriften, d. h. nach den Vorschriften des
tz 242 B.G.B. und den auf Grund dieser Vorschrift von
der Rechtsprechung ausgebildeten Rechtsgrundsätzen.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß für den Abschluß des
Vertrages der Vertrag des Staates mit Rüstringen über
dessen Zuschuß zu dem dortigen Reform-Realgymnasium
einen grundlegenden Anhalt geboten hat und Rüstriugeu
zur Zahlung des vollen Betrages in Reichsmark für
verpflichtet gehalten wird, da es den Zuschuß bereits vor
dem Kriege bewilligt hat. Gleichwohl wird, da jener
Vertrag mit Rüstringeu nur einen Anhalt für den Ver¬
trag mit Eutin geboten hat, ohne daß Eutin sich zu den¬
selben Leistungen verpflichtet hätte, wie sie jeweils
Rüstringeu zu zahlen hat, unter Berücksichtigung aller
nach den allgemeinen Grundsätzen der Aufwertung zu
berücksichtigenden, im einzelnen hier nicht zu erörternden
Umständen des Falles rechtlich eine volle Aufwertung
des in entwertetem Gelde bewilligten Zuschusses zum
Nennbeträge in Reichsmark keinesfalls zu erzielen sein.
Dabei bleibt es zweifelhaft, in welcher Höhe die Auf¬
wertung zu erfolgen hätte. Das Staatsministerium hat
deshalb nach eingehenden Verhandlungen zunächst der
Regierung mit der Stadt und schließlich eines Re-
giernngsvertretcrs mit einer Kommission des Stadt-
magistrats und des Stadtrats von Entin einen Ver¬
gleich mit der Stadt vorbehältlich der Zustimmung des
Landtags geschlossen. Danach verpflichtet sich die Stadt,
auzuerkennen, zur Zahlung von jährlich 11 500 R .M.
als Zuschuß zum Reform-Realgymnasium verpflichtet zu
sein. Sie zahlt aber mit Rücksicht auf ihre finanziellen
Schwierigkeiten bis weiter und für die rückliegende Zeit
1923/24 (für die Monate mit fester Währung und einen
weiteren Monat , also im ganzen 5 Monate — gleich
allen übrigen Gemeinden, die Zuschüsse zu Staatslehr¬
anstalten zu leisten haben —) jährlich die Hälfte dieses
Betrages.

Zum 1. April 1929 soll geprüft werden, ob die finan¬
zielle Lage der Stadt Eutin sich soweit gebessert hat, daß
ihr die Zahlung des vollen Zuschusses von 11 500 R.M.
zugemutet werden kann.

Auf Grund dieses Vergleichs sind vorbehältlich der
Zustimmung des Landtags statt 15 000 R .M., die zu¬
nächst durch die Regierung in Eutin von der Stadt
Eutin verlangt sind, gemäß dem Schreiben des Re-
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gierungsvertreters vom 26. v. M. I 2153 6750 R.M.als Zuschuß der Stadt Eutin in Vorschlag gebrachtworden.
Eine Mehrheit des Ausschusses, di? AbgeordnetenFaber, Freese, Lesfers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Schmidt,Schröder, Tantzen, Thye, Wempe und Wichmanic stellt den

Antrag  Nr . 19:
Annahme des Antrages des Regierungsvertretersund Annahme des zwischen der Regierung und der

Stadt Eutin abgeschlossenen Vergleichs.
Eine Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten

Fick und Zimmermaun , stellt den
Antrag  N r . 50:

Ablehnung des Antrages des Regierungs¬vertreters und unveränderte Annahme des Kap. 1der Einnahmen.
Ter Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 51:
Annahme der Kap. 2 lind 3 der Einnahmen.

Ausga b e n.
Zu Kap . 2 Tit.  2 war vom Ausschuß gefragt:

1. Kann der Betrag an Reisekosten für den Schulrat nicht
wesentlich ermäßigt werden?

2. Wie hoch waren die Kosten des Volksschulwesens?
Die Regierung antwortete:

u) Nach Ansicht des Staatsministeriums ist es nicht
zweckmäßig, die mit 1000 R .M. in Ansatz gebrachten
Reisekosten des Schulrats zu ermäßigen. Die ord¬
nungsmäßige Ausübung der Schulaufsicht erfordertmit Rücksicht auf die vielen kleinen Schulen des
Landesteils Lübeck und die dadurch bedingten zahl¬
reichen Reisen die Ausgabe von 1000 R.M.

I>) Kosten des Volksschulwesens:
1. Die Zahl der Lehrpersonen betrug am 1. Januar1913: 162 und am 31. Dezember 1925: 191.2. Die Gehälter dieser Lehrpersonen betrugen im Jahre19l3 : 110 882,29 R.M. und im Jahre 1925:

752 936,72 R.M.
3. Zu diesen Gehältern wurden an Staatszuschüssen ge¬leistet:

im Jahre 1913 . 113 510,75 R .M.im Jahre 1921 . 283 321,22 „im Jahre 1925 (Abschlagszahlungen) 215 716,57 „ .
Den Gemeinden wurden im Jahre 1913 Zuschüssezu den Lehrerbesoldungen gewährt, soweit die für die

Besoldungen aufzubringendenUmlagen den Betrag von55 v. H. der Einkommensteuerübersteigen, und zwarin voller Höhe des überschießenden Betrages, (tz 83 des
Schulgesetzes). Eiue Trennung nach Zuschüssen undAlterszulageu erfolgte nicht.

Zu Kap.  1 stellte der Ausschuß die Frage:
Läßt sich das Lyzeum in Eutin nicht mit dem Reform-
Realgymnasium Zusammenlegen?

Der Regierungsvertreter erklärte zu dieser Fragefolgendes:
Einer Zusammenlegung stehen grundsätzlich die Be¬

stimmungen über die Ausbildung der weiblichen Jugendim Wege. Diese sehen vor, daß Mädchen auf die unteren6 Klassen der Real- und Ober-Realschulen ausgenommen
werden können, wo keine andere Ausbildungsmöglichkeit
vorhanden ist. Das Ministerium hält daran fest, daßdort, wo eine genügende Zahl von Schülerinnen vor¬
handen ist, für sie eigene Anstalten geschaffen werdensollen. Einer Bereinigung beider Anstalten steht auch der

Umstand im Wege, daß das Gymnasium staatlich, dasLyzeum städtisch ist. Die Vereinigung wird auf eine
Verstaatlichung des Lyzeums hinausgehen, was abge¬lehnt werden muß. Eine räumliche Vereinigung ver¬bietet sich auch wegen der unzureichendenRäume des
Gymnasiums, außerdem würde die Gesamtzahl der
Schüler auf 600—700 steigen, was erzieherisch und tech¬nisch nicht möglich ist.

Zu Kap.  7 Id ist gefragt:
Kann eingestellter Betrag für Volksschulen nicht ent¬
sprechend der eingestellten Summe zu In erhöht werden?

Hierzu liegt folgende Antwort vor:
Der eingestellte Betrag für die Volksschulen entspricht

verhältnismäßig dem für den Landesteil Oldenburg da¬für eingestellten Betrage. Die Erhöhung des Betragesauf die zu In gestellte Summe ist nicht erforderlich. DieHöhe dieses Betrages ist dadurch veranlaßt , daß es er¬
forderlich ist, zwei Neuphilologen zur Ausbildung insAusland zu senden. Ein ähnliches Bedürfnis liegt fürdie Volksschullehrer nicht vor.

Ter Ausschuß stellt
A n trag  N r . 52:

Annahme der Kap. 1—5 und Kap. 6 Tit. 1—1der Ausgaben.

ZuKap . 6 Tit.  5 stellt eine Minderheit des Aus¬schusses, die Abgeordneten Fick, Schmidt, Tantzen undZimmermann den
Antrag  N r. 53:

Ablehnung des Kap. 6 Tit . 5.
Der Abgeordnete Jordan enthält sich der Stimme.
Eine Mehrheit, die Abgeordneten Faber, . Freese,Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Schröder, Thye, Wempeund Wichmann stellt den

Antrag Nr.  51:
Annahme des Kap. 6 Tit . 5.

Ter Ausschuß stellt
Antrag Nr.  55:

Annahme der Kap. 7—10 der Ausgaben.
Im Ausschuß wurde der Ansicht Ausdruck gegeben,daß bei Versetzungen von Lehrern nicht immer zweckmäßig

Verfahren ist und daß dadurch unnötige Kosten entstandensind.

VII. Finanzen.
Einnah m e n.

Zu Kap . 1 Tit.  3 ist vom Ausschuß gefragt:
Warum hat man soviele Jagden als Dienstjagdcn ver¬pachtet? Ist es notwendig, den 500 Hektar großen

Hemmelsdorfersee unter administrative Jagden , mit
Rücksicht auf die schlechte Finanzlage des Landesteils znlegen? Womit wird die große Fläche der administrativenJagden begründet?

Der Regierungsvertreter erklärte hierzu:
Die Verpachtung der Dienstjagden ist ebenso geregeltwie im Landesteil Oldenburg; jeder Förster hat eigeneJagd . Die Jagd auf dem Hemmelsdorfer See ist üuInteresse des Fremdenverkehrs (Erhaltung der Vogel-Welt — z. B. der Möven) administriert, weil früherePächter die Wasserjagd nicht genügend pflegten. Diegroßen administrierten Jagden liegen im Interesse derWildpflege und im Interesse des Fremdenverkehrs.
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Z u K a p . 4 T i t . 1 fragte der Ausschuß:
Ist das Gesetz vom 20 . 12 . 1875 und die Verordnung

vom 30 . 12 . 1877 nicht veraltet?
Antwort fehlt noch!
Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 56:
Annahme der Kap . 1 bis 6 der Einnahmen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 57:

Die Staatsregiernng wird ersucht , zu Prüfen , ob
es nicht zweckmäßig ist , die Aktien der Aktiengesell¬
schaft „ Saline Lüneburg und Chemische Fabrik
A .-G ." baldmöglichst abznstoßen.

Ausga b e n.
Zn Kap.  1 T i t . 1 fragte der Ausschuß:

' Können nicht die Geschäfte des Entiner Amtsrent-
meistcrs von der Landeskasse mit wahrgcnommen
werden ? Ein Gutachten des Landeskassenrendanten wird
erbeten.

Tie Regierung gab dazu folgende Antwort:
Die Züsammenlegung der Amtskasse Eutin mit der

dortigen Landeskasse scheint nach Ansicht der Regierung
in Eutin und des dortigen Landeskassenrendanten durch¬
führbar zu sein . Voraussetzung fiir die Zusammenlegung
ist, daß
1. der jetzt vorhandene 2 . Kassenbeamte (Diäter der

Gruppe VII ) dauernd bei der Landeskasse verbleibt,
2 . der bargeldlose Verkehr wesentlich mehr als bisher

gefördert wird,
3 . nach eingehender Prüfung einige kassentechnische Neu-

beordnnngcn getroffen werden,
4 . der jetzige Amtsrentmeister entweder zur Disposition

gestellt wird oder anderweitig beschäftigt wird.
Der Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 58:
Der Landtag ersucht das Staatsministerinm zu

Prüfen , ob der Amtsrentmeister in Eutin nicht
anderweitig beschäftigt werden kann , damit eine Zu¬
sammenlegung der Amtskasse Eutin mit der Landes¬
kasse erfolgen kann.

Z u K a p . 1 T i t . 5 wurde gefragt:
Kann diese Hebung nicht von der Regierung vor¬

genommen werden?
Die Regierung antwortete:
Die Hebung der Steuern ist vom Beginn des Rech¬

nungsjahres 1926 an der Amtskasse in Eutin über¬
tragen . Die Ausgabe von 1000 R .M . wird dadurch
erspart.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 59:

Annahme des Kap . 1 Tit . 1 bis 4 und Streichung
des unter Tit . 5 eingestellten Betrages von
1000 R .M.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 60:

Annahme der Kap . 2— 5 der Ausgaben.

Z n K a p. 4 T i t . 1 hatte der Ausschuß gefragt:
Läßt sich ein Ausgleich zwischen der Ungerechtigkeit

in der Veranlagung zur Grundsteuer altes Amt Ahrens¬
bök und übrigen Landesteils nicht herbeiführen . Ist das
Gesetz vom 20 . 12 . 1875 und die Verordnung vom
30 . 12 . 1877 nicht veraltet?

Die Antworten .der Regierung stehen noch ans.

Zn Kap . 6 Tit.  2 war gefragt:
Wie werden die beeidigten Forstarbeiter entschädigt,

wenn sie z. B . bei Verfolgung von Wilddieben erwerbs¬
unfähig werden ; wer übernimmt die Fürsorge für deren
Familie?

Der Regierungsvertreter antwortete:
Fiir Forstarbeiter , die bei Ausübung des Forstschutzes

erwerbsunfähig werden , tritt der Staat ein . Der Staat
selbst ist bemüht , sich durch Inanspruchnahme der Unfall¬
versicherung zu decken?

ZuKap . 6 Tit.  4 ist die Frage gestellt:
Erläuterungen über die allgemeinen Kosten von

10 000 oE wird erbeten.

Ter Regierungsvertreter gab folgende Auskunft:
Die eingestellte Summe kann wegen Ermäßigung der

Umsatzsteuer ans 5000 R .M . ermäßigt werden.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 61:

Annahme des Kap . 6 Tit . 1— 4 mit der Ände¬
rung , daß im Tit . 4 statt 127 500 R .M . der Be¬
trag von 122 500 R .M . eingestellt werden . In den
Erläuterungen ist bei a ) allgemeine Kosten ein¬
zustellen : 5000 R .M.

Der Ausschuß stellt zu Kap . 6 Tit . 1 den
Antrag  Nr . 62:

Die Staatsregierung wird ersucht , zu prüfen , ob
nicht ein Förster durch Zusammenlegung von Re¬
vieren gespart werden kann.

Z u K a p. 7 T i t . 3 war vom Ausschuß gefragt:
Lassen sich die Geschäftskosten nicht dadurch ermäßigen,

daß man den Beamten der Katasterbehörde Monats¬
karten der Eisenbahn zur Verfügung stellt?

Die Regierung antwortete , daß durch Monatskarten
für die Beamten eine Ermäßigung der Geschäftskosten nicht
herbeiznführen ist , weil die Karten für die einzelnen Bahn¬
strecken ansznstellen wären.

Z n K a p. 10 T i t . 2 war die Frage gestellt:
Aufstellung über die Fenerungsdepntate , sowie über

die Kosten der Anfuhr erbeten.
Dazu gab die Regierung nachstehende Zusammen¬

stellung her : .
V e r z e i ch n i s

der ans den Staatssorsten mit freier Anfuhr  zu
liefernden Fenerungsdepntate.
1. an die Volksschule in Eutin . . . . . . 36,— rin
2. an die frühere evgl . Volksschule das . . . . 19,- ,,
3. an etwaige Lehrer in Eutin . . . . . . 38,— „
4. an Kirchenrat Rathgens in Eutin . . . . 42,- „
5. an Pastor Harms in Eutin . . . . . . 17,- „
6. an den Küster daselbst . . . . . . . . 8,- „
7. an den Pastor in Rensefeld . . . . . . 10,08 „
8. an den Pastor in Stockelsdorf . . . . . 10,60 „

189 .68 rm
Dazu kommen

fiir das Gefängnis in Eutin . 70, — rm
„ „ „ „ Ahrensbök und Amts¬

gericht daselbst . . . 30, — „
„ „ „ „ Schwartall und Amts¬

gericht daselbst . . . 28, — „
317 .68 rin

Für Eutin wird die Anfuhr öffentlich ansverdnngen
und in Ahrensbök und Bad Schwartau freihändig vergeben.
Die Anfuhrkosten haben 1925 858,08 R .M . betragen.
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Ter Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 63:

Annahme der Kap . 7—10 der Ausgaben.

Zum Abschnitt VII stellte der Ausschuß noch folgende
Fragen:

1. Wie ist dasRechnungsergebuis desVoranschlags 1924?
2. Wie wird sich voraussichtlich das Rechnungsergebnis

für das Jahr 1925 stellen?
Wie hoch waren die Überweisungen an Reichssteuern

im Jahre 1924?
im Jahre 1925?

Übersicht über die in den einzelnen Gemeinden des
Landesteils Lübeck im Rechnungsjahr 1925 gehobenen
Steuern.
Die Regierung gab dazu die nachstehende Zusammen¬

stellung her:
Landesteil Lübeck.

Einkommen¬
steuer 2/7—«/7

R.M.

Körper¬
schaftssteuer

2/7- «/7
R.M.

Umsatz¬
steuer

2/- - 2/S

R.M.

Laudesteil
Gemeiudeauteil

192
623 049
837 398

4/25
8 846

11 794
117 767
176 650

nach den
tatsächlichen

Überwei¬
sungen

Zusammen: 1465 447 20 640 294 417

1925/26
Laudesteil
Gemeiudeauteil

597 790
797 056

4810
6 420

138 000
207 000

nach den bis¬
herigen Über¬
weisungen u.
der Garantie¬

summe

Zusammen: 1 394 846 11230 345 000

Gruuderwerb- Neichsrenn-
Neuer: wettsteuer:

1924/25

75 022 s 7 547
1925/26

Hier nicht bekannt geworden.

Dem Ausschuß genügt diese Zusammenstellung nicht,
da die Leistungen der einzelnen Gemeinden nicht zu er¬
kennen sind.

Er stellt den
Antrag  Nr . 64:

Der Landtag ersucht die Staatsregierung , bis zur
2. Lesung des Voranschlags eine ausführliche Nach-
weisnng über die steuerlichen Leistungen von der
Negierung Eutin einzuholen und dem Landtage
vorzulegen.

VIII . Außerordentlicher Haushalt.
Einnah  m e n.

Ter Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 65:

Annahme der Kap . 1—6 der Einnahmen.

Ausgabe  n.
Ter Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 66:
Annahme der Kap . 1—5 der Ausgaben mit der

Änderung , daß die unter Kap . 2 Tit . 1 eingestellte
Summe von 150 000 R .M . um 50 000 R .M . aus
200 000 R .M . erhöht wird und unter Erläute¬
rungen hinzugesügt wird : Vergleiche Erläuterung IV
Kap . 4 Tit . 2.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  67:

Annahme des Kap . 6 mit der Änderung , daß statt
90 000 R .M . der Betrag von 5000 R .M . eingestellt
wird und der Ausgabetitel abgeäudert wird für In¬
standhaltung eines Viehhauses auf dem Bauhof.

Z u K a p. 8 war die Frage gestellt:
Sind die Fischereiverhältnisse in der Travemüuder-

bucht nicht durch Vertrag zu klären?
Tie Regierung erklärte hierzu:
Ter Versuch einer vertraglichen Regelung der Fischerei-

Verhältnisse in der Travemünder Bucht verspricht zurzeit
keinen Erfolg , da der Staatsgerichtshof in der zwischen
Lübeck und Mecklenburg-Schwerin anhängigen Streit¬
sache durch einstweilige Verfügung bestimmt hat , daß bis
zur Entscheidung in der Hauptsache die Ausübung der
Fischereihoheit in der Travemünder Bucht allein Lübeck
zusteht. Der Ausfall der Streitsache wird zunächst ab-
zuwarteu und alsdann eine endgültige Klärung der
schwebenden Meinungsverschiedenheiten zu versuchen sein.

Weiter war vom Ausschuß gefragt:
Kann nicht vom Bauhof ein Teil au Siedler abgegeben

werden?
Die Antwort steht noch aus.

Z u m K a p. 6 a stellt eine Minderheit , die Abgeord¬
neten Fick, Jordan und Zimmermauu den

Antrag  Nr . 68:
Ter eingestellte Betrag von 24 000 R .M . wird

um 15 000 R .M . auf 39 000 R .M . erhöht , um
im Forstbezirke Schwartau eine Dienstwohnung für
einen beeidigten Forstarbeiter zn bauen.

Eine Mehrheit , die Abgeordneten Faber,Freese,Leffers,
Lehmknhl, Meyer -H., Schröder , Thye , Wempe und Wich-
mann stellt den

Antrag  Nr . 69:
Ablehnung des Antrags 68 der Minderheit und

unveränderte Annahme des Kap . 6a.
Die Abgeordneten Schmidt und Tantzen enthalten sich

der Stimme.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 70:

Annahme der Kap . 7—9 der Ausgaben.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 71:

Annahme der „Bemerkung " .

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

W i chm a n n.
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Anlage 76.
Bericht

des Ausschusses III über deu Haushaltsplan des Landesteils Birkenfeld für das Rechnungsjahr 1926.
1. Lesung.
(Anlage 47 .)

Soweit nach Ansicht der Staatsregierung den An¬
trägen des Landesausschnsses entsprochen werden konnte, ist
der Haushalt entsprechend abgeändert und ergänzt worden.
Im übrigen hat die Staatsregierung noch kleinere Ände¬
rungen und Verschiebungen vorgenommen.

Der Haushalt schließt mit einein Fehlbeträge von
87 000 R .M . ab, und zwar

beim ordentlichen Haushalt (Abschn.
I bis VII ) mit einem Fehlbeträge
von . 684 900 R .M.

beim außerordentlichen Haushalt mit
einem Überschuß von . 587 900 „
Dieser Abschluß hat nur dadurch ermöglicht werden

können, daß die Büttel für Baudarlehen auf Anleihe ge¬
nommen sind. Die Staatsregierung hält dies um so mehr
für unbedenklich, als der Landesteil Birkenfeld im übrigen
nennenswerte Schulden nicht hat.

Zum Haushalt ist im iibrigen zu bemerken, daß der
Fehlbetrag aus dem ordentlichen Haushalt und durch den
Uberschuß aus 1924 hat ausgeglichen werden können. Aus
dem Rechnungsjahre 1924 steht ein Uberschuß von
1040 000 R .M . zur Verfügung . Davon sind 590 000 R .M.
für 1926 als Einnahme angesetzt. Der Rest von 450 000
R.M . ist als Forstentschädigung in Reserve behalten.

Der noch verbleibende Fehlbetrag von 87 000 R .M.
ist noch um 80 000 R .M . zu kürzen, da unter IV Aus¬
gaben Kap . 5 Tit . 2 80 000 R .M . als Zuschuß zum Bau
der Gewerbeschule in Obersteiu -Jdar augesetzt sind, die be- "
reits fiir 1925 bewilligt , jedoch nicht verausgabt wurden.

Die Anteile an Reichseinkommen- und Körperschafts¬
steuern sind fiir 1926 gegenüber von 1925 auf ein Drittel
zurückgegangen. Gegenüber dem für den Landesteil Birken¬
feld sehr günstigen Verteilungsschlüssel von 1922 tritt jetzt
ein sehr erheblicher Rückschlag ein, weil der neue Ver¬
teilungsschlüssel sich nach der Veranlagung .für 1925 richtet.
In diesem Schlüssel wirkt sich aus , daß die Birkenfelder
Industrie darnieder liegt und die Landwirtschaft fast steuer¬
frei ist. Der Ausfall an Reichssteuern von 800 000 R .M.
konnte in diesem Jahre noch aus dem oben angeführten
Überschuß ans 1924 teilweise ausgeglichen werden.

In den Ausgaben mußten daher rücksichtslos Ein¬
schränkungen durchgeführt werden , um einen größeren Fehl¬
betrag zu vermeiden , da die Finanzlage des Landesteils in
den ersten Jahren sich nur uicht bessern, sondern noch ver¬
schlechtern wird.

I. Allgemeines.
Die zum Haushalt der allgemeinen Verwaltung vom

Ausschuß gestellte Frage : „Können in Zukunft die Jstzahlen
des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres in einer be¬
sonderen Spalte angegeben werden ?" , beantwortete die
Staatsregierung dahin , daß das Ministerium künftig die
Rechnungsergebnisse des letzten abgeschlossenenRechnungs¬
jahres — wie früher — wieder mit aufführen wird . In
den beiden letzten Jahren sei dies nicht möglich gewesen.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung.

Einnah  m e n.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr . 1:

Annahme der Kap . 1 und 2.

V. Ausgaben.
Der Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 2:
Annahme der Kap . 1 bis 4.

II. Innere Verwaltung.
Eiunah m e n.

ZuKap . 1 Tit.  1 wurden die Fragen gestellt:
1. Welche Art der Gebühren kommen hier in Frage?
2. Wie hoch sind die Gebührensätze im Landesteil Olden¬

burg beordnet?
3. Wie stellt sich die Regierung zu dem Landesausschuß¬

antrag?
Die Regierung beantwortete die Fragen wie folgt:
Im wesentlichen Gebühren nach dem Gesetz für das

Fürstentum Birkenfeld vom 2. Januar 1873 , betreffend
die Gebühren in Verwaltuugssachen (Ges.Bl . 7. Band,
S . 9) in der Fassung des Gesetzes vom 10. Dezember
1923 (Ges.Bl . 24. Band , S . 417).

In der Höhe der Gebührensätze besteht in den beiden
Landesteilen im allgemeinen kein Unter ĉyico.

Das Ministerium hat bereits eine Neufassung der Ge¬
setze über die Gebühren in Verwaltungssachen in Aus¬
sicht genommen . Es wird zu gegebener Zeit eine Vorlage
machen.

Da eine Neufassung der Gesetze über die Gebühren in
Verwaltungssachen in Aussicht genommen und demnächst
eine Vorlage zu erwarten ist, ist der Ausschuß durch die
Beantwortung der Fragen zufriedengestellt.

Ans die zu Kap . 1 Tit . 10 gestellte Frage : Besteht im
Landesteil Birkenfeld eine staatliche Hengsthalterei ? ant¬
wortete die Regierung:

Aus den Mitteln der Rennwett - und Lotteriesteuer , die
für Förderung der Pferdezucht zu verwenden ist, ist ein
Hengst rheinisch-belgischer Rasse angeschafft, der seit dem
1. Mai 1926 in Bosen untergestellt ist. Ein zweiter
Hengst, bei dessen Anschaffung die Regierung beteiligt ist,
befindet sich in Herrstein . Außerdem sind 3 weitere Hengste
in privaten Händen . Für ihre Haltung leistet die Re¬
gierung Zuschüsse bis zu 150 R .M . für das Tier.

Zu den Einnahmen sind weitere Fragen nicht gestellt,
auch ist weiter nichts zu bemerken.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 3:

Annahme der Kap . 1 bis 4.
11
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L. Ausgaben.
Ter Ausschuß stellt

Antrag  Nr . 4:
Annahme der Kap . 1 bis 5.

ZuKap . 6 Tit.  5 stellt der Ausschuß die Frage:
Kanu der Betrag auf 30 000 R .M . erhöht werden?
Der Regierungsvertreter beantwortete die Frage dahin,

daß der Betrag wie früher mit 15 000 R .M . eingesetzt mtd
daß der Betrag fiir den Landesteil Birkenfeld im Ver¬
hältnis zu Oldenburg als hoch anzusehen sei. Bei einer Er¬
höhung der Summe sei später eine Herabsetzung schwer
durchführbar . Eine Erhöhung des Fehlbetrages müsse mög¬
lichst vermieden werden.

Der Ausschuß ist jedoch der Ansicht, daß wegen der
vielen Gemeindewege im Laudesteil Birkenfeld , die als
Durchgangsstraßeu zwischen Rhein und Saar , Mosel und
Pfalz , benutzt werden , der Betrag auch nur zur teilweiseu
Entschädigung an die Gemeinden nicht ausreicht . Ferner
soll auch der Ausgleich zwischen Gemeinden ohne Ein¬
nahmen aus Gemeindevermögen und den Gemeinden , die
größere Einnahmen aus Wald - und Grundbesitz haben,
hierdurch geschaffen werden.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  5:

Annahme der Kap . 6 und 7 mit der Änderung,
daß in Kap . 6 Tit . 5 der eingestellte Betrag von
15 000 R .M . auf 30 000 R .M . erhöht wird.

Die zu Kap . 8 Tit . 4 gestellten Fragen:
1. Aus welchen Gründen ist dem Anträge des Landes¬

ausschusses nicht entsprochen worden?
2. Wie haben sich die Einrichtungen bewährt?

wurden von der Staatsregierung wie folgt beantwortet:
Die Einrichtung von Wanderhaushaltungsschulen ist

noch nicht wieder erfolgt , weil die Regierung glaubte,
daß ein starkes Bedürfnis danach nicht vorhanden sei und
bei der gedrückten wirtschaftlichen Lage sich nicht genügend
Teilnehmerinnen finden würden , welche die notwendig - ,
sten Kosten des Kursus zu tragen in der Lage seien.
Inzwischen ist vom Vaterländischen Frauenverein Bir-
kenseld ein Kochkursus abgehalten , ebenso wird in der
nächsten Zeit in der Stadt Oberstein ein Kursus statt¬
finden. Die Regierung glaubt , daß im Anschluß daran
die Einrichtung von regelmäßigen Kursen wieder er¬
folgen wird , sofern die notwendigen Mittel im Haus¬
haltsvorschlag zur Verfügung gestellt werden.

Der Ausschuß erkennt das segensreiche Wirken des
Vaterländischen Franenvereins dankbar an und glaubt , der
Regierung Mittel znr Verfügung stellen zu müssen, damit
die Einrichtung von regelmäßigen Kursen wieder erfolgen
kann nnd stellt

Antrag Nr . 6:
Annahme des Kap . 8 Tit . 1 bis 6 mit der Ände¬

rung , daß unter Tit . 4 die Summe von 1000 R .M.
eingesetzt wird.

IH. Handel und Gewerbe.
/V. Einna  h m e n.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr . 7:

Annahme des Kap . 1.

L . Ausgaben.
Der Ausschuß stellt

Antrag Nr . 8:
Annahme der Kap . 1 und 2.

IV. Soziale Fürsorge.
H.. Einnah me  n.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  9:

Annahme der Kap . 1 bis 3.

L. Ausgaben.
Der Ansschuß stellt

AutragN  r . 10:
Annahme des Kap . 1 Tit . 1 bis 3.

Die zu Tit . 4 und 5 gewünschte Übersicht über die
Verteilung der Mittel im Jahre 1925 ist von der Re¬
gierung hergegeben.

Znr Bekämpfung der Tuberkulose Ansatz 20 000 R.M.
mit 4400 R .M . für Heilstätteukuren,

„ 3950 „ für örtliche Erholungsfürsorge,
„ 835 „ für Lebertrankuren,
„ 8500 „ zur Förderung des Betriebes der be¬

stehenden 21 Fürsorgestellen,
„ 2320 „ für den Ausbau bestehender Sol-

bade- usw. Anlagen.
Säuglings - und Kleiukinderfürsorge Ansatz 3000 R.M.

mit 1700 R .M . zur Förderung der Säuglingsfürsorge
durch die Fürsorgestellen Oberstem
und Idar,

„ 1239 „ zur Förderung der Kleinkinderfür¬
sorge durch die Kleinkinderbewahr¬
anstalten,

„ 61 „ für Aufklärungszwecke und Flug¬
blätter.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Mittel zur Be¬
kämpfung der Tuberkulose wegen der besonders großen
Verbreitung der Krankheit im Landesteil Birkenfeld und
wegen der Eigenart der Birkenfelder Industrie zu gering be¬
messen seien und stellt

Antrag Nr . 11:
Annahme des Kap .1 Tit . 4 mit der Änderung,

den eingestellten Betrag von 20 000 R .M . auf
25 000 R .M . zu erhöhen.

Zu Tit.  5 stellt eine Minderheit , die Abgeordneten
Fick, Jordan und Zimmermann

A n t r a g N r . 12:
Erhöhung der Summe von 3000 R .M . auf

5000 R .M.

Eine Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese,
Leffers, Meyer , Schröder , Wachmann und Wempe stellt

A n t r a g N r . 13:
Annahme des Kap . 1 Tit . 5 in unveränderter

Fassung.
Ferner stellt der Ausschuß

A n t r a g N r . 14:
Annahme des Kap . 1 Tit . 6 nnd des Kap . 2.

Die zu Kap . 3 „Förderung der Jugendpflege " ge¬
wünschte Übersicht über die Verteilung der Mittel im
Jahre 1925 ist von der Regierung hergegeben.
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Zur Förderung der Jugendpflege Ansatz 3000 R .M.
1. Abhaltung von Turnkursen . . . 1814,45 R .M.

An den Turnkursen konnten sämt¬
liche Lehrer und Lehrerinnen , so¬
wie Vereinsangehörige teilnehmen.

2. Sportvereine . 650, — „
3. Turnvereine . 550, — „

Diese Mittel wurden als Beihilfen an die Vereine
zur Instandsetzung bezw . Herrichtung von Spielplätzen ab¬
gegeben.

Den Abgeordneten Fick, Jordan und Zimmermann er¬
scheint die Position zu gering und stellen

A n t r a g N r . 15:
Erhöhung der Summe unter Kap . 3 von

3000 R .M .' aus 5000 R .M.

Da der Betrag für Förderung der Jugendpflege im !
Vorjahre von 1000 R .M . auf 3000 R .M . erhöht worden ist , !
ist die Mehrheit des Ausschusses der Ansicht , den Betrag
von 3000 R .M . zu belassen und stellt

A n t r a g N r . 16:
Annahme des Kap . 3 in unveränderter Fassung.

Der Ausschuß stellt
AntragNr.  17:

Annahme des Kap . 4.

Aus die zu Kap . 5 Tit . 1 gestellte Frage , wie hoch
müßte der Betrag sein , wenn die bisherigen Grundsätze bei-
bchalten werden sollten , antwortete die Regierung , daß
dann ein Betrag von 37 500 R .M . erforderlich sei.

Die bisher geltenden Grundsätze für die Bemessung
von Staatszuschüssen zu den Kosten der Berufsschulen sind
folgende:

I . Zuschüsse werden an die Gemeinden für die erste Ein¬
richtung und Unterhaltung von Berufsschulen gewährt.
Für private Berufsschulen kommt ein Staatszuschuß
nur in Frage , wenn sie vom Ministerium der sozialen
Fürsorge in vollem Umfange als Ersatz einer öffent¬
lichen Berufsschule anerkannt werden und ferner die
Verpflichtung zum Besuch der Schule durch Gemeinde-
statnt eingeführt ist.

II . Die Kosten der ersten Einrichtung einer Berufsschule
(Beschaffung des Mobilars und der dauernden Lehr¬
mittel ) werden den Gemeinden in der Regel zur Hälfte
erstattet . Falls die Anschaffungen über das unbedingt
notwendige Maß hinausgehen , kann weniger als die
Hälfte erstattet werden.

Für private Berufsschulen wird ein Staatszuschnß zu
den Kosten der ersten Einrichtung nicht gewährt.

III . Der Staatszuschuß zu den laufenden Ausgaben für die
Berufsschulen wird in der Weise ermittelt , daß von alle
im Lause des Gemeinderechnungsjahres tatsächlich er¬
wachsenen Ausgaben die Einnahmen abgezogen werden.
Bon dem Fehlbeträge , den die Gemeinde aus allge¬
meinen Mitteln anfbringen muß und für den eine be¬
sondere Deckung seitens der Gemeinde nicht vorhanden
ist, wird in der Regel die Hälfte aufdie
L a u d e s k a s s e ü b e r n o m m e u.

Bei privaten Berufsschulen kommt ein Staatszuschuß
nur für die Ausgaben für die Lehrkräfte in Frage . Bei
seiner Berechnung sind die Dienstbezüge oder Vergütun¬
gen zugrunde zu legen , die an Lehrer im Berufsschul¬
dienst der Gemeinden gezahlt werden.

IV . Anrechnungsfähige Ausgaben.
1. Falls eigene Schulhäuser für die Berufsschule vor¬

handen sind und nach dem Erachten des Mini¬
steriums der sozialen Fürsorge dem Zweck ent¬

sprechen , übernimmt der Staat einen Zuschuß zu den
im Lause des Gemeinderechnungsjahres tatsächlich
erwachsenen und im einzelnen nachzuweisenden Aus¬
gaben für die Verzinsung der Herstellungs - oder Er¬
werbungskosten , für Abgaben und Brandkassenbei¬
träge . In besonderen Fällen kann zu tatsächlich
entstandenen Ausgaben für die Unterhaltung des
Gebäudes ein Zuschuß gewährt werden , jedoch
können für die Berechnung des nach dieser Ziffer zu
leistenden Staatszuschusses ohne ausdrückliche Ge¬
nehmigung des Ministeriums der sozialen Fürsorge
insgesamt nicht mehr als 5 v . H . des Goldmark¬
wertes des Gebäudes in Anrechnung gebracht wer¬
den . Zu den Kosten von Schulhansneubauten , Er¬
weiterungsbauten oder der Erwerbung von fertigen
Gebäuden für Berufsschulzwecke übernimmt der
Staat keinen Zuschuß.

2 . Bei Erteilung des Unterrichts in gemieteten Räumen
ist die Miete anznrechnen , jedoch ist Voraussetzung,
daß die Räume sür den Unterrichtszweck in jeder
Weise ausreichen.

3 . Als Kosten der Lehrkräfte sind anzusehen:
u) die Dienstbezüge der hauptamtlichen Leiter und

(Leiterinnen ) und Lehrer (Lehrerinnen ) , bei
denen das Staatsministerium , die Anstellung
gemäß tz 7 des Gewerbe - und Handelslehrer¬
verdiensteinkommensgesetzes bestätigt hat;

b) die Ruhegehalte , Wartegelder und Hinter¬
bliebenenfürsorge , jedoch hat die Gemeinde das
vorweg zu übernehmen , was der betreffende
Lehrer infolge Beschäftigung im sonstigen Schul¬
dienst der Gemeinde mehr erhält , als den ohne
diese Vordienstzeit errechnten Betrag . An der
Pensions - und sonstigen Last für die in An¬
rechnung zu bringende Vordienstzeit an aus¬
wärtigen Anstalten beteiligt sich der Staat;

e) die Vergütung für die Erteilung von nebenamt¬
lichen Unterricht , wobei die vom Ministerium
der sozialen Fürsorge veröffentlichten Ver¬
gütungssätze nicht überschritten werden dürfen;

<I) die für die besonderen Arbeiten der nebenamt¬
lichen Leitung einer Berufsschule gezahlte Ver¬
gütung , bei deren Festsetzung das Staats¬
ministerium mitgewirkt hat (tz 11 des Gewerbc-
und Handelslehrerdiensteiukommensgesetzes ) .

4 . Zu dein Kosten der Unterhaltung der Berufsschule
zählen ferner die Ausgaben für Beleuchtung , Hei¬
zung und Reinigung , für Ergänzung und Unter¬
haltung des Mobiliars und der Lehrmittel , für Be¬
schaffung von Kreide , Tinte , Vordrucken usw .; je¬
doch haben die Verwaltuugskosten außer Ansatz zu
bleiben.

V . Anzurechnende Einnahmen.
1. Falls ein eigenes Gebäude für die Berufsschule vor¬

handen ist , sind anzurechnen die Einnahmen
(Miete nsw .) aus der Vermietung oder sonstigen
Verwertung von Räumen des Gebäudes , ferner die
Nutzungsentschädignng für einnahmelose Benutzung
von Räumen im eigenen Gebäude , falls die Schul¬
räume zu anderen als Berufsschulzwecken benutzt
werden und dafür der Schule keine Einnahme zn-
fließt.

2 . Eine Nutzungsentschädigung ist auch in den Fällen
anzurechnen , in denen ein Schnlranm für Rechnung
der Berufsschule angemietet ist , dieser Schulraum
aber durch die Gemeinde für eigene oder andere
Zwecke benutzt wird.

3 . Für jeden Berufsschüler ist ein Schulgeld anzu¬
rechnen , das zu 6 Goldmark jährlich angenommen

1l*
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wird . Wird ein höheres Schulgeld erhoben , so ist
es zn berücksichtigen . Nur aus ganz besonderen
Gründen , z. B . wenn die Einrichtung der Schule
auf Stiftnngszweck beruht und in der Stiftungs-
nrknnde vorgesehen ist , das; der Besuch schulgeldfrei
ist, kann von der Einsetzung des Schulgeldes ab¬
gesehen werden.

4 . Voll in Anrechnung zu bringen sind Schulbeiträge,
die von Gewerbetreibenden zur teilweisen Deckung
der Kosten der Berufsschulen erhoben werden.

5 . An sonstigen Einnahmen kommen in Betracht die
Einnahinen ans Grundbesitz , Stiftungskapitalien
usw ., etwaige Zuschüsse seitens des Reichs und son¬
stiger an der Schule Interessierter , sowie überhaupt
alle besonderen Einnahmen.

VI . Der sich nach Vorstehendem ergebende Staatsznschuß
wird grundsätzlich nach Ablauf des Gemeinde¬
rechnungsjahres gewährt . Bei der Anforderung ist
das vom Ministerium der sozialen Fürsorge hierfür
vorgeschriebene Muster zu verwenden . Im Laufe des
Rechnungsjahres können Abschlagszahlungen ans den
zn leistenden Staatszuschus ; auf besonderen Antrag
der Gemeinde nur zu den Kosten der Lehrkräfte ge¬
währt werden . Hierbei sind die Einnahmen anteil¬
mäßig von den Ausgaben abznsetzen . Staatszuschüsse
zu sonstigen sachlichen Ausgaben können im Laufe des
Rechnungsjahres nur in Ausnahmesällen abschläg-
lich geleistet werden.

VII . Dem Ministerium der sozialen Fürsorge bleibt außer
den vorstehend bereits angegebenen Gründen Vorbe¬
halten , den Staatszuschuß zu kürzen oder überhaupt
nicht zu gewähren , wenn die Schule und deren Lei¬
stungen den an eine ordentliche Berufsschule zn
stellenden Anforderungen nicht genügt , wenn die
Richtlinien des Staatsministeriums über den Abbau
der Berufsschulen nicht beachtet werden oder wenn
die Ausgaben für die Schule über das vorgeschriebene
oder unbedingt erforderliche Maß hinansgehen.

VIII . Alljährlich zum 1. September haben die Gemeinden
dem Ministerium der sozialen Fürsorge über die im
kommenden Rechnungsjahre zu erwartenden Ein¬
nahmen und Ausgaben Voranschläge nach vorge¬
schriebenem Muster einzureichen.

IX . Diese Grundsätze treten mit dem 1. April 1924 in
Kraft.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze sollten bis¬
her die Gemeinden 50 der Kosten für die erste Ein¬
richtung und des tatsächlichen Fehlbetrages , den die Ge¬
meinden ans allgemeinen Mitteln aufbringen mußten , er¬
halten.

Da eine Änderung der Grundsätze für die Bemessung
der Zuschüsse zn den Kosten der Berufsschulen nicht beab¬
sichtigt ist, soll jedoch, um eine Überschreitung des in den
Voranschlag eingesetzten Betrages zu verhindern , den gegen¬
wärtig geltenden Grundsätzen am Schlüsse folgender Satz
angefüat werden:

„Soweit jedoch die im Voranschläge der Landeskasse
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen , um die Zuschüsse
voll zur Auszahlung zn bringen , werden diese ent¬
sprechend gekürzt ."

Diese Einengung der bisher geltenden Grundsätze
durch den Antrag der Regierung wird von dem Finanz¬
minister damit begründet , daß eine Begrenzung der Zu¬
schüsse notwendig sei, wenn hier überhaupt gespart werden
soll.

Einig ist sich der Ausschuß über die Notwendigkeit der
Erhaltung und des weiteren Allsbaues der Berufsschulen.
Auch wird die Notlage der Gemeinden nicht verkannt ; doch

glaubt die Mehrheit des Ausschusses , den Sparsamkeits¬
vorschlägen der Regierung zu folgen , da sich Einschrän¬
kungen in Anbetracht der schlechten Finanzlage des Landes¬
teils überall als notwendig erweisen.

Eine Minderheit des Ausschusses ist jedoch der An¬
sicht, daß durch die Kürzung der Zuschüsse ein weiterer
Ansball der Berufsschulen unterbleibt und tritt für einen
Zuschuß von 50 der ungedeckten Ausgaben ein . Dieser
Teil des Ausschusses , die Abgeordneten Fick, Jordan
Schmidt , Tantzen und Zimmermann stellt

Antrag  Nr . 18:
Annahme des Kap . 5 Tit . 1 mit der Änderung

daß der Betrag von 20 000 R .M . auf 37 500 R .M.'
erhöht wird , mit der Maßgabe , daß den Gemeinden
50 der Kosten für die erste Einrichtung und den
tatsächlichen Fehlbetrag erstattet werden.

Diese Minderheit stellt ferner
Antrag  Nr . 19:

Ablehnung des Antrages der Staatsregierung auf
Änderung der Grundsätze für die Bemessung von
Staatszuschüssen zn den Kosten der Berufsschulen.

Die Mehrheit des Ausschusses , die Abgeordneten Faber,
Freese , Lehmkuhl , Meyer -Holte , Schröder , Thye , Wempe
und Wichmann will die Staatsznschüsse im Landesteil
Birkenfeld ebenso wie im Landesteil Oldenburg bemessen
wissen . Da 30 A! der ungedeckten Ausgaben etwa
22 500 R .M . betragen , stellt dieser Teil des Ausschusses

Antrag  Nr . 20:
Ablehnung der Anträge der Minderheit und An¬

nahme des Kap . 5 Tit . 1 mit der Änderung , daß
der Betrag von 20 000 R .M . auf 22 500 R .M.
erhöht wird.

Ferner
Antrag  Nr . 21:

Den gegenwärtig geltenden Grundsätzen ist am
Schlüsse folgender Satz anzufügen:

„Soweit jedoch die in : Voranschläge der Landes¬
kasse bereitgestellten Mittel nicht ausreichen , um die
Zuschüsse voll zur Auszahlung zn bringen , werden
diese entsprechend gekürzt ."

Nach -den geinachten Erfahrungen war bisher die
Handhabung in der Bemessung der Zuschüsse zu den Berufs¬
schulen in den drei Landesteilen verschieden . Der Ausschuß
ist jedoch der Ansicht , daß die Gewährung von Zuschüssen
in den drei Landesteilen gleichmäßig gehandhabt werden
müsse und stellt

Antrag  Nr . 22:
Der Landtag ersucht die Regierung , darauf hin¬

zuwirken , daß die Grundsätze für die Gewährung
von Zuschüssen zu den Berufsschulen in allen drei
Landesteilen gleichmäßig gehandhabt werden.

Ferner stellt der Ausschuß
Antrag  Nr . 23:

Annahme des Kap . 5 Tit . 2 und 3.

Z u K a P. 6 Tit.  1 hat eine große Mehrheit des
Landesausschusses den Antrag ans Einsetzung eines Be¬
trages von 5 000 R .M . wie im Vorjahre gestellt . Der
Ausschuß erkennt wie der Landesausschuß das segensreiche
Wirken dieses durch die Inflation außer Wirksamkeit ge¬
setzten Fonds an und behält sich zur ü . Lesung Antrag vor.

Zu Tit.  2 glaubt der Ausschuß dem Anträge des
Landesausschusses entgegenzukommen zu müssen und die
Summe um 500 R .M . höher einzusetzen.
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Der Ausschuß stellt
Au trag  Nr . 24:

Annahme des Kap . 6 Tit . 1 bis 4 mit der Ände¬
rung , daß in Kap . 6 Tit . 2 die Summe von
1 000 R .M . auf 1 500 R .M . erhöht wird.

Zu Kap . 7 Tit.  3 wird aus dem Ausschuß an¬
geregt, die Ziusbeihilfeu wie in früheren Jahren weiter
zu geben, nm den Wohnungsball zn fördern . Andererseits
wird betont , daß durch Gewährung von staatlichen Bau¬
darlehen den Banlustigen besser gedient sei als durch Zins-
beihilfeu, daß ferner im Landesteil Birkenfeld bisher und
auch in diesem Jahre mehr Darlehen gegeben werden als
in den andereil Landesteilen und auch mehr als in den an¬
grenzenden preußischen Bezirken.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 25:

Annahme des Kap . 7 Tit . 1 bis 3.

Zu Kap.  8 sind folgende Fragen gestellt:
Tit . l . l . Welche Notstandsarbeiten sind vorgesehen?

2. Können alle Arbeitslosen , oder welcher Pro¬
zentsatz, daun beschäftigt werden?

3. Wieviel Arbeitslose sind gegenwärtig im
Landesteil Birkenfeld?

4. Welche Mittel sind für die Saar -Frankenlohn-
empfänger und Rentenempfänger vom Reich
und Staat bis jetzt zur Verfügung gestellt
worden?

5. Nach welchen Richtlinien sind diese Mittel ver¬
teilt worden?

0. Vvn welcher Stelle sind diese Richtlinien auf¬
gestellt?

7. Welche Maßnahmen sind vom Reich und Staat
getroffen , nm der Not der Saar -Frankenlohn-
uud Rentenempfänger zu steuern?

Tit . 2. 8. Aus welchen: Grunde sind hier keine Mittel
eingestellt?

9. Sind die Reichsmittel für Landarbeiter¬
wohnungen für den Freistaat Oldenburg oder
für die einzelnen Landesteile zur Verfügung
gestellt?

Antwort der Regierung:
Frage 1 : Für nachfolgende Arbeiten sind (bis jetzt) Grund-

sörderuug und Darlehen bewilligt:
1. Ausbau der Friedrich -Auguststvahe und Trier -Straße

in Birkenfeld,
2. Straße Asweiler —Wolfersweiler,
3. Straße Gewerbehalle nach Bahnhof Oberstein.
4. Straße Hoppstätten —Heimbach.
5. Wasserleitung in der Stadt Birkenfeld,
6. Wasserleitung in der Bürgermeisterei Nohfelden.

Frage 2 : Es werden etwa 50 der vorhandenen Erwerbs¬
losen beschäftigt werden können.

Die verschiedenen Notstaudsarbeiten müssen in Ab¬
schnitten und zu verschiedenen Zeiten dnrchgeführt
werden . Bei gleichzeitiger Inangriffnahme sämtlicher
Maßnahmen würden etwa 650 Arbeiter beschäftigt
werden können, tatsächlich wird es im günstigsten Fall
kaum möglich werden , zugleich 500 Arbeiter zu beschäf¬
tigen . Durchschnittlich werden 400 Arbeiter beschäftigt,
sobald der Bau Hvppstädten —Heimbach, Idar Gewerbe-
Halle—Gaswerk und 2. Teil der Freitalstraße voll in
Angriff genommen sind. Von den Arbeitslosen werden
gleichzeitig höchstens 40 in Anspruch genommen.

Frage 3.
Für den Zeitraum vom 31. 5. bis 5. 6. d. I . sind

gemeldet: 1181 Arbeitsuchende und 971 Unterstützungs¬
empfänger.

Frage 4.
Von den zur Verfügung gestellten Reichsmitteln er¬

hält der Landesteil Birkenfeld seinen schlüsselmäßigen
Anteil . Das Reich hat sich weiter bereit erklärt , für die
Saargänger und -rentner bei Einziehung der Steuern
möglichst weitherzig vorzngehen und Stundungs - und
Niederschlagungsgesnchen weitgehendst zu entsprechen.
Seitens des Landesteils Birkenfeld sind bisher 20 000
R .M . an die Saargänger im Landesteil Birkenfeld zur
Verteilung gelangt . Jur übrigen wird diesen im Wege
der Wohlfahrtspflege geholfen.

Fragen 5 bis 7.
Für die Verteilung sind zunächst Richtlinien verein¬

bart worden zwischen den Regierungen Trier , Pfalz und
Birkenfeld . Es sollen jetzt aber unter Mitwirkung der
zuständigen Reichsstellen neue allgemeine Richtlinien ver¬
einbart werden . Hierüber ist vor einigen Tagen in
Kaiserslautern verhandelt worden . Das Ergebnis dieser
Besprechung liegt dem Ministerium noch nicht vor . Es
sollte dabei besonders besprochen werden die Erstattung
der Fahrkosten für die Saargänger . Für den Monat
Mai hat sich das Reich zunächst bereit erklärt , den
Bezirksfürsorgeverbänden die (zunächst von ihnen ans-
zulegenden) Fahrkosten zn ersetzen.

Fragen 8 und 9.
Die Reichsmittel sind für alle 3 Landesteile zur Ver¬

fügung gestellt.
Landarbeiter im Sinne der Aussührungsbestimmun-

gen vom 22. März 1925 für die Förderung des Baues
von Landarbeiterwohnungen aus Mitteln der produk¬
tiven Erwerbslosenfürsorge (Reichsarbeitsblatt Nr . 12,
1925) sind im Landesteil Birkenfeld kaum vorhanden.
Aus diesem Grunde und ferner , weil in so weitgehendem
ATaße Mittel für Baudarlehen bisher verausgabt und
auch jetzt eingestellt sind, sind Mittel zu dieser Position
nicht eingestellt worden . Die Regierung hat keine Be¬
denken, wenn zu der in Rede stehenden Position
10 000 R .M . eingestellt werden, um für geeignet er¬
scheinende Fälle Darlehen zu erwirken.

Aus dem Ausschuß wurde aus die Not der Saar¬
gänger und Saarrentner hingewiesen. Die außerhalb des
Saargebiets wohnenden Frankenempfänger sind heute teil¬
weise bedeutend schlechter gestellt als die Arbeitslosen im
Landesteil Birkenfeld , da sie mit dem entwerteten Franken
außerhalb des Saargebiets sehr wenig anfangen können.

So erhält z. B . ein Saarrentner mit 25 Dienstjahren,
nach der Berechnung aus Dezember 1925, 16,25 R .M.
Reute , während der Ruhrrentenempfänger mit den gleichen
Dienstjahren 74,80 R .M . Rente erhält . Der Unterschied
ist hellte bei einem Frankenstand von 1 R .M . — 8 Franken
noch größer . Der Hinweis , daß bei dem günstigen Franken¬
stand in den Jahren 1922 und 1923 die Frankenempfängcr
größere Einnahmen und bedeutende Ersparnisse gemacht
haben, ist hinfällig , da die Inflation auch diese Ersparnisse
wertlos gemacht hat.

Es muß anerkannt werden , daß das Reich zur Linde¬
rung der Not au der Westgrenze bedeutende Mittel zur
Verfügung gestellt hat . Diese Mittel reichen jedoch eben
nur aus , um die allergrößte Not zu steuern.

Ferner muß anerkannt werden , daß die Regierung
in Birkenfeld im engsten Einvernehmen mit den Re¬
gierungen der Umgebung — Trier und Pfalz — gehandelt
und die Interessen der Saargänger gewahrt hat.
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Es muß jedoch erwartet werden , daß die Regierung in
Birkenfeld dauernd darüber wacht, daß die im Landesteil
Birkenfeld wohnenden Frankenempfänger mindestens eben¬
so behandelt und berücksichtigt werden wie in den an¬
grenzenden Gebieten.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß von der Regierung
in Birkenfeld rechtzeitig Mittel anzufordern sind, wenn die
für soziale Fürsorge vorhandenen Mittel nicht ausreichen,
eine nachbargleiche Unterstützung der Saargänger und
Saarrentner herbeizuführen.

Der Ausschuß stellt daher
Antrag  Nr . 26:

Das Staatsministerium wird ermächtigt , auf An¬
trag der Regierung in Birkenfeld in gleichem Ver¬
hältnis , wie es Nachbarstaaten tun , aus allgemeinen
Mitteln Beihilfen für Saargänger und Saarrentner
zu leisten.

Ferner
Antrag  Nr . 27:

Zu Kap . 8 Tit . 2 ist unter Erläuterungen hinzu¬
zufügen:

„Sind Mittel erforderlich, so können die unter
VIII Ausgaben Kap . 2 Tit . 1 bewilligten Mittel in
Anspruch genommen werden ."

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 28:

Annahme der Kap . 8 bis 11.

V. Justiz.
Einnah m e n.

Zu Kap.  1 waren folgende Fragen gestellt:
1. Wie hoch sind die Einnahmen und Gebühren der Amts¬

gerichte im laufenden Jahre 1925 in Birkenseld ge¬
wesen und wie steht der Vergleich mit Lübeck und Olden¬
burg?

2. Wieviel entfallen auf Güterwechsel?
8. In Anlage 55 sind die Vormundschaftsgebühren neu

festgesetzt. Da eine allgemeine Herabsetzung der Gerichts¬
kosten nicht beabsichtigt ist, stellen wir die Frage : Ist das
Staatsministcrium bereit , im Wege der Verordnung oder
ans Antrag durch Beschluß des Landtages , die Gebühren
um einen noch zu vereinbarenden Prozentsatz für Birken¬
feld zu ermäßigen?

Grund : Besondere Verhältnisse durch starken Güter¬
wechsel.

Die Antwort der Regierung lautet:
Es sind für 1925 gebucht:

1. Amtsgericht Birkenfeld . 38 785,90 R .M.
2. Amtsgericht Nohfelden . 26 740,— „
3. Amtsgericht Oberstein etwa . . . 85 000,— „

Zn 3 kann ein genauerer Betrag nicht angegeben
werden, weil das Amtsgericht Oberstein ungenaue Angaben
gemacht hat ; mit der eingestellten Summe wird indessen
gerechnet werden können. (Die wirkliche Einnahme der
Amtsgerichte für 1924 hat 125 052,70 R .M . betragen .)

Im Landesteil Lübeck betrug die Solleinnahme der
Amtsgerichte für 1925 . . . / . 137 400,— R .M.
im Landesteil Oldenburg . . . . 1 434 689,09 „

Von den für 1925 gebuchten Ge¬
bühren entfallen ans Güterwechsel:
Amtsgericht Birkenseld . . . . . 15235, — „
Amtsgericht Nohfelden . 12 000,— „
Amtsgericht Oberstein — kann auch

schätzungsweise nicht angegeben
werden . Auf die gesamten Grund¬
buchgeschäfte entfallen etwa . . . 38 000,— „

Die Frage kann im Augenblick noch nicht beantwortet
werden , da ein endgültiger Beschluß des Staatsministeriums
noch nicht vorliegt.

Die Beantwortung der Frage 3 hat den Ausschuß nicht
befriedigt.

In der Anlage 55 ist wohl eine Herabsetzung der Vor-
mundschastsgebühren vorgesehen, dagegen bleiben die Ge¬
bühren für Beurkundung von Versteigerungsverträgen und
die Gebühren für die Eintragung in das Grundbuch be¬
stehen. Arif die besonderen Verhältnisse im Landesteil
Birkenseld ist schon im Bericht zu Anlage 55 hingewiesen,
auch ist dort in einem Beispiel klar gelegt, wie sich die Ge¬
bühren bei einem Besitzwechsel im Landesteil Birkenseld aus¬
wirken . Ein Besitz in der Größe von etwa 10 Hektar be¬
steht im Landesteil Birkenseld aus 100 und mehr Parzellen,
für die bei einer öffentlichen Versteigerung der einzelnen
Parzellen , wie es in Birkenseld üblich ist, etwa 700 R .M.
an Gerichtskosten ohne Grnndbucheintragungen zu zahlen
sind. Bei Zusammenrechnung der Einzelerlöse würde die
Gebühr etwa 80 R .M . betragen . In Preußen werden die
Gebühren nicht nach Einzelerlös , sondern nach dem Gesamt¬
erlös berechnet. Die Belastung der Landwirtschaft ist im
Landesteil Birkenseld dadurch eine bedeutend höhere als in
der unmittelbaren Umgebung des Landesteils , was als be¬
sonders drückend dort empfunden wird.

Der Regierungsvertreter , der nochmals zu der Frage
gehört wurde , erklärt , daß für Birkenseld noch in diesem
Jahre eine besondere Regelung getroffen werden soll, um
eine Gleichstellung mit der Umgebung herbeiznführen.

Während der Feststellung des Berichts ist vom Staats-
ministerinm folgende Erklärung eingegangen:

Die Frage 29 wird , wie folgt, beantwortet:
Das Staatsministerium ist bereit , den besonderen Ver¬

hältnissen im Landesteil Birkenseld dadurch Rechnung zn
tragen , daß es auf Grund des 8 13 Abs. 3 des Gerichts¬
kostengesetzes im Verwaltungswege die Gerichte des
Landesteils Birkenseld anweist , bis ans weiteres bei Be¬
urkundungen der Versteigerung von Grundstücken und bei
der Eintragung eines neuen Eigentümers in das Grund¬
buch bei einem Wertgegenstände bis zn 1000 R .M . ein¬
schließlich die Hälfte der nach den bestehenden Vorschriften
zn berechnenden Gebühren zu erlassen.

Der Ausschuß ist mit der Erklärung der Regierung zu¬
frieden und stellt

Antrag  Nr . 29:
Annahme der Kap . 1 bis 6.

U. Ausgaben.
Z n K a p. 1 war die Frage gestellt:
Ist durch die Errichtung des großen Schöffengerichts

in Oberstein eine dienstliche Entlastung des Landgerichts
in Coblenz eingetreten . Wenn ja , rechtfertigt dieses nicht
die Herabsetzung der in Frage kommenden Pauschsnmme?

Antwort der Regierung:
Durch die Reichsverordnung vom 4. Januar 1924 ist

die Zuständigkeit der Gerichte in Strafsachen neu ge¬
ordnet . Die Landgerichte sind seitdem in erster Instanz
nur noch in Schwurgerichtssachen tätig . Diejenigen
Strafsachen , die früher zur Zuständigkeit der Straf¬
kammer in I . Instanz gehörten , gehören jetzt zur Zu¬
ständigkeit entweder des Einzelrichters oder — und zwar
wird letzteres durchweg der Fall sein — zur Zuständig¬
keit des Schöffengerichts . Es ist demnach, zutreffend,
daß seit dem Inkrafttreten dieser Verordnung das Land¬
gericht in Coblenz entlastet ist. Unerheblich für die Frage
der Entlastung des Landgerichts Coblenz ist die Tatsache
der Errichtung des gemeinsamen Schöffengerichts in
Oberstein . Die Entlastung würde in gleicher Weise auch
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dann vorhanden sein, wenn kein gemeinsames Schöffen¬
gericht in Oberstein errichtet worden wäre , sondern die
Schöffengerichtssachen vor dem jeweils zuständigen Amts¬
gericht des Landesteils Birkenfeld verhandelt würden.

Diese Entlastung des Landgerichts rechtfertigt nun aber
nach Auffassung des Staatsministeriums keine Herab¬
setzung des Zuschusses Oldenburgs für das Landgericht
Coblenz. Die Kostenverteilung für das Landgericht Cob¬
lenz ergibt sich aus den Art . 12, 13 und 15 des Staats¬
vertrages mit Preußen vom 20. August 1878 , der durch
den Vertrag vom 18./25 . Februar 1920 nur insoweit ge¬
ändert ist, daß an die Stelle des Landgerichts Saar¬
brücken das Landgericht Coblenz getreten ist. Soweit sich
nicht ans Art . 12 und 15 Ausnahmen ergeben, hat ge¬
mäß Art . 13 Oldenburg an den Persönlichen und sach¬
lichen Ausgaben des Landgerichts Coblenz mit 10 teil¬
zunehmen . Da somit die Kosten für das Landgericht
Coblenz zwischen Oldenburg und Preußen prozentual
verteilt sind, würde eine Herabsetzung des von Olden¬
burg zu leistenden Zuschusses nach Auffassung des Staats-
miuisteriums nur dann in Frage kommen, wenn das
Landgericht Coblenz zwar zu Lasten der Amtsgerichte
des Landesteils Birkenfeld entlastet wäre , nicht aber auch
gleichzeitig zu Lasten der Amtsgerichte der preußischen
Amtsgerichte des Bezirks . Tatsächlich ist aber das Land¬
gericht Coblenz durch die Neuorganisation der Straf¬
gerichte in entsprechender Weise wie zu Lasten der Amts¬
gerichte des Landesteils Birkenfeld auch zu Lasten der
preußischen Amtsgerichte des Bezirks entlastet.

Nach Auffassung des Staatsministeriums kommt daher
eine Herabsetzung des Zuschusses für das Landgericht
Coblenz nicht in Frage.

Auf die zu Kap . 2 gestellte Frage : „Wie erklären sich
die hohen Zuschüsse im Verhältnis zu Oldenburg " ant¬
wortete die Regierung:

Im Landesteil Oldenburg ist der Ansatz aus Ge¬
bühren der Amtsgerichte gegenüber dem Vorjahr um
rund 50 v. H. erhöht worden ; eine gleiche Erhöhung er¬
scheint für Birkenfeld wegen der dortigen besonderen Ver¬
hältnisse nicht möglich. Es ist ferner zu berücksichtigen,
daß die Amtsgerichte im Landesteil Birkenfeld insbe¬
sondere infolge der bekannten Parzellenwirtschaft daselbst,
auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, stärker mit Ge¬
schäften belastet sind und daher auch verhältnismäßig
mehr Beamte und Angestellte erfordern als die Amts¬
gerichte des Landesteils Oldenburg , wie die beiderseitigen
Besoldungszahlen auch ergeben. Ein Vergleich bezüglich
der Zuschüsse in Oldenburg und Birkenfeld ist daher nicht
ohne weiteres angängig ; Birkenfeld wird etwa mit Lübeck
verglichen werden können.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  30:

Annahme der Kap . 1 bis 4.

Zu K a p. 5 stellt die Regierung den Antrag , die
Summe von 500 auf 2 600 R .M . zu erhöhen.

Zur Begründung des Antrags führt die Regierung
folgendes au:

Wenn die Dienstwohnung des dienstältesten Amts¬
richters in Oberstein zu Dieusträumen in Anspruch ge¬
nommen wird , so ist für eine anderweitige Unterbringung
des Amtsrichters Sorge zu tragen . Das Staatsmini¬
sterium sieht wegen der damit verbundenen hohen Kosten
davon ab, den Bau einer Dienstwohnung für den Amts¬
richter zu beantragen . Es schlägt stattdessen vor , für ihn
eine Wohnung zu mieten . In Aussicht genommen ist
die Anmietung des Hauses „Bismarckstraße 7" von der
Stadt Oberstein . Das Haus ist für zwei Wohnungen

eingerichtet. Eine der beiden Wohnungen ist für den
Amtsrichter bestimmt , die andere für einen dem Staat
genehmen Mieter . Die für den Amtsrichter bestimmte
Wohnung ist für ihn zu klein. Es bedarf deshalb der
Einrichtung zweier Dachkammern für ihn , die einen Auf¬
wand von 1500 R .M . erfordert.

Die Miete des Hauses wird 3000 R .M . betragen , von
der die Hälfte der andere Mieter zu tragen haben wird.
Dem Amtsrichter kann aber die Zahlung einer Miete
in gleicher Höhe nicht zugemutet werden . Für ihn wird
die Miete mit Rücksicht darauf , daß er für die Dienst¬
wohnung eine Friedensmiete von 700 R .M . gezahlt hat,
auf höchstens 900 R .M . festgesetzt werden können, so daß
der Staat 600 R .M . von der Miete tragen muß.

Es muß danach ein weiterer Betrag von 1500 und
600 — 2100 R .M . in den Haushalt des Landesteils
Birkenfeld eingestellt werden . Es wird deshalb bean¬
tragt , die Position V Kap . 5 und den Betrag von
2100 R .M . auf 2600 R .M . zu erhöhen.

Der Ausschuß hat Bedenken, dem Amtsrichter in
Oberstein neben seinem Wohnungsgeld noch 600 R .M.
als Mietseytschädigung zu zahlen . Ebenso glaubt der
Ausschuß, daß die Forderung der Stadt Oberstein zu
hoch sei.

Der Regierungsvertreter , der die Angelegenheit in
Oberstein selbst geprüft und an der Landesvorstands¬
sitzung teilgenommen hat , erklärt : „Es ist ganz aus¬
geschlossen, dem Amtsrichter in Oberstein eine geeignete
Wohnung zu beschaffen, wenn das Angebot der Stadt
Oberstein zrkcückgewiesen wird . Von dem Amtsrichter,
dem bei seiner Versetzung nach Oberstein die Dienst¬
wohnung zugesagt worden ist, kann heute nicht verlangt
werden , daß er für eine Wohnung von -4 Zimmern und
2 Dachkammern 1500 R .M . zahlen soll. Die dem Amts¬
richter angerechnete Miete von 900 R .M . ist angemessen.

Das Haus Bismarckstraße 7 ist ein vom Reich ge¬
stellter Neubau , den die Stadt Oberstem für etwa
40 000 R .M . übernommen hat . Das Haus hat bis jetzt
3000 R .M . Miete eingebracht. Die Forderung der Stadt
ist angemessen."

Um den Umbau in diesem Jahre nicht zu gefährden,
stellt der Ausschuß seine Bedenken zurück und stellt

Antrag  Nr . 31:
Annahme des Regierungsantrages , die Position

unter V Kap . 5 von 500 R .M . auf 2 600 R .M.
zu erhöhen.

VI. Kirchen und Schulen.
Einnahme in

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  32:

Annahme der Kap . 1 und 2.

U. Ausgaben.
Die zu Kap.  1 gestellte Frage : Was ist das Er¬

gebnis der Besprechung zwischen Vertretern der Preußi¬
schen und Birkenfelder evangelischen Landeskirche betr.
Anschluß an die rheinische Kirche? , erklärt der Re¬
gierungsvertreter noch nicht beantworten zu können.

Der Ausschuß behält sich weitere Beratung und Be¬
schlußfassung zur zweiten Lesung vor.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
Freese, Leffers , Lehmkuhl, Meyer -Holte , Schmidt , Schröder,
Tantzen , Thye , Wempe und Wichmaun , die Abgeordneten
Fick, Jordan und Zimmermann enthalten sich der Ab¬
stimmung , stellt
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Antrag  Nr . 33:
Annahme der Kap . 1 und 2.

Zn Kap . 3 Tit.  3 wird aus dem Ausschuß an¬
geregt, die für die Jubelfeier des Gymnasiums in Birken¬
feld vorgesehene Summe von 600 R .M . auf 800 R .M . zu
erhöhen. Da bei ähnlichen Feiern im Landesteil Oldenburg
je 1000 R .M . ausgesetzt wurden , ist der Ausschuß damit
einverstanden und stellt

Antrag Nr.  34:
Annahme des Kap . 3 Tit . 1 bis 3 mit der Ände¬

rung , daß die Summe unter Tit . 3 von 6000 R .M.
auf 6200 R .M . erhöht und daß unter Erläuterungen
die Zahl 600 durch 800 ersetzt wird.

Z u K a p. 4 (Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der
Gemeinden).

Die Regierung gibt folgende „Grundsätze" her:
Grundsätze für 1926/27 für die Berechnung der staat¬

lichen Zuschüsse zu den höheren Schulen , höheren Bürger¬
und Mädchenschulen und Mittelschulen der Gemeinden.

Die Zuschüsse werden nach den Gesamtausgaben be¬
rechnet. Hierbei sind die der Gemeinde durch sogenannte
Anschlußklasscn etwa entstehenden Kosten mit zu berück¬
sichtigen.

§ 2.
Von den Ausgaben sind abzusetzen:

a) die Einnahmen an Schulgeld.
Die Gemeinden dürfen von den auswärtigen

Schülern , soweit sie im Bezirke des Freistaats Olden¬
burg wohnen , nicht mehr als das Doppelte des für die
Schule festgesetzten Grundschulgeldsatzes erheben.

Der Berechnung wird ein Normalschulgeld für jeden
Schüler und für jede Schülerin zugrunde gelegt, das für
Vollanstalten 180 R .M ., für Lyzeen und Realschulen
150 R .M ., für höhere Bürger - und höhere Mädchen¬
schulen 120 R .M . und für Mittelschulen 90 R .M.
beträgt.

b) alle übrigen Einnahmen der Schule.

8 3.
Die ungedeckt bleibenden Ausgaben ergeben sich nach

Abzug der Beträge des tz 2 von den Gesamtausgaben G 1).

8 4.
Der Staatszuschuß beträgt der ungedeckt bleibenden

Ausgaben.
8 5.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in folgender
Weise:

Die Schulvorstände legen den oberen Schulbehörden
bis zum 1. April j. J ^ unter Beachtung der Bestimmungen
dieser Grundsätze Voranschläge nach dem Stande vom
1. April j. I . (dem Beginn des Rechnungsjahres ) vor.
Die oberen Schulbehörden unterziehen diese Voranschläge
einer Prüfung — gegebenenfalls einer Berichtigung und
übersenden sie umgehend dem Ministerium . Dieses wird
auf den nach H 4 zu gewährenden Staatszuschuß viertel¬
jährlich Abschlagszahlungen leisten. Nach Schluß des
Rechnungsjahres haben die Schulvorstände den oberen
Schulbehörden Übersichten über die wirklichen Ausgaben
und die nach 8 2 davon abzusetzenden Einnahmen der Schule
vorzulegen . Danach wird vom Ministerium der endgültige
Staatszuschnß berechnet und der Restbetrag zur Aus¬
zahlung gehracht.

Soweit jedoch die im Voranschlag der Landeskasse
bereitgestellten Mittel nicht ausreichen , um die Restbeträge
voll zur Auszahlung zu bringen , werden diese entsprechend
gekürzt.

Der Ministerpräsident führt dazu aus , daß es wegen
des Standes der Staatsfinanzen nicht möglich sei, den
Staatszuschuß immer weiter zu steigern; der Zuschuß müsse
vielmehr fest begrenzt werden , so hart solche Maßnahme
auch für die Gemeinden sei.

Alls dem Allsschuß wurden starke Bedenken gegen die
Begrenzung der Zuschüsse geltend gemacht, es wurde daraus
hingewiesen, daß für manche Städte die Unterhaltung der
höhereil Schule unmöglich gemacht würde ; auch stehe fest,
daß die verschiedenen Schulen sich ganz ungleich entwickeln
und darum eine Festlegung der Zuschüsse zu großeil Un¬
gerechtigkeiteil führen müßte.

Die durch Annahme des Antrags 100 aus dem Vor¬
anschlag für den Landesteil Oldenburg geänderteil Sätze
findeil Allwendung.

Die zu Kap . 4 gestellte Frage:
Sind den Städten Oberstem und Idar fiir die im Be¬

sonderen durch die Besetzung zngefügten Schädigungen,
wie Beschlagnahme von Schulen und anderer kommu¬
naler Gebäude und Einrichtungen , Reichsmittel zuge-
führt und fließen solche Mittel weiter zu, die den Aus¬
gleich hierfür mit andereu Gemeinden schaffen, oder ist
die Forderung berechtigt, diese Städte im besonderen bei
der Landesgesetzgebung noch zu berücksichtigen?

wird von der Regierung wie folgt beantwortet:
Den Städten Oberstein und Idar sind für die durch

die Besatzung zugefügten Schädigungen , wie Beschlag¬
nahme von Schulen und anderen kommunalen Ge¬
bäuden und Einrichtungen Reichsmittel zugeführt worden
und werden solche zweifellos auch weiterhin zu¬
fließen . Ob hierdurch ein voller Ausgleich im Hinblick
auf andere Gemeinden geschaffen wird , läßt sich auf¬
grund der vorhandenen Unterlagen nicht feststellen.
Grundsätzlich muß darauf bestanden werden ,daß Schäden,
die aus der Tatsache der Besatzung fließen und also als'
Kriegsfolge und als Auswirkung des Friedensvertrages
anzusehen sind, ans Reichsmitteln gedeckt werden . Schä¬
den, die aus Maßnahmen des Reichs zurückzuführen sind,
können nicht dem Land aufgebürdet werden . Beiden
Städten einschließlich Privaten sind im Feststellungs¬
und in sonstigen Entschädigungsverfahren seit Beginn
der Festmarkrechnung bis einschließlich des Rechnungs¬
jahres 1924 Reichsmittel in Höhe von 434 000 R .M.
überwiesen worden , wovon ans Oberstein entfallen für
1923 — 86 000 R .M ., für 1924 — 219 000 R .M .;
auf Idar für 1923 — 112 000 R .M ., für 1924 —
17 000 R .M . Im Rechnungsjahre 1925 sind in den
Städten Oberstein und Idar im besonderen Zahlungen
in folgendem Umfange zugeflossen:

Zur Abdeckung der im Feststellungs - und Sonder¬
verfahren geltend gemachten Schäden sind Oberstein an
Vorschüssen 242 000 R .M . gezahlt worden , denen bis
jetzt eine Ausgabe von 232 165 R .M . gegenübersteht.
Von diesem letzteren Betrage hat die Stadtgemeinde
Oberstein erhalten 129 071 R .M ., so daß ein Be¬
trag von 103 094 R .M . für Private verbleibt . In
der der Stadtgemeinde Oberstem für Beschlagnahme
von Schulen usw. zuerkannten Entschädigungssumme
in Höhe von 129 071 R .M . ist ein Betrag von
schätzungsweise  50 —60 000 R .M . enthalten , der
für die Jahre 1923 und 1924 ausgeworfen wurde,
jedoch erst im Rechnungsjahre 1925 , mit Ausnahme
von 20 000 R .M ., die bereits im Rechnungsjahre
1924 zur Auszahlung kamen, gezahlt worden ist. Die
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genaue Feststellung des schätzungsweise eingestellten Be¬
trages konnte nicht erfolgen , da die betreffenden Akten sich
zurzeit beim Reichswirtschaftsgericht in Berlin befinden.
Ferner hat die Stadtgemeinde Oberstein im Separa¬
tionsentschädigungsverfahren 2021,9V R .M . erhalten,
während 405,55 R .M . in diesem Verfahren Privaten
zugeflossen sind. Die Stadt Idar hat zur Abdeckung der
im Feststellungs - und Sonderverfahren geltend gemach-

> ten Schäden an Vorschüssen 68 000 R .M . erhalten
gegenüber einer Ausgabe von zurzeit 60 000 R .M . In
den Ausgaben sind für beschlagnahmte Ländereien der
Stadtgemeinde Idar 7636 R .M . enthalten , während
der Restbetrag von 52 365 R .M . Privaten zuerkannt
worden ist. Für entstandene Schäden während der Se-
paratistcnnnruhcn hat die Stadtgemeinde Idar 738 R .M.
und Private haben 7728 R .M . erhalten.

Außerdem ist für die Stadtgemeinde Oberstem für die
Bearbeitung der Besatzungsangelegenheiten im Personal¬
etat der Feststellnngsbehörde für das Rechnungsjahr 1925
ein Betrag von 9130,20 R .M ., der die Vergütungen von
3 Beamten bezw. Angestellten darstellt , ansgeworfen wor¬
den, welchem Betrag noch eine Summe bis zu 2000 R .M.
für Miete nsw. hinzugeht . Für den gleichen Zweck sind für
die Stadtgemeinde Idar , welche eine Volle Kraft zur Be¬
arbeitung der Besatznngssachen beschäftigt, 4007,80 R .M.
bezw. bis zu 400 R .M . vorgesehen.

Zur Linderung der infolge der Besatzung gesteigerten
Wohnungsnot hat das Reich Baudarlehen zur Verfügung
gestellt. Die Stadt Oberstein hat erhalten zwei Darlehen
a 10 000 R .M . — 20 000 R .M . und ein Acht-Familiett-
haus, das für die Stadt Oberstein einen Schuldschein von
64 000 R .M . ausgestellt hat . Weiter ist rechtzeitig noch
ein Zehn -Familienhans im Ban begriffen.

Auch die Stadtgemeinde Idar hat seitens des Reichs
ein Darlehen von 10 000 R .M . für Wohnungsbauten er¬
halten. Ferner lieferte das Reich der Stadt Idar zwei
Baracken mit je 5 Wohnungen und ein Serbenhaus mit
2 Wohnungen und stellte für die Aufstellung dieser Häuser
1000 R .M . zur Verfügung.

In Würdigung der ganz besonders schwierigen, durch
die Besahungslasten noch verschärften Wirtschaftsverhält¬
nisse in Oberstein und Idar hat der Herr Reichsminister
für die besetzten Gebiete kürzlich nach Benehmen mit den
beiden Herren Stadtbürgermeistern zur Verfügung gestellt:
a) fiir Oberstein:

50 000 R .M . Bandarlehen zur Errichtung eines (2-Fa-
milien -) Hanfes zwecks Heransverlegung des franzö¬
sischen Lazaretts aus dem städtischen Krankenhaus,

80 000 R .M . Baudarlehen zur Fertigstellung von 14
stilliegenden, von der Stadt seinerzeit angetansten
Unteroffizierswohnnngen,

160 000 R .M . Baudarlehen für von der Stadt seiner¬
zeit errichteten Schulbaracken,

10 neue Balldarlehen a, 13 000 R .M . — 130 000 R .M.
b) fiir Idar:

10 neue Baudarlehen u 13 000 R .M . - 130 000 R .M.

Alis einer Zuweisung des Reiches fiir den Landesteil
Birkenfeld für Schäden öffentlich-rechtlicher Körper¬
schaften im besetzten Gebiet infolge des Ruhreinbruchs
in Höhe von 475 000 R .M . sind der Stadtgemeinde
Oberstein 128 800 R .M . und der Stadtgemeinde Idar
44 800 R .M . zugeflossen. Weiter sind seitens des Reiches
zur Erleichterung des Wiederaufbaues der Wirtschaft in¬
folge des Ruhrkampfes lind der Separatistenunruhen
150 00V R .M . zur Verfügung gestellt worden , welche
größtenteils der Oberstein -Jdarer Industrie zugeführt
worden sind.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versamn

Fiir die Unterbringung zurückgekehrter Ausgewiesener
hat das Reich der Stadt Oberstein 12 Serbenhäuser ge¬
geben und ein Wohnhaus für 10 Familien erstellt.

Alls der Beantwortung der Frage geht hervor , daß die
Städte bedeutende Summen erhalten , die Landgemeinden
dagegen nichts oder sehr wenig erhalten haben . Durch die
Abschnürung des Saargebiets ist sowohl das Gewerbe wie
auch die Landwirtschaft besonders an der Saargebietsgrenze
schwer geschädigt. Der Allsschuß ist der Ansicht, daß die Re¬
gierung durch Bereitstellung einer Summe einen Ausgleich
schaffen soll.

Der Ausschuß stellt
Antrag  N r . 35:

Annahme des Kap . 4.

ZuKap . 4 Tit.  1 war vom Ausschuß gefragt:
Ist die Summe von 250 000 R .M . im Vorjahr voll

verausgabt worden?
Die Regierung antwortete:
Die Regierung in Birkenfeld hat berichtet, daß für

1925 eine endgültige Abrechnung mit den Gemeinden
noch nicht habe erfolgen können, weil die Reichsabrech¬
nung über die Einkommensteueranteile nicht vorläge;
es seien bis jetzt Abschlagszahlungen in Höhe von
185 847,29 R .M . gewährt worden.

Die wirkliche Ausgabe für 1924 hat 247 850 R .M.
betragen . Der Betrag wird voll verausgabt werden.

Aus den von der Regierung hergegebenen Übersichten.
Kosten des Volksschulwesens:

Die Zahl der Lehrpersonen betrug am 1. Januar
1915 — 174 und am 31. Dezember 1925 — 205.

Die Gehälter für diese Lehrpersonen haben betragen:
1913 . ^ 435 617,50 R .M.
1925 . ^ 853 808,92 „

Zu diesen Gehältern wurden an Staatszuschüssen geleistet:
1913 . ^ 118 085,40 R .M.
1924 . - 248196,20 „
1925 (Abschlagszahlung) . . — 141 500,— „

Zn T i t. 2 stellt die Regierung den Antrag , die
Summe von 2500 R .M . ans 1700 R .M . herabzusetzen.

Zur Begründung wird auf den entsprechenden Antrag
zum Haushalt des Landesteils Oldenburg Bezug ge¬
nommen . Auf den Haushalt des Landesteils Birkenfeld ent¬
fällt ein Betrag von 800 R .M . Es wird mit Rücksicht auf
die verhältnismäßige Geringfügigkeit des Betrages , um die
die Mittel für Vertretung von Volksschullehrern gekürzt
werden , davon abgesehen, eine Erhöhung der Mittel zu
beantragen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 36:

Annahme des Kap . 5 Tit . 1 bis 4 mit der Ände¬
rung , daß die Summe unter Tit . 2 von 2500 R .M.
auf 1700 R .M . gekürzt wird.

Zu Tit.  5 stellt eine Minderheit des Ausschusses,
die Abgeordneten Fick, Jordan , Lehmkuhl, Schmidt , Tantzen
und Zimmermann

Antrag  Nr . 37:
Ablehnung des Kap . 5 Tit . 5.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
Freese, Leffers, Meyer -Holte , Schröder , Thye , Wempe und
Wichmann stellt

Antrag Nr.  38:
Annahme des Kap . 5 Tit . 5.

mg. 12
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Z u K a p. 6 T i t. 1 b stellt die Regierung den An¬
trag , die Summe von 700 R .M . aus! 1500 R .M . zu
erhöhen.

Begründung wie zu Kap . 5 Tit . 2.
Ter Ausschuß ist einverstanden.

Z u K a p. 6 T i t . 2 u wird aus die von der Staats-
regiernng mit dein Landtag vereinbarten Grundsätze hin¬
gewiesen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 39:

Annahme des Kap . 6 Tit . 1 und 2 mit der
Änderung , daß die Summe unter Tit . Id von
700 R .M . auf 1500 R .M . erhöht wird und als
Erläuterung hinzngefiigt wird , zur Fortbildung
stellenloser Lehrer und Lehrerinnen.

Ferner
Antrag  Nr . 10:

Annahme der Kap . 7 und 8.

VII . Finanzen.
E i n n a h in e n.

ZnKap . 3 Tit.  4 wird vom Ausschuß gefragt:
Wie erklärt sich der Minderbetrag von 15 000 R .M.

im Vergleich zum Vorjahr?
Die Regierung antwortete:
Die Regierung hat berichtet, daß der Betrag fiir 1925

mit 40 000 R .M . zu hoch gegriffen sei, sie hat den Er¬
trag für 1926 ans etwa 25 000 R .M . geschätzt. Für 1924
sind nur 13 672,05 R .M . eingekommen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 41:

Annahme der Kap . 1, 2 und 3 Tit . 1 bis 5.

ZnKaP . 3 Tit.  6 „Gewerbesteuer " stellt eine Min¬
derheit , die Abgeordneten Leffers , Schmidt und Tantzen

Antrag  Nr . 42:
Ablehnung des Kap . 3 Tit . 6.

Die Mehrheit stellt
Antrag  Nr . 43:

Annahme des Kap . 3 Tit . 6.
Der Ausschuß stellt

Antrag Nr.  44:
Annahme des Kap . 3 Tit . 7 bis 9.

Z u K a p. 4 war vom Ausschuß die Frage gestellt:
Auf Grund welcher Unterlagen sind diese Summen an

Reichsüberweisungssteuern eingestellt?
Antwort der Regierung:
Der bisherige Einkommensteuer -Verteilungsschlüssel

(Veranlagungssoll von 1922) war für Birkenseld ganz
besonders günstig. Hierin tritt jetzt ein sehr erheblicher
Rückschlag ein, weil der neue Schlüssel sich nach der Ver¬
anlagung siir 1925 richtet. In diesem Schlüssel wirkt sich
ans , daß die Birkenfelder Industrie darnieder liegt und
die Landwirtschaft fast steuerfrei ist. Ein Ertrag von
400 000 R .M . für 1926 erscheint hiernach hoch genug.Die Regierung hatte zunächst nur 350 000 R .M . in Vor¬
schlag gebracht. Nach dem bisher festgestellten Jstauf-
konuneu wird der Betrag von 400 000 R .M . kaumerreicht.

Der Veranschlagung des Umsatzsteueranteils ist die vom
Reich garantierte Summe und die neue Verteilungsart
— nach dem Aufkommen und -/.-> nach der Bevölke¬

rungszahl — zugrunde gelegt worden . Darnach ergab sichdie eingestellte Summe.
Die Ansätze zu Titel 4 und 6 sind mutmaßliche Erträge.

Aus dem Ausschuß wird die schwierige Lage der Gemeinden
im Landesteil Birkenfeld besonders betont . Wie schwer be¬
sonders die Gemeinden an der Saargebietsgreuze unter den
Rückgang der Reichsuberweisuugssteueru zu leiden haben
und wieweit diese Gemeinden ihre Kommunalstenerquellen
ausschöpfeu müssen, geht aus der von der Regierung her-
gegebenen Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der
Gemeinden hervor . Nach dieser Übersicht erheben die Ge¬
meinden der Bürgermeisterei Nohfelden durchschnittlich500 Zuschlag zu der staatlichen Grundsteuer.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 45:

Annahme der Kap . 4 und 6.

ü . A u s g a b e u.
In der Summe unter Kap . 5 Tit . 4 ist ein Betrag von40 000 R .M . für den Umbau des Amtsgerichtsgcbäudes in

Oberstein enthalten.
Zur Begründung dieser Ausgabe erklärt die Regierung:In den Haushalt des Laudesteils Birkenfeld sind unter

VII Kap . 5 Tit . 4 „Erneuerungen und Ergänzungen
von Staatsgebäuden " 40 000 R .M . für das Amtsge-
richtsgebäude in Oberstein eingesetzt worden . Schon seit
vielen Jahren reichen die Dieusträume des Amtsgerichts
in Oberstein nicht aus . Nach einer Vorlage an die 2. Ver¬
sammlung des 32. Landtags — Anlage 36 — war in
Aussicht genommen:
1. eine Erweiterung der Räume des Amtsgerichts (Ver¬

wendung der Dienstwohnung zu Dieusträumeu und
entsprechender Umbau des ganzen Gebäudes ),

2. Erbauung einer Dienstwohnung im Garten des Amts¬
gerichts.
Vorgesehen war -ein Kostenaufwand von 60 000 und30 00090  000 <F.

Diese Vorlage hat der Landtag in seiner Sitzung vom
25. Februar 1913 abgelehnt , indem er gleichzeitig die
Staatsregierung ersuchte, die bei der Beratung der Vor¬
lage zutage getretenen Gesichtspunkte erneut zu prüfen
und der nächsten Versammlung des Landtags eine Vor¬
lage zu machen. — (Vgl . Ausschußbericht Anlage 122;
Sten . Berichte , S . 290 fg.; Schreiben an die Staats-
regierung , Anlage 254, S . 7 des 32. Landtags .)

Dementsprechend wurde der 3. Versammlung des
32. Landtags eine neue Vorlage — Anlage 36 — unter¬
breitet . Danach war ins Auge gefaßt, unter Ankauf
eines anstoßenden Platzes

1. Bau einer Dienstwohnung,
2. Bau eines neuen Gefängnisses,
3. Umban des Amtsgerichtsgebäudes.
Der Gesamtaufwand sollte sich nach Abzug eines von

der Stadt Oberstem zu tragenden Betrages von
30 000 R .M . auf 150 000 R .Aä belaufen.

Auch diese Vorlage hat der Landtag in seiner Sitzung
vom 4. März 1924 abgelehnt . — Vgl . Ausschußbericht,
Anlage 123 , Sten . Berichte 301 fg.; Schreiben an die
Staatsregierung , Anlage 252, S . 7 der 3. Versammlungdes 32. Landtags.

Inzwischen hat sich die Raumnot des Amtsgerichts in
Oberstein noch wesentlich verstärkt . Insbesondere ist cs
durch die Einrichtung des Laudesschöffengerichts in Ober¬
stem dringend erforderlich geworden , einen für die Ab¬
haltung der Schöffengerichtssitzungen räumlich aus¬
reichenden und würdigen Schöffengerichtssaal zu schaffen.
Die erforderlichen Räume lassen sich durch die Einrich¬
tung der Dienstwohnung zu Diensträumen und den



Aufbau eines Stockwerkes auf den Seitenflügel des
Dienstgebäudesund eine räumliche Erweiterung dieses
Fliigels schaffen.

Die Umwandlung der Dienstwohnung zu Dienst-
ränmen erfordert einen Kostenaufwand von rd. 3825
R.M., die Schaffung des Schöffengerichtssaales und die
Erweiterung des Seitenflügels einschließlich des Um¬
baues der Räume im Erdgeschoß einen Aufwand von
20 138 R.M . Zu der notwendigen Ergänzung und Er¬
neuerung des Inventars des Amtsgerichtsgebändes und
der Beschaffung der Einrichtung des Schöffengerichts-
faales find 5000 R .M . erforderlich.

Gleichzeitig mit dem Umbau des Amtsgerichtsgebäudes
sind räumliche Veränderungen und Verbesserungen des
in seinem jetzigen Zustande unzureichenden Gerichtsge¬
fängnisses mit einem Kostenaufwandvon 3127,75 R.M.
vorzunehmen. Auch sind im Wirtschaftsgebäude Um¬
bauten und Verbesserungen vorzunehmen, die einen Auf¬
wand von 2000 R.M. erfordern. Für die erforderliche
Pflasterung der Hofflächen und für Unvorhergesehenes
sind 5000,25 R.M . eingestellt.

Insgesamt ergibt sich danach die zu VII Kap. 5 Tit . 4
vorgesehene Summe von 40 000 R.M.

Der Landesvorstand und der Landcsansschuß hat dem
von der Regierung vorgeschlagenen Umbau mit großer
Mehrheit zngestimmt.

Die Stadt Idar und einen Teil der Bürgermeisterei
Idar -Land sind gegen einen Umbau und befürworten einen
Neubau zwischen den Städten Oberstein und Idar.

Zn obigem Kap. liegen zwei Eingaben der Stadt Idar
und der Bürgermeisterei Idar -Land vor, worin die Pe¬
tenten bitten, die Bewilligung der Mittel für den geplanten
Umbau zu versagen.

Die zu diesen beiden Eingaben an die Regierung ge¬
stellte Frage:

Ist die Errichtung eines Schöffengerichtssaalesnur
durch Ausbau oder durch inneren Umbau möglich zu
machen?

beantwortete die Regierung wie folgt:
Durch Zusammenlegung von drei Räumen in der

jetzigen Dienstwohnung des dienstältesten Amtsrichters in
Oberstein läßt sich ein Raum gewinnen, der der Länge
nach als Schössengerichtssaal wohl ausreichen würde,
nicht aber der Breite und vor allen Dingen der Höhe
nach. Der Zugang zu diesem Raum würde über die nur
für Zwecke der Dienstwohnuug eingerichtete verhältnis¬
mäßig schmale Treppe und über den schmalen Korridor
führen. Die Angeklagten und Zeugen würden sich, soweit
sie nicht während der einzelnen Verhandlung in dem
Schöfsengerichtsraum selbst sich befinden, auf dem Korri¬
dor anshalten müssen. Ter Verkehr der vielen Menschen
auf der Treppe und dem Korridor würde den Dienst¬
betrieb im oberen, aber bei der großen Hellhörigkeit des
Gebäudes auch im unteren Stockwerk auf das Empfind¬
lichste stören. Durch den Aufbau eines Stockwerkes auf
deu Seitenflügel des Gebäudes läßt sich ein nach Länge,
aber auch nach Breite und Höhe ausreichender und
würdiger Schöffengerichtssaal mit einem als Warte¬
raum bestimmten Vorraum schaffen, zu dem die Zu¬
schauer, Zeugen und Angeklagten durch einen besonderen
Eingang vom Garten aus über eine besondere Treppe
gelangen. Nur das Gericht und die Beamten der Staats¬
anwaltschaft selbst haben zu dem Schöffengerichtssaal
über die zu der jetzigen Dienstwohnung führende Treppe
und den Korridor der Dienstwohnung Zutritt . Die mit
der Errichtung eines Schöffengerichtsraumes in den
jetzigen Dienstwohnnngsräumen verbundenen Mängel
werden danach bei der Einrichtung eines Schöffengerichts-
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saals über dem Seitenflügel in glücklicher Weise ver¬
mieden.

Der Einrichtung des Schöffengerichtsraumes in den
Dienstwohnungsräumen steht aber vor allen Dingen der
Umstand entgegen, daß dann für die Zwecke des übrigen
Dienstes nur ein ganz geringer, bei weitem nicht aus¬
reichender Raum gewonnen würde.

Es sei noch bemerkt, daß durch die Erweiterung der
Diensträume des Amtsgerichts Oberstein in der vom
Staatsministerium beabsichtigten Weise für eine Reihe
von Jahren ausreichende Diensträume geschaffen werden.
Besondere Mängel, die in der Anlage und der Bauart
des Gebäudes lägen und die für die darin arbeitenden
Beamten gesundheitliche Gefahren in sich bürgen, bleiben
bei dem Ausbau des Gebäudes nach dem Vorschlag des
Staatsministeriums nicht bestehen.

Nach Ansicht des Ausschusses ist der Umbau des Amts¬
gerichtsgebändes dringend notwendig und nicht mehr aus-
schiebbar, da die Mittel für einen Neubau wegen der schlech¬
ten Finanzlage des Landes in absehbarer Zeit nicht zur
Verfügung gestellt werden können.

Der Ausschuß ist sich ferner mit der Regierung darin
einig, daß durch die vom Ministerium vorgeschlagene Er¬
richtung des Schöffengerichtsraumes für eine Reihe von
Jahren ausreichende Diensträume geschaffen werden und
stellt

Antrag  Nr . 46:
Annahme der Kap. 1—5.

Ferner
Antrag  Nr . 47:

Der Landtag wolle
1. die Eingabe der Stadt Idar,
2. die Eingabe der Bürgermeisterei Idar -Land
für erledigt erklären.

Der Betrag unter Kap. 6 Tit . 5 ist aus Grund eines
Landesausschußbeschlusses von 10 000 R .M. ans 1000 R.M.
herabgesetzt worden.

Ans dem Ausschuß wird angeregt, den Betrag aus
5000 R.M. zu erhöhen und unter Erläuterungen hinzu-
znsügen „und zum Ankauf von Forstberechtignngen". Auf
dem Staatswald ruhen noch alte Berechtigungen, die mit
der Zeit abgelöst werden können. Der Regierung bezw. der
Forstverwaltnng sollen ans diesem Grunde Mittel zur Ver¬
fügung gestellt werden, damit sie in der Lage ist, bei sich
bietender Gelegenheit Forstbcrechtigungen abznlösen.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  48:

Annahme des Kap. 6 Tit . 1 bis 5 mit der
Änderung, daß die Summe unter Titel 5 von
1000 R .M . ans 5000 R.M . erhöht und unter Er¬
läuterungen hinzngefügt wird: „und zum Ankauf
von Forstberechtignngen" .

Ferner
Antrag  N,r . 49:

Annahme der Kap. 7 bis 10.

VIII. AußerordentlicherHaushalt.
Ein n a h in e n.

Zn den Einnahmen Kap. 1 bis 4 ist nichts zu be¬
merken.

Der Ausschuß stellt
Antrag  Nr . 50:

Annahme der Kap. 1 bis 4.
12*
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L. A nsgabe n.
ZuKap . 2 hat der Ausschuß folgende Fragen gestellt:

1. Richtlinien über die Verteilung der Darlehen erbeten.2. Werden auch Darlehen für Umbau und Instand¬
setzung alter Wohngebäude gegeben?3. Wieviel Anträge liegen vor ? Wieviel können davon
berücksichtigt werden?

4. Wie erfolgte die Verteilung 1925 auf die einzelnen
Bürgermeistereien?

Die Regierung antwortete:
Zu 1: Die Grundlage für die Verteilung der Darlehenbildete 1. der Maßstab für die Verteilung 1925

(s. Frage 11), 2. die Anmeldung der Fehlwoh-nnngen auf Grund der Verfügung des Ministe¬riums der sozialen Fürsorge vom 4. 2. 1926— Iln 645 —.
Zu 2 : Von den für 1926 eingestellten Mitteln werdenDarlehen für Umbauten und Instandsetzung alter

Wohngebäude nicht gegeben, um eine Verzettelungder Mittel zu vermeiden . Würden auch zu diesen
Zwecken, insbesondere für Instandsetzung , Dar¬lehen gewährt , so wäre eine große Anzahl Ge¬
suche zu erwarten , die einen erheblichen Betrag,auch wenn nur die allerdringendsten Gesuche be¬
rücksichtigt würden , verschlingen würden , was zu
Lasten der Schaffung neuer Wohnungen ginge.

Im Rechnungsjahre 1924 und 1925 wurden in
besonderen Ansnahmefällen auch Darlehen fürUm- und Erweiterungsbauten gegeben (m. S.
Bekanntmachung der Reg . v. 1. 12. 1924 , Amtbl.Nr . 50/1924 ).

Zn 8: Bon einigen Bürgermeistereien sind die Gesuche der
Regierung zurzeit noch nicht eingereicht. Eine An- !
gäbe der Zahl der eingegangenen Gesuche kann da¬her nicht gemacht werden . Feststehend ist jedoch,daß weit mehr als die Hälfte der Gesuche wegen
Fehlens von Mitteln abgelehnt werden muß.

Zn 4 : Die Verteilung der Mittel 1925 erfolgte unter
Zugrundelegung der Bevölkernngszahl , des Ge¬
samtsteuerbetrages und des Wohnungsbedarfs inden einzelnen Bürgermeistereien.

Der Ausschuß ist mit den Antworten der Regierungeinverstanden.
ZnKap.  2 liegt eine Eingabe von H. Zimmermann,Fischbach (Nahe) vor , worin Petent um ein Baudarlehenzu erträglichem Zinsfuß oder um eine Zinsbeihilfe bittet.
Zimmermann hat im Jahre 1923 angefangen zubauen und hat das Haus Ende 1924 bezogen. Das Ge¬bäude ist für 4 Familien eingerichtet und wird zurzeit von6 Familien bewohnt , die augenblicklich zusammen etwa70 R .M . Miete bezahlen . Das Haus ist noch nicht ganzsertiggestellt. Zur Instandsetzung fehlen Zimmermann nochetwa 3000 R .M . Dieses Geld hypothekarisch zu beschaffen,ist Zimmermann nicht möglich, da das Haus bereits mit12 000 R .M . belastet ist.
Nach Ansicht der Regierung in Birkeuseld ist die einzige

Möglichkeit, ihm zu helfen, wenn ihm ein Baudarlehen vonetwa 6000 R .M . zu den üblichen Bedingungen gegebenwird . Die Negierung in Birkenfeld glaubt mit dem Gläu¬biger wegen der rückständigen Zinsen noch verhandeln zukönnen, wenn ein Baudarlehen auf 2. Hypothek gegebenwerden könne. Damit könnte Zimmermann sein Haus er¬halten werden.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß Zimmermann ge¬holfen werden solle, da er für 6 Familien Wohnung ge¬schaffen hat und stellt

Antrag  Nr . 51:
Die Regierung wird ermächtigt , dem Petenten

Zimmermann in Fischbach ein Darlehen von6000 R .M . aus VIII . Ausgaben Kap . 2 zu ge¬
währen.

Der Ausschuß stellt den
Antr  a g N r . 52:

Die Eingabe Zimmermann für erledigt zu er¬klären.

Der Ausschuß stellt
Antrag Nr.  53:

Annahme der Kap . 1 bis 7.
Ferner

Antrag Nr.  54:
Annahme der „Bemerkung " .

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

F a b e r.

Anlage 77.
Bericht

des Ausschusses III zur 2. Lesung der dem Fiuauzgesetz für das Jahr 1926/27 auzulegcnden Voranschläge,sowie über Form und Inhalt des Finanzgesetzes. 1. Lesung.
Dem Landtag werden die Voranschläge über die Ein¬nahmen und Ausgaben
a) der Zentralkafse,
b) der Kasse des Landesteils Oldenburg,
e) der Kasse des Landesteils Lübeck,
ck) der Kasse des Landesteils Birkenfeld

wie sie aus den Beschlüssen der ersten Lesung hervorge¬gangen sind, für die 2. Lesung vorgelegt.

a) Zentralkasse.
Es liegen folgende sich inhaltlich deckende Anträge zur2. Lesung vor.

1. vom Abgeordneten Schröder:
Der Landtag wolle beschließen:

ZuKaP.  1 T i t . 3 d e r A u s g a b e n der Zentral¬
kasse werden statt 40 000 eingestellt 42 000 und
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unter Erläuterungen wird hinzugefügt : 2000 zum
Ankauf von Bilden : für das Landtagsgebäude.

2 . von: Regierungsvertreter:
Ich beantrage zuKaP . ITit . 3derAusgaben

der Zcutralkasse zur Beschaffung von Bildern fiir das
Landtagsgebäude den Betrag von 40 000 auf
42 000 cK zu erhöhen.

Der Ausschuß stellt den
AutragNr.  4:

Ter Landtag wolle beschließen, Antrag Schröder
auzuuehmen und damit den gleichlautenden Antrag
der Staatsregierung für erledigt zn erklären.

b) Landeskasse.
Das Staatsmiuistcrium macht in nachfolgendem

Schreiben II 4466 Mitteilung von der Absicht, noch in
diesen: Jahre einen größeren Straßenausbau vorzunehmen:

Die Staatsrcgieruug macht zur zweiten Lesung des Vor¬
anschlags der Landeskasse für den Landesteil Oldenburg
die Mitteilung , daß beabsichtigt wird , schon in diesem
Jahre einen größeren Straßenausbau vorzunehmen,ohne
daß eine Erhöhung der Mittel des diesjährigen Etats
notwendig wird . Es sollen 12 üm Kleinpflaster auf den
belebtesten Strecken (Oldenburg —Delmenhorst , Olden¬
burg —Zwischeuahu und Oldenburgs—Varel ) in 5 m
Breite hergestellt werden . Die Kosten betragen

n) fiir Steinlieserung . . . . . 410 000
b) für Unterbau , Anfuhr und

Pflasterung rd. 190000 „
zusammen 600 000 o//.

Die Kosten zu a) werden zinslos zur einen Hälfte bis
zum 15. April 1927 und zur andern Hälfte bis zum
15. April 1928 gestundet. Für die Ausgaben zu b)
stehen noch 110 000 aus den diesjährigen Mitteln zur
Verfügung , 80 000 R .M . sollen als Vorschuß aus den
nächsten Etat ausgcgeben werden.

Die Staatsregierung bittet um Einverständnis hierzu.
Ter Ausschuß stellt den

Antrag Nr.  2:
.Der Landtag wolle dem Antrag der Staats¬

regierung zustimmen.

Zu Abschnitt II Kap . 6 Tit.  11 beantragt
das Staatsministerium , den zu Kap . II 6 Tit.  11 des
Haushalts der inneren Verwaltung „Pflanzenschutzdienst"
eingestellten Betrag von 500 R .M . auf 2000 R .M . zn
erhöhen und unter Erläuterungen nachzufügen :„1500 R .M,
als Beihilfe zur Bekämpfung der Tipulalarve . Die
1500 R .M . sind in der gleichen Weise wie die Zinsbei¬
hilfen fiir die Saatgutkredite wieder zur Hebung zu
bringen ."

Begründung.
Veranlaßt durch eine Eingabe des Kolonisten Schwar¬

zenberg in Ihausen an den Landtag und einen Bericht der
Oldeuburgischen Landwirtschastskammer , nach welchen: auch
in diesem Jahre mit einen: Wiederauftreten der Tipula¬
larve , wenn auch nicht in den: gleichen Umfange wie 1925,
gerechnet werden muß , hat die Staatsregierung sich ent¬
schlossen, zur Bekämpfung dieses Schädlings und zur Ver¬
hütung einer Wiederholung der in: Vorjahre durch ihn an¬
gerichteten ungeheuren Schäden in: Haushalt der Landes¬
kasse für 1926 nachträglich Mittel bereitznstellen . Diese
sollen Verwendung finden für die Beschaffung von Urania-
grün , das sich in: Gemisch mit Weizenkleie als ein wirk¬
sames und brauchbares Mittel zur Vertilgung der Tipula¬
larve erwiesen hat . Es ist beabsichtigt, L> der Änschaffungs-

kosten des Uraniagrün auf die Landeskasse zn übernehmen,
wenn ein weiteres Drittel von der von der Schädigung be¬
drohten Gemeinde oder den: betreffenden Amtsverband
übernommen wird . Die Staatsregierung glaubt , daß hier¬
durch ein vermehrter wirksamer Anreiz zu einer raschen und
erfolgreichen Bekämpfung der Tipulalarve gegeben wird.

Da nach einem Bericht der Landwirtschaftskammer die
Gesamtkosten für die Beschaffung der erforderlichen Menge
an Uraniagrün sich auf höchstens etwa 5000 R .M . be¬
laufe :: werden und die Landwirtschastskammer ihrerseits
für die erste versuchsweise Anwendung in einer Gemeinde
oder Bauerschaft zwecks Schaffung praktischer Beispiele und
zur Förderung allgemeiner Anwendung Uraniagrün bis
auf weiteres kostenlos abgibt , wird mit einem Zuschuß von
1500 R .M . aus der Landeskasse auszukommen sein.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Lehmkuhl,
Freese, Meyer -Holte, Thye , Schröder , Wichmanu stellt den

Antrag Nr.  3:
Annahme des Regierungsantrages.

Ein anderer Teil , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Leffers , Tantzen , Schmidt , Wempe und Zimmermann stellt
den

Antrag Nr.  4:
Ablehnung des Regierungsantrages.

Zu Abschnitt II Kap . 1 Tit.  2 beantragt der
Abgeordnete T a n tze n:

Wiederherstellung und Annahme des in der 1. Lesung
abgelehuten Antrages Nr . 3 (Ordnungspolizei ).

Eine Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt , Tantzen und Zimmermann stellt den

Antrag Nr.  5:
Annahme des Antrages Tantze u.

Die Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Leffers , Freese,
Meher -Holte , Schröder , Thye , Wempe und Wichmann
stellt den

Antrag Nr.  6:
Ablehnung des Antrages Tantzc n.

Zu Ka p. 5 T it . 2 beantragt der Abgeordnete
Tantze n:

Wiederherstellung und Annahme des in der 1. Lesung
abgelehnten Antrages Nr . 6 mit der Änderung , statt
350 000 o// 550 000 einzustellen (Kraftfahrzeug¬
steuer) .

Tie gleiche Minderheit beantragt:
Antrag Nr.  7:

Annahme des Antrages Tantzen.

Die gleiche Mehrheit beantragt
Antrag Nr.  8:

Ablehnung des Antrages Tantze n.

Zu K a p. 7 Tit.  3 beantragt der Abgeordnete
T a utze n:

Wiederherstellung und Annahme des in der 1. Lesung
abgelehnteu Antrages Nr . 22 (Melivrationsbeihilfen ).

Die gleiche Minderheit beantragt
Antrag  N r . 9:

Annahme des Antrages Tantze u.
Die gleiche Minderheit beantragt

AutragN  r . 10:
Ablehnung des Antrages Tantzen.
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Zu Kap.  13 T i t. 4 beantragt der Abgeordnete
T a n tze n:

Wiederherstellung nnd Annahme des Antrages Nr . 41
(Kraftfahrzeugsteuer ) mit der Änderung , statt
200 000 250 000 o// einzustellen.

Die gleiche Minderheit stellt den
A n t r a g N r . 11:

Annahme des Antrages Tantzen.
Tie gleiche Mehrheit stellt den

AntragNr . 12:
Ablehnung des Antrages Tantze n.

Abgeordneter Wempe  beantragt:
Der Landtag wolle beschließen:
Bei Kap . II , 14 Landesmuseum wird unter Tit . 3,

Geschäftskosten, die eingestellte Summe von 19 800
um 5 000 ans 24 800 oE erhöht nnd unter Er¬
läuterungen hinzugefügt : „Für Ankäufe 5 000

Ter Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  13:

Annahme des Antrages des Abgeordneten
Wemp  e.

Der Regierungsvertreter beantragt:
Zu Abschnitt III Kap . 1 Tit . 4 der Ausgaben die

Summe von 1 000 o// einznsetzen, und in den Erläute¬
rungen den jetzigen Wortlaut zu streichen und dafür
zu sagen:

Zuschuß zu den Kosten des vom Oldenburger Kunst¬
gewerbeverein unterhaltenen Werkhauses.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 14:

Ter Landtag wolle den Antrag des Regierungs¬
vertreters aunehmen und hiermit die Eingabe des
Oldenburger Kunstgewerbevereins für erledigt er¬
klären.

Abschnitt V : Soziale Fürsorge.
Abgeordneter Z i m in e r m a n n beantragt:
Annahme des Kap . 3 Tit . 10 mit der Änderung , daß

der in der 1. Lesung eingestellte Betrag von 35 000
um 7 000 >-// auf 42 000 c.// erhöht wird mit dem Be¬
merken, daß unter Erläuterungen für Unterstützung
der 27 Auskunfts - und Fürsorgestellen sowie Einrich¬
tungen von Licht- und Luftbädern im Landesteil Olden¬
burg 33 200 eingestellt werden.

Eine Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Lehmkuhl, Schmidt , Tantzen und Zimmermann stellt den

Antrag Nr.  15:
Annahme des Antrages Z i m in erman  n.

Tie Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese, Lesters,
Meyer -Holte, Schröder , Thye , Wempe nnd Wichmann
stellt den

Antrag Nr.  16:
Ablehnung des Antrages Z i m m erman  n.

Die Staatsregicrung beantragt zu Kap . 3 Tit . 10 der
Ausgaben:

Wiederherstellung der Regierungsvorlage.
Eine Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten

Faber , Freese, Lesters, Meyer -Holte, Schröder , Thye,
Wempe und Wichmann stellt den

Antrag Nr.  17:
Annahme des Antrages der Staatsregierung.

Z u A b s chn i t t V K a p. 7 T i t. 2 liegen zwei gleich¬
lautende Anträge der Staatsregicrung nnd des Abgeord¬
neten Zimmermann vor:

Annahme des Kap . 7 Tit . 2 mit der Änderung , daß
die Summe von 130 000 <̂ il nur 25 000 auf
155 000 „4/ erhöht Wird.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 18:

Der Landtag wolle sich mit der Erhöhung der
Summe in Kap . 7 Tit . 2 ans 155 000 einver¬
standen erklären.

Zn diesem Titel stellt der Abgeordnete W e in p e den
Antrag:

In den Erläuterungen zu Kap . V 7, 2 werden die
Worte „soweit sie nicht unter anderen Titeln erscheinen"
gestrichen.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
Lesters , Meyer -Holte , Wichmann nnd Schröder stellt den

Antrag Nr.  19:
Annahme des Antrages Wemp  e.

Ein anderer Teil , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Lehmkuhl, Schmidt , Tantzen und Zimmermann stellt den

Antrag  Nr . 20:
Ablehnung des Antrages Wempe.

Die Abgeordneten Thye und Freese enthalten sich der
Stimme.

Zu Abschnitt V Kap . 9 Tit.  4 : Antrag des
Abgeordneten Z i m m e r m ann:

Annahme des Kap . 9 Tit . 4 mit der Änderung , daß
der Betrag von 30 000 auf 60 000 erhöht wird.

Die Mehrheit des Ausschusses, die Abgeordneten
Faber , Freese , Lehmkuhl, Meyer -Holte , Schröder , Thye,
Wempe und Wichmann stellt den

Antrag Nr.  21:
Ablehnung des Antrages Z i m m e r m a n n.

Die Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt , Tantzen , Zimmermann stellt den

Antrag Nr.  22:
Annahme des Antrages Z i in m erma  n n.

Der Abgeordnete Frerichs  beantragt:
Zu Kap . 10 Tit.  1 des Haushaltes des Mini¬

steriums der sozialen Fürsorge die eingesetzte Summe von
250 000 c// um die aus der Ausländsanleihe noch vor¬
handene Summe von 1 810 000 auf 2 060 000 zu er¬
höhen mit der Maßgabe , daß baldmöglichst neben den
bisher genannten weitere größere Notstandsarbeiten in
Angriff genommen werden , bzw. den Trägern solcher
Arbeiten wirksame Unterstützung in Form von Zu¬
schüssen und Darlehen zu mäßigen ! Zinsfuß gewährt
wird.

Die Regierung erklärt dazu, daß der Antrag in dieser
Form nicht durchführbar sei, weil aus der Anleihe keine
Mittel zur Verfügung stehen, es sei aber beabsichtigt, das
dritte Los des Kanals Campe —Dörpen in allernächster
Zukunft zu vergeben, so daß in etwa 6 Wochen weitere
2—300 Erwerbslose für längere Zeit Beschäftigung finden
können. Außerdem würden die Arbeiten zur Erhaltung und
Verbesserung des Waddenser -Burhaver Außengrodens eben¬
falls beschleunigt in Angriff genommen werden.
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Hiernach stellt der Ausschuß den
Antrag  Nr . 23:

Der Landtag wolle den Antrag Frerichs  durch
die Regierungserklärung fiir erledigt erklären.

Der Abgeordnete Z i m m e r m ann beantragt:
Annahme des Kap . 11 Tit . 1 (gewerbliche Fort¬

bildungsschule) mit der Änderung , daß der Betrag von
130 000 um 95 000 c/7 auf 225 000 erhöht wird,
mit der Maßgabe , daß die Verteilung der Mittel nach
den bisherigen Grundsätzen erfolgt und den Gemeinden
50 der Kosten siir die erste Einrichtung und der tat¬
sächliche Fehlbetrag erstattet werden.

Ferner : Aushebung des in 1. Lesung angenommenen
Antrages ans Änderung der Grundsätze fiir die Be¬
messung von Staatszuschüssen zu den Kosten der Berufs¬
schulen.

Eine Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese,
Lefsers, Lehmkuhl, Meher -Holte, Schröder , Thye , Wempe
und Wichmann beantragt:

Antrag  Nr . 21:
Ablehnung des Antrages Zimmermann.

Eine Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt , Tantzen , Zimmermann beantragt

Antrag  Nr . 25:
Annahme des Antrages Zimmermann.

Der Abgeordnete Leh m kn h l stellt folgenden Even-
tnalantrag:

Für den Fall der Annahme des Antrages Zimmer¬
mann betr . Berufsschulen:

Annahme des Kap . II 6 Tit . 4 mit der Maßgabe,
daß der Zuschuß fiir die landw . Schule von 52 000 o//
um 26 000 auf 78 000 <V/ erhöht wird und den Schul¬
trägern 50 des Fehlbetrages erstattet wird.

Der Ausschuß stimmt dem Eventnalantrag zu.

Zn Kap.  12 Tit  3 beantragt der Abgeordnete
Z i m m e r m a n n:

Annahme des Kap . 12 Tit . 3 mit der Änderung , daß
der zur Förderung der Volksgesnndheit und Jugend¬
pflege eingestellte Betrag von 6 000 c// auf 12 000
erhöht wird.

Eine Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese,
Lefsers, Lehmkuhl , Meher -Holte, Schröder , Thye , Wempe,
Wichmann stellt den

Antrag  Nr . 26:
Ablehnung des Antrages Z i m m erma  n n.

Eine Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt , Tantzen , Zimmermann stellt den

Antrag  Nr . 27:
Annahme des Antrages Z i m m erma n n.

Z n VII K a P. 6 Tit . 1b, 7 Tit.  3a und  b u n d
7 T i t . 4a und  b der Ausgaben,

betrifft : die Bereitstellung von Mitteln fiir stellenlose
Junglehrer und -lehrerinnen,

beantragt der Regierungsvertreter:
1. Kap . VII 6 Tit . 1b („Aus - und Weiterbildung der

Volksschirllehrer") wird um 15 200 R .M . auf 17 400
N.-M . erhöht . Der Erläuterung zu Kap . 6 Tit . 1a— o
wird hinzugefügt : „Zn Kap . 6 Tit . 1b". Darunter
15 200 R .M . Fortbildungszuschüsse für stellenlose Schul¬
amtsbewerber und -bewerberinnen . Diese Summe ist
auf Kap . VII 7 Tit . 3 übertragbar.

2. Kap . VII 7 Tit . 3a wird um 3 000 R .M . auf
33 000 R .M . und Tit . 3b um 2 000 R .M . auf
10 000 R .M . gekürzt.

3. Kap . VII 7 Tit . 4a und b werden gestrichen.

Begründung.
In allen 3 Landesteilen gibt es eine Reihe von Schnl-

amtsbewerbern und -bewerberinnen , die z. T . schon seit
Jahren auf Anstellung oder Beschäftigung im Schuldienst
warten . Sie werden auch im laufenden Jahre nicht alle
angestellt oder beschäftigt werden . Nun sind vom Reiche
Mittel zur Behebung der Jnnglehrernot in allen Ländern
bereitgestellt worden , von denen auf Oldenburg 16 800
R .M . entfallen . Das Reich macht aber die Auszahlung
dieser Summe davon abhängig , daß das Land Oldenburg
mindestens die gleiche Summe für diesen Zweck veraus¬
gabt . Ob die ganze Summe wirklich verausgabt werden
wird , läßt sich im voraus nicht übersehen . Es erscheint aber
nicht gerechtfertigt, auf die Reichsmittel von vornherein zu
verzichten, zumal dadurch nicht wenige unserer stellenlosen
Schnlamtsbewerber und -bewerberinnen vor Not bewahrt
werden und sich so eine Möglichkeit bietet, sie alle in enger
Verbindung mit dem Schuldienst zu halten . Das Staats-
Ministerium hält es daher für geboten, der Anregung des
Reiches zu folgen. In die Haushalte der drei Landesteile
find danach insgesamt 16 800 R .M . als Fortbildungs¬
zuschüsse fiir stellenlose Schulamtsbewerber und -bewerbe¬
rinnen einznstellen. Auf den Haushalt des Landesteils
Oldenburg entfällt nach der Zahl der vorhandenen An¬
wärter die Summe von 15 200 R .M.

Die Empfänger der Zuschüsse werden sich verpflichten
müssen, soweit erforderlich, bis zu 12 Stunden einen Lehrer
ihres Heimatortes oder eines Nachbarortes unentgeltlich zu
vertreten . So werden bei der Einstellung der Summe von
15 200 R .M . als Fortbildnngsznschüsse die Mittel für Ver¬
tretung von Lehrern im Bereich
u) des Evangel . Obcrschnlkollegiums um 3 000 R .M . auf

33 000 R .M .,
b) des Kath . Oberschulkollegiums um 2 000 R .M!. auf10 000 R .M.
gekürzt werden und es wird auch auf die Einstellung von
Besoldungen von zur Verfügung der Oberschnlkollegien
stehenden Lehrer verzichtet werden können.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  28:

Annahme der Regierungsvorlage.
Der Regierungsvertreter stellt den Antrag . zur

2. Lesung des Haushalts des Landesteils Oldenburg . Zn
Kap . VII 7 Tit . 9 der Ausgaben des Landesteils Olden¬
burg.

Für den pädagogischen Lehrgang in Oldenburg zur
Ausbildung evangelischer Volksschullehrer sind an Ge¬
schäftskosten 2 400 R .M ., darunter 1700 R .M . Unter¬
stützungen an minderbemittelte Lehrcranwärter , vor¬
gesehen.

Es hat sich herausgestellt , daß die fiir Unterstützungen
eingestellte auf Schätzung beruhende Summe nicht ans¬
reicht. Nachdem der Lehrgang eingerichtet ist, kann der
Bedarf übersehen werden . Er stellt sich auf 2 600 R .M.

Es wird beantragt , den Kredit zu Tit . 9 um 900 R .M.
zu verstärken und auf 3 300 R .M . festznsetzen.

In der Erläuterung zu Kap . 7 Tit . 9 (neu) wird die
Summe von 2 400 R .M . durch 3 300 R .M . und die
Summe von 1 700 R .M . durch 2600 R .M . zu er¬
setzen sein.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  29:

Annahme des Antrages des Regierungsvertreters.
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Zu VN : Haushalt der Kirchen und
S chu l e n beantragt der Abgeordnete  Schröder:

K a p. 9 Zuschuß au das Landestheater.
Annahme des Kap . 9 mit der Änderung , baß statt der

in erster Lesung abgelehnten Summe von 75 000
100 000 eingestellt werden , und unter Erläuterungen
gesagt wird : der Staat trägt die Hälfte des Fehlbetrages
bis zu 100 000 im Jahre.

Ferner der Regierungsvertreter:
Zu Abschnitt VII Kap . 9 der Ausgaben den ursprüng¬

lich eingesetzten Betrag von 75 000 <?// auf 100 000
zu erhöhen.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Freese,
Lehmkuhl, Schröder , Thye , Wempe , Wichmann stellt den

Antrag Nr.  30:
Antrag S chröder  anzunehmen und damit den

Antrag der Regierung für erledigt zn erklären.
Die Abgeordneten Fäber , Fick und Leffers enthalten

sich der Stimme.
Die Beschlußfassung zu obigen Anträgen ist maß¬

gebend für den Vertrag zwischen Staatsministerium und
Magistrat der Stadt Oldenburg über das Landestheater
vom 17. 6. 25.

Der Abgeordnete Tantzen  beantragt zum gleichen
Kapitel:

Wiederherstellung und Annahme des in erster Lesung
abgelehnteu Antrages Nr . 124.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Jordan,
Meyer -Holte , Schmidt , Tantzen , Zimmermann stellt den

Antrag Nr.  31:
Annahme des Antrages Tantzen.

Ein anderer Teil , die Abgeordneten Freese, Schröder,
Thye , Wempe, Wichmann stellt den

Antrag Nr.  32:
Ablehnung des Antrages Tantzen.

Z u VII K a P. 4 u n d 5 legte der Regierungsvertreter
eine neue Übersicht vor über die Zuschüsse zu den höheren
Lehranstalten der Gemeinden und zn den Mittelschulen.
Die Übersichten sind auf Grund der berichtigten , von den
Gemeinden neu hergegebenen Voranschlägen unter Berück¬
sichtigung der Festsetzung des Normalschulgeldes für die
höheren Bürgerschulen und Mittelschulen auf 100 auf¬
gestellt worden.

Auf Grund dieser Mitteilung stellt der Ausschuß den
Antrag Nr.  33:

Der Landtag wolle zu Kap . 4 statt der Summe
von 352 000 o// des Voranschlages die Summe von
361200 , statt der Summe von 11 700 o/il die
Summe von 15 100 /̂/ , zusammen 376 300

und in Kap . 5 Tit . 2 statt der Summe von
76 100 c// die Summe von 72 300 einstellen.

Bei der ersten Lesung ist der Antrag 138 nicht zur
Abstimmung gebracht, weil die Staatsregierung einen Ver-
bcsserungsantrag stellte.

Antrag Nr . 138 lautet:
Der Landtag wolle beschließen:

die Regierung wird ersucht, die alten Marschsiedler z. B.
die im August-Jader -Neuwapelergroden bei der Auf¬
wertung ihrer Rente nicht anders zu behandeln , als die
alten Siedler auf der Geest und eine höhere als 25-
Prozentige Aufwertung nicht zu fordern.

Zum Antrag 138 stellt die Staatsregierung folgenden
Verbesserungsantrag:

Der Landtag wolle beschließen:
„Die Staatsregieruug wird ersucht, zu prüfen , inwieweit
eine gleichmäßige Behandlung der Altsiedler auf der
Marsch und Geest bei der Aufwertung ihrer Reute durch¬
führbar ist und ob diese Aufwertung auf 25 vom Hundert
begrenzt werden kann ."

Der Ausschuß stellt den
-Antrag Nr.  34:

Ablehnung des Antrages der Staatsregierung und
unveränderte Annahme des Antrages Nr . 138.

Ter Abgeordnete Zimmermann enthält sich der
Stimme.

Zu Abschn.  VIII Kap . 1 Tit.  2 beantragt der
Abgeordnete Tantzen:

Wiederherstellung und Annahme des in der 1. Lesung
abgelehnten Antrages Nr . 131 , in folgendem Wortlaut:

Der Landtag wolle beschließen, die Regierung zn er¬
suchen, eine Nachprüfung der Grnudpachten vorzunehmen
und insbesondere bei den unter Flutgefahr liegenden
oder mit Duwock besetzten Stückländereien den Minder¬
ertrag angemessen zu berücksichtigen.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Schmidt , Lehmkuhl , Tantzen , Wempe und Zimmermann
stellt den

Antrag Nr.  35:
Annahme des Antrages Tantzen.

Die übrigen Abgeordneten enthalten sich der Stimme.
Ferner beantragt der Abgeordnete Tantzen:
Wiederherstellung und Annahme des in erster Lesung

abgelehnten Antrages 136 in folgender Fassung anstelle
der letzten 12 Worte:

„und die Grundrenten wie auch die Zuschläge mit den
Grundpachten nebst Zuschlägen fiir behauste Domänen
gleicher Bonität in Einklang stehen."

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick, Lehm¬
kuhl, Schmidt , Tantzen , Zimmermann stellt den

Antrag Nr.  36:
Annahme des Antrages Tantzen.

Der andere Teil , die Abgeordneten Freese, Fäber,
Schröder , Wempe , Wichmann , Leffers stellt den

Antrag Nr.  37:
Ablehnung des Antrages Tantzen.

Z u K a p. 1 T i t. 6 stellt der Abgeordnete Tantzen
folgenden Antrag:

Den Neusiedlern und Beisiedlern in der Marsch ist der
Teil des prozentualen Zuschlags zur Grundpacht für 1926
zu erlassen bzw. auf der Pacht für 1926 in Abzug zu
bringen , den die Domänenpächter für 1925 unter Berück¬
sichtigung der verschiedenen Renten bzw. Pachtzeit und
Berechnungsperioden weniger bezahlen als die Siedler.

Die Staatsregierung gibt hierzu folgende formulierte
Erklärung ab:

Die Staatsregierung wird unter angemessener Berück¬
sichtigung der ihr noch nicht bekannt gewordenen Ent¬
scheidungen der in Betracht kommenden Pachteinigungs¬
ämter prüfen , in welcher Höhe die Domänenpachtem für
das abgelaufene Pachtjahr endgültig festzusetzen sind.
Wenn sich dabei ergibt , daß das vorgesehene Verhältnis
zwischen den nach den Vorschriften des Naturalwert¬
rentengesetzes zu berechnenden Siedlerrenteu und den
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Domänenpachteilzuungunsten der ersteren verlassen ist,
' so wird die Staatsregierung eine entsprechende Ermäßi-
^ gung der Siedlerrenten eintreten lassen.

Da diese Erklärung der Absicht des Antrages entspricht,
stellt der Ausschuß den

! ' Antrag  Nr . Z8:
> Den Antrag Tantzen  durch die Regieruugs-
; erkläruug für erledigt zu erklären.
- Der Abgeordnete Meyer - Helte  stellt zu Kap. 8

folgeuden Antrag:
Wiederholung des Antrages 157 der ersten Lesung in

folgender Fassung:
Das Staatsiuinisterium wolle das Katasteramt in

Löningen wieder einrichten, falls dadurch keine erheblichen
^ Mehrkosten entstehen.
i Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Faber,
j Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Wempe stellt den

Antrag  Nr . 39:
Annahme des Antrages Bl eyer - Holte.

Ein anderer Teil des Ausschusses, die Abgeordneten
Frcese, Schröder, Tantzen, Wichmann stellt den

Antrag Nr.  40:
Ablehnung des Antrages M eyer - Holte.

Der AbgeordneteZ i in m e r m a n n beantragt:
Zu Kap.  8 T i t. 1 „Landesbaufouds: Den Be¬

stimmungen über die Verwendung der Mittel zur Förde¬
rung des Wohnungsbaues vom 22. 2. 1926 wird unter
III „Ziusbeihilseu" Ziffer 3 hinter 1>nachgesügt,,e) an
Gemeinden (Gemeiudeverbäude)."

Eine Minderheit, die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt, Tantzen, Zimmermanu stellt den

^ Antrag  Nr . 41:
Annahme des Antrages Z i m m e r in a n n.

Die Mehrheit, die Abgeordneten Faber, Freese,
Leffers, Lehmkuhl, Meyer-Holte, Müller , Schröder, Thye,
Wempe, Wichmann stellt den

Wutrag  Nr . 42:
Ablehnung des Antrages Z i m m e r m a n n.

Zii Kap.  8 T i t. 1 liegen ferner folgende An¬
träge vor:
1. Antrag des AbgeordnetenZ i m m e r m a n n:

Annahme des Antrages 172 (Baudarlehn) der ersten
Lesung in unveränderter Form.

2. Antrag der Abgeordneten Schröder und Wempe:
Der Landtag wolle die Erhöhung der Darlehen zur

Förderung des Wohnungsbaues von 1,2 Millionen ans
2 Millionen beschließen.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Fick,
Jordan , Leffers, Schmidt, Tantzen, Lehmkuhl, Zimmer-
maun stellt den

Antrag Nr.  43:
Annahme des Antrages Z i m in e r m a n u und

Ablehnung des Antrags Schröder — W e m p e.
Der andere Teil des Ausschusses stellt den

Antrag Nr.  44:
Ablehnung des Antrages Z i m m e r m a n n und

Annahme des Antrages Schröder — Wemp e.

Z n K a P. 8 T i t. 1, 2 und 3 hinter jeder Erläuterung
anznfügen:

bei Titel 1: diese Mittel sind mit der zu Tit . 2 und 3
bewilligten Summe übertragbar,

bei Titel 2: diese Mittel sind mit der zu Tit . 1 und 3
bewilligten Summe übertragbar , ,

bei Titel 3: diese Mittel sind mit der zu Titel 1 und 2
bewilligten Summe übertragbar.

Abgeordneter Wempe  beantragt:
Die Summe unter Tit . 1 bis 3 des Kap. 8 des Laudes¬

baufonds sind gegenseitig übertragbar.
Der Ausschuß stellt den

Antrag Nr.  45:
Antrag Schröder  anznnehmen und hiermit

Antrag Wempe  für erledigt zu erklären.
Der Abgeordnete Leh m kühl  beantragt unter einem

neuen Kap. 13 der Ausgaben des Landesbaufonds:
30 000 -F als weiteres Darlehn an Direktor Krüger

iFleischmehlfabrik) einzustellen.
Ter Ausschuß stellt den

Antrag Nr.  46:
Annahme des Antrages Lch m kuh l.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  47:

Tie Eingabe des Stadtmagistrats Brake (nicht
vervielfältigt); die Eingaben

des Amtsvorstandes Vechta,
des Niedersächs. Handwerkerbundes,
des AmtsvorstandesJever,
des Stadtmagistrats Cloppenburg,
der Deutschvölk. Freiheitsbewegung,
des Vereins für Gesundheitspflege Oldenburg,
des Oldenb. Blindenvereins,
des Stadtmagistrats Oldenburg

durch die Beschlußfassung zu obigen Anträgen für
erledigt zu erklären.

Haushaltsplan des Landesteils Lübeck.
Ter AbgeordneteW i ch in a n n stellt den Antrag zu

A b s chn. II I u n c r e V e r w a l t u n g K a P. 3 T i t. 7:
Die eingestellte Summe von 400 ^ ist um 200

ans 600 cF zu erhöhen. In „Erläuterungen " ist zu
setzen: „und zur Förderung der Fischerei 300 cF".

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  47a:

Annahme des Antrages Wichman  n.
Der Regierungsvertreter stellt den Antrag:
Den in: Haushalt des Landesteils Lübeck zu Kap. II

Tit . 9 der Ausgaben für 1926 vorgesehenen Betrag von
500 o// auf 2 500 zu erhöhen.

Begründung.
Die Stadt Eutin begeht in diesen: Monat die Gedenk¬

feier zum 100jährigen Todestag des Komponisten Karl
Maria von Weber. Es ist eine Vorführung der bedeutend¬
sten Schöpfungen des Komponisten unter Beteiligung eines
mächtigen Sängerchors und der Kieler Oper vorgesehen.
Die Kosten sind sehr erheblich und auf 29 000 R.M . ver¬
anschlagt, denen an Einnahmen nur 17 000 R.M . gegeu-
überstehen werden. Die Stadt Eutin hat gebeten, aus der
Staatskasse eine Beihilfe von 2 000 R.M . zu gewähren.

13

ZuKap.  8 liegen 2 Anträge vor.
Der AbgeordneteS ch röder  beantragt:
Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung.
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Mir Rücksicht auf die Besonderheit des Falles und seine
Bedeutung weit über den Bezirk der Stadt Eutin hinaus
befürwortet das Staatsministerium den Antrag.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 48:

Annahme des Antrages des Regierungsvertreters.

ZnAb  s chn. IV: S o z i a l e F ü r so r g e, K a p. 4
T i t. 2, stellt, der Abgeordnete Fick den Antrag:

Ter eingestellte Betrag von 5 000 ch/ ist mit 15 000 ch/
ans 20 000 ch/ zn erhöhen.

Eine Minderheit, die Abgeordneten Fick und Züniner-
inann, stellt den

Antrag  dir . 49:
Annahme des Antrages F i ck.

Ter übrige Teil des Ausschusses, mit Ausnahme von
Abgeordneter Jordan, der sich der Stimme enthält, stellt
den

Antrag Nr.  50:
Ablehnung des Antrages F i ck.

Ferner stellt der AbgeordneteF i ck den Antrag:
InKap . 5 Tit.  1 wird der eingestellte Betrag von !

10 000 ch/ um 7 700 ans 17 700 ch/ erhöht, damit die I
bisherigen Grundsätze über die Bezuschussung der Berufs- !
schulen durchgesührt werden können.

Dieselbe Minderheit stellt den
Antrag Nr.  51:

Annahme des Antrages F i ck.
Die gleiche Mehrheit stellt den

Antrag  Nr . 52:
Ablehnung des Antrages F i ck.

Der Regiernnasvertreter stellt den Antrag:
Den zn Abschnitt VI Kap. 0 Tit. 1 der Ausgaben

des Haushalts des Landestcils Lübeck für 1926 ein¬
gestellten Betrag von 300 000 ch/ ans 250 000 ch/ herab¬
zusetzen.

B e g r ii ndnn  g.
Nach einem Berichte der Regierung in Eutin sind für

das Rechnungsjahr 192,5 an Zuschüssen zn den
Le hr e r be so l d n n g e n bisher 212 000 R.M. gezahlt
worden, denen noch rd. 40 000 R.M. hinzngehen werden,
so das; sich die Gesamtausgabe auf rd. 250 OOÖR.M. stellen
wird. Im Landesteil Oldenburg haben die Aufwendungen
zn den Lchrerbcsoldungcn im Rechnungsjahre 1925 rund
1 719 500 R.M. betragen. Ter gleiche Betrag — abge¬
rundet ans 1 700 000 R.M. — ist als Zuschuß für das
Rechnungsjahr 1926 vorgesehen. Zur Wahrung der Gleich¬
mäßigkeit werden für den Landesteil Lübeck für das Rech¬
nungsjahr 1926 250 000 R.M. einznstellen sein.

Hier liegt eine Eingabe des Landeslehrervereins für
den Landesteil Lübeck vor,

die die Summe in Kap. 7 Id entsprechend einer An¬
regung des Landesansschusses erhöhen will.

Ter Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  53:

Annahme des Regierungsvertreters und die Ein¬
gabe des Landeslehrervereins für den Landesteil
Lübeck der Regierung als Material zn überweisen.

Kap.  VII 4 T i t. 1. Der AbgeordneteF i ck stellt den
Antrag:

Tie Staatsregierung wird ersucht, dem nächsten
ordentlichen Landtage eine Vorlage vorzulegen, die eine
neuzeitliche Regelung der Grundsteuer im Landesteil

Lübeck Vorsicht.
Ter AbgeordneteF i ck stellt den

Antrag  Nr . 53a:
Annahme des Antrages F i ck.

Ter übrige Teil des Ansschusses, mit Ausnahme der
Abgeordneten Zimmermann und Jordan, die sich der
Stimme enthalten, stellt den

Antrag  Nr . 54:
Ablehnung des Antrages Fick.

Der AbgeordneteT a n tzc n beantragt:
Z n A bs chn. VII K a P. 4 Tit.  5 den Betrag der

Staatl . Gewerbesteuer zu streichen.
Die Minderheit des Ausschusses, die Abgeordneten

Leffers, Schmidt, Tantzen stellt den
Antrag Nr.  55:

Annahme des Antrages Tantzen.
Die übrigen Mitglieder des Ausschusses stellen den

A n t r a g N r. 56:
Ablehnung des Antrages Tantze n.

Z n K a p. 4 T i t. 9 stellt der Abgeordnete Tantzen
den Antrag:

Die Steuer vom bebauten Grundbesitz von 380 000 -ch/
ans 190 000 -ch/ herabznsetzen.

Tie Minderheit, die Abgeordneten Schmidt, Tantzen,
! stellt den
^ Antra  g. N r. 57:

Annahme des Antrages T a n tze n.
Tie Mehrheit des übrigen Teiles des Ausschusses

stellt den
Antrag  Nr . 58:

Ablehnung des Antrages Tantze n.

Zum außerordentlichen Haushalt stellt der Abgeord¬
nete Tantz e n den Antrag:

In Kap. 1 den Betrag der Anleihen ans 314 000 ch/
zn erhöhen.

Der Abgeordnete Schmidt  sowie Abgeordneter
T a n tze n stellen den

Antrag Nr.  59:
Annahme des Antrages Tantzen.

Der übrige Teil des Ausschusses stellt den
A ntrag  N r. 60:

Ablehnung des Antrages T a n tze n.

Znm Ausgleich des Fehlbetrages beantragt der Re¬
giernngsvertreter:

Die Mittel für die Darlehen zur Förderung des
Wohnungsbaues(Kap. VIII — 2 — 1 der Ausgaben)
im Betrage von 100 000 ch/ aus Anleihe zn nehmen
und diese Summe dem Betrage zn Kap. VIII — 1 der
Einnahmen hinzuznsetzen: ferner wegen der Streichung
von 85 000 ch/ zu Kap. VIII — 6 der Ausgaben den
gesamten Betrag von 90 000 ch/ von dem unter
Kap. VIII — 1 der Einnahmen eingesetzten Betrage ab-
znsetzen, so daß sich die Summe unter Kap. VIII — 1 der
Einnahmen auf insgesamt 134 000 ch/ beläuft.
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Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 61:

Annahme des Antrages des Regierungsvertreters.

Ferner beantragt der Regiernngsvertreter:
Die für die Instandsetzung des Viehhauses bewilligten

5 000 /̂/ dein Kap . VII — 5 — 4 hinznznsetzen.
Nachträglich beantragt die Regierung:
Tie fiir die Instandhaltung des Viehhauses auf dem

Bauhof in Eutin vom Ausschuß beantragte Summe von
5 000 c//i um 5 000 auf 10 000 erhöhen zu wollen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  Nr . 62:

Annahme des Regierungsantrages.

Nachdem der Antrag 21 in der ersten Lesung zurück¬
gezogen ist, stellt der Ausschuß erneut den Antrag in folgen¬
der Fassung:

Antrag  Nr . 63:
Die Staatsregierung wird ersucht, das Gesetz über

den Ostseebäderfonds vom 5. März 1900 dahin
zu ändern , daß der Voranschlag zum Ostseebäder-
fouds alljährlich dem Laudesausschuß zur Begut¬
achtung und dem Landtage zur Kenntnisnahme vor-
zulegen ist, und daß über den Fonds alljährlich
Rechnung abznlegen und dem Landesausschuß und
Landtage mit dem Voranschlag der Landeskasse mit¬
zuteilen ist.

Haushalt Birkenfeld. II. Lesung.
Ter Abgeordnete Z i m m e r m a n n beantragt:
Z u IV „Soziale  F ü r s o r g e" K a P. 5 Tit  1

den eingestellten Betrag von 20 000 <-// auf 37 500 cF
zu erhöheil mit der Maßgabe , daß den Gemeinden 50
der Kosten für die erste Einrichtung und den tatsächlichen
Fehlbetrag für Berufsschulen erstattet werden.

Ferner , Ablehnung des in der I . Lesung ange¬
nommenen Antrages Nr . 21 ans Abänderung der Grund¬
sätze für Bemessung der Zuschüsse für Berufsschulen.

Eine Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Taittzen, Zimmermann stellt den

Antrag  Nr . 64:
Annahme des Antrages Z i m m e r in a n n.

Die Mehrheit , der übrige Teil des Ausschusses, stelltden
Antrag  Nr . 65:

Ablehnung des Antrages Z i m m e r m a n n.

Zu VI Kir ch eu und S chu len,  beantragt der
> Abgeordnete Weyand:

Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird ermächtigt , je nach dem Er¬

gebnis der Verhandlungen mit Vertretern der evange¬
lischen Landeskirche, zu Kap . 1 Tit . 1 bis 3 weitere Zu¬
schüsse zur Auszahlung zu bringen , und zwar:

zu Tit . 1 im Höchstbetrage bis zu 36 000 »4/.
zu Tit . 2 im Höchstbetrage bis zu 10 000
zu Tit . 3 im Höchstbetrage bis zu 700 oL.
Die Mehrheit , die Abgeordneten Faber , Freese, Leffers,

Lehmkuhl, Meyer -Holte , Schröder , Thye , Wempe, Wich-
mann stellt den

Antrag  Nr . 66:
Annahme des Antrages Weyan d.

Die Minderheit , die Abgeordneten Fick, Jordan,
Schmidt , Tantzen , Zimmermann , stellt den

Antrag  Nr . 67:
Ablehnung des Antrages Weyand.

Ferner beantragen die Abgeordneten Weyand und
Fabe  r:

Kap . 5 Tit . 1 ist wie folgt zu ändern:
Zuschüsse zu den Lehrerbesvldungen a) allgemeine Zu¬

schüsse 200 000 <̂ , b) besondere Zuschüsse 50 000
Die Erläuterungen sind zu ersetzen durch folgenden

Wortlaut:
Zu Kap . 5 Tit . 1a, zur Verteilung nach den Be¬

stimmungen des Finanzansgleichsgesetzes,
b) zur Verteilung unter Berücksichtigung der beson¬

deren Verhältnisse durch die Besetzung.
Ter Ausschuß stellt den

Antrag  Nr . 68:
Annahme des Antrages Weyand und Fabe r.

Z u VII Finanzen . Ausgaben
stellen Abgeordneter Weyand und Faber  den Antrag:

Der Betrag unter Kap . 2 ist von 16 000 cF auf
20 000 cF zu erhöhen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  69:

Annahme des Antrages Weyand und Faber.

VIII : Außerordentlicher Haushalt.
Einuahme  u.

Tie Abgeordneten Wey and und Faber  stellen
den .Antrag:
1. Die Summe unter Kap . 1 „Anleihen " ist von

235 000 c// auf 300 000 zu erhöhen.
2. Die Summe unter Kap . 2 Tit . 1 der Ausgaben ist von

200 000 auf 250 000 -F zu erhöhen.
Der Ausschuß stellt den

Antrag Nr.  70:
Annahme des Antrages Weyand  und F a b e r.

Tie Abgeordneten Weyand und Faber  bean¬
tragen:

Als Kap . 8 ist nachzutragen:
Zum Ausbau des Hambacher Sauerbrunnens

15 000 <>// einzustellen.

Der Regiernngsvertreter beantragt:
Zum außerordentlichen Haushalt unter Ausgaben

Kap . 8 den Betrag von 15 000 zum Ausbau des
Hambacher Sauerbrunnens einzustellen. Die Begrün¬
dung wird mündlich gegeben: gleichzeitig die Erhöhung
des Kapitels 1 der Einnahmen um 15 000 cF.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  71:

Annahme des Antrages des Regieruugsvertreters,
wodurch der Antrag Weyand und Faber erledigt ist.

Zur Beschleunigung der schlüssigen Erledigung der
Voranschläge hat der Ausschuß für angemessen erachtet, wie
in den Vorjahren , mit der zweiten Lesung der Voranschläge
die erste Lesung des Finanzgesetzes zu verbinden.

Er legt hiermit den mit Zustimmung des Regierungs¬
bevollmächtigten ausgestellten Entwurf eines Fiuanz-
gesetzes vor.

13*
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Dabei wird bemerkt, daß die dem Entwürfe beige¬
gebenen Voranschläge, wie früher, nur nach allgemeinen
Rubriken ausgestellt sind.

Das erscheint unbedenklich, weil nach Art. 2 des Finanz¬
gesetzes für die Jnnehaltung der einzelnen Bewilligungen
die bei der Beratung der einzelnen Positionen gefaßten Be¬
schlüsse maßgebend sein sollen.

Zugleich fügt der Ausschuß den Entwurf eines
Schreibens, welches bei Überreichung des vom Landtage an¬
genommenen Entwurfs des Finanzgesetzes und der festge¬
stellten Voranschläge an die Staatsregierung zu richten ist,
mit dem Bemerken an, daß dasselbe sich dem früheren Ver¬
fahren anschließt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr.  72:

Der Landtag wolle die Voranschläge, wie sie aus
den Beschlüssen der ersten Lesung hervorgegangen
und wie sie durch die Beschlußfassung zu den vor¬
stehenden Anträgen geändert worden sind, auch in
zweiter Lesung annehmen

und den
Antrag Nr.  73:

Der Landtag wolle dem Finanzgesetze siir das
Rechnungsjahr 1926/27 seine verfassungsmäßige
Zustimmung erteilen.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

L e f f e r s.

Anlage 78.
Be,

des Ausschusses III zur 2. Lesuug des

Mit seinem Bericht über die 2. Lesung der dem Finanz¬
gesetze für das Jahr 1926/27 anzulegenden Voranschläge
sowie über die Form und den Inhalt des Finanzgesetzes
hat der Ausschuß bereits das Schreiben, welches infolge der
vom Landtage festgestellten Voranschläge und des ange¬
nommenen Entwurfs des Finanzgesetzes an die Staats-
regiernng zu richten ist, im Entwürfe vorgelegt.

Nachdem sodann die Voranschläge unter Berücksichti¬
gung der nachträglichen Beschlüsse des Landtags in zweiter
Lesung angenommen worden sind, auch der Entwurf des
Finanzgesetzes in der 1. Lesung zu Änderungen keine Ver¬
anlassung gegeben hat, und zur 2. Lesung des Finanzgesetzes
keine Anträge gestellt worden sind, stellt der Ausschuß, da
die Voranschläge den nachträglich gefaßten Beschlüssen ent¬
sprechend berichtigt worden sind, den

AntragNr . 1:
Der Landtag wolle

1. Den Entwurf des Finanzgesetzes für das Jahr

icht
Finanzgesetzes für das Jahr 1926/27.

1926/27 nebst Anlagen auch in 2. Lesung und
im ganzen annehmen;

2. dem Entwürfe des Schreibens, welches bei Über¬
reichung der Voranschläge und des Finanzgesetzes
an die Staatsregierung zu richten ist, seine Zu¬
stimmung erteilen.

Es ist noch eine Eingabe vom Amtsvorstand Varel
eingegangen, in der um eine höhere Zuwendung aus der
Kraftfahrzengsteuer gebeten wird.

Der Ausschuß stellt den
AntragNr . 2:

Die Eingabe des Amtsvorstandes Varel durch die
Beschlußfassung zum Voranschlag für erledigt zu
erklären.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

L e f f e r s.
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l des Freistaats Oldenburg.
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Anlage 79.
Air das Staatsmimsterium , hier.

Dem Staatsministerium beehrt sich der Landtag hier-
„ebcn zn überreichen:
I. Die nach den Beschlüssen des Landtages für das Jahr

1926 festgestellten Haushalte:
1. der Zentralkasse des Freistaats Oldenburg (Neben¬

anlage I) ,
2. des Landesteils Oldenburg (Nebenanlage 11),
3. des LandeSteils Lübeck (Nebenanlage III ) ,
4. des Landesteils Birkenfeld (Nebenanlage IV ) ;

II. den vom Landtage angenommenen Entwurf des Finanz¬
gesetzes für das Jahr 1926 , dem die Haushalte nach
Kapiteln beigefügt sind (Nebenanlage V) .

Es bleiben die nach Ziffer I angelegten Haushalte mit
den dazu getroffenen Bestimmungen für die Verwendung
und Jnnehaltuttg der zn den einzelnen Kapiteln und Titeln
bewilligten Mittel maßgebend.

Im einzelnen ist zn den Haushalten nach den Be¬
schlüssen des Landtages folgendes zn bemerken:

I. Haushalt der Zentralkasse des Freistaats Oldenburg.

1. Zn Einnahme Kapitel 5 — Beiträge der drei Landes¬
teile — . Der Landtag hat die eingestellten Beträge:
u.) Titel 1 — Landesteil Oldenburg — von 747 400

Reichsmark auf 749 000 R .M .,
b) Titel 2 — Landesteil Lübeck — von 113 500 R .M.

auf 113 800 R .M .,
. e) Titel 3 — Landesteil Birkenseld — von 85 200 R .M.

auf 85 300 R .M.
erhöht.

2. Zu Ausgabe Kapitel 1 Titel 3 — Geschäftskosten des
Landtags — . Der Landtag hat den eingestellten Betrag
von 40 000 R .M . zur Beschaffung von Bildern für das
Landtagsgebäude auf 42 000 R .M . erhöht und den Er¬
läuterungen hinzugefügt:
„darunter 2000 R .M . zum Ankauf von Bildern für das
Landtagsgebäude " .

Das Präsidium des Landtags ist ferner ermächtigt,
einen bei dieser Position etwa ersparten Betrag zur
weiteren Ausschmückung des Landtagsgebändes zn ver¬
wendein

3. Die Staatsregierung wird ersticht , die Gebührenanteile
der Gerichtsvollzieher in den drei Landesteilen zu er¬
mäßigen und ebenso die Gebührenanteile für den Ver¬
kauf von Stempelmarken von ^ v . H . auf 1» v . H . mit
der Höchstgrenze von 150 R .M . festznsetzen.

Der Landtag hat im übrigen das Verzeichnis der an
Planmäßige Staatsbeamte des Freistaats für Neben-
ansträge ans der Staatskasse gewährten besonderen Ver¬
gütungen durch Kenntnisnahme für erledigt erklär ! .

4 . Der Landtag hat die Bemerkung am Schlüsse des Haus¬
halts , betreffend die gegenseitige Ilberrechnnngsfähigkeit
aller Besoldungen und Vergütungen befassenden Titel,
genehmigt.

H. Haushalt des Landesteils Oldenburg.
1 . Die Staatsregierung wird ersucht , den Zustand der

Zahlung sogenannter Aufwandsentschädigungen an
die Amtshanptlente durch die Kommunalverbände zu
beseitigen.

2 . Zn Ausgabe Kapitel II 6 Titel 6 -— Förderung der
Pferdezucht — . In den Erläuterungen ist hinter
„2300 " R .M ." einzufügen:
„Vergütung des Vorsitzenden der Körungskommission
1000 R .M ." .

3 . Zn Ausgabe Kapitel II 6 Titel 6 — Förderung der
Tierzucht — . Der Landtag hat die Zuschüsse für Ge¬
währung von Preisen an Bullen von 8000 R .M . auf
5500 R .M . herabgesetzt , die Haltungsznschüsse für
Ziegenböcke von 2500 R .M . auf 5000 R .M . erhöht
und die Erläuterungen zn Kapitel II 6 Titel 6 ent¬
sprechend geändert.

4 . Zn Ailsgabe Kapitel II 6 Titel 11 — Pflanzenschutz¬
dienst — . Der Landtag hat dem Anträge der Staats-
regiernng entsprechend den eingestellten Betrag von
500 R .M . auf 2000 R .M . erhöht und den Erläute¬
rungen angefügt : „ 1500 R .M . Beihilfe zur Bekämp¬
fung der Tipnlalarve ." Die 1500 R .M . sind in der
gleichen Weise wie die Zinsbeihilfen für die Saatgut-
krcdite wieder zur Hebung zn bringen.

6 . Zn Ausgabe Kapitel II 6 Titel 15 — Förderung des
Kleingartenwesens — . Der Landtag hat 1000 R .M.
eingestellt und die Erläuterungen gestrichen.

6 . Zil Ausgabe Kapitel II 7 Titel 1 — Besoldungen des
Siedlungsamtes . — Die Staatsregiernng wird ersucht,
dem nächsten Landtage Vorschläge über Zusammen¬
legung von Domänenamt und Siedlnngsamt zn einem
Landesknltnramt zn machen.

7 . Zn Ausgabe Kapitel II 8 Titel 2 — Vergütungen der
Körnngskommisfion — . Der Landtag hat die ein¬
gestellten 1000 R .M . gestrichen und die Bemerkung
nach Kapitel II 6 Titel 5 übertragen.

8 . Die Staatsregierung wird ersucht , sich mit dem Vor¬
stande des II . Deichbandes in Verbindung zn setzen,
um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutze des
Anßengrodens , insbesondere von Waddenser - bis
Fedderwardersiel , und des stark gefährdeten Ahndeiches
zn vereinbaren.

9 . Zu Ausgabe Kapitel II 12 Titel 6 — Förderung von
Arbeiten öffentlich - rechtlicher Wasserbau - Genossen¬
schaften — . Der Landtag hat den eingestellten Betrag
von 10 000 R .M . auf 31 500 R .M . erhöht und unter
den Erläuterungen eingefügt : „Darunter 17000 R .M.
Zuschuß für die Lager Hase und 13 000 R .M . für die
Ammerländer Wasseracht zwecks Durchführung des
Ent - und Bewässerungsprojekts in der Gemeinde
Apen ."

1
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10 . Zu Ausgabe Kapitel II 13 Titel 2 — Erhaltung der
Staatsstraßen — . Der Landtag hat dem Anträge der
Staatsregierung gemäß Schreiben Vvin 17 . Juni 1926
— Nr . II 4466 — , betreffend Ausführung eines
größeren Straßenansbaues im Jahre 1926 , zn-
gestimmt.

Zu Ausgabe Kapitel II 13 Titel 3 — Zuschüsse zu
Kvmmunal -Chanssee -, Wege - und Brückenbauten — :

11 . Der Landtag hat sich damit einverstanden erklärt , daß
den Gemeinden Löningen , Lastrup , Krapendorf,
Emstek , Essen und Garrel zu den Kosten verschiedener
Gemeindechansseen Zuschüsse in Höhe von

für Löningen . . . . 25 26,
„ Lastrup . . . . 25 26,
„ Krapendorf . . . 20 und 25 26,
„ Emstek . 50 26,
„ Essen . 25 26,
„ Garrel . 25 und 50 26

der Baukosten gewährt Werder: , und fiir 1926 siir das
gesamte Projekt 75 000 R .M . bewilligt.

12 . Der Landtag hat sich damit einverstanden erklärt , daß
den Gemeinden des Amtes Vechta , mit Ausnahme der
Stadtgemeinde Lohne und der Gemeinde Vestrup , zu
den Kosten des weiteren Ausbaues des Chausseenetzes
ein Staatsznschnß in Höhe von 25 26 der Baukosten
gewährt wird , und für 1926 — 40 000 R .M . bewilligt.

13 . Der Landtag hat sich damit einverstanden erklärt , daß
der Gemeinde Wardenburg zu den Kosten der
Chaussierung des an der Südseite des Kanalweges von
der Brücke bei Büsselmanns Wirtshaus bis zur Hnnds-
mühler Chaussee belegenen Weges ein Zuschuß in
Höhe von 50 26 gewährt wird , und siir 1926 —
2500 R .M . bewilligt.

14 . Der Landtag hat den Zuschuß an die Landgemeinde
Varel zum Ban einer Chaussee von der Amtsgrenze
Oldenburg nach Spohle — Ziff . 10 der besonderen
Begründungen zu Ausgabe Kapitel II 13 Titel 3 —
von 40 26 aus 50 26 erhöht.

15 . Der Landtag hat als Ziffer 14n der besonderen Be¬
gründungen zu Ausgabe Kapitel II 13 Titel 3 neu
eingestellt : „Gemeinde Lindern . Chaussierung der
Strecke Liener — Landesgrenze 40 26" ,

16 . Zu Ausgabe Kapitel I113 Titel 4 — Anteil der Amts-
Verbände und Gemeinden an der Kraftfahrzeug-
stener — . Der Landtag hat den Erläuterungen fol¬
genden Satz nachgefügt : „Falls sich die Einnahmen
ans der Kraftfahrzeugsteuer erhöhen , soll sich der An¬
teil fiir die Amtsverbände und Gemeinden automatisch
steigern " .

17 . Zn Kapitel II 14 Titel 3 — Geschäftskosten des
Landesmuseums — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 19 800 R .M . auf 24 800 R .M.
erhöht und die Erläuterungen ergänzt : „Ankäufe
5000 R .M ."

18 . Zn Ausgabe Kapitel III 1 Titel 3 — Hebung des
Handwerks und des Kleinhandels — . Der Landtag
hat den eingestellten Betrag von 8500 R .M . ans
13 500 R .M . erhöht und die Erläuterungen geändert
in : „Fiir das Handwerk 9250 R .M . und siir Klein¬
handel 4250 R .M ." .

19 . Zn Ausgabe Kapitel III 1 Titel 4 — Unterstützung
etwaiger Veranstaltungen zur Verbreitung und Ver¬
tiefung technischen und kunstgewerblichen Verständ¬
nisses — . Dem Anträge der Staatsregiernng ent¬
sprechend hat der Landtag 1000 R .M . eingestellt und

die Erläuterungen durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Zuschuß zu den Kosten des vom Oldenburger Kunst¬
gewerbeverein unterhaltenen Werkhanses " .

20 . Zn Ausgabe Kapitel IV 4 Titel 4 — Zuschuß an den
Küstenkanalverein — . Der Landtag hat sich damit
enwerstanden erklärt , daß dem Küstenkanal -Verein
aus Anleihemitteln der Abteilung L zu Ausgabe
Kapitel 11 des Landesbaufonds — Zuschuß zur Her¬
stellung des Grvßschiffahrtsweges von Oldenburg nach
Campe — 7500 R .M . zur Verfügung gestellt werden.

21 . Zn Ausgabe Kapitel V 7 Titel 2 — Landeswohl¬
fahrtspflege — . Der Landtag hat den eingestellten
Betrag von 130 000 R .M . ans 155 000 R .M . erhöht
und in den Erläuterungen die Worte : „ soweit sie nicht
unter anderen Titeln erscheinen " gestrichen.

22 . Zn Ausgabe Kapitel V 11 Titel 1 — Zuschüsse zu den
Kosten der ersten Einrichtung sowie der Unterhaltung
von Berufsschulen , Handelsschulen und höheren
Handelsschulen — . Den gegenwärtig geltenden Grund¬
sätzen ist am Schlüsse folgender Satz anzufügen : „So¬
weit jedoch die im Haushalt der Landeskasse bereit¬
gestellten Mittel nicht ansreichen , um die Zuschüsse voll
zur Auszahlung zu bringen , werden diese entsprechend
gekürzt " .

23 . Zn Ausgabe Kapitel VI 4 Titel 3 — Geschäftskosten
der Amtsgerichte — . Der Staatsregiernng wird an¬
heimgegeben , die beantragte Summe von 1140 R .M.
fiir die Umänderung der Telephon -Anlage im Amts¬
gerichtsgebäude zu Vechta ans den Geschäftskosten der
Amtsgerichte (Kapitel VI 4 Titel 3) zu entnehmen.

24 . Der Landtag hat nachstehende Erklärung einstimmig
angenommen : „Die Entschließung des Oldenburger
Generalpredigervereins vom 7. November 1925 ent¬
hält eine Kritik der Antwort des Ministerpräsidenten
vom 30 . Juli 1925 ans eine förmliche Anfrage in
Sachen des Religionsunterrichts . Der Landtag lehnt
die ungerechtfertigten Vorwürfe des Generalprediger¬
vereins gegen den Ministerpräsidenten ab " .

25 . Zn Allsgabe Kapitel VII 4 — Zuschüsse zu höheren
Lehranstalten der Gemeinden — . Der Landtag hat
den eingestellten Betrag vor: 352 000 R .M . zu n auf
361200 R .M . und von 11700 R .M . zu b auf
15 100 R .M . erhöht.

26 . Der Landtag hat die „Grundsätze für 1926/27 fiir die
Berechnung der staatlichen Zuschüsse zu den höheren
Schulen , höheren Bürger - und Mädchenschulen und
Mittelschttleiz . der Gemeinden " genehmigt , mit der
Änderung , daß im 8 2 unter n die Zahlen „ 120 " und
„90 " iil „ 100 " verändert werden.

27 . Zu Allsgabe Kapitel VII 5 Titel 1 — Zuschüsse an
höhere Privatlehranstalten — . Der Landtag hat die
von der Staatsregierung vorgelegten „ Grundsätze für
die Gewährung von staatlichen Beihilfen an höhere
Privatschulen für 1926/27 " genehmigt.

28 . Zn Allsgabe Kapitel VII 5 Titel 2 — Zuschüsse zu
den Mittelschulen der Stadt Oldenburg — . Der Land¬
tag hat den eingestellten Betrag von 76 100 R .M . auf
72 300 R .M . ermäßigt.

29 . Zn Ausgabe Kapitel VII 6 Titel 1b — - Aus - und
Weiterbildung der Volksschullehrer — . Der Landtag
hat den eingestellten Betrag von 2200 R .M . dem
Anträge der Staatsregiernng entsprechend ans 17 400
Reichsmark erhöht nnd den Erläuterungen hinzn-
gefügt : „Zn Kapitel VI Titel 1b ." Darunter
15 200 R .M . Fortbildungsznschüsse sür stellenlose
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Schulamtsbewerber und -bewerberinnen . Diese
Summe ist auf Kapitel VII 7 Titel 3 übertragbar.

30. Zu Ausgabe Kapitel VII 6 Titel 2a — Schulgeld-
crlaß — . Der Landtag hat die „Grundsätze über die
Gewährung von Schulgeldbeihilfen an Gemeinden"
genehmigt.

31. Zu Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 3 — Vertretung von
Lehrern — . Der Landtag hat die eingestellten Beträge
dem Anträge der Staatsregierung entsprechend
zn a von 36 000 R .M . auf 33 000 R .M . und
„ d von 12 000 R .M . auf 10 000 R .M . ermäßigt.

32. Zn Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 4 — Besoldungen der
zur Verfügung der Oberschnlkollegien stehenden
Lehrer — . Der Landtag hat die eingestellten Beträge
von
zn a 3000 R .M.
„ d 1000 R .M.

dem Anträge der Staatsregierung entsprechend, ge¬
strichen.

33. Zu Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 5b — Umzngskosteu
der Volksschullehrer im Bereiche des Katholischen
Obcrschnlkollegiums . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 7500 R .M . ans 6000 R .M . er¬
mäßigt.

34. Zu Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 6 — Beihilfen zu
den Kosten der Volksschnlhausbauten — . Der Land¬
tag hat diesen Titel angenommen mit der Maßgabe,
daß der Zuschuß an die Stadt Delmenhorst für den
Ban der Markschnle von 20 auf 30 N erhöht und
die erhöhte Summe in den Voranschlag für 1027 ein¬
gestellt wird.

35. Der Landtag hat die „Grundsätze über die Bewilligung
von staatlichen Beihilfen zn den Kosten der Volksschnl-
hansbauten für 1026/27 " genehmigt.

36. Zn Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 8 — Zuschüsse zu
privaten Volksschulen — . Der Landtag hat die
„Grundsätze fiir die Gewährung von staatlichen Bei¬
hilfen an private Volksschulen" genehmigt.

37. Zn Ausgabe Kapitel VII 7 Titel 0 — Pädagogischer
Lehrgang in Oldenburg zur Ausbildung evangelischer
Volksschullehrer — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 2400 R .M . dem Anträge der
Staatsregierung entsprechend ans 3300 R .M . erhöht
und in den Erläuterungen die Zahlen 2400 durch
3300 und 1700 durch 2600 ersetzt.

38. Zn Ausgabe Kapitel VII 0 — Zuschuß an die Stadt
Oldenburg zur Verwaltung des Landestheaters — .
Der Landtag hat den eingestellten Betrag von
75 000 R .M . auf 100 000 R .M . erhöht und die Er¬
läuterungen durch folgendem Wortlaut ersetzt: „Der
Staat trägt die Hälfte des Fehlbetrages bis zu
100 000 R .M . im Jahre " .

30. Zu Ausgabe Kapitel VII 10 — Landesorchester — .
Die Staatsregierung wird ersucht zn veranlassen , daß
das Laudesorchester in Zukunft eine gesteigertere
Konzerttätigkeit im Lande entfaltet als bisher.

40. Zu Einnahme Kapitel VIII 1 Titel 2 — Verpachtete
Gebäude und Grundstücke —. Die Staatsregierung
wird ersucht, eine Nachprüfung der Grnndpachten vor¬
zunehmen und insbesondere bei den unter Flutgefahr
liegenden oder mit Dnwock besetzten Stückländereieu
den Minderertrag angemessen zu berücksichtigen.

41. Zn Einnahme Kapitel VIII 1 Titel 6 — Bewegliche
Renten für Siedlungen und Beisiedlungen —. Die

Staatsregierung wird ersucht, die Höhe der Renten
für Siedlungen und Beisiedlungen einer Nachprüfung
zn unterziehen in der Richtung , ob die Höhe der
Renten für Siedlungen unter Berücksichtigung der Tat¬
sache, daß die Siedler Stenern , Abgaben , Gebäude-
Unterhaltung und Verzinsung der Gebäude ganz selbst
zu bezahlen haben , richtig bemessen ist und die Grund¬
renten wie auch die Zuschläge mit den Grnndpachten
nebst Zuschlägen für behauste Domänen gleicher
Bonität in Einklang stehen.

42. Die Staatsregierung wird ferner ersucht, die alten
Marschsiedler, z. B . die im August-, Jader -Neu-
wapelergroden bei der Aufwertung ihrer Rente nicht
anders zu behandeln , als die alten Siedler auf der
Geest und eine höhere als 25prozentige Aufwertung
nicht zu fordern.

43 . Zu Einnahme Kapitel VIII 6 Titel 1 — Grund¬
steuer —. Die Staatsregierung wird ersucht, in Ver¬
bindung mit anderen deutschen Ländern mit Nachdruck
bei der Reichsregierung dahin zu wirken, daß die Frage
der Ersetzung der Realsteuern durch reichsgefetzlich be¬
grenzte Zuschläge zur Reichsvermögenssteuer hinsicht¬
lich ihrer Durchführungsmöglichkeit einer baldigen
Prüfung unterzogen wird , und daß die Reichs¬
regierung gegebenenfalls schleunigst die gesetz¬
geberische Initiative in dieser Hinsicht ergreift.

44. Zn Ausgabe Kapitel VIII 3 — Beitrag zur Zentral¬
kasse des Freistaats — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 747400 R .M . auf 740000 R .M.
erhöht.

45. Zu Ausgabe Kapitel VIII 4 Titel 6 — Besondere Ver¬
wendungen für Grundstücke mit Ausnahme der
Forsten — . Die Staatsregierung wird ersucht, den
Versuch zu machen, die Unterhaltung und Bewirt¬
schaftung des Schloßgartens zu Oldenburg an einen
Unternehmer zu übertragen , und als Kostenanteil des
Staates hierfür bis zu 5000 R .M . bereit zu stellen.

46 . Zu Ausgabe Kapitel VIII 7 — Forstwesen — . Die
Staatsregierung wird ersucht, inehr als bisher auf die
Reichsfinanzverwaltung dahin einzuwirken , daß im
Interesse einer stärkeren Nutzbarmachung geeigneter
Ländereien durch Aufforstung die Grundlagen für die
Besteuerung des Grund und Bodens bei Holzungen
den tatsächlichen Werten der anfgeforsteten Flächen
entsprechen.

47 . Zu Landesbaufonds Einnahme Kapitel 1 —- Neue An¬
leihen — . Der eingestellte Betrag von 500 000 R .M.
erhöht sich auf 1 414 000 R .M . und die Erläuterungen
werden ergänzt in : „Vgl . Ausgabe Kapitel 1 und 2,
7u, 13 und von Kapitel 8 Titel 1 — 800 000 R .M ." .

48 . Zu Landesbaufouds Einnahme Kapitel 2 — Aus der
1025 aufgenommenen Anleihe bei der Reichsversiche¬
rungsanstalt — . Die Erläuterungen werden ergänzt
in : „Vgl . Ausgabe Kapitel 3—7 und 8—10 (von
Kapitel 8 Titel 1 — 1 200 000 R .M .).

40. Zu Laudesbaufonds Ausgabe Kapitel 1 — Hafen-
anstaltcn — . Der Landtag hat als Titel 3 für die
Instandsetzung des Varelerhasens 50 000 R .M . ein¬
gesetzt, mit der Maßgabe , daß ein Viertel der Ver¬
zinsung und des Abtrages von Stadt und Amt Varel
bzw. von beteiligten Kreisen übernommen wird.

50. Zu Landesbaufonds Ausgabe Kapitel 3 — Besondere
Aufwendungen für die Staatsstraßen — . Die Staats¬
regierung wird ersucht, in Zukunft einen besonderen
Staatsstraßenvoranschlag aufzustellen , in welchem alle
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Straßenlasten znsammengefaßt werden , Anleihen selb¬
ständig zn verrechnen sind nnd als Einnahine die
Krastfahrzengsteucr nnd evtl . Zuschüsse ans der
Staatskasse eingesetzt werden.

51 . Zn Landesbaufonds Ausgabe Kapitel 7n — Her¬
stellung einer besonderen Entwässerung zur Erhaltung
des Waddenser -Bnrhaver Anßengrodens gemäß Ar¬
tikel 178 Ziffer 4 der Deichordnnng — . Der Landtag
hat dieses Kapitel neu eingestellt mit 34 000 R .M . und
als Erläuterung dazu : „Erste Rate von 68 000 R .M ." .

52 . Zn Landesbanfonds Ausgabe Kapitel 8 — Wohnungs¬
bau — . Der Landtag hat den zn Titel 1 — Darlehen
zur Förderung der Neubautätigkeit — eingestellten Be¬
trag von 1 200 000 R .M . anf ' 2 000 000 R .M . erhöht
und den Erläuterungen hinzngefügt:
bei Titel 1 : Diese Mittel sind mit der zn Titel 2 und 3

bewilligten Summe übertragbar,
bei Titel 2 : Diese Mittel sind mit der zn Titel 1 nnd 3

bewilligten Summe übertragbar,
bei Titel 3 : Diese Mittel sind mit der zn Titel 1 und 2

bewilligten Summe übertragbar.

53 . Zn Landesbanfonds Ausgabe Kapitel 13 — Weiteres
Darlehen zur Anfrechterhaltung der Fleischmehl¬
fabriken — . Der Landtag hat dieses Kapitel neu ein¬
gestellt mit 30 000 R .M . (Zn vgl . auch das besondere
Schreiben des Landtags vom 28 . Mai 1926 .)

54 . Der Landtag hat die Bemerkung am Schlüsse des
Haushalts , betreffend die gegenseitige Überrechnnngs-
fähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen be¬
fassenden Titel , genehmigt.

III . Haushalt des Landesteils Lübeck.

1 . Zn Einnahme Kapitel II 1 Titel 2 — Gebühren des
Verwaltungsgerichts — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 200 R .M . ans 400 R .M . erhöht.

2 . Tie Staatsregierung wird ersucht , zn prüfen , ob ein
Rückkauf des Marineheims in der Holsteinischen
Schweiz möglich ist.

3. Zn Ausgabe Kapitel II 3 Titel 1 — Zuschuß zn den
Kosten der Landwirtschaftskammer nnd zur Förderung
der Landwirtschaft im allgemeinen — . Der Landtag
hat den eingestellten Betrag von 5600 R .M . ans
8000 R .M . erhöht.

4 . Zn Ausgabe Kapitel II 3 Titel 7 — Förderung der
Fischerei und Prämien für die Vertilgung der Fisch¬
räuber — . Der Landtag hat den eingestellten Betrag
von 400 R .M . ans 600 R .M . erhöht und in Erläute¬
rungen gesetzt: „ und zur Förderung der Fischerei
300 R .M ." .

5 . Die Staatsregierung wird ersucht zu prüfen , ob die
Wasserordnnng für den Landesteil Lübeck vom
9. April 1879 den Zeitverhältnissen noch entspricht
oder ob eine Neuregelung derselben erfolgen muß.

6 . Zn Ausgabe Kapitel II 7 Titel 2 — Hafenanlagen in
Niendorf — . Die Staatsregierung wird ersucht , erneut
zu Prüfen , ob die Mole beim Fischereihafen nnd die
sonstigen vorgesehenen Anlagen so zweckmäßig sind,
daß eine Versandung des Fischereihafens möglichst ver¬
mieden wird.

7 . Zn Ausgabe Kapitel II 7 Titel 9 — Sonstiges — .
Ter Landtag hat den eingestellten Betrag , dem An¬
träge der Staatsregierung entsprechend , von 500 R .M.
auf 2500 R .M . erhöht . (2000 R .M . für die Gedenk¬

feier zum 100jährigen Todestage des Komponisten
Karl Maria von Weber .)

8 . Zu Ausgabe Kapitel III 1 Titel 2 — Hebung des
Handwerks — . Der Landtag hat unter Erläuterungen
hinzugefügt : Beihilfe an die Handwerkskammer Altona
1000 N .M ." .

9 . Zn Ausgabe Kapitel IV 2 Titel 1 — Landeswohl¬
fahrtspflege — . Der Landtag hat den eingestellten
Betrag von 3400 R .M . auf 6200 R .M . erhöht nnd
unter den Erläuterungen nachgefügt : „sowie zur Be¬
kämpfung der Geschlechtskrankheiten " .

10 . Der Landtag hat die gegenseitige Übertragbarkeit der
zn Kapitel IV 4 Titel 2 und Kapitel VlII 2 Titel 1
eingestellten Mittel beschlossen.

11 . Zn Ausgabe Kapitel IV 5 Titel l — Beihilfen für
Berufsschulen — . Der Landtag hat den eingestellten
Betrag von 10 000 R .M . ans 12 000 R .M . erhöht.

12 . Zn Ausgabe Kapitel IV 7 — Jugendpflege — . Der
Landtag hat den eingestellten Betrag von 2000 R .M.
auf 2500 R .M . erhöht.

13 . Zn Ansgabe Kapitel V 3 — Gefängnisse — . Die
Staatsregierung wird ersucht zu Prüfen , ob nicht durch
Vertrag mit dem Freistaat Lübeck die Strafvoll¬
streckung in Lübeck vollzogen werden kann , um dadurch
eine Ersparnis herbeiznführen.

14 . Zu Einnahine Kapitel VI 1 — Gymnasium nnd
Reform -Realgymnasium in Eutin — . Der Landtag
hat dem Anträge der Staatsregierung entsprechend den
eingestellten Betrag von 90 900 R .M . auf 81 600
Reichsmark herabgesetzt , in den Erläuterungen die
Zahl 15 000 in 5750 abgeändert und den zwischen der
Regierung nnd der Stadt Eutin abgeschlossenen Ver¬
gleich angenommen.

15 . Zu Ausgabe Kapitel VI 6 Titel 1 — Zuschüsse zu den
Lehrerbesoldungcn — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 300 000 R .M ., dem Anträge der
Staatsregierung entsprechend , ans 250 000 R .M.
herabgesetzt.

16 . Zu Einnahme Kapitel VII 2 — Kapitalbeteiligung des
Staates — . Die Staatsregierung wird ersucht zu
prüfen , ob es nicht zweckmäßig ist, die Aktien der
Aktiengesellschaft „Saline Lüneburg nnd Chemische
Fabrik A .G ." baldmöglichst abznstoßen.

17 . Zn Ausgabe Kapitel VII 1 Titel 1 — Besoldungen
. beim staatlichen Hebungswesen — . Die Staats-

regiernng wird ersucht zn prüfen , ob der Amtsrent¬
meister in Eutin nicht anderweitig beschäftigt werden
kann , damit eine Zusammenlegung der Amtskassc
Eutin mit der Landeskasse erfolgen kann.

18 . Zu Ausgabe Kapitel VII 1 Titel 5 — Vergütungen
an die Gemeinden für Wahrnehmung staatlicher
Kassengeschäfte — . Der Landtag hat den eingestellten
Betrag von >000 R .M . gestrichen.

19 . Zu Ausgabe Kapitel VII 3 — Beitrag zur Zentral¬
lasse des Freistaats — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 113500 R .M . ans 113800 R .M.
erhöht.

20 . Zu Ausgabe Kapitel VII 5 Titel 4 — Baukosten — -
Ter Landtag hat den eingestellten Betrag von
22 700 R .M . dem Anträge der Staatsregierung ent¬
sprechend , ans 32 700 R .M . erhöht . (Für Instand¬
setzung des Biehhanses ans dem Bauhöfe 10 000 R .M .)
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21 . Zu Ausgabe Kapitel VII 6 Titel 4 — Forstbetriebs-
kosteu — . Der Landtag hat den eingestellten Betrag
Vau 127 600 R .M . auf 122 500 R .M . ermäßigt und
iu deu Erläuterungen bei n Allgemeine Kasten
5000 R .M . eingestellt.

22 . Die Staatsregierung wird ersucht zu prüfen , ab nicht
ein Förster durch Zusammenlegung von Revieren ge¬
spart werden kann.

23 . Zn Einnahme Kapitel VIII 1 — Anleihen — . Der
Landtag hat deu eingestellten Betrag van 124 000
Reichsmark aus 184 000 R .M . erhöht und dem ersten
Satze der Erläuterungen folgenden Wortlaut gegeben:
„Zur Deckung der Ausgaben Kapitel 5 und 6a und
van Kapitel 2 Titel 1 100 000 R .M ." .

24 . Zu Ausgabe Kapitel VIII 2 Titel 1 — Darlehen zur
Förderung der Neubautätigkeit — . Der Landtag hat
den eingestellten Betrag van 150 000 R .M . auf
200 000 R .M . erhöht und den Erläuterungen hinzu-
gefügt : Vgl . Erläuterung zu Kapitel IV 4 Titel 2.

25 . Zu Ausgabe Kapitel VIII 6 — Neubau eines Vieh-
hanses auf dem Bauhöfe — . Der Landtag hat den
eingestellten Betrag von 00 000 R .M . gestrichen und
dafür zu Kapitel VII 5 Titel 4 für Instandsetzung des
Viehhauses 10 000 R .M . mehr eingestellt.

26 . Die Staatsregierung wird ersucht , das Gesetz über den
Ostseebäderfands vom 5 . März 1000 dahin zu ändern,
daß der Voranschlag zum Ostscebäderfauds alljährlich
dem Laudesausschuß zur Begutachtung und dem Land¬
tage zur Kenntnisnahme varznlcgen ist und daß über
den Fonds alljährlich Rechnung abzulegen und dem
Landesausschuß und Landtage mit dem Voranschlag
der Laudeskasse mitzuteilen ist.

27 . Ter Landtag hat die Bemerkung am Schlüsse des
Haushalts , betreffend die gegenseitige Überrechnungs¬
fähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen be¬
fassenden Titel , genehmigt.

IV . Haushalt des Landesteils Birkcnfeld.

1. Zn Ausgabe Kapitel II 6 Titel 5 — Zuschüsse zu
Gcmeindewegbauteu einschließlich Wegweiser und
Ortstafeln — . Der Landtag hat deu eingestellten Be¬
trag von 15 000 R .M . auf 80 000 R .M . erhöht.

2 . Zu Ausgabe Kapitel II 8 Titel 4 — Zuschüsse zu
Wanderhaushaltskurseil — . Der Landtag hat den Be¬
trag von 1000 R .M . eingestellt und die Erläuterungen
gestrichen.

8 . Zu Ausgabe Kapitel IV 1 Titel 4 — Bekämpfung der
Tuberkulose — . Der Landtag hat den eingestellteil Be¬
trag von 20 000 R .M . ans 25 000 R .M . erhöht.

4 . Zn Ausgabe Kapitel IV" 5 — Berufsschulen — . Der
Landtag hat den zu Titel 1 eingestellten Betrag von
20 000 R .M . auf 22 500 -R .M . erhöht.

5 . De » gegenwärtig geltenden Grundsätzen für die Be¬
messung von Staatszuschüssen zu den Kosten der Be¬
rufsschule » ist am Schlüsse folgender Satz auznfügen:
Soweit jedoch die im Voranschläge der Landeskasse be¬
reitgestellteil Nüttel nicht ausreichen , um die Zuschüsse
voll zur Auszahlung zu bringen , werden diese ent¬
sprechend gekürzt.

6 . Die Staatsregieruug wird ersucht , darauf hinzuwirkeu,
daß die Grundsätze für die Gewährung von Zuschüssen
zu den Berufsschulen in allen drei Landesteileu gleich¬
mäßig gehandhabt werden.

7 . Zil Allsgabe Kapitel IV 6 Titel 2 — Zuwendungen an
Erziehungsanstalten — . Der Landtag hat den ein¬
gestellteil Betrag von 1000 R .M . auf 1500 R .M . er¬
höht und die Erläuterungen gestrichen.

8 . Zu Allsgabe Kapitel IV 8 — Erwerbslosenfürsorge —
:r) Die Staatsregierung wird ermächtigt , auf Antrag

der Regierung in Birkenfeld in gleichem Verhältnis,
wie es Nachbarstaaten tun , aus allgemeinen Mitteln
Beihilfen für Saargänger und Saarrentner zu
leisten.

b) Der Landtag hat zu Kapitel IV 8 Titel 2 unter Er¬
läuterungen hinzugefügt : „Sind Mittel erforderlich,
so können die unter Ausgabe Kapitel VIII 2 Titel 1
bewilligten Mittel in Anspruch genommen werden ."

0 . Zu Ausgabe Kapitel V 5 — Vermischte Ausgaben — .
Der Landtag hat dem Alltrage der Staatsregierung
entsprechend den eingestellten Betrag von 500 R .M.
auf 2600 R .M . erhöht.

10 . Zu Ausgabe Kapitel VI 1 — Kirchenwesen — . Die
Staatsregierung wird ermächtigt , je nach dem Ergebnis
der Verhandlungen mit Vertretern der evangelischen
Landeskirche weitere Zuschüsse zur Allszahlung zu
bringen , und zwar

zu Titel 1 im Höchstbetrage bis zu 36 000 R .M .,
„ „ 2 „ „ ' „ „ 10 000 „ ,

11 . Zu Ausgabe Kapitel VI 3 Titel 3 — Geschäftskosten
des Gymnasiums in Birkeilfeld — . Der Landtag hat
den eingestellten Betrag von 6000 R .M . auf
6200 R .M . erhöht und in den Erläuterungen die
Zahl 600 durch 800 ersetzt.

12 . Zli Allsgabe Kapitel VI 5 Titel 1 — Zuschüsse zu den
Lehrerbesoldungeil — . Der Landtag hat diesen Titel
wie folgt geändert : „Zuschüsse zu den Lehrerbesol-
dnngcn u) allgemeine Zuschüsse 200 000 R .M ., b) be¬
sondere Zuschüsse 50 000 R .M . und die Erläuterungen
durch folgenden Wortlaut ergänzt : „ a) Zur Verteilung
nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes,
6) zur Verteilung unter Berücksichtigung der beson¬
deren Verhältnisse durch die Besetzung " .

13 . Zu Ausgabe Kapitel VI 5 Titel 2 — Vertretung von
Lehrern — . Der Landtag hat den eingestellten Betrag
von 2500 R .M . auf 1700 R .M . herabgesetzt.

14 . Zu Ausgabe Kapitel VI 6 Titel 1b — Aus - und
Weiterbildung der Volksschullchrcr — . Der Landtag
hat den eingestellten Betrag von 700 R .M . auf
1500 R .M . erhöht , und als Erläuterung hinzugefügt:
„Zur Fortbildung stellenloser Lehrer und Lehrerinnen " .

15 . Zu Ausgabe Kapitel VII 2 — Verzinsung der Landes¬
schuld — - Der Landtag hat den eingestellten Betrag
von 16 000 R .M . auf 20 000 R .M . erhöht.

16 . Zu Ausgabe Kapitel VII 3 — Beitrag zur Zeutral-
kasse des Freistaats — . Der Landtag hat den ein¬
gestellten Betrag von 85 200 R .M . auf 85 300 R .M.
erhöht.

17 . Zu Ausgabe Kapitel VII 6 Titel 5 — Besondere Ver¬
wendungen für Forstgruudstücke — . Der Landtag hat
deu eingestellten Betrag von 1000 R :M . auf 5000
Reichsmark erhöht und den Erläuterungen hinzu¬
gefügt : „ und zum Ankauf von Forstberechtigungen " .

18 . Zu Einnahme Kapitel VIII 1 — Anleihen — . Der
Landtag hat den eingestellten Betrag von 235000 R .M.
auf 300 000 R .M . erhöht und die Erläuterungen er¬
gänzt in : „ Vgl . Ausgabe Kapitel 2 , 7 und 8" .
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IS . Zu Ausgabe Kapitel VHI 2 Titel 1 — Darlehen zur
Förderung der Neubautätigkeit — . Der Landtag hat
den eingestellten Betrag von 200 000 R .M . auf
250 000 R .M . erhöht.

20. Die Regierung in Birkenfeld wird ermächtigt, dem
H. Zimmermanu in Fischbach (Nahe) aus Ka¬
pitel VIII 2 Titel 1 ein Darlehen von 6000 R .M . zu
gewähren.

21. Zu Ausgabe Kapitel VIII 8 — Ausbau des Hainbacher
Sauerbrunnens —. Der Landtag hat dieses Kapitel
dem Anträge der Staatsregierung entsprechendneu
eingestellt mit 15 000 R .M.

22. Der Landtag hat die Bemerkung am Schlüsse des
Haushalts , betreffend die gegenseitige Überrechnungs¬
fähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen be¬
fassenden Titel , genehmigt.

Oldenburg, den 2. Juli 1926.

Der Präsident:
Schröder.

Der Schriftführer:
Oeltjc ii.
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Kap.

Tit.
Einnahmen uud Ar »sgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ir >2«
Reichsmark

E iNNll h in e tt.

1 Zinse » für Kapitalien 45 000

2 Mieteinnahmen 300

3 Lotterieeinnahmen 84 000

4 Gebühren.
i Oberverwaltnngsgericht . . . 4 500
2 Oberversicherungsamt. 2 000
3 Versorgunqsgericht . . . 100

- Summe Kap. 4 6 600

3 Beiträge der drei Landesteiie.
i Landesteil Oldenburg 79 . . . . . . . 749 000
2 „ Lübeck 12 . 113 800
3 „ Birkenfeld 9 ?L. 85 300

Smume Kap. 5 948 100

6 Erstattung von Versorgungsgebührnissen ans anderen Kassen 5 800/

7 Vermischte Einnahmen 8 900

Summe Kap. 1—7

Ausgaben.

1 098 700

1 Der Landtag des Freistaats nnd die Landesansschnsse für Lübeck
nnd Birkenfeld. 7 000i Besoldungen . .

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte lind für vorüber- 4 300gehende Hilfeleistungen . . . . .
3 Geschäftskosten des Landtags . . 42 000
4 Tagegelder und Reisekosten der Landtagsabqeordneten. 60 000
5 Landtagsgebäude-Unterhaltung, Brandkassenbeiträge lind städtische Abgaben . . 1 500
6 Kosten der Landesausschüsse siir Lübeck und Birkenfeld. 1 800

Summe Kap. 1 116 600

2 Beiträge.
i Beitrag zu den Besoldungen, Vergütungen und Geschäftskosten des Staats-

Ministeriums. 191 700

3 Vertretung bei der Reichsregierung.
i Besoldungen. 35 100
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, siir Angestellte und siir vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 5 800
3 Geschäftskosten. 15 000

Summe Kap. 3 55 900
4 Oberverwaltnngsgericht.
i Besoldungen. 32 500
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, siir Angestellte und siir vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 1400
3 Geschäftskosten. . 5 700

Summe Kap. 4 39 600
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Kap.

Tit.

Betrag für das
Ausgaben Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

5 Oberversicherungsamt.
i Besoldungen . . 17 700
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . 3 100
3 Geschäftskosten. . 6 500

Summe Kap 5 27 300

6 Versorguugsgericht.
i Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 4 800
2 Geschäftskosten. . 11 100

Summe Kap. 6 15 900

7 Landesarchiv.
i Besoldungen. 14 600
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. —

3 Geschäftskosten. 2 100
4 Gebäudennterhaltnng. 1500

Summe Kap. 7 18 200

8 Statistisches Landesamt.
1 Besoldungen . - , . 36 500
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 8 900
3 Geschäftskosten. . . . . 11 800
4 Kosten besonderer statistischer Ermittlungen. 9 000

Summe Kap. 8 66 200

9 Gesetzliche Wartegelder , Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge.
i Wartegelder und Ruhegehälter der Beamten, soweit sie von der Zentralkasfe zu

tragen sind. 223 000
2 Anteil der Zentralkasse an den von der Landeskasse des Landesteils Oldenburg

gezahlten Wartegeldern und Ruhegehältern der auf Wartegeld gestellten oder
in den Ruhestand versetzten Beamten des Staatsministeriums. 30 000

3 Bezüge der Hinterbliebenen von Beamten, soweit sie von der Zentralkasse zu
tragen sind. 93 100

Summe Kap. 9 346100

10 Verschiedene Versorgungsbezüge , Unterstützungen nstv.
1 Versorgungsbezüge der ehemaligen Hofbediensteten. 128 000
2 Versorgungsbezüge der bei der Hofwitwenkasse versichert gewesenen Hinter-

bliebenen von ehemaligen Hosbediensteten. 35 000
3 Renten ans Grund des Art. 1 ß 3, Abs. 2 und 3 des Zivilstaatsdienergesetzes . 500
4 Unterstützungen an ausgediente Angestellte und deren Hinterbliebene, ferner an

erwachsene Kinder verstorbener Staatsbeamten. 2 000
5 Sonstige Unterstützungen. 1000

Summe Kap. 10 166 500

11 Verschiedenes.
1 Beihilfe für die Schriftleitung der Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege . 2 500
2 Zur Ermöglichung der Beteiligung von Anwärtern und einzelnen Beamten an

Kursen für staatswissenschaftliche, sozialpolitische und fachwissenschaftliche oder
technische Fortbildung und zu Ausbildungsreisen technischer Beamten . . . 200

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 2
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Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

(U)
3 Für allgemeine Wohlfahrtszwecke. 1500
4 Unterhaltszuschüsse für Beamte im Vorbereitungsdienst. 42 000
5 Notstandsbeihilfenfür Beamte und Versorgungsberechtigte, deren Bezüge von

der Zentralkasse getragen werden. 1000
6 Umzugskosten und Kosten doppelten Haushalts. 500
7 Kosten des Staatshandbuches. —
8 Zuschuß an die Ausgleichskasse der Erwerbslosensürsorge. . —7

9 Vermischte Ausgaben. 7 000
Summe Kap. 11 54 700

Summe Kap. 1—11 1098 700

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 1 098 700
Gesamtausgaben . . . 1 098 700

Demnach ausgleichend —

Bemerkung.
Der Staatsregierung wird die gegenseitige Überrechnungsfähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen befassenden

Titel gewährt.
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Ab¬
schnitt

Verwaltungen Einnahmen

R.M.

Ausgaben

R.M.

Überscl

Einnahmen
R.M.

inß der

Ausgaben
R.M.

I -- - 2 3 4 5 6

I

Allgemeiner Fonds.

Ordentlicher Haushalt.

Allgemeines. 255 900 906 200 650 300

11 Innere Verwaltung. 1 687 200 3 930 200. — 2 243 000

III Handel und Gewerbe. — 14 800 — 14 800

IV Verkehr. 169 300 370 000 — 200 700

V Soziale Fürsorge. 807 100 1 873 100 — 1 066 000

VI Justiz. 1 966 600 2 247 800 — 281 200

VII Kirchen und Schulen. 464 200 4118 800 — 3 654 600

VIII Finanzen . 14157 700 6 370 800 7 786 900 —

Summe ordentlicher Haushalt 19 508 000 '19 831 700 7 786 900 8 110 600

IX Außerordentlicher Haushalt. — 48 400 — 48 400

Gesamtsumme 19 508 000 19 880 100 7 786 900 8 159 000

Abschlich.
Es betragen:

die ordentlichen Einnahmen . 19 508 000 R.M.
die ordentlichen Ausgaben . 19 831700 R.M.

Fehlbetrag . 323700 R.M.

die außerordentlichen Einnahmen . — R.M.
die außerordentlichen Ausgaben . 48 400 R.M.

Fehlbetrag . 48 400 R.M.
Fehlbetrag im ganzen' . 372 100 R.M.

Einnahmen Ausgaben
Überschuß der

R.M. R.M.
Einnahmen

R.M.
Ausgaben

R.M.

8 . Landesboufonds. 6 752 200 6 752 200 — —
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Kap.

Tit.
Einnahmen » nd Ans gaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

LSS6
Reichsmark

E intta h m e ll.

1 Staatsministerinm.
1 Beitrag der Zentralkasse zu den Besoldungen , Vergütungen und Geschäftskosten

des Staatsministeriums . 191 700

2 Gebühren des Staatsministeriums und Prüfungsgebühren. 12 000

Summe Kap . 1 203 700

2 Von den Oldenbnrgischen Anzeigen und dem Gesetzblatt 20 200

2a Umlage nach der Grundsteuer zur Deckung der Zinsbeihilfen für Saat-
gntkredite . . 20 000

3 Vermischte Einnahmen 12 000

Summe Kap . 1—3 255 900

Ausgaben.

1
i

Staatsministerinm.
Besoldungen. 512 000

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber¬
gehende Hilfeleistungen . . . 126 400

3 Geschäftskosten . . . 94 000

Summe Kap . 1 732 400

2 Kosten der Oldenbnrgischen Anzeigen und des Gesetzblattes 23 800

3 Umzugskosten und Kosten doppelten Haushalts 20 000

4 Einstweilige Verwaltungen und Vertretungen 2 000

4a Zinsbeihilfen für Saatgntkredite 20 000

4b Zinsbeihilfen für Nothilfekredite 75 000

3 Vermischte Arrsgaben.
i Anschaffung des Schreib - usw. Papiers für die gerichtlichen und Verwaltungs-

Behörden . . 9 000
2 Druckkosten für die gerichtlichen und Verwaltungsbehörden. 8 000
3 Leistungen des Staats in der Kranken - und Unfallversicherung für die von ihm

beschäftigten Versicherungspflichtigen Personen. 8 000
4 Sonstiges. 8 000

Summe Kap . 5 33 000

Summe Kap . 1—5 906 200

Abschluß.
Gesamteinnahmen.
Gesamtausgaben.

255 900
906 200

Zuschuß 650 300
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>Anlage« . 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 3
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Kap.

Tit.
Einnahmen « nd Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

Ei 1t 1tah m e n.

1 Öffentliche Ordnung «nd Sicherheit.
1 . Gebühren der Polizeidirektion. . 27 000
2 Beitrag des Reichs zu den Kosten der Ordnungspolizei. 950 000
3 Sonstige Einnahmen der Ordnungspolizei. 39 000

Summe Kap. 1 1016 000

2 Ämter.
i Gebühren der Ämter . .

90000

2 Gebühren der Verwaltungsgerichte.
200

3 60 000

4 Strafgelder . . . . 20 000

Summe Kap. 2 170 200

3 Landwirtschaft.
i Gebühren des Landespachteinigungsamtesund der Pachteinigungsämter . . . . 10 000

2 Anteil an der Rennwettsteuer.
35 000

3 Erstattete Vorschüsse wegen der Markenteilungen.
3 600

4 Kosten für die Ergänzuugssleischbeschau und für die Untersuchung der in das
Zollinland eingesührten Fleischwaren. 7 600

b Vermischte Einnahmen . .
--

Summe Kap. 3 56 200

4 Ertrag von den Gewässern.
i Kanal-, Brücken- und Schleusengeld. . . 10 000
2 Einnahme aus der Genehmigung von Wasserkraftanlagen.

—

3 Vermischte Einnahmen. 3 000

Summe Kap. 4 13 000

3 Wegesachen.
i Ertrag von den staatlichen Landstraßen. 5 000
2 Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer. 350 000

Summe Kap. 5 355 O00

6 Museen.
i Einnahmen des Landesmuseums . . . 2 000

7 Gebühren für Eichungen. 50 000

8 Sonstiges.
i Erstattung von Dienstbezügen aus anderen Kassen. 24 800

Summe Kap. 1—8 1 687 200
(Hafenanstalten —
bisher Kap. II 6,
jetzt Kap. IV 4).

Ausgaben.
1 Landeshoheit . . 600

2 Polizeidirektion.
i Besoldungen. 12 000
2 Vergütungen für nicht Planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . . 8 200
3 Geschäftskosten . . . . . 4100

Summe Kap. 2 24 300
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Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

3 Gendarmerie.
i Besoldungen . . 413 500
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, siir Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . 13 600
3 Geschäftskosten. 82 900

Summe Kap. 3 510 000

4 Ordnungspolizei.
i Besoldungen . . . 876 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 17 300
3 Versorgungsgebührnisse für die nach 12 jähriger Dienstzeit ausfcheidenden Beamten 155 000
4 Geschäftskosten . . 200 700

Summe Kap. 4 1 249 000

5 Ämter.
i Besoldungen. 287 400
2 Vergütungen für nicht Planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 235 000

3 Geschäftskosten. 104 900
Summe Tit . 1—3 627 300

4 Kosten der Amtsschließereiin Dedesdorf. 500

Summe Kap. 5 627 800

6 Landwirtschaft.
i Geschäftskostender Ablösungsbehörden. 100
2 Zuschuß zu den Kosten der Landwirtschastskammer.

—
3 Förderung der Ausbildung von Landwirtschaftslehrern. 200
4 Förderung des landwirtschaftlichen Fachschulwesens einschließlich der Wanderhaus-

haltungsschulen . . 67 000
5 Förderung der Pferdezucht. . 35 000
6 Förderung der Tierzucht(mit Ausnahme der Pferdezucht) . 24 300
7 Förderung der Fischerei. 2 000
8 Vorschußweise geleistete Bestreitung der Kosten der Markenteilungen, Verkoppe-

lungen und Moorregulierungen usw. 3600
9 Förderung des Acker- und Pflanzenbaues und der Betriebswirtschaft. 5 700

10 Förderung des Obst- und Gartenbaues. 1200
11 Pflanzenschutzdienst. 2 000
12 Landespachteinigungsamt und Pachteinigungsämter. 2 000
13 Förderung des Bodenmeliorationswesens. —

14 Erhaltung der Vogelkolonie auf der Mellum-Plate. 500
15 Förderung des Kleingartenwesens . - 1000

Zuschuß an die Landwirtschaftskammerzu den Kosten der Landestierschau im
Jahre 1926 . —

Summe Kap. 6 144 600

7 Siedlmtgsamt.
i Besoldungen . . 49 200
2 Landsiedlungsbaudarlehenan Siedler.

—
3 Kultivierungsbeihilfen. 80 000
4 Zuschuß an das Siedlungsamt für Unterstützung der Siedler. 57 000

Summe Kap. 7 186 200

3*
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Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

8 Körungskommission.
i Besoldungen . . —
2 Vergütungen. —
3 Geschäftskosten . - > —

Summe Kap. 8 —

9 Beterinärwesen.
i Besoldungen. 6 800
2 Vergütungen . . 34 900
3 Kosten der Veterinärpolizei sowie Geschäfts- u. Reisekosten der beamteten Tierärzte 59 400
4 Ergänzungsfleischbeschau und Untersuchung der in das Zollinland eingefiihrten

Fleischwaren. 7 600
Summe Kap. 9 108 700

Iv Sonstige Ausgaben für Landwirtschaft.
1 Meteorologische Stationen und Wetternachrichten. 2 600
2 Beitrag an die Preußische Landesanstalt (Zentralstelle für Gewässerkunde) . . . 200
3 Beitrag an den Landesverein für Heimatkunde und Heimatschutz, besonders zur

weiteren Erforschung des heimatlichen Alluviums. 800
4 Sonstiges . . 100

Summe Kap. 10 3 700

11 Weg - und Wasserbanämter.
1 Besoldungen. 110 700
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 23 900
3 Geschäftskosten. 34 800

Summe Kap. 11 169 400

12 Wasserbau und Meliorationswasserbau.
i Allgemeine Wasserwirtschaft. 12 400
2 Bauarbeiten im Gebiete der Deichordnung. 50 000
3 Banarbeiten im Gebiete der Wasserordnung. —

4 Staatsgewässer. 49 800
5 Erhaltung der Insel Wangerooge . . . 4 600
6 Förderung von Arbeiten öffentlich-rechtlicher Wasserbau-Genossenschaften. . . . 31 500

Summe Kap. 12 148 300

13 Wegebauwesen.
i Vergütungen der Wege- und Brückenwärter. 85 000
2 Erhaltung der Staatsstraßen. 200 000
3 Zuschüsse zu Kommunal-Chaussee-, Wege- und Brückenbauten. 200 000
4 Anteil der Amtsverbändeund Gemeinden an der Kraftfahrzeugsteuer. 157 500

Summe Kap. 13 642 500

14 Landesmnsemn in Oldenburg.
i Besoldungen . ' . . . . 6 600
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 16 000
3 Geschäftskosten. 24 800

Summe Kap. 14 47 400
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Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

13 Naturhistorisches Museum.
i Besoldungen. —

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-
gehende Hilfeleistungen. 5 000

3 Geschäftskosten. 4 200
Summe Kap. 15 9 200

16 Denkmal- und Kunstpflege.
Denkmalpflege. 8 900

2 Kunstpflege . . 2 000
Summe Kap. 16 10 900

17 Eichwesen.
i Besoldungen . . . —

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-
gehende Hilfeleistungen. 22 300

3 Geschäftskosten . . 22 700
Summe Kap. 17 45 000

18 Vermischte Ausgaben.
i Hebung des Nordseebades Wangerooge. —

2 Vergütung für die Verwaltung des Wangerooger Vogtdienftes. . . . . . . 100
3 Beiträge für auswärtige Studiengesellschaften. . 500
4 Kriegergräberfürsorge. 100
5 Befriedigung von Ansprüchen der durch innere Unruhen verursachten Schäden. . 1000
6 Sonstiges. 1000

Summe Kap. 18 2 700

Summe Kap. 1—18
(Hafenanstalten—
bisher Kap. II 14,
jetzt Kap. IV 3).

Abschluss

3 930 200

Gesamteinnahmen. 1687 200
Gesamtausgaben. 3 930 200

Zuschuß 2 243 000



Anlage 79.

Landesteil Oldenburg.

Haushalt
für Handel «nd Gewerbe

für das Rechnungsjahr
1926 .
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Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

E iuna hme n.
1 Vermischte Einnahmen

Summe Kap. 1

1
1

2

3

4

Ausgaben.
Bernfsvertretungen und Berufsfördernng . ^

Zuschuß an die Industrie- und Handelskammer.

Zuschuß an die Handwerkskammer. . .

Hebung des Handwerks und des Kleinhandels . .

Unterstützung etwaiger Veranstaltungen zur Verbreitung und Vertiefung tech¬
nischen und kunstgewerblichen Verständnisses.

Summe Kap. 1

13 500

1 000

14 500

2 Vermischte Ausgaben

Summe Kap. 1 u. 2

300

14 800

Abschluß.
Gesamteinnahmen.
Gesamtausgaben.

Zuschuß

14 800

14 800



Anlage 7d.

Landesteil Oldenburg.

Haushalt
des Verkehrsministeriums

für das Rechnungsjahr

1926 .

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 4
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Kap.

Tit.
Einnahme » nnd Ans gaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

E in 11 a h Ul e n.

Gebühren des Wasserschouts nnd der Seemannsämter 5 200

2 Einnahmen der Seefahrtschnle in Elsfleth. 5 500

3 Anteil an den Schiffsvermessnngsgebühren. 200

4 Einnahmen der Hafenanftalten. 158100

3 Vermischte Einnahmen . 300

Summe Kap. 1—5 169 300

1

(Hafenanstalten —
bisher Kap. tl 6 —

Ausgaben.

Wafferschont , Seemannsämter nnd Seeamt.
i Besoldungen. 6 900
2 Vergütungen . . . . 400
3 Geschäftskosten. 5 000

Summe Kap. 1 12 300
2 Seefahrtschule in Elsfleth.
i Besoldungen . . - . 40 300
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 4 000
3 Geschäftskosten. 8 000

Summe Kap. 2 52 300
3 .Hafenanftalten.
i Besoldungen. 26 900
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorübergehende

Hilfeleistungen . 10 300
3 Kosten der Einzelanstalten . . . 244 700

' Summe Kap. 3 281900
4 Vermischte Ausgaben.
i Unterstützung des Deutschen Schülschisfvereins. 4 000
2 Vergütungen für die Ermittelung des Schiffsverkehrs. 300
3 Zuschuß an die Gemeinde Dedesdorf zu den Kosten des Fährbetriebes Kleinensiel—

Dedesdorf. 200
4 Zuschuß an den Küstenkanalverein. —
5 Beitrag zur Unterhaltung der Anlagen der Wilhelmshaven-Rüstringer-Jndnstrie-

Hafen- und Lagerhaus-Gesellschaft. 12 500
6 Kosten der Anfsichtsführung über die nichtstaatlichen Eisenbahnen. 2 000
7 Sonstiges. 4 500

Summe Kap. 4 23 5l)0

Summe Kap. 1—4 370 000
(Hafenanstalten —
bisher Kerp. II 14 — ) .

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 169 300
Gesamtausgaben . . . . 370 000

Zuschuß 200 700



Anlage 79.

Landesteil Oldenburg.

Haushalt
des Ministeriums der sozialen Fürsorge

für das Rechnungsjahr

1926 .
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Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1826
Reichsmark

E i n n ll h m e n.

1 Gebühren des Gewerbeamts 65 000

2 Gebühren und erstattete Kosten des Landesarbeitsamts 15 400

3 Einnahmen ans der Hebammenlehranstalt in Oldenburg 90 400

4 Einnahmen aus der Heil - nnd Pflegeanstalt Wehnen 400 300

3 Einnahmen ans dem Peter -Friedrich -Ludwigs -Hospital 234 000

6 Erstattete Kosten der Hnuptfürsorgestelle. 2 000

7 Vermischte Einnahmen —

Summe Kap . 1—7 807 100

A u s g a b e n.

1 Gcwerbeamt. .

i Besoldungen . ' . 34 500
2 Vergütungen ' für nicht Planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 23 200
3 Geschäftskosten. 13 500

Summe Kap . 1 71200

2 Landesarbeitsamt.
i Besoldungen . . . 4 700
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 9 200
3 Geschäftskosten. 6 700

Summe Kap . 2 20 600

3 Medizinalwesen.
i Besoldungen . . . 9 700
2 Vergütungen sür nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 41 600
3 Kosten der Medizinalpolizei sowie Geschäfts- und Reisekosten der Amtsärzte . . . 36 700
4 Förderung der Unterbringung von Blinden , Fallsüchtigen , Geistesschwachen

(Idioten ), Taubstummen und Krüppeln in Anstalten und von Trunksüchtigen
in Trinkerheilanstalten sowie zur Unterbringung kranker Kinder in Solbädern 25 000

5 Unterstützung von Hebammen. 17 000
6 Hygienisch-bakteriologische Untersuchungen . . . 26 200
7 Zuschuß an das Nahrungsmitteluntersuchungsamt in Oldenburg. 1 400
8 Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und für Säuglings - und Kleinkinder¬

fürsorge . 6 500
9 Zuschuß für die Bewahr - und Pflegeanstalt Kloster Blankenburg.

10 Bekämpfung der Tuberkulose. 25 000
11 Vermischte Ausgaben. 100

Summe Kap . 3 189 200
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Kap.

Tit. Ausgaben
Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

4 Hebammenlehranstalt in Oldenburg.
i Besoldungen . . . . 4 800
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 23 100
3

Geschäftskosten. 87 500

Summe Kap. 4 115 400

3 Heil - und Pflegeanstalt Wehnen.
i Besoldungen. 77 200
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 89 500
3 Geschäftskosten. 282 600

Summe Kap. 5 449 300

« Peter -F-riedrich -Ludwigs -Hospitol.
1 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 64 000
2 Geschäftskosten. 185 000

Summe Kap. 6 249 000

7 Allgemeine Fürsorge.
i

Landesfürsorge. 10 0002 Landeswohlfahrtspflege . . . . . 1550003 Zuschuß zu verschiedenen Armenfonds und einzelnen Armenanstalten. 1200

Summe Kap. 7 166 200

8 Hanptfürsorgestelle.
1

Besoldungen. 4 8002 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-
gehende Hilfeleistungen . . . 3 3003

Geschäftskosten. 1400

Summe Kap. 8 9 500

9 Wohnungswesen.
i Förderung gemeinnütziger Unternehmungen für den Wohnungsbau. —
2 Darlehen all Gemeinden für Wohnungsnmbauten. —
3

Arbeitgeberdarlehen. —
4 Zinsbeihilfen . . 30 000

Summe Kap 9 30 000

10 Erwerbslosenfürsorge.
i Unterstützung Erwerbsloser und Beihilfen zu Notstandsarbeiten. 250 000
2 Förderung des Wohnungsbaues mit Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge —

Summe Kap. 10 250 000



Anlage 79. — 30 —

Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ir »26
Reichsmark

11 Berufsschulwesen.
1 Zuschüsse zu den Kosten der ersten Einrichtung sowie der Unterhaltung von

Berufsschulen , Handelsschulen und höheren Handelsschulen . . 130 000

2 Sonstige Ausgaben im Interesse des Berufsschulwesens. 4 800

3 Zuschuß an das Technikum in Varel.
16 000

Summe Kap . 11 150 800

12 Vermischte Ausgaben.
i Zuschuß an die Arbeitnehmerkammer.

—

2 Zuschuß für Wanderarbeitsstätten.
—

3 Förderung der Volksgesundheit und Jugendpflege. 6 000

4 Landesamt für Leibesübungen. 8 500

5 WissenschaftlicheVorträge. 3 100

6 Fürsorgeerziehung Minderjähriger. 150 000

7 Kosten des Schlichtungsausschusses . . 3 300

8 Sonstiges . . 1000

Summe Kap . 12 171900

Summe Kap . 1— 12 1 873 100

Abschluß.

Gesamteinnahmen . . . 807100

Gesamtausgaben. 1 873 100

Zuschuß 1 066 000



Anlage 79.

Landesteil Oldenburg.

Haushalt
des Justizministeriums

für das Rechnungsjahr
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Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Eittnah  m e n.

Gebühren.
1 Kollegialgerichte. 130 000
2 Amtsgerichte. 1 500 000
3 Anteil an den Notariatsgebühren. 36 000

Summe Kap . I. 1 666 000

2 Strafgelder. 145 000

3 Gefangenanstalten.
i Eigene Einnahmen der Straf - und Zwangsarbeitsanstalt in Vechta. 144 400
2 Eigene Einnahmen der Gefängnisanstalt in Oldenburg. 3 500
3 Eigene Einnahmen der Gerichtsgefängnisse. 4 000

Summe Kap . 3 151 900

4 Erstattete Kosten der Standesämter. 3 700

3 Vermischte Einnahmen. —

Summe Kap . 1—5 1 966 600

1

A n s g a b e n.

Oberlaudesgericht.
i Besoldungen . . 64100
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 1 900
3 Geschäftskosten. 35 400

Summe Kap . 1 101400

2 Landgericht.
i Besoldungen . . . . . 132 300
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . . 25 300
3 Geschäftskosten (einschließlich derjenigen der Staatsanwaltschaft ) . 96 200

Summe Kap . 2 253 800

3 Staatsanwaltschaft.
i Besoldungen. 53 400
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 14 600

Summe Kap . 3 68 000

4 Amtsgerichte.
i Besoldungen . - . . . 624 200
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 399 000
3 Geschäftskosten . . 16l 000

Summe Kap . 4 1 184 200

Summe Kap . 1— 4 1 607 400
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Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

182«
Reichsmark

3 Straf - und Zwangsarbeitsanstalt Vechta.
i Besoldungen . . 209 400
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-gehende Hilfeleistungen. 74 200
3 Sonstige Verwaltungskosten. 213 400

Summe Kap. 5 497 000
6 Gefängnisanstalt iu Oldenburg.
l

Besoldungen. 41900
2 Vergütungen fiir nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 7 800
3 Sonstige Verwaltungskosten . .. 32 000

Summe Kap. 6 81 700
7 Gerichtsgefängnisse.
i Besoldungen . . . . . 16 100
2 Vergütungen fiir nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-gehende Hilfeleistungen . . 4 400
3 Sonstige Berwaltungskosten. 34 000

Summe Kap. 7 54 500
8 Standesämter. 5 200

!1 Vermischte Ausgaben. 2 000

Summe Kap. 1—9 2 247 800

AbfchUch.
Gesamteinnahmen. 1 966 600
Gesamtausgaben . . 2 247 800

-

Zuschuß 281 200

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 5
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Landesteil Oldenburg.

Haushalt
des Ministeriums der Kirchen und Schulen

für das Rechnungsjahr

1926 .

5*



Anlage 79. — 36 - -

Vorbemerkung.

Die nachstehend aufgefiihrten Einnahmen und Ausgaben für das Schulwesen verteilen sich auf die Oberschulkollegien
wie folgt:

Kap. Allgemein Evang. ^ Kath.
Oberschnlkollcginm

I. Einnahmen.
1 Oberschulkollegien. 400 — —
2 Staat !, höhere Lehranstalten, einscht. der Lehrerseminare. — 283 100 130 000
3 Taubstummenanstalt Wildeshausen. 13 700 — —

Summe 14100 283100 130 000

II. Ausgaben.
2 Oberschulkollegien. — 100 000 49 300
3 Staat !, höhere Lehranstalten einschl. der Lehrerseminare. — 752 300 369 800
4 Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der Gemeinden. — 361200 15 100
5 Zuschüsse zu sonstigen höheren und mittleren Lehranstalten. — 72 300 36 000
6 Sonstige Zuschüsse. 61 900 — —

7 Volksschulwesen. 1 732 500 132 900 53 600
S um nie 1 794 400 1418 700 523 800

Kap.

Tit.
Einnah m e u

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Ncichsmark

E inna h in e n.

1 Gebühren der Oberschttlkolleqien. 400

2 Staatliche höhere Lehranstalten mit Einschluß der Lehrerseminare.

s.) Evangelisches Oberschulkollegium.
i Gymnasium in Oldenburg. 28 200
2 Realgymnasium in Oldenburg . . . 86 500
3 Mariengymnasium in Jever. 51 100
4 Realgymnasium in Rüstringen . . . 89 500
5 Aufbauschule i. E . in Oldenburg . . 26 100
6 Schullehrerseminar i . A. in Oldenburg. 1 700

Summe Kap . 2a. 283100

b) Katholisches Oberschulkollegium.
1 Gymnasium in Vechta. 47 800
2 Realgymnasium in Cloppenburg. 57 900
3 Aufbauschule i. E . in Vechta. 24 300

Summe Kap . 2b 130 000

Summe Kap . 2 413 100

3 Taubstummenanstalt Wildeshansen.
i Eigene Einnahmen der Anstalt. 13 700
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Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ansgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

LSÄ6
Reichsmark

4 Landcsorchcster.
i Aus Konzerten . . 35 000

5 Vermischte Einnahmen 2 000

Summe Kap. 1—5 464200

Ausgaben.

1 Kirchenwesen.
i Bauschsumme als Zuschuß sür die evangelische Kirche . . . 48 600
2 Bauschsunnneals Zuschuß für die katholische Kirche . . . 22 700
3 Beihilfen zu den Kosten des jüdischen Kultus. 4 000

Summe Kap. 1 75 300

2 Oberschnlkollegien.
i Besoldungen: .

a) Evangelisches Oberschulkollegium. . . 71300 R .M.
b) Katholisches Oberschulkollegium. . . 35 600 R.M.

Summe Tit . 1 106 900

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und sür vorübergehende
Hilfeleistungen:

n) Evangelisches Oberschulkollegium. . . 6 900 R.M.
b) Katholisches Oberschnlkollegium. . . 5 900 R.M.

Summe Tit . 2 12 800

3 Geschäftskosten:
n) Evangelisches Oberschnlkollegium. . . 21800 R.M.
b) Katholisches Oberschnlkollegium. . . 7 800 R.M.

Summe Tit . 3 29 600

Summe Kap. 2 149 300

3 Staatliche höhere Lehranstalten mit Einschluß der Lehrerseminare.
i Besoldungen:

a) Evangelisches Oberschnlkollegium.
1. Gymnasium in Oldenburg. . 87 000 R.M.
2. Realgymnasium in Oldenburg. . 130 200 R.M.
3. Mariengymnasium in Jever. . 102 500 R.M.
4. Realgymnasium in Rüstringen. . 152 500 R.M.
5. Aufbanschnlei. E. in Oldenburg . . . 80 300 R.M.
6. Schullehrerscminar i. A. in Oldenburg . V- . . 59 900 R.M.

Schullehrerseminar i. A. in Varel. — R.M.
Summe Tit . In 612 400

d) Katholisches Oberschnlkollegium.
1. Gymnasium in Vechta. . 115 600 R .M.
2. Realgymnasium in Cloppenburg. . 94 700 R.M.
3. Aufbanschnlei. E. in Vechta. . 56 500 R.M.
4. Schullehrerseminar i. A. in Vechta. . 35 300 R.M.

Summe Tit . 1b 302100

Summe Tit . 1 914 500
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Kap.

Tit,

(3)

Ausgabe»
Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorüber¬
gehende Hilfeleistungen:

a) Evangelisches Oberschulkollegium.
1. Gymnasium in Oldenburg.
2. Realgymnasium in Oldenburg.
3. Mariengymnasium in Jever.
4. Realgymnasium in Rüstringen.
5. Aufbauschulei. E. in Oldenburg.
6. Schullehrerseminar i. A. in Oldenburg.

Schullehrerseminar i. A. in Varel

7 400 R.M.
6 700 R.M.
9 300 R.M.
9 800 R .M.
7 900 R.M.
5 200 R.M.

Summe Tit . 2a 46 300

b) Katholisches Oberschulkollegium.
1. Gymnasium in Vechta . 14 400 R.M.
2. Realgymnasium in Cloppenburg . 12 600 R.M.
3. Ausbanschulei. E. in Vechta . 2 000 R.M.
4. Schullehrerseminar i. A. in Vechta . 2 000 R.M.

Summe Tit . 2b 28 000

Summe Tit . 2 74 300
3 Geschäftskosten:

a) Evangelisches Oberschulkollegium.
1. Gymnasium in Oldenburg . .
2. Realgymnasium in Oldenburg.
3. Marienghmnasium in Jever.
4. Realgymnasium in Rüstringen.
5. Aufbauschulei. E. in Oldenburg.
6. Schullehrerseminar i. A. in Oldenburg.

Schullehrerseminar i. A. in Varel.

8 900 R.M.
18 600 R.M.
15 900 R .M.
24 800 R.M.
15 500 R.M.
9 900 R.M.

— R.M.
Summe Tit . 3a 93 600

b) Katholisches Oberschulkollegium.
1. Gymnasium in Vechta.
2. Realgymnasium in Cloppenburg.
3. Aufbauschulei. E . in Vechta.
4. Schullehrerseminar i. A. in Vechta . . . . . . .

12 000 R.M.
15 200 R.M.
9 800 R.M.
2 700 R.M.

Summ e Tit . 3b
Sum me Tit . 3
Summe Kap. 3

39 700
133 300

1 122100

4 Zuschüsse zu höhere » Lehraustalteu der Gemeinden,
a) Evangelisches Oberschülkollegium.

1. Oberrealschule in Oldenburg,
2. Oberrealschule in Delmenhorst,
3. Oberrealschule in Brake,
4. Oberrealschule in Nordenham,.
5. Oberrealschule i. E. in Varel,
6. Realschulei. E. in Elsfleth,
7. Höhere Bürgerschule in Berne,
8. Höhere Bürgerschule in Westerstede,
9. Höhere Bürgerschule in Rodenkirchen,

10. Höhere Bürgerschule in Zetel,
11. Höhere Bürgerschule in Wildeshausen,
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ISS«
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12. Höhere Bürgerschule in Augustfehn,
13. Cäcilienschule in Oldenburg,

Helene-Langeschule in Oldenburg,
14 . Frauen - und Haushaltungsschule in Oldenburg,
15. Handarbeits - und Hauswirtschaftslehrerinnenseminar in Oldenburg,
16. Fräulein -Marienschule in Rüstringen,
17. Handarbeits - und Turnlehrerinnenseminar in Rüstringen,
18 . Kindergärtnerinnenseminar in Rüstringen,
19. Lyzeum in Jever,
20 . Höhere Bürgerschule Waugerooge.

Kap . 4n 36 l 200
b) Katholisches Oberschulkollegium.

1. Höhere Bürgerschule in Essen,
2. Höhere Bürgerschule in Löningen,
3. Höhere Bürgerschule in Friesoythe,
4. Höhere Bürgerschule in Lohne.

Kap . 4b 15 400
Summe Kap . 4 376 300

3
i

2

6
i

2

3

7
i

Zuschüsse zu sonstigen höheren nnd mittleren Lehranstalten.
Höhere Privatlehranstalteu im Bereich:
u) des Evangelischen Oberschulkollegiums . — R .M.
b) des Katholischen Oberschulkollegiums . 36 000 R .M.

Summe Tit . 1
Mittelschulen der Stadt Oldenburg.

Summe Kap . 5
Sonstige Zuschüsse.

Aus - und Weiterbildung:
n) der Lehrer an den höheren Lehranstalten . . 3000 R .M.
b) der Volksschullehrer . 17 400 R .M.
o) der Hilfsschullehrer . . 700 R .M.
ä) der Handarbeitslehrerinnen. . 1300 R .M.

Summe Tit . 1
Erziehung und Ausbildung der Schüler:
u) Schulgelderlaß . . 15 000 R .M.
b) Erziehungsbeihilfen . 1 000 R .M.
o) Beihilfen zum Besuch höherer Schulen und zur weiteren wissen¬

schaftlichen Ausbildung . 9 000 R .M.
cl) Beihilfen für Schüler höherer Lehranstalten , die sich dem Volks-

schnllehrerberuf widmen wollen . 12 000 R .M.
Summe Tit . 2

Förderung des Erziehungs - und Unterrichtswesens durch allgemeine Veranstal¬
tungen (Lehrgänge , Kurse , Wettkämpfe usw.) .

Summe Kap . 6
Volksschulwese ».

Taubstummenanstalt in Wildeshausen:
n) Besoldungen . 17 100 R .M.
b) Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und

für vorübergehende Hilfeleistungen . 500 R .M.
o) Geschäftskosten . . . 14 900 R .M.

Summe Tit . 1

36 000
72 300

108 300

22 400

37 000

2 500
6 t 900

32 500
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6)
2 Zuschüsse zu den Lehrerbesolduugen. 1 700 000
3 Vertretung von Lehrern im Bereich:

u) des Evangelischen Oberschulkollegiums . . . 33 000 R.M.
b) des Katholischen Oberschnlkollegiums. 10 000 R.M.

Summe Tit . 3 43 000
4 Besoldungen der zur Versügung der Oberschulkollegienstehenden Lehrer im

Bereich:
u) des Evangelischen Oberschulkollegiums. — R.M.
b) des Katholischen Oberschulkollegiums . . — R.M.

Summe Tit . 4
5 Umzugskosten der VolksschullehrerimBereich:

u) des Evangelischen Oberschulkollegiums. 20 000 R .M.
b) des Katholischen Oberschnlkollegiums . 6 000 R.M.

Summe Tit . 5 26 000
6 Beihilfen zu den Kosten der Volksschulhausbauten:

a) Evangelisches Oberschulkolleginm . 70 600 R.M.
b) Katholisches Oberschulkollegium. 30 000 R.M.

Summe Tit . 6 100 600
7 Vermischte Ausgaben im Bereich:

a) des Evangelischen Oberschulkollegiums . 3200 R.M.
b) des Katholischen Oberschulkolleginms . . . . . 1000 R.M.

Summe Tit . 7 4 200
8 Zuschüsse zu privaten Volksschulen im Bereich:

a) des Evangelischen Oberschnlkollegiums . 2800 R.M.
b) des Katholischen Oberschnlkollegiums. 6600 R.M.

Summe Tit . 8 9 400
9 PädagogischerLehrgang in Oldenburg zur Ausbildung evangelischer Volksschul-

lehrer . . . 3 300
Summe Kap. 7 1 919 000

8 Öffentliche Bibliothek in Oldenburg.
i Besoldungen. 7 200
2 Vergütungen siir nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 2 300
3 Geschäftskosten. 17 100

Summe Kap. 8 26 600

9 Zuschuß an die Stadt Oldenburg zur Verwaltung des LandeStheaters 100 000

10 Landesorchester.
i Vergütungen . 168 000
2 Geschäftskosten. 20 000

Summe Kap. 10 178 000

u Vermischte Ausgaben. 2 000
Summe Kap. 1—11 4 118 800

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 464 200
Gesamtausgaben. 4118 800

Zuschuß 3 654 600
>
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E i n n a h m e n.
1 Einnahmen ans dem Staatsgut.
1 Forsten (1. Juli 1926/27) . 700 000
2 Verpachtete Gebäude und Grundstücke. 1 125 000
3 Fischereipachteu. 10000
4 Jagdpachten. 19 000
5 Ständige Pacht, Erbpacht, Erbzins usw. 23 000
6 Bewegliche Renten für Siedlungen und Beisiedlungen. 230 000
7 Grnndherrliche Gefälle. bl 700
8 Kauf- und Ablösungsgelder für Grundstücke bzw. Berechtigungen, die dem

Grundsätze des Z 79 Abs. 1 der Verfassung nicht unterliegen. 20 000
9 Zinsen der Staatsgutskapitalien . . . 30 000

10 Zinsen für Baudarlehen. 140 000
10a Abträge von Baudarlehen. 64 000
11 Erstattete Vorschüsse wegen Ausführung von Pachtbedingungen. 1000
12 Vermischte Einnahmen. 350 000

Summe Kap. 1 2 763 700
2 Kapitalbeteiligung des Staates.
i Beteiligung des Staates an Privatgesellschaften. 30 000
3 Ertrag aus den Eisenbahnen —
4 Rente für den Übergang eines Teils der oldeubnrgischen Wasserstraßen

ans das Reich. —
5 Gebühren.
i Kataster-, Vermessungs- und Fortschreibungs-Gebühren. 40 000
2 Wahrnehmung kommunaler Hebungen durch die Amtskassen. 15 000

Summe Kap. 5 55 000
6 Landesstenern.
i Grundsteuer. 1 706 000
2 Wandergewerbesteuer . . 115000
3 Stempelsteuer. 220 000
4 Oldeuburgische Erbschaftssteuer. 100
5 Gewerbesteuer. 300 000
6 Gewerbsrekognitionen. 75 000
7 Steuer vom bebauten Grundbesitz . . . 2 000 000

Summe Kap. 6 4 416 100
7 Anteile an den Reichsstenern.
i Reichseinkommensteuer. 4 500 000
2 Körperschaftssteuer. 500 000
3 Reichsumsatzsteuer. 1 150 000
4 Grunderwerbsteuer . . 250 000
5 Renuwettsteuer. 70 000
0 Kraftfahrzeugsteuer. 350 000 '

Summe Kap. 7 6 820 000
8 Erstattung von Versorgnngsbezügcn ans anderen Kassen 36 900
9 Mahn - nnd Vollstrecknngsgebühren in Verwaltungssachen sowie

Stnndungs - nnd Verzugszinsen. 25 000
10 Vermischte Einnahmen. 11 000

Summe Kap. 1—10 14157 700
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1
Ausgaben.

Staatliches Hebungswese ».
1 Besoldungen . . 51 900
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . 56 800
3 Geschäftskosten. 13 200
4 Vergütung an Gemeinden für die Wahrnehmung staatlicher Kassengeschäfte. . 7 800
5 Vergütungen für den Verkauf von Stempel- und Gerichtskostemnarkensowie

Kosten des Neudrucks dieser Marken. 5 500
6 Vergütungen an die Amtsrentmeister für die Wahrnehmung kommunaler Hebungen 6 000

Summe Kap. 1 141 200
2 Verwaltung der Landesschuld.
i Zinsen und Renten . . 1 267 000
2 Abträge. 560 000
3 Geschäftskosten. 7 000

Summe Kap. 2 1 834 000
3 Beitrag zur Zentralkasse des Freistaates 749 000

4 Verwaltung des Staatsguts.
i Gehalte der Domanialbeamten. 16 200
2 Vergütungen an Domanialbeamte. 4 900
3 Geschäftskosten bei der Verwaltung des Staatsguts. 6 500
4 Öffentliche Abgaben vom Staatsgrundbesitz . . 200 000
5 Unterhaltung des Elisabethgrodendeichs nebst Zubehör. 2 700
6 Besondere Verwendungen für Grundstücke mit Ausnahme der Forsten. 83 700
7 Zuschuß zu den Kosten der Besteinung des Gemeindeweges von Bergedorf nach

Steinkimmen. 1200
8 Sonstiges . . . . 1000

Summe Kop. 4 316 200
3 Hochbanämter.
i Besoldungen . . . 54 300
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . . 3 500
3 Geschäftskosten. 18 400

6
Summe Kap. 5 76 200

Hochbauwesen.
i Unterhaltung der Staatsgebände. 50 000
2 Vergütung der Schornsteinfeger für Reinigung der Schornsteine und Öfen . . . 2 000
3 Feuerversicherung . . . 18 000
4 Erneuerungen und Ergänzungen. —
5 Neubauten. —

7 Summe Kap. 6 70 000
Forstwesen.

i Besoldungen (1. Juli 1926/27) . 91500
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen(1. Juli 1926/27) . . . 22 900
3 Geschäftskosten beim Forstwesen (1. Juli 1926/27) . 36 000
4 Forstbetriebskosten(1. Juli 1926/27) . 266 000
5 Besondere Verwendungen für Forstgrnndstücke(1. Juli 1926/27) . 12 900
6 Ankauf von bebauten Grundstücken zu Holzwärterdienstwohnungen. 12 000

Summe Kap. 7 441300

6*
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8 Kataster -, Vermestungs - und Abschätzungswesen.
i Besoldungen . . . 176 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, siir Angestellte und sür vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 63 200
3 Geschäftskosten . .̂ 57 700

Summe Kap. 8 296 900

9 Gesetzliche Wartegeldcr , Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge für
Beamte und Vottsschullehrer. 2 351000

10 Verschiedene Versorgnugsbezüge , Unterstützungen «sw.
i. Renten aus Grund des Art. 1 § 3 Abs. 2 und 3 des Zivilstaatsdienergesetzes. . . 12 000
2 Unterstützungen an ausgediente Angestellte und deren Hinterbliebene, ferner an er-

Wachsens Kinder verstorbener Beamten, Volksschnllehrer und Gendarmen . . . 32 000
3 Sonstige Unterstützungen. 8 000

Summe Kap. 10 52 000
11 Vermischte Ausgaben.
1 Jahrgelder infolge der Erwerbung des gräflich Bentinck'schen Familien -Fidei-

kommisses. 6 000
2 Zurückerstattungenauf Pachtgelder, Gebühren usw. 5 000
3 Vorschußweise geleistete Bestreitung der Kosten wegen Ausführung von Pacht-

bedingungen. 1000
4 Notstandsbeihilfen sür Beamte und Volksschullehrer. . 30 000
5 Sonstiges . . 1000

Summe Kap. 11 43 000

Summe Kap. 1—11 6 370 800

Abschluß
Gesamteinnahmen . . 14 157 700
Gesamtausgaben . . 6 370 800

Überschuß 7 786 900
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192«
Reichsmark

E i » n a h m e n.

Rückzahlnnge» von Bandarlehen. —

1 Kafsenüberschuß, hier nach dem Abschluß des Jahres 1924 —

2 Vermischte Einnahmen. —

Summe Kap . 1 nnd 2 —

Ausgaben.

1 Wohnungsbau.
i Darlehen zur Förderung der Neubautätigkeit. —

2 Wiederverwendung der zurückfließenden Baudarlehen zur weiteren Förderung des
Wohnungsbaues. —

2 Allgemeine Fürsorge. 10 000

3 Zuschuß an den Bntjadinger Znwässernttgs -Kanalverband zur bestick¬
mäßigen Instandsetzung des Stadlander Kanals. 20 000

4 Entschädigung an die Landesteile Lübeck und Birkenfeld . . 18 400

3 Vermischte Ausgaben. —

Ausbau des Peter -Friedrich - Ludwigs -Hospitals nnd für innere Ein¬
richtung desselben.

Summe Kap . 1— 5 48 400

Abschluß.
Gesamteinnahmen . . . —

Gesamtausgaben. 48 400

Zuschuß 48 400
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183«
Reichsmark

1
E inna h m e n.

Nene Anleihen. . 1414000
2 Aus der 1835 ansgenommene» Anleihe bei der Reichsversichernngs-

3
anstatt. 2818200

Aus der 1835 anfqenommenen Ausländsanleihe 2 520 000
Summe Kap. 1—3 6 752 200

Ausgaben.
1 Hafenanstalten.
i Erneuerung der Elsflether. Hasenkaje. 80 000
2 Erneuerung der Braker Schleusentore. 120 000
3 Instandsetzung des Varelerhafens. 50 000

Summe Kap. 1 250 000

2 Anlegung eines Wasserkraftwerkes an der oberen Hunte 300 000
Summe Kap. 1 u. 2 550 000

3 Besondere Aufwendungen für die Staatsstrasten. 600 000
4 Erweiterungsbau des Realgymnasiums in Oldenburg. 131700
3 Erweiternngsban des Mariengymnasiums in Jever 82 200
6 Neubau des Gymnasiums in Vechta 170 000
7 Unterhaltung der Staatsgebäude 150 000
7a Herstellung einer besonderen Entwässerung zur Erhaltung des

Waddenser -Bnrhaver AnstengrodenS (I Nate> 34 000
8 Wohnungsbau.
i Darlehen zur Förderung der Neubautätigkeit. 2 000000
2 Landsiedlungsbaudarlehen an Siedler. 131000
3 Förderung des Wohnungsbaues mit Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge 150 000
4 Darlehen an Gemeinden für Wohnungsumbauten. 35 000
5 Förderung gemeinnütziger Unternehmungen für den Wohnungsbau . . . . . 5 000
6 Arbeitgeberdarlehen. 50 000

Summe Kap. 8 2 371000

9 Ansbau des Peter -Friedrich-Lndwigs -Hospitals und für innere Ein-
richtnngen desselben . 60 000

19 Vermischte Ausgaben . 53 300
11 Znschnst zur Herstellung des Grostschiffahrtswegcs voll Oldenburg

nach Kampe . 870 000 .
12 Förderung öffentlicher Notstandsarbeite ».

i Eindeichung des Ostgrodens auf Wangerooge. —
2 Kanalbau Kampe—Sedelsberg. 1400000
3 Talsperre Thülsfelde. 250 000

Summe Kap. 12 1650000
Summe Kap. 11 u. 12 2 520000

13 Weiteres Darlehen zur Aufrechterhaltung der Fleischmehlfabriken 30 000

Summe Kap. 1—13 6 752 200

Abschluss.
Gesamteinnahmen. 6 752 200
Gesamtausgaben. 6 752 200

Demnach ausgleichend —

Bemerkung.
Der Staatsregierung wird die gegenseitige Überrechnungssähigkcit aller Besoldungen und Vergütungen befassenden

Titel gewährt.
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Ab¬

schnitt
Verwaltungen Einnahmen

R.M.

Ausgaben

R.M.

Übersch

Einnahmen
N.M.

uß der

Ausgaben
N.M.

i 2 3 4 5 6

Ordentlicher Haushalt.
I Allgemeines. 100 9100 — 9 000

II Innere Verwaltung. 38 900 284 800 - 245 900

III Handel und Gewerbe. 100 6 100 — 6 000

IV Soziale Fürsorge. 600 107 900 — 107 300

V Justiz. 166 700 273 000 - 106 300

VI Kirchen und Schulen. 123 100 594 600 — 471 500

VII Finanzen. 1 795 000 763 300 1031 700 —

Summe ordentlicher Haushalt 2 124 500 2 038 800 1 031 700 946 000

VIII Außerordentlicher Haushalt 297 000 486 000 — 189 000

Gesamtsumme 2 421 500 2 524 600 1031 700 1 135 000

Abschluß.
Es betragen:

die ordentlichen Einnahmen . 2 124 500 R.M.
die ordentlichen Ausgaben . 2 038 800 N.M.

Überschuß . 85 700 RM.

die außerordentlichen Einnahmen . 297 000 R.M.
die außerordentlichen Ausgaben . . 486 000 R.M.

189 000 N.M.Fehlbetrag . .
Bleibt Fehlbetrag l03 300 R.M.
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Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

Einnahmen.

1 Vermischte Einnahmen 100

1

2

3

4

Ausgaben.

Einstweilige Verwaltungen und Vertretungen

Umzugskosten und Kosten doppelten Haushalts

Leistungen des Staats in Anlast der Unfallversicherung

1000

4 000

4000

Vermischte Ausgaben

Summe Kap. 1— 4

100

9 100

Abschlust.

Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben

Zuschuß

100
9100

9 000

t
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Tit.
Einnahmen nnd Ansgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Ein nahmen.

Gebühren.
1 Gebühren der Regierung. , 20 000
2 Gebühren des Verwaltungsgerichts. 400
3 Gebühren des Pachteinigungsamts und des Oberpachteinigungsamts. 200
4 Jagdkartengebühren. 6 000
5 Gebühren für Schlachtvieh- und Fleischbeschau. 600
6 Gebühren für Eichungen. 4 000

Summe Kap. 1 31 200

2 Erstattete Kosten der Spruchkammer des Oberversichernngsamts 1 700

3 Strafgelder. 100

4 Anteil an der Nennwettstener. 2 600

3 Einnahmen ans dem Fischereihafen in Niendorf 3 200

6 Vermischte Einnahmen. 100

Summe Kap. 1—6 38 900

1
Ausgaben.

Negierung.i
Besoldungen. 53 700

2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-
gehende Hilfeleistungen. 43 800

3 Geschäftskosten . 29 300
4 Kosten der Spruchkammer des Oberversicherungsamts. 1 700

Summe Kap. 1 128 500

2 Staatliche Polizei.
i Gendarmerie . . 67 300
2 Ordnungspolizei . . . . . 13 000
3 Polizeikosten einschließlich der Kosten der Unterbringung von Zwangsarbeitern in

der Zwangsarbeitsanstalt in Vechta. 5 000
Summe Kap. 2 85 300

3 Landwirtschaft.
i Zuschuß zu den Kosten der Landwirtschaftskammer nnd zur Förderung der Land-

Wirtschaft im allgemeinen. 8 000
2 Zuschuß an die Pflanzenschutzstelle des Landesteils Lübeck. 1 000
3 , Mitbenutzung des bakteriologischen Instituts für Tierseuchen in Kiel. 500
4 Zuschuß zur Unterhaltung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Eutin . . . 4 600
5 Förderuna der Pferdezucht. 2 600

' 6 Förderung der Rindviehzucht. 3 000
7 Forderung der Fischerei und Prämien für die Vertilgung der Fischräuber . . . 600
8 Pachteinignngsämter . . . . . 200

Summe Kap. 3 20 500
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Tit.
Ausgabe»

Betrag für das
Rechnungsjahr

1926
Reichsmark

4 Beterinärwesen.
i Besoldungen. 3 200
2 Kosten der Veterinärpolizei, sowie Geschäfts- und Reisekosten des Landestierarztes 6200
3 Schlachtvieh- und Fleischbeschau. . 1000

Summe Kap. 4 10 400

3 Wegebauwesen.
i Besoldungen . . . 6 900
2 Geschäftskosten . 500
3 Kosten des Wegebaues

a) Gesetzliche Verpflichtung des Staates zur Unterhaltung von Gemeindewegen 7000
b) Beihilfen für Neuchaussierungen von öffentlichen Wegen . . . . . . . 5000

Summe Kap. 5 19 400

6 Eichwesen. 2 400

7 Sonstige Ausgaben.
i Sicherung des Ostseestrandes. 9 000
2 Hafenanlagen in Niendorf. 3 000
3 Fällt aus. —
4 Feuerlöschwesen . " . 2 700
b Witteruugsbeobachtungen . . 500
6 Forschungen auf dem Gebiete der Landeskunde und der Landesgeschichte. . . . 400
7 Denkmalschutz. 100
8 Beitrag für die Biologische Station in Plön. 100
9 Sonstiges. 2 500

Summe Kap. 7 18 300

Summe Kap. 1—7 234 800

Abschluß
Gesamteinnahmerr. 38900
Gesamtausgaben . . 284 800

> .

Zuschuß 245 900

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 8
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Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

Einnahmen.
1 Vermischte Einnahmen 100

1
1

2

Ausgaben.

Berufsvertretungen und Bernfsfördernngen.

Zuschuß an die Handelskammer.

Hebung des Handwerks . . .

Summe Kap. 1

1 500

4 000

5 500

2

Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben

Vermischte Ausgaben

Abschluß.

Summe Kap. 1— 2

600

6 100

100
6 100

Zuschuß 6 000



Anlage 79.

LandesLeil Lübeck.

Haushalt
der Verwaltung für die soziale Fürsorge

für das Rechnungsjahr

1926 .

/



Anlage 79. — 62 —

Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Einnahmen.

Fürsorgeerziehung Minderjähriger 500

2 Sonstige Einnahmen 100

Summe Kap. 1—2 600

1
A n s g a b e n.

Medizinnlwesen.
i Besoldungen . . . 6 000
2 Kosten der Medizinalpolizei, sowie Geschäfts- und Reisekosten des Landesarztes . . 4 200
3 Zuschuß zu der in der Stadt Lübeck befindlichen Anstalt für schwachsinnige Kinder 1000
4 Bekämpfung der Tuberkulose . . . 6 000
5 Aufwand für das Hebammenwesen. . 4 400
6 Beitrag für das dem hygienischen Institut der Universität in Kiel angegliederte 800Untersuchungsamt für ansteckende Krankheiten . .
7 Zuschuß für das Nahrungsmittel -Untersuchungsamt in Oldenburg. 200
8 Sonstiges. 100

Summe Kap. 1 22 800
2 Allgemeine Fürsorge.
i Landeswohlfahrtspflege . . 6 200
2 Zuschüsse an Armenanstalten. 200

Summe Kap. 2 6 400
3 Wohnungswesen.
i Förderung gemeinnütziger Unternehmungen für den Wohnungsbau. 1000
2 Beihilfen an Gemeinden zu den Kosten des Wohnungsumbaues. 1000
3 Arbeitgeberdarlehen. 6 000
4 Zinsbeihilfen . . 5 000

Summe Kap. 3 13 000
4 Erwerbsiosenfürsorge.
i Unterstützung Erwerbsloser und Beihilfen zu Notstandsbeihilfen. 30 000
2 Förderung des Wohnungsbaues mit Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge 5 000

3
Summe Kap. 4 35 000

Berufsschulen.
i Beihilfen für Berufsschulen. 12 000
2 Sonstiges im Interesse des Berufsschulwesens. 500

Summe Kap. 5 12 500

6 Gründling von Jugendherbergen. 2 000

7 Jugendpflege. 2 500

8 Anteil an den Kosten des Landesarbcitsamts Oldenburg ( Landesamt
für Arbeitsvermittlung ) . 700

9 Fürsorgeerziehung Minderjähriger. 12 000
10 Kosten der Schlichtungsausschüsse. 500
u Vermischte Ausgaben. 500

Summe Kap. 1—11 107 900

Abschluß
Gesamteinnahmen . i . . . 600
Gesamtausgaben. 107 900

Zuschuß 107 300



Anlage 79.

Landesteil Lübeck.

Haushalt
für die Justizverwaltung

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. — 64 —

Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ans gaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

Einnahmen.

1 Gebühren der Amtsgerichte. 140 000

2 Strafgelder. 16000

3 Anteil an den Notariatsgebühren. 10 000

4 Eigene Einnahmen der Gefangenanstalten. 300

3 Zur Erstattung kommende Strafvollstrecknngskosten 200

6 Erstattete Kosten der Standesämter. 100

7 Vermischte Einnahmen. 100

Summe Kap. 1—7 166 700

A nsgaben.

1 Beitrag zu den Kosten des Landgerichts der freien und Hansestadt Lübeck
und des Landesteils Lübeck. 32 900

2 Amtsgerichte.
i Besoldungen. 102 100
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . . . . 53 600
3 Geschäftskosten . . 62 100

Summe Kap. 2 217 800

3 Gefängnisse.
i Besoldungen. 3 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistunaen. 900
3 Verwaltungskosten . . 9 600

Summe Kap. 3 13 500

4 Strasvollstrecknngskosten. 8 000

3 Standesämter. 500

6 Vermischte Ausgaben. 300

Summe Kap. 1—6 273 000

Abschlnh.
Gesanlteinnahmen . . 166 700
Gesamtausgaben . . . . 273 000

Zuschuß 106 300



Anlage 79.

Landesteil Lübeck.

Haushalt
der Verwaltung für Kirchen und Schulen

für das Rechnungsjahr

1926 .

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 9



Anlage 79. — 66  —

Kap.

Til.
Einnahmen nud Ansgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

E i 11 na h m e « .

Gymnasium und Reform -Realgymnasium in Entin 81 600

2 Realprogymnasinm mit Realabteilung i . E . in Ahrensbök 41 500

3 Vermischte Einnahmen —

Summe Kap . 1— 2 123100

1

Ausgaben.

Kirchenwesen.
i Bauschsumme als Zuschuß siir die evangelische Landeskirche. 16 000
2 Zuschuß für die katholische Kirche sür das laufende Jahr. 1 400

Summe Kap . 1 17 400

2 Regierung als obere Schulbehörde.
i Besoldungen. 8 000
2 Vergütungen sür nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und sür vorüber-

800gehende Hilfeleistungen.
3 Geschäftskosten . 1 750

Summe Kap . 2 10 550

3 Gymnasium und Reform -Realgymnasium.
i Besoldungen. 175 900
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 5 700
3 Geschäftskosten . . 18 000

Summe Kap . 3 199 600

3a Realprogymnasium mit Realabteilung i. E . in Ahrensbök.
i Besoldungen und Vergütungen . . 41900
2 Geschäftskosten . 10 500

Summe Kapitel 3n 52 400

4 Zuschuß für das Lyzenm in Entin . 16 100

3 Volkshochschule in Eutin und zur Förderung der allgemeinen
Volksbildung. 1000

6 Volksschulwesen.
i Zuschüsse zu den Lehrerbesoldungen . ^ . 250 000
2 Vertretungen von Lehrern . . . 5 000
3 Umzugskosten der Volksschullehrer. 3 000
4 Beihilfen zu den Kosten der Schulhausbauten. 25 000
5 Zuschüsse zu privaten Volksschulen. 400

Summe Kap . 6 283 400



— 67 — Anlage 79.

Kap.

Tit.

7

Ausgaben

Sonstige Zuschüsse.

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1 Aus- und Weiterbildung
a.) von Lehrern an höheren Lehranstalten
b) von Volksschullehrern.
o) von Hilfsschullehrern.
ä) von Handarbeitslehrerinnen . . .

1 300
400
250

1000

2 Unterstützungen für Präparanden und Seminaristen
3 Erziehung und Ausbildung der Schüler

u) Schulgelderlaß.
b) Erziehungsbeihilfen.
o) Beihilfen zum Besuch höherer Schulen und zur weiteren wissenschaftlichen

Ausbildung.
ä) Beihilfen für Schiller höherer Lehranstalten, die sich dem Volksschullehrer¬

berus widmen wollen . .
e) Unterstützungen für Lehreranwärter zur Ausbildung für den Volksschullehrer¬

berus . . .

1 300
200

1 500

1 200

1 000
4 Förderuug des Erziehungs- und Unterrichtswesens durch allgemeine Veranstal¬

tungen (Lehrgänge, Kurse, Wettkämpfe usw.) . 500
5 Förderung einer Landeslehrerbücherei

Summe Kap. 7
300

8 950

8 Öffentliche Bibliothek . 4 100

9 Zur Förderung von Volksbüchereien 500

1V Vermischte Ausgaben

Summe Kap. 1—10

600

594 600

Abschlnst.
Gesamteinnahmen . . .
Gesamtausgaben.

Zuschuß

123 100
594 600

471500

9*



Anlage 79.

Landesteil Lübeck.

Haushalt
-er Finanzverwaltung

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. 70

Kap.

Tit.
Einnahmen

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

Ein nahmen.

1 Einnahmen ans dem Staatsgut.
1 Forsten und Moore. 280 000
2 Grnndgüter in eigener landwirtschaftlicher Benutzung. 600
8 Verpachtete Grundstücke und Gebäude . . 113 300
4 Erbpachten, Kanon vormaliger Vorwerksländereien und Renten sür verkaufte

Grundstücke. 4 500
Grundherrliche Berechtigungenund andere Gefälle

5 n) Ständige Gefälle . . . . . 7 500
6 b) Unständige Gefälle. 200
7 Zinsen der Staatsgutskapitalien . . 300
8 Zinsen für Baudarlehen . . 18 000
9 Sonstiges . " 100

Summe Kap. 1 424 500

2 Kapitalbeteiligung des Staates.
Aktien der Aktiengesellschaft Saline Lüneburg und Chemische Fabrik A-G. . . . —

2 Aktien der Lübeck—Segeberger Bahn . . —
3 Aktien der Eutin—Lübecker Eisenbahn. 25 500

Summe Kap. 2 25 500

3 Gebühren.
. i Kataster-, Vermessungs- und Fortschreibungsgebühren. . 9 000

4 Landessteuern.
i Grundsteuer . . 50 800
2 Gebäudesteuer. 90 800
3 Waudergewerbesteuer . . 5 000
4 Stempelsteuer. 12 000
5 Gewerbesteuer. 40 000
6 Gewerberekognitionen. 6 000
7 Oldenburgische Erbschaftssteuer . . . —
8 Zuschlag zur Grunderwerbsteuer. —
9 Steuer vom bebauten Grundbesitz. 380 000

Summe Kap. 4 584 600

3 Anteile an den Reichsstenern.
i Reichseiukommensteuer. 530 000
O

Körpcrschaftssteuer. 5 900
3 Rcichsumsatzsteuer . . . . . . l20 000
4 Gruuderwerbsteuer . 90 000
5 Reichskraftfahrzeugsteuer. —

6 Reichsrennwettstener. 5 200
Sun ?me Kap. 5 751100

6 Vermischte Einnahmen. 300 .

Summe Kap. 1—6 1795000



71 Anlage 79.

Kap.

Tit
Ausgaben

Betrag fiir das
Rechnungsjahr

i « si;
Reichsmark

Ausgaben.

1 Staatliches Hebuugswesen.
1 Besoldungen. 15 800
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 11 200
3 Geschäftskosten . 3 800
4 Vergütungen für den Verkauf von Stempel- und Gerichtskostenmarken. 900
5 Vergütungen an die Gemeinden für Wahrnehmung staatlicher Kassengeschäfte. . —

Summe Kap. 1 31 700

2 Verzinsung der Laudesschuld 5 000

3 Beitrag zur Zentralkasse des Freistaats 113 800

4 Aufwand für das Staatsgut.
i Abgaben und Lasten. 16 000
2 Verbesserungenvon Staatsgrundstücken mit Ausnahme der Forsten, für Unter¬

haltung der Wasserzüge und dergleichen. 3 200
Summe Kap. 4 19 200

Z Bauliche Unterhaltung der Staatsgebäude.
i Besoldungen . . 5 600
2 Vergütungen für nicht, planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 100
3 Geschäftskosten . 900
4 Baukosten . . 32 700
5 Vergütung der Schornsteinfeger für Reinigung der Schornsteine und Öfen . . . 200
6 Feuerversicherung . . 5 000

Summe Kap. 5 44 500

« Forstwesen.
1 Besoldungen. 51 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 10 300
3 Geschäftskosten . . 6 000
4 Forstbetriebskosten für 1. Juli 1926 bis 30. Juni 1927 . 122 500

Summe Kap. 6 189 800

7 Kataster - und Vermessuugswesen.
1 Besoldungen. 12 900
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 3 900
3 Geschäftskosten . . 6 900

Summe Kap. 7 23 700

8 Gesetzliche Wartegelder , Ruhegehälter Nttd Hittterbliebeueubezuge für
Beamte «ud Volksschullehrer. 322100



Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

9 Verschiedene Versorgnngsbezüge , Unterstützungen usw.
i Renten auf Grund des Artikel 1 Z 3 Abs. 2 und 3 des Zivilstaatsdienergesetzes . . 700

2 Unterstützungen an ausgediente Angestellte und deren Hinterbliebenen , ferner an
erwachsene Kinder verstorbener Beamten und Volksschullehrer. 3 300

3 Sonstige Unterstützungen . . 500

Summe Kap . 9 4 500

1v Vermischte Ausgaben.
1 Vorbehaltene Rente aus dem Domanium der durch Staatsvertrag vom 27. Sep-

tember 1866 erworbenen Gebietsteile. 1 800

2 Kosten der Anfuhr der Feuerungsdeputate . . 1000

3 Rückerstattung auf Pachtgelder , Sporteln und dergleichen. 200

4 Notstandsbeihilfen für Beamte und Volksschullehrer. 4 000

5 Zur Prüfung und Regulierung der Wasserkräfte des Landesteils. —

6 Sonstiges. 2 000

" Summe Kap. 10 9 000

Summe Kap . 1— 10 763 300

Abschluß
Gesamteinnahmen . . . 1795 000

Gesamtausgaben. 763 300

Uberschuß 1031700



«nka- , 78.

Landesteil Lübeck.

Außerordentlicher Haushalt
fü r das Rechnungsjahr

1926 .

Anlage« . 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 10



Anlage 79. 74

Kap.

,Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

Einnahmen.

1 Anleihen. 134 000

2 Kafsenüberschnh —

3 Rückzahlung von Baudarlehen 1 500

4 Aus der Landeskasse des Landesteils Oldenburg 10 500

3 Ans dem Betriebsfonds für LSS» 150 000

6 ! - Vermischte Einnahmen 1 000

Summe Kap. 1—6 297 000

Ansgab en.

1 Schttldenabtraq 28 000

2 Wohnungsbau.
i Darlehen zur Förderung der Neubautätigkeit. 200 000

3 Vorarbeiten der Eisenbahn Eutin —Bosau —

4 Vorarbeiten der Eisenbahn Ahrensbök —Gnissau —

5 Grunderwerbskosten für die Eisenbahn Schwartau —Neustadt 10 000

6 Neubau eines Viehhauses auf dem Bauhöfe. —

6a Neubau von zwei Landarbeiter-Doppelwohnungen auf der Staatsdomäne
Redingsdorf. 24 000

7 An den Betriebsfonds. —

- 8 Vermischte Ausgaben. 4 000

N Fehlbetrag , hier nach dem Abschluss des Jahres 1SS4 . . 220 000

Summe Kap. 1—9 486 000

Abschluß
Gesamteinnahmen. 297 000
Gesamtausgaben . . 486 000

Zuschuß 189 000

Bemerknitg.
Der Staatsregieruug wird die gegenseitige Überrechnungsfähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen befassenden

Titel gewährt.



Anlage 79?

Nebenanlage IV.

Haushaltsplan
des

Landesteils Birkenfeld
für das Rechnungsjahr

1926 .

. ä - ' -

10*



Anlage 7S. — 76

Ab¬
schnitt

Verwaltungen Einnahmen

R.M.

Ausgaben

R.M.

Übersck

Einnahmen
R.M.

>uß der

Ausgaben
R.M.

i 2 3 4 5 6

Ordentlicher Haushalt.
I Allgemeines. — 6 000 — 6 000

II Innere Verwaltung. 47 500 389 700 — 342 200

M Handel und Gewerbe. — 9 500 — 9 500

lV Soziale Fürsorge. . . . . . . . . . . 3 100 363 300 — 360 200

V Justiz. 141 700 239 500 — 97 800

VI Kirchen und Schulen. 46 800 484 400 — 437 600

vu Finanzen. 1379 800 845 800 534 OON —

Summe ordentlicher Haushalt 1618900 2338200 534 000 l 253 300

V>II Außerordentlicher Haushalt 1348 400 750 500 597 900 —

Gesamtsumme 2 967 300 3088700 1 131 900 1253 300

Abschluß.
Es betragen:

die ordentlichen Einnahmen. 1618 900 R.M.
die ordentlichen Ausgaben. . . 2338 200 R.M.

Fehlbetrag. . ^ 719 300 R.M.

die außerordentlichen Einnahmen . 1348 400 R.M.
die außerordentlichen Ausgaben . . . . 750 500 R.M.

597 900 R.M.
121400 R.M.

Überschuß.
Fehlbetrag im ganzen.



Anlage 79.

Anlagen
z«m Haushaltsplan des Landesteils Birkenfeld

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. 78

Inhalt.
Seite

I . Allgemeines . . 79—80
II . Innere Verwaltung . 81 —83

III . Handel und Gewerbe . 85 —86
IV. Soziale Fürsorge . 87— 88
V. Justiz. - . . . . 89 - 90

VI.  Kirchen und Schulen .91 —93
VII . Finanzen . . . . 95 —97

VIII . Außerordentlicher Haushalt . 99 — 100



Anlage 79.

Landesleil Birkenfeld.

Haushalt
der allgemeinen Verwaltung

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. — 80  —

Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Einnahmen.

Amts - und Gesetzblatt

2 Vermischte Einnahmen —

Summe Kap . 1 u. 2 —

1

Ausgaben.

Amts - und Gesetzblatt 1 500

2 Einstweilige Verwaltungen und Vertretungen 1500

3 Umzugskosten und Kosten doppelten Haushalts 2 000

4 Vermischte Ausgaben.
i Leistungen des Staates aus Anlaß der Unfallversicherung. 500

2 Sonstiges . . 500

Summe Kap . 4 1000

Summe Kap . 1—4 6 000

Abschluß.
Gesamteinnahmen . . .
Gesamtausgaben. 6 000

Zuschuß 6 000



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
der inneren Verwaltung

für das Rechnungsjahr
19 2 6.

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung: 11



Anlage 79. 82 —

Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Einnahmen.

Gebühren.
I Verwaltungsbehörden. 15 000
2 Versicherungsamt. 100
3 Verwaltungsgericht . . 300
4 Erstattete Kosten der Spruchkammer des Oberversicherungsamts und des Ver- 8 400sorgungsgerichts.
5 Landespachteinigungsamt und Pachteinigungsämter. 100
6 Schlachtvieh- und Fleischbeschaugebühren. 4 200
7 Einnahmen des Landestierarztes . . 100
8 Gebühren für Eichungen. 6 000
9 Gebühren des Schiedsamts bei der Spruchkammer des Oberversicherungsamts .

10 Gebühren der staatlichen Hengsthaltung . - .
Summe Kap. 1

600
29 800

2 Strafgelder 200

3 Anteil an der Remitvettsteuer 2 500

4 Vermischte Einnahmen 15 000

Summe Kap. 1—4 47 500

1

Ausgaben.

Negierung.
i Besoldungen. 69 300
2 Vergiitungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

31 700gehende Hilfeleistungen . .
8 Geschäftskosten . . . . . 14 700
4 Beleuchtung, Heizung und Reinigung im Verwaltungsgebäude in Birkenfeld 6 900(einschl. Vergütung und Versicherungsbeiträge PP. für den Hauswart ) . . . .
5 Porto , Telegramm- und Fernsprechgebühren der staatlichen Dienststellen (mit

10 000Ausnahme der Amtsgerichte) .
6 Spruchkammer des Oberversicherungsamtsund des Versorgungsgerichts. . . . 3 400
7 Geschäftskosten des Schiedsamts bei der Spruchkammer des Oberversicherungsamts —

Summe Kap. 1 136 000

2 Staatliche Bürgermeisterei.
i Besoldungen. 51 500
2 Vergiitungen fiir nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber- 5 300gehende Hilfeleistungen.
8 Geschäftskosten . . . . . . 38 200

Summe Kap. 2 95 000

3 Staatliche Polizei.
i Besoldungen . . . . . 40 300
2 Vergiitungen für nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . —

3 Geschäftskosten . . . . 6 300

Summe Kap. 3 46 600



— 83 — Anlage 79.

Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

4 Landwirtschaft.
i Förderung der Landwirtschaft. 19 000
2 Unterstützung bei außerordentlichen Viehverlusten. 2 000
3 Unterstützung der Pferdezucht. . . . . 2 500
4 Zuschuß an die landwirtschaftlichen Lehranstalten in Birkenfeld und Herrstein . . 4 500
5 Landespachteinigungsamt und Pachteinigungsämter. 100
6 Bekämpfung des Kartoffelkäfers. 500

Summe Kap. 4 28 600

Z Veterinärw .esen.
i Besoldungen. 8 800
2 Vergütungen für nicht Planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. —
3 Geschäftskosten . . . 1 800
4 Kosten der Schlachtvieh- und Fleischbeschau. 4 200
5 Kosten des Tuberkulosetilgungsverfahrens. 14 500

Summe Kap. 5 29 300

6 Bauwesen.
i Besoldungen. 6 200
) Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, fiir Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 3 000
3 Geschäftskosten . 1000
4 Unterhaltung der Futtermauern an Gemeindewegen. 800
5 Zuschüsse zu Gemeindewegbauten einschl. Wegweiser und Ortstafeln. 30 000
6 Zuschuß zum Betriebe der Zweigbahn von der Stadt Birkenfeld nach Station

Birkenfeld-Neubrücke. 3 800

Summe Kap. 6 44 800

7 Eichwese » . 6 000

8 Vermischte Ausgaben.
i Vergütungen für Wetterbeobachtungen. . 270
2 Zuschuß an den Verein für Heimatkunde im Landesteil Birkenfeld. 500
3 Durchführung des Denkmalschutzgesetzes. . 500
4 Zuschüsse zu Wanderhaushaltskursen . . 1000
5 Kriegergräberfürsorge. 100
6 Sonstiges. 1030

Summe Kap. 8 3 400

Summe Kap. 1—8 389 700

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 47 500
Gesamtausgaben. 389 700

Zuschuß 342 200

11*



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
für Handel und Gewerbe

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. — 86  —

Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ansgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

Einnahmen.

1 Vermischte Einnahmen. —

Ansgaben.

1 Berufsvertretungen nnd Bernfsfördernng.

1 Zuschuß cm die Industrie - und Handelskammer in Idar . . 5 000

2 Hebung des Handwerks . . 3 000

3 Sonstiges . . . 1000

Summe Kap . 1 9 000

2 Vermischte Ausgaben . : . 500

Summe Kap . 1. u . 2 9 500

Abschluß.
Gesamteinnahmen . . . —

Gesamtausgaben . . . . . . 9 500

Zuschuß 9 500

-



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
der Verwaltung für die soziale Fürsorge

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. — 88

Klip.

Tit
Ein » ahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

1

Einnahmen.

Einnahmen des Landesarztes. 100

2 Erstatteter Teil der Kosten für ärztliche Untersuchung der Tchnlkiuder 2 500

3 Vermischte Einnahmen . . 500

Summe Kap . 1—3 3 100

1

Ausgaben

Medizinalwesen.
i Besoldungen. 2 500
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte , für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . —

3 Geschäftskosten . . . . . . 3 400

Summe Tit . 1—3 5 900
4 Bekämpfung der Tuberkulose. 25 000
5 Säuglings - und Kleinkinderfürsorge. 3 000
6 Aufwand für das Hebammenwefen. 2 500

Summe Kap . t 36 400

2 Beaufsichtigung des Gewerbes. 1 000

3 Förderung der Jugendpflege. 3 000

4 Fürsorgeerziehung Minderjähriger. 5 500

3 Berufsschulwesen.
> Zuschüsse zu den Kosten der ersten Einrichtung sowie der Unterhaltung von Be- .' 2 500rufsschnlen, Handelsschulen und höheren Handelsschulen.2 Zuschuß zum Ban einer Gewerbeschule in Oberstein -Jdar.

Sonstiges im Interesse des Berufsschulwesens . . .
80 000

3 50 >

Summe Kap . 5 103 000
6 Allgemeine Fürsorge.
i Landesfürsorge. —
2 Zuwendungen an Erziehungsanstalten. 1 500
3 Unterstützungen bei außerordentlichen Unglücksfällen. 2 000
4 Förderung der Unterbringung von Kranken , die einer besonderen Anstaltspflege 2 000bedürfen.

Summe Kap . 6 5 500
7 Wohnung, :wesen.
i Beihilfen an Gemeinden zu den Kosten des Wohnungsumbaues. 4 000- Arbeitgeber-Darlehen . . . .3 Zinsbeihilfen . . . . 2 000

8
Summe Kap . 7 6 000

Erwerbslosenfürsorge.
l Unterstützung Erwerbsloser und Beihilfen zu den Notstandsarbeiten. 200 000
2 Förderung des Wohnungsbaues mit Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge —

Summe Kap . 8 21>0 000
!) Anteil an den Kosten des Landcsarbeitsamts Oldenburg (Landesamt für

Arbeitsvermittlung ) . . . 700

10 Kosten des SchUchtringsnirsschnsses . 1 200

11 Vermischte Ausgaben. 1 000

Summe Kap 1— 11 363 300
Abschluss

Gesamteinnahmen . . . . . . . . 3 100
Gesamtausgaben. 363 300

Zuschuß 360 200



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
der Justizverwaltung

für das Rechnungsjahr

1926 .
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Anlage 79. 90 —

Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISSN
Reichsmark

Einnahmen.
1 Gebühren der Amtsgerichte 125 000

2 Strafgelder 15 000

3 Eigene Einnahmen der Gefangenanstalten 1500

4 Erstattete Kosten der Standesämter 200

3 Vermischte Einnahmen
Summe Kap. 1—5 141 700

Ausnaben.
1 Beitrag zu den Kosten des Landgerichts in Coblenz 6000

2 Amtsgerichte.
i Besoldungen. 152 400
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 27 300 ^
3 Geschäftskosten. . . . . 32 100
4 Kosten der Visitation der Amtsgerichte. 300

Summe Kap. 2 212 100

3 Gefangenanstalten.
i Besoldungen. 3 800
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber- °

gehende Hilfeleistungen. . 100
3 Geschäftskosten. . . 14 300

Summe Kap. 3 18 200

4 Standesämter. 600

5 Vermischte Ausgaben 2 600

Summe Kap. 1—5 239 500

Abschluß
Gesamteinnahmen. 141 700
Gesamtausgaben. 239 500

Zuschuß 97 800



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
für die Verwaltung der Kirchen und Schnlen

für das Rechnungsjahr

19 26 .
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Anlage 79 — 92 —

Kap.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6Tit.
Reichsmark

Einnahmen.
1 Gymnasium in Birkenfeld 46 700

2 Vermischte Einnahmen 100

Summe Kap. 1. u. 2 46 800

Ansgaben.
1 Kirchentvefen.
i Zuschuß für die evangelische Kirche. 39 000
2 Besoldungszuschüsse für die katholischen Geistlichen. 12 700
3 Besoldungszuschuß für den Landrabbiner. 1800
4 Besatzungszulagen für die evangelischen und katholischen Geistlichen und den Land¬

rabbiner . . 1500
5 Vergütungen und Geschäftskosten bei den oberen Kirchenbehörden. 1600
6 Beihilfen für Neubauten und Hanptausbesserungenan Kirchen und Pfarrhäusern —

7 Beitrag zum Domkapitel und Priesterseminar in Trier. 700
8 Beihilfen für den jüdischen Kultus. 500

Summe Kap. 1 57 800
2 Regierung als obere Schulbehörde.
i Besoldungen . . . 7400
2 Vergütungen. 1 100
3 Geschäftskosten. . 1000

Summe Kap. 2 9 500
3 Gymnasium in Birkenfeld.
i Besoldungen. 74 300
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber¬

gehende Hilfeleistungen. 9 800
3 Geschäftskosten. . 6200

Summe Kap. 3 90 300
4 Zuschüsse zu höheren Lehranstalten der Gemeinden.
i Oberrealschule Oberstein-Jdar. 45 000
2 Höhere Mädchenschule in Oberstein. 8000
3 Höhere Mädchenschule in Idar. 8000

Summe Kap. 4 61000
3 BolkSschulwesen.
i Zuschüsse zu den Lehrerbesolduugcu: a.) Allgemeine Zuschüsse . . . 200 000 R.M.

b) Besondere Zuschüsse. . . . 50000 „ ^ 250 0002 Vertretung von Lehrern. 1700
3 Ilmzugskosten der Volksschullehrer. 3000
4 Beihilfen zu Volksschulhausbauten. —

5 Zuschüsse zu privaten Volksschulen. 400

Summe Kap. 5 255 100



— 93 — Anlage 79.

Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

ISS«
Reichsmark

6 Sonstige Zuschüsse.
i Aus - und Weiterbildung

u) der Lehrer an den höheren Lehranstalten. 700
b) der Volksschullehrer . . . 1500
cr) der Hilfsschullehrer. —

ä) der Handarbeitslehrerinnen . . 200

2 Erziehung und Ausbildung der Schüler
a.) Schulgelderlaß.
b) Erziehungsbeihilfen . .

1 000

o) Beihilfen zum Besuch höherer Schulen und zur weiteren wissenschaftlichen
Ausbildung. 800

ä) Förderung des Erziehungs - und Unterrichtswesens durch allgemeine Ver¬
anstaltungen (Lehrgänge , Kurse , Wettkämpfe usw.) . 500

a) Unterstützungen an Schüler und Studierende, die sich dem Volksschullehrer¬
beruf widmen wollen. 5 000

Summe Kap . 6 9 700

7 Landesbibliothek 500

8 Vermischte Ausgaben 500

Summe Kap . 1—8 484 400

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 46 800
Gesamtausgaben . . 484 400

Zuschuß 437 600



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Haushalt
der Finanzverwaltung

für das Rechnungsjahr

1926 .



Anlage 79. — 96

Kap.

Tit.
Einnahmen nnd Ansgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1S26
Reichsmark

E lnna h m e tt.

1 Einnahmen aus dem Staatsgut.
1 Forsterträge . . - . 300 000
2 Jagderträge. 17 000
3 Pachten für Grundstücke und Gebäude. 18 000
4 Zinsüberschüsse der Staatsgutskapitalienkasse. ' . 300
5 Zinsen von Baudarlehen. 50 000
6 Abträge don Baudarlehen. 5 000

Summe Kap. 1 390 300

2 Gebühren.
i Kataster-, Vermessungs- und Fortschreibungsgebühren. 25 000
2 Wahrnehmung kommunaler Hebungen durch die Amtskassen. 1 000

Summe Kap. 2 26 000

3 Landesstenern.
i Grundsteuer . . . 78 505
2 Gebändesteuer. 86 700
3 Wandergewerbesteuer. 8 000
4 Stempelsteuer. 25 000
5 Oldenburgische Erbschaftssteuer. —
6 Gewerbesteuer. - . 20 000
7 Betriebssteuer . . . 4 500
8 Steuer vom bebauten Grundbesitz . . . 122 000
9 Grubeufeldsteuer. 12 000

Summe Kap. 3 356 700

4 Anteile an Reichssteuern.
i Reichseiukommeusteuer. ' . . .

^ 400 0002 Körperschaftssteuer . . .
3 Reichsumsatzsteuer . . 130 000
4 Reuuwettsteuer . . . 5 000
b Krastfahrzeugsteuer . . —
6 Gruuderwerbsteuer . . 20 000

Summe Kap. 4 555 000

3 Forstbesoldungsbeiträge. 16 800

6 Vermischte Einnahmen. 35 000

Summe Kap. 1—6 1 379 800

Ausgaben.

1 Staatliches Hebnngswesen.
i Besoldungen . . 17 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen. 16 500
3 Geschäftskosten. . . . . . . 1 800
4 Vergütungen an die Amtsrentmeister für die Wahrnehmung kommunaler Hebungen 400
5 Kosten der Anschaffung nnd Vergütung für den Verkauf von Stempel- nnd Ge-

richtskostenmarken. 1 000
Summe Kap. l 36 700



97 Anlage 79.

Kap.

Tit.
Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1926
Reichsmark

2 Verzinsung der Landesschnld 20 000

3 Beitrag zur Zentralkasse des Freistaats 85 300

4 Verwaltung des Staatsguts.
i Aufwand für die Staatsjagden . .

Verbesserung und Unterhaltung von Staatsgrundstücken mit Ausnahme der
300

2 Forsten. - 800
3 Gemeindeabgaben vom Staatsgrundbesitz. 6 000

Summe Kap. 4 7 100
3 Bauliche Unterhaltung der Staatsgebände.i Unterhaltung . . . 25 000
2 Feuerversicherung . . 500
3 Vergütung der Schornsteinfeger fiir Reinigung der Schornsteine und Öfen . . . 100
4 Erneuerungen und Ergänzungen. 47 200
5 Neubauten. —

Summe Kap. 5 72 800
6 Forstwesen.
i Besoldungen. 70 000
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und für vorüber-

gehende Hilfeleistungen . . 11 200
3 Geschäftskosten . . . 7 100
4 Forstbetriebskosten für das Forst-Rechnungsjahr 1. Oktober 1925/26 . 95 000
5 Besondere Verwendungen für Forstgrundstücke. 5 000

Summe Kap. 6 188 300
7 Katasterwesen.
i Besoldungen . -. 41 700
2 Vergütungen für nicht planmäßige Beamte, für Angestellte und fiir vorüber-

gehende Hilfeleistungen . .' . 29 500
3 Geschäftskosten . . 7 300

Summe Kap. 7 78 500

8 Gesetzliche Wartegelder , Ruhegehälter und Hinterbliebenenbezüge für
Beamte und Volksschnllehrer 345 000

8 Verschiedene Versorgnngsbezüge , Unterstützungen nsw.
i Renten ans Grund des Art. 1 Z 3 Abs. 2 und 3 des Zivilstaatsdienergesetzes. . .
2 Unterstützungen au ausgediente Angestellte und derer: Hinterbliebene, ferner au

erwachsene Kinder verstorbener Beamten, Volksschullehrer und Gendarmen . . 6 000
3 Sonstige Unterstützungen . . 1 000

Summe Kap. 9 7 000
10 Vermischte Ausgaben-
1 Notstandsbeihilfen für Beamte und Volksschullehrer . . 4 000
2 Aufforstung von Ödländereien seitens der Gemeinden. —
3 Entschädigung der Städte Oberstein und Idar fiir die Veranlagung der Betriebs-

100steuer . . .
4 Sonstiges . . . ' . . . . 1 000

Summe Kap. 10 5 100
Summe Kap. 1—10

Abschluß.
845 800

Gesamteinnahmen. 1 379 800
Gesamtausgaben. 845 800

Überschuß 534 000

Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 2. Versammlung. 13



Anlage 79.

Landesteil Birkenfeld.

Außerordentlicher Haushalt
für das Rechnungsjahr

1926 .
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Anlage 79. 100  —

Kap.

Tit.
Einnahmen und Ausgaben

Betrag für das
Rechnungsjahr

1SS6
Reichsmark

Einnahmen.

1 Anleihen. 300 000

2 Entschädigung ans der Landeskasse in Oldenburg 7 900

3 Vermischte Einnahmen. 500

4 Kassenüberschuß nach den» Abschluß des Jahres 1SS4 1 040 000

Summe Kap. 1—4 1 348 400

Ansgaben.

1 Schuldenabtrag -

2 Wohnungsbau.
i Darlehen zur Förderung der Neubautätigkeit. 250 000

3 Kosten der Ausgewiesenenfnrsorge. —

4 Vermischte Ansgaben. 500

3 Fehlbetrag nach dem Abschluß des Jahres 1SS4 . —

6 Ansgeschiedene Forftentschädignng 450 000

7 Ban zweier Försterwohnungen. 35 000

8 Ausbau des Hambacher Sauerbrunnens. 15 000

Summe Kap. 1—8 750 500

Abschluß.
Gesamteinnahmen. 1 348 400
Gesamtausgaben. 750 500

Überschuß 597 900

Bemerkung.
Der Staatsrcgiernngw>rd die gegenseitige Öberrechnungssähigkeit aller Besoldungen und Vergütungen befassenden

Titel gewährt. » »



Nebenanlage V.

Finanzgesetz
für das Rechnungsjahr

1926 .

(Siehe Gesetzblatt des Freistaats Oldenburg,
Landesteil Oldenburg, Band 44, Stück 135,
Landesteil Lübeck, Band 30, Stück 68,
Landesteil Birkenfeld, Band 25, Stück 77.)



4 . Landtag
des Freistaats Oldenburg.

2 . Versammlung.
- 1836 . -

Anlage 80  und 81 .

Anlage 80.
Bericht

über den Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg , betreffend Änderung des Gesetzes für dasHerzogtum Oldenburg vom 18 . Januar 1876  in der Fassung des Gesetzes vom 14 . Juni 1894 , betreffend
die Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder . 1. Lesung.

(Anlage 1.)

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt die Abstellung
von Mißständen , die sich bei der bisherigen Beordnung der
Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder herausgestellt hatten.
Bisher war die achtjährige Schuldauer die Regel . Die Auf¬
nahme erfolgte etwa im 8., die Entlassung etwa im
16. Lebensjahre , da die Ausdehnung der Schulpflicht über
das 16 . Lebensjahr hinaus nicht gestattet war , mußte  die
Entlassung mit dem vollendeten 16 . Lebensjahr erfolgen.
So konnte es Vorkommen , daß öfter taubstumme Kinder
mit vorzeitig abgebrochener , unvollständiger Ausbildung
entlassen werden mußten . Diesem Mangel sucht der vor¬
liegende Gesetzentwurf abzuhelfeu , indem er die Möglich¬
keit schafft, daß taubstumme Kinder zur Erreichung des
Schulzieles bis zum Schlüsse des Schuljahres , in dem sie
das 18 . Lebensjahr vollenden , in der Taubstummenanstalt
zurückbehalten werden dürfen.

Im Ausschuß herrschten Bedenken hinsichtlich der
Koedukation bis zum vollendeten 18 . Lebensjahre und der

Kvstenfrage . Betr . Koedukation liegen nach der Erklärung
des Regierungsvertreters Erfahrungen vor bis 1894 , ohne
daß sich Unzuträglichkeiten ergeben haben . Auch in Preußen,
wo seit 1911 ebenfalls die Schulpflicht fiir Taubstumme
bis zum vollendeten 18 . Lebensjahre ausgedehnt werden
kann , sind keine Übelstände hervorgetreten . — Die Unter¬
haltungskosten betragen pro Kind jährlich 428 R .M . (Kost¬
geld 360 , Lehrgeld 50 , Bettmiete 18 R .M .) . Die Kosten
werden zum größten Teile aber nicht von den Eltern,
sondern von den Amtsverbänden aufgebracht . Z . Zt.
werden von 31 Kindern 19 von den Amtsverbänden allein,
11 von den Amtsverbänden und Eltern , 1 von den Eltern
allein unterhalten . Von den 31 Kindern sind 18 Knaben,13 Mädchen.

Nach diesen Erklärungen des Regierungsvertretersstellt der Ausschuß den
Antrag:

Annahme des Gesetzentwurfes.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Or . K o h n e n.

Anlage 81.
Bericht

des Ausschusses I über den Entwurf eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg , betreffend Änderung desGesetzes für das Herzogtum Oldenburg vom 18 . Januar 1876 in der Fassung des Gesetzes vom 14 . Juni 1894,
betreffend die Schulpflichtigkeit taubstummer Kinder . 2 . Lesung.

(Anlage 1 .)

Neue Anträge sind nicht gestellt.
Der Ausschuß stellt den

Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfs , wie er sich aus der

1. und 2 . Lesung ergeben hat lind im ganzen.
Namens des Ausschusses I.

Der Berichterstatter:
vr . Kohne n.

Anlagen . 4. Landtag des Freistaats Oldenburg , 2. Versammlung.
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